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Marsletten
Ein Beitrag zur Lösung eines geschichtlichen Rätsels 

Von L. Mayr in Steinbach.
l Fortsetzung.)

Wir haben bereits erwähnt, daß sich „Anmaßungen^ in dem 
Gerichtsbezirk anderer Landgerichte nicht so ohne weiteres durch- 
fiihren ließen, wie Dr. Müller a. a. O. anzunehmen scheint. Wie 
konnte sich nun so rasch eine so gewaltige Ausdehnung des Zu- 
ständigkeitsbezirkes eines neu geschaffenen Gerichtes anbahnen 
und durchführen lassen? Dazu wirkten verschiedene Umstände zu­
sammen. Des Kaisers Wille allein wäre nicht mächtig genug ge­
wesen, den Forderungen und Urteilssprüchen des Memminger Ge­
richts über alte Eerichtsschranken hinweg Geltung zu verschaffen. 
Bayern spielte ja wohl die erste Geige neben Oesterreich in un­
serem Schwabenland. Aber bevorrechtete Einrichtungen älterer 
Art einfach auf die Seite zu schieben, wäre Kaiser Ludwig nicht 
möglich geworden, wie auch 150 Jahre später seine Nachkömm­
linge gegen vereintes Zusammenstehen der Städte und Stände 
um Weißenhorn nicht aufkommen konnten. Daß der Kaiser dies 
damals so leicht zuwege gebracht hat, ist in erster Linie dem Um­
stand zuzuschreiben, daß um diese Zeit das alte Bolksrecht dem 
papiernen Recht wich, daß das alte öffentliche, mündliche Ge­
richtsverfahren allmählich dem schreibseligen Kanzleiverfahren 
Platz machte — der Verkehr der Parteien war verwickelter ge­
worden. Die patriarchalischen Grafen waren längst nicht mehr 
dem „moderneren Gerichtsbetrieb gewachsen und räumten nach 
und nach juristisch geübten Eerichtshaltern Stab und Stuhl ein. 
Die kleinen Erasschaftsbezirke konnten dem reger werdenden, 
weiterhin greifenden Verkehr nicht mehr genügen. Von selbst 
machte sich das Bedurfis nach umfassenderen Bezirken geltend.

Ein zweites käm den Bestrebungen nicht bloß Kaiser Lud- 
wias entgegen. Er hatte 1343 seinen Sohn Stefan nach Ra- 
vensbura gesetzt. Das war für Schwaben unstreitig ein bedeut­
samer Vorgang. Er hatte den dortigen Reuhsvogt als den dieses 
seines Sohnes bezeichnet, den die Zeitgenossen, die den Wind zu 
nützen wußten, etwas voreilig als Herzog von Schwaben be­
grüßt hatten. Das Landgericht auf Leutklrcher Heide und in der 
Gebürs" war demnach in denselben Händen wie das in Mem- 

minaen tagende Marstetter Landgericht und konnte schon aus 
diesem Grunde seinem neu aufstehenden, nachbarlichen Konkur­
renzunternehmen nicht in die Arme fallen, während es sofort nach 
dessen Eingehen seine Fänge über ganz Schwaben, bis an den 
Lech hinüber erstreckte.*) Es ist deshalb unberechtigt, wenn 
Baumann (E. A. ll. 167) inbezug auf die Unterstellung des 
Kaufbeurer Distrikts unter das Marstetter Gericht meint, das 
hänge mit der weiten Entfernung des Landvogtgerichts zusam­
men So zimperlich waren die damaligen Herren nicht! Dann 
wäre übrigens das Keniptener Gericht näher gelegen gewesen.

Das auch einem gewissen Bedürfnis entspringende Macht- 
gebot des Kaisers, dem das Marstetter Landgericht in Memmin- 
gen seinen Ursprung verdankt, teilte diesem Gericht kraft ka ser- 
lichen Willens seinen Umfang zu und seine höhere Eigenschaft 
als Berufsinstanz, wie wir an einem Beispiel sahen; nur seinen 
Namen entlehnte es jenem Gebiet, das. weitab vom großen Ver­
kehr, der Familie des Kaisers als Erbmasse zugefallen war. 
Sonst hatte es mit diesem Namensinhalt nichts zu tun. Und so 
leidenschaftlich Baumann die eingangs berührten „Verwechslun­
gen" bekämpft, so sehr „verwechselte" er selbst — aus anderen 
Gründen —das neue Landgericht Marstetten mit der alten Graf- 
schaft dieses Namens.

*) So nahm Sulzschneid (südl. v. Kaufbenren) i. I. 1S12 sein 
Recht auf dem Heidegericht (B. A. Vll. 484). '

Es ist oben behaftet worden, daß das in Memmingen er­
öffnete „Landgericht Marstetten" zum ehemaligen Grafengericht 
in Memmingen in keinem inneren Zusammenhang stehe, insofern 
dieses neue Landgericht eine kaiserliche Schöpfung sei. Eine sol­
che Maßnahme kann nicht beispiellos dastehen, wenn ste, wie wir 
bekundeten, neuen Verhältnissen Rechnung trug, also einer ge­
schichtlichen Entwicklung**) entsprang. Betrachten wir auf dies 
hin das erwähnte Nachbargericht „auf der Leutklrcher Heide"! 
Dieses nahm ja später einen geradezu ungeheuerlichen Umfang 
an. Nach Dr. Gut (ll- B. 12) ist die älteste Urkunde des kai­
serlichen Landgerichts auf der Leutkircher Heide v. I. 1312 (die 
von 1295 betrifft die BiHch um Ulm die von 1246 das T^afen- 
gericht). 1348 ist der erste Landrichter an Stelle des Landvogts 
erwähnt, also die Verfassung dieselbe wie bei dem Marstetter 
Landgericht. Bis zur Errichtung der Landvogtei durch Kaiser Ru­
dolf (erster iuäex provincialis 1724) tagte das Gericht als 
visenkundi ges Graf engericht nur auf der Leu kircher 
Heide. Dann aber treten 1312 Wangen, 1358 erstmals Lindau, 
1366 RavenSburg als Malstätten des Landgerichts „aus der 
Heide und in der Eepürs" auf. Letzteren Zusatz tragen die Be­
urkundungen nur, wenn das Gericht außerhalb seiner ursprüng­
lichen Stätte zusammentritt. Damit ist sicher erwiesen, daß dre 
Erweiterung des Gerichts mit der Errichtung der kaiserlichen 
Landvogtei zusammenhängt, d h. eben, baß das neue Gericht, 
in welchem anfänglich der Landvogt zugleich Landrichter war 
(was sich bald als untunlich erwies), eine kaiserliche Institution 
ist. Die riesenhafte Ausdehnung über ganz Schwaben erlangt« 
es aber erst und damit den Namen „Landgericht in Schwaben" 
unter Karl V (U B S. 30). Das berührt uns also nicht mehr.

Niese hat eine andere Ansicht. S. 237 seiner im übrigen vor­
züglichen Doktorarbeit behauptet er den Ursprung des oberschwa- 
bischen Landgerichts am Sitz des Prokurators für Schwaben in 
Ravensburg und läßt es, ganz in unserm Sinne, aus dem Zent- 
SerlchtlErafengericht) hervorgehen Nun war aber Ravensburg 
bezw. Weingarten—Altdorf Zentrale der Grafschaft im einstigen 
»chussengau, Leutkirch dagegen solche der Grafschaft im früheren 
Nibelgau Daß seit dem 11. Jhdt. die Reichsdomänen aus den 
wrasschasten gänzlich ausgeschlossen waren (S. 293), womit doch 
gesagt ist, daß ste wie die immunen Klöster ihr eigenes Gericht 
hatten, geht uns hier nicht an; denn eben die Landgerichts seit 
den Rudolfinischen Prokurationen, Landvogteien, find, wie Niese 
N der gleichen Seite selbst gesteht, neue Schöpfungen, die im 
Zuiammenhang mit eben diesen Reichsvogteien neu errichtet 
wurde, da setzen wir bei, die schwäbische Herzogsmünde erloschen 
wa/und damit das höchste Richteramt sowie das in jeder noch 

in Schwaben praktisch in der Luft hing. 
Adder Mif derselben Seite sagt er weiters, daß zwischen dem 
cker Heil? - rschwaben und dem Gericht aus der Lentkir- 
Aend ^ 'u der Pürß des spateren Mittslalters wohl 
m?nns > ünd^KAnenhang bestehen müsse - läßt aber den Bau- 
EauaroN^ki°» ^"'m?wlich den Zusammenhang mit den al.en 
WSrafschaften ,m Nidel-, Argen- und Schussengau nicht gelten^ 
mLs S L^'p'uer seien an das Reich gefallen. Und^ 
doM ^»^88 sagt er, daß Mit den Prokurationen soor Nu- 
rdelnLandgericht verbunden gewesen sei das am MA'

-der Wetterau und in Schwaben die Form eines Lola 
gerichts hatte — eben unser Zenwericht Zummmengemßt g»>t 
damit: Bis zur ErrÄL d-r W schwäbischen Lindste, 

schart schweiß Wohl, daß di-sesWortinder 
Ichaft anrüchig geworden ist (Thudichum (0" m?' -«he„ als
aber (hoffentlich) immer Leute geben, die den 
Glied der Natur betrachtet wissen wollen, lü» ^m 
„freien" Willen!



durch Rudolf um 1274 infolge des Meuchelmordes am schwäbi­
schen Herzog tagten in den Grafschaften die alten Erafen-(Zent-) 
gerichte, in den Jmmunitätsbezirken der Klöster, Kirchen, meinet­
wegen auch Reichsdomänen, Sondergerichte. Die Neuordnung 
der Dinge in Schwaben, die nicht nur durch diesen Umstand son­
dern auch durch die allgemeine politische Entwicklung im Lande 
und in den Grafschaften erforderlich wurde, verlangte im Ge­
richtswesen schon aus dem Grunde derBerufungsmöglich- 
keit Gerichte höherer Instanz und mit weisem Wirkungskreis. 
Das wurden die neuen kaiserlichen Gerichte, die je nach dem 
Grads des Erafschaftszersallfi hier früher, dort später eingesetzt 
wurden. Es sind also kaiserliche Neuschöpfungen, was den Wir­
kungskreis betrifft, in gewissem Sinne aber auch Fortfüh­
rung der alten Erafengerichte, was die Mal­
stätten, dts allgemeine Verfassung und die Zuteilung 
der Bezirke zu den Malstätten anbelangt, indem hier so viel 
als möglich aus eingewurzelten Verhältnissen beibehalten wurde.

Dass das Leutkircher Heidegericht den Vorrang selbst über 
das Gericht am Sitze des Landvogts bekam, findet feine Erklä­
rung wohl darin, daß hier noch ein Stamm von Freien war, die 
Freien auf Leutkrrcher Heide, die sonst ziemlich dünn gesät waren 
in deutschen Landen.

Also auch das kaiserliche Gericht in Schwaben ist eine 
Neuschöpfung mit neuem Wirkungskreis, her­
vorgegangen aber aus dem alten Zentgericht der Heide, dem 
alten Erafengericht der Grafschaft um Leutkirch.

Dem Landgericht im Stadelhof zu Ulm werden wir im 
2. Teil einige Aufmerksamkeit schenken.

Auch Vater Stalin (III 278) weih von „Erneuerung" ehe­
maliger Zentgerichte durch den Kaiser (Karl IV. z. I. 1361). G. 
K. I.'362 weih ein neues Landgericht in Jmmenstadt, da dem 
Alpgau nach Mlumann (Z1. Schw. 1875 S. 49) das Landgericht 
Ar Grafschaft schon 1330 fehlte, das infolge Erweiteruna der 
Kompetenz des Heidegerichts eingegangen war.

Alle diese neueren Lgndgerichte befahlen sich hauptsächlich 
nnt Sachen, die unmittelbar Grund und Boden betreffen (Hist. 
Atlas 373), und unterschieden sich von den Zentgerichten der 
alten Grafschaften in echtem Sinne, dah sie unter Königsbann 
urteilen und sich ohne werteres mindestens über das ganze Gebiet 
der alten Grafschaft erstreckten, also hierin sich als Nachfolgerin­
nen der grotzen Erafengerichte erweisen sZt. Schw. 1875 S. 4V) 
— nur daß der Blutbann in andere Hände übergegangen ist, in 
die der Landesherren.

Nach Quell, und Erört VI. 551 kam das Landgericht Mar- 
stetten am 19. 11. 1392 bei der Erbteilung des wittelsbachischen 
Hausbesitzes an Bayern—Jngolstadt, 1447 durch Beerbung Lud­
wigs des Eebarteten an Bayern—Landshut. Gegen die immer 
deutlicher wieder neu einsetzenden Bestrebungen dieses Hauses, in 
Schwaben immer mehr und immer festeren Boden zu gewinnen, 
löste sich besonders als der gesamte östereichisch-burgauische Be­
sitz auch noch in dessen Hände gelangt war, bald in ganz Schwa­
ben der heftigste Widerstand aus. Die schwäbischen Stände 
hatten von Bayern nichts zu gewinnen, aber alles seit dem Aus­
sterben ihres angestammten Herzogshauses an Freiheit und Macht 
gewonnene zu verlieren. Diese Widerstände konnte Bayern 
nE brechen. Auch der reiche Georg nicht, der seit Januar 1479 

^Ausbreitung in Schwaben angenommen hatte. Nach- 
kerrick^t MLudwig 1475 die an die Rechberg verpfändete 
Mittelbarem ° r W'eder eingelöst, verkaufte er in un-

diese dre halbe Grafschaft Kirchberg sAft Bur^a»" 28- 11. 1488 noch die Markgraf-
halte er ern Instrument in Händen aus dem stchs spielen lreh. Nach Hol l soll er 1479 selbst nach 

fein, wo für das Gebiet derHerzögevon 
^tlk-n^^^-.Auudgerlcht bestanden haben soll, was weder be- 
mik "ob «erden kann. Es ist aber auch nicht ge-
LK°!°n. L'«
die uns für 109 Jahr« zur Bergung stehen laste 
was an solchen zu Verlust kam. °Wenn wir al o 
Memminger Gericht nichts Sicheres mehr hören ist noch nicht Beweis seines Eingehens. Tatsache öbL 
in den a-^Siger Jahren dieses ÄahrhunbeK in W« ihen - 
Horn durch Beamte des Bayericherzogs weitergeführt wird in 
Weihenhorn, der Stadt der Stuften,, wo man heute noch ibre 
3 Hifthörner aller Ecken und Enden treffen kaum in der Stadt 
welche den natürlichen Mittelpunkt der einstigen Grafschaft Mar- 
stetten bildete und nun durch Herzog Jörg zum Mittelpunkt eines 
weiten von ihm vergröberten Gebiets gemacht wurde. Sollte 
das Memminger Gericht tatsächlich eingegangen sein, so wäre 
kein anderer Grund ersichtlich als der dah die aufvlühende 
Reichsstadt r. I. 1403 selbst dre hohe Gerichtsbarkeit für ihr Ge­
biet an sich gebracht (samt dem Blutsbann) und damit dem 
kaiserlichen Landgericht den bedeutendsten Boden entzogen hatte. U AmachE Landg-Es in..Weihenden,
auf eigenem Grund der bayerischen Landesherrn, wäre dann nur 

eine Wetterführung )enes älteren, wie auch Herzog Jörg stet» 
die Bedeutung desselben als kaiserlichen betont und die Berech­
tigung darin begründet wissen wollte (Brunner a. a. O.f.

Diese dritte Auflage des Marstetter Landgerichts fand aber 
schlechten Anklang. Zum ersten hat sich der Herzog anscheinend 
in den Personen, denen er sein Gericht anvertrautc, schwer ge­
täuscht. Die Seele des Gerichrs, der „Pfleger" Ludwig von Has- 
berg, trachtete mit aller Kraft Gebiet und Einflug seines Herrn 
zu mehren. Er war Landrichter. Als Beisitzer werden genannt 
Puppelin von Stein in Stotz ngen, die Brüder Utz und Wilhelm 
von Stein, Stcfan von Schwangau, Pfleger in Lbenhausen, Eber­
hard von Türheim in Bibrachzeli u. a. Zum andern. Das Ge­
richt kümmerte sich anscheinend uni kleine und grohe Dinge, auch 
um solche, die es nichts angingen. Der Weihenhorner Chronist 
Thoman schreibt, dah Ludwig von Hasierz gemeinen Lenren 
und ganzer Stadt nützlich war, dah aber jed rma in „grog Auf­
sehen und Furcht" vor ihm gehabt habe. Zum dritten: Die Voll­
zieher des Gerichts, Aechter genannt, zweifelhafte Elemente, 
brachten es dadurch in Verruf, dah sie ihre Gebühren wegen 
„Fälle" herbeischleppten - nur uni den klingenden Lohn ver­
prassen zu können. Als solche sind in den Blättern verzeichnet: 
Jörg von Binswangen, ein besondrer Feind der Geistlichkeit, 
Ulrich von Hasberg, Wilhelm Fetzer, Hänslin von der Aich Be­
rüchtigt aber machte sich ein Edelmann Heinrich von Pauls- 
weil, der zu Roh und zu Fuh mit seinen Helfershelfern ar­
gen Frevel gegen Freiheit und Eigentum der Angch.rigen der 
Städte Ulm, Memmingen, Biberach, der Klöster Nogg« bürg und 
Ottobeuren verüble. Ein gewalt ges, sich an den Namen des 
Landgerichtes Marstetlen in Wei'hcnhorn haftendes Sündenregi­
ster ist in den Schriften verzeichnet. Wir wollen nur die gröb­
sten Brocken vermerken, das wenigste davon ist aber Landgerichts­
sache. Es wird immer übersetzen, dah der Herzog auch Land e s- 
desherr in diesem Gebiet um Weihenhorn war uns vag die­
selben obengenannten Persönlichkeiten auch zugleich in Berwal- 
tungsangelegenheiten in seinem Namen wirkten. So >rd B. 
dem Ludwig von Hasberg schwer angekreldet, kmh er den K«^ 
der Markgrafschaft Burgou dre seit Blschm von
Augsburg verpfändet gewesen war, einfach am 1 3. 87 diesem 
meldet und ohne weiteres als herzoglicher Statthalter in Be­
sitz nimmt. Dies und die zahllosen Klagen über das rüpelhafte 
Benehmen und Vorgehen der bayerischen Beamten, dann die 
allerorten einsetzenden Jagldbelftndeiunicn du^ch dieselben (s. auch 
„die freie Virsch um Memmingen", Memm. G.sch. Bl. 1914), die 
Älihachtung alter Eewoh cheiten und Rechte, der Hebe.fall auf 
Ottobeuren am 22. 9. 1486 aus reinem Unwillen über Bischof 
Friedrichs Hoheitsrechte daselbst, der böse Ueberfall auf Roggen­
burg, dessen tüchtiger Abt Georg Mahler dam t zum rührigsten 
Werber für den Schwäbischen Bund gemacht würde und welcher 
Ueberfall dem Hasberg 1488 die kaiserliche Acht und den päpst­
lichen Bann eintlug — all dies und noch vieles andere ist nicht 
Landgerichtssache und berührt uns also hier nicht, wenn auch 
die Fäden damals, wo Justiz und Verwaltung meist verknüpft 
waren, oft eng zusammenliefen und schwer auseinander zu hal­
ten sind. Dah sich der Herzog endlich auch das Geleit Zwischen 
Ulm und Memmingen anmahte (s. Eesch. o. .Herrsch- nu, 
zeugt allerdings davon, dah sein Trachten hoch gerichtet war und 
dah demnach das überschwellende Treiben sei er Dr "er nicht nur 
in deren persönlichem Charakter und demgemäß in ungtu wer 
Auswahl der Personen überhaupt liegt, wie manche ve 
Jörg entschuldigen wollen, sondern dah System in A« 
war: es ist bayrisches Svstem, wie die Jahre nach 1800 ja er
beweisen. Aber auch diese Geleitsangelegenhett beruh as
Landgericht Marstetten nicht. Bleibt also nur die Z", grundlos 
vor dasselbe als dessen eigentliches Verbrechen- Ganz grün ws 
scheint aber der neue Gerichtsherr nicht vorgeganie" S" H

u"r °b.en sahen, Biberach schon 1392 zum K^rMtz fei 
Marstetten gehörte. Nach G. V. S 57 war zwar Woeram «en 
ungefähr 1309 mit dem Privilegium cke non 
gestattet, also von den Landgerichten eremt D ese fremdem Gericht" galt aber n?^ des echten Eigens. 
Und es haben anscheinend nach der gle chen Quelle

des Landgerichts in Weihenhorn «nery^
Vergewaltigungen, wenn nicht geradezu Räubereien uno » '
iame Entführungen um Biberach staftaekunden- Die Stavr wuroe 
sogar in Acht und Aberacht getan und d"^e durch S-'7'ulm°r

K'L.-K« ---Ll 

gen scheinen unbegrenzt' ergangen zu sein' nicht ohne Erund 
wird sich Giengen ftinerAeibeit^ Gericht.versichert 
haben .desgleichen Lindau <s o vandaerichtliche Falle, Jahr 
1342 und 1481). Es läßt sich ^^-rAunten zu besprc 
chenden königlichen Entscheid^von D^n « b ü"tz l folgern, dah 
die Bürger von^iberach Vorladungen
stemmen und zwar mit ficht!ch>m Eftola^ Die Ursachen dieses 
Erfolges für diese Städte ^ande Schwaben"
m«-» eben I» den «g-n--^
»n»-n Unt« diesen «mftSnd!„ WLn d"
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Schwäbischen Bunds vor Krtegslust gegen Bayern. Ein Nördlin« 
ger Ge,andter des Bmidestags zu Einund Januar 1489) berich­
tet nach Stählin li, 628 ff., daß insbesondere den Herzögen von 
Brandenburg—Ansbach, welche von ihrem Vater eine glühende 
Eifersucht gegen Landshut ererbt, das Wams ganz heiß geworden 
sei. — Die Friedensliebe des alten Kaisers ist bekannt. Auch 
hätte er die Kräfte des Bundes lieber in den Niederlanden uno 
Üngarn verwendet — Herzog Georgs Vetter, der weise Albrecht, 
hatte sich ihm ja zum Schwiegersohn ausgedrängt. Es drohte 
«un offener Zwiespalt im Bund und des Bundes gegen den Kai­
ser. Da gelang es dem „letzten Ritter", des Kaisers so unähnli­
chem, geist- und letbesfrischem Sohn Maximilian, am 10. 6. 14 8 9 
einen Vergleich zu Dinkelsbühl anzubahnen.

Der Tag von Dinkelsbühl ist wichtig für Memmin- 
gen, für die Herrschaft Eisenburg, für die freie Birsch um Mem- 
mingen, für Roggenburg, für Biberach, für Ulm, für die Mark- 
arafschaft Burgau. Uns berührt hier nur die Satzung für das 
Landgericht Marstetten in Weitzenhorn. Die ernannten Thedi- 
gungsmänner, der Bischof Wilhelm von Eichstädt und Graf Eber­
hard der Aeltere von Württemberg sollten folgeirdes erkunden 
(Sti. 84. 1): „Am ersten berüerend das landgericht zu Weyssen- 
horn, als unserm lieben Herrn und Vater, dem römischen Ceyßer, 
tn manigfeltig weyß mit swerer clag fürbracht ist, daz hertzog 
Georg des heiligen reichs unnderthanen und sunderlich die ein­
gesessen des Landes ze Swaben mit ainem landgericht zu 
Man r stellen. so er yetz einznit zu Wessenhorn unn- 
derstanden hat zu gebrauchen, fürgenommen, auch mit geleitten, 
wildpennen, freyen oierssen, dienverkaiten, oberkaiten, verpoten, 
straffen, puessen, und steuern wider ir freyheit, recht und alt 
Herkommen unpillichen gedrungen und beswert sot haben, sot her­
tzog Georg die uebung deselben lanndgerichts gegen des heiligen 
reühs unnderthanen und allen anndern eingesessen des vorge- 
melten unnsers lanndes zu Swaben anstellen undsichsolichs 
lanndgerichts nicht gebrauchen, biß das mit recht 
vor dem erwirdigen Wilhelmen, bischoven zu Eystet, unnserm 
fürsten und lieben andächtigen und dem wolgebornnen Eber- 
hardten dem eitern, graven zu Wirtemberg und Mumplgart, un­
serm oheimen und des reichs lieben getreuen, als comissarien, 
den wir solichs zu tun und zu hanndlen bevohlen haben, auffun- 
dig wirdet, wo und wiefern er des zu geprauchen freyheit, ge- 
rechtigkeit und fug hab und darüber die gemelten unnser und 
des heiligen reichs unnderthanen, auch die einsessen unnsers lann­
des zu Swaben damit noch mit geteilten, vörsten, wilpennen, 
freyen pierssen, dienstperkeiten, gepotten, verpotten, straffen, 
puessen und steurn nicht anfechten noch besweren, sunder den 
bemelten unnsern lieben Herren und vater, den römischen keyser 
unns, des heilig reich und die gedachten unnderthanen und ein- 
sessen frey und ungeirrt beleiben lassen."

The^gmrgsmänner solltet darnach ausfindig machen, 
nach welchen REstlteln Herzog Georg sein Landgericht „Maur- 
stetten iN Weißenhorn betreibe und die rings gesessenen Stände 
und Untertanen samt Insassen mit seinen Geboten usw. beschwere. 
Der obenangefuhrte Memminger Auszug aus dem Dinkelsbllhler 
Tagungsprotokoll, der auch noch das Booser Hart, das Geleit von 
Ulm gen Memniingen und die Roggenburger Angelegenheit re­
gelt, bringt nicht die gan^ Tagsatzung die wir aus Wegelin 
S. 291 ergänzen können. Darnach soll Herzog Jörg die Ulmer, 
die er ebenfalls mit seinem Landgericht beschwert hat, ble-ben 
lassen, desgleichen die Biberacher. Soweit Dinkelsbühl. — Und 
dann hören wir nichts mehr vom Marstettener Landgericht. Es 
folgte zwar dem Tag von Dinkelsbühl jener von Augsburg von 
1492 da es in andern Angelegenheiten doch noch zu blutigen 
Köpfen gekommen ldie Biberacher und Memminger hatten im 
letzten ^ahre Kaufering eingenommen). Wieder aus Wegelin 
wissen wir, daß ausgemacht wurde, daß es beim Spruch von Din- 
kelsbühl verbleiben soll, bis die Kaiserliche Kommission tentiert 
hab«. Die Partes sollen sich in Güte entscheiden und sich eines 
Dezürkes vereinen, wie weit und über wen dem Herzog Jörg mit 
solchem Landgericht zu richten gebühre.
. Es ist ein großer Unterschied zwischen beiden „Sprüchen": 
Bezweifelt der von 1489 überhaupt die Daseinsberechtigung des 
Marstetter Gerichts, so handelt es sich beim zweiten nur noch um 
die in Güte zu vereinbarenden Grenzen. Man hat sich inzwischen 
über den höheren Ursprung des Gerichts überzeugen lassen und 
fo wird diese Augsburger Tagung gleichfalls zu einem Beweis 
unserer Ansicht, dafür nämlich, daß das Landgericht Marstetten 
eine kaiserliche Schöpfung ist

Im übrigen sprach die Augsburger Tagung dem Marstctter 
Landgericht das Todesurteil. Um dies zu erkennen, müssen wir 
dre psrtes näher betrachten. Die eine Seite ist Herzog Georg, 
die andere Oesterreich mit dem Kaiserhof an der Svitze Dieses 
Oesterreich hatte inzwischen gewaltige, blutige und unblutige 
Aoberungen in ^chwar«n gemacht. Es hatte 1486 die oberschwä­
bische Landvoqtei an sich gezogen und zu einem reinen österrei­
chischen Werkzeug politischer und rechtlicher Art umgeschaffen M t 
Hilfe desselben breitete es sich von allen Stützpunkts lanak»!»' 
sicher und behaglich nach allen Seiten aus (siehe auch dienet« 

Abschnitte in der Eisenburger Geschichte). Oesterreich hatte aber 
1492 auch die ganze Markgrafschaft Burgau, die sich in nicht 
ganz unberechtigtem Hasse gegen Bayern selbst ausgelöst hatte, 
indem jede Feuerstelle einen Gulden zur Auslösungssumme steu­
erte, wieder in Händen. Damit war Herzog Georg derart ein­
geengt, daß der bayerische Löwe überlegte, wie er die Pratze, 
die er im Schwabenland eingekrallt, wieder in Ehren zurück- 
ziehen könne. Insbesondere scheint das Landgericht Schwaben, 
wie sich um diese Zeit das ehemalige Zentgericht auf der Leut- 
kircher Heide nannte, die Memminger Gegend in rechtlicher Hin­
sicht ebenso sehr im Genick gefaßt zu haben, wie die Landvogtei 
in Verwaltungsangelegenheiten. Und in diesem kritischen Zu­
stand tat der hartköpfige Bayernschadel das denkbar Törichteste: 
Herzog Georg entschloß sich, weil sein Vetter Albrecht ihm in der 
Kriegsnot nicht beigestanden, die Weißenhorner Landschaft, das 
ehemalige Erafengebiet das auf unmanierliche Art an Bayern 
gekommen, testamentarisch seinem Pfälzer Vetter und Tochter­
mann Ruprecht zu vermachen (Herzog Georg starb 1. 12. 1503 
ohne Söhne zu hinterlassen). In dem darnach sich erhebenden 
Erbstreit war natürlich der kluge Maximilian der lachende Drit­
te") und schob die Weißenhorner Herrschaft, die Kirchberger 

«und Pfaffenhofer Landschaft mühelos in den österreichischen, bo­
denlosen Sack. Daß man nun nicht mehr zu fragen braucht, 
wohin das Marstetter Landgericht gekommen, ist klar. Das 
österreichische „Landgericht Schweben" war schon lange auf der 
Passe, seine Fänge bis an den Lch, bis an die Donau spreiten 
zu können. So versank das Memmingen—Weißenhorner Ge­
richt sang-, klang- und spurlos, es wurde vom Leutkircher Ge­
richt aufgesaugt. An diesem Begräbnis 4. Klasse hat. worauf 
ve. Gut S 27 der U. B. aufmerksam macht, natürlich auch die 
Errichtung des Reichskammergerichts v. 1495 ihren vollgemesse- 
nen Anteil, wenn dieses sogar den Glanz des umfänglichen Leut­
kircher Heidegerichts verblassen machte Ganz elegisch sagt der 
alte Wegelin zu dieser Maßnahme (I 259): „Als aber das Kam- 
mergericht aufgerichtet ward, sind die Landgerichte wie der 
Mondschein, wenn der Tag und Sonnenglanz herfürbricht, ver­
schwunden und in Abgang kommen"

Mit diesen Darlegungen glaube ich erwiesen zu haben, daß 
„ das bekannte Landgericht Marstetten eine Neuschöpfung 
Kaiser Ludwigs v. I 1342 ist und mit der alten Grafschaft 
Marstetten und deren Erafschaftsgericht nichts zu tun hat, 
.. , daß. deshalb auch aus der Zuständigkeit von Orten unter 
dieses Eerrcht nicht auf den Umfang der alten Grafschaft Mar- 
stetten geschlossen werden darf-

dürfte der rechte Ort sein, wo wir auch dem Namen 
Marstetten zu Leibe rücken müssen, insofern wir jene Stät- 
ten abschutteln, die nicht der Grafschaft und damit dem Land­
gericht den Namen geliehen haben. Es find dies, wie des ostern 
bereits erwähnt,

Mauerstätten bei Kaufbeuren, 
Marstetten an der Iller und 
Buch bei Jllertissen.

Mauerstätten.
Wegelin schreibt bald Mar-, bald Maurstätten und meint 

dasselbe. Die Rechtschreibung seiner Zeit berührte 
I"! mindesten, wenn ein Wort in 2 Zeilen dreimal an- 

Es geht auch heute manchen, vielen so. während 
ne de! Einhaltung blödester Regeln die Kro-
Seele Das Herz ist nicht dabei und die

- "es ^'id durch diese Regeln nicht offenbart. Man­
ien geschr-ebenen Wort seinen Inhalt zu fas-
richts M^a u rÄ'?^" darauf, den Ursprung des Landge- 

*st alten. da Marstetten an der Iller so viel« 
W Mauerstätten bei Kaufbeuren
unserer Uebel unserer Zeit, unserer Bildung,
itolw» „Rechtspflege, unse-er religiösen Betätigung, am Buch- 
Dak au« U Di, werden vielleicht lmran zerschellen,
nicht- zettall^ sich an Mauerstätten knüpfen, m
aeisi W" den Geist des Wortes, den Sprach-
weisen kommen lassen, möchte ich im folgenden nach-

den Erai^ütz* Megelins Ueberlieferung verlegt G. 6 266 
der Unzulänalickk-it an" Marstetten in der richtigen Erkenntnis 
MemminaenMarsteltens a. d. I. in die Gegend zwischen 
vermuteten «?^lßenhorn. ohne aber den von Wegelin w a. 
ger Ma«rÄ^"ch »» nennen. Die dortige Burg se- rcht,' 
memt an» Ue" M bezeichnen. Die Geschichte Leutk,rchs 
einen ^sA ueMatten bei Kaufbeuren nicht, sondern will nur 

deutlichen Gegensatz zu Marstetten schaffen.
li^ D" Vater der schwäbischen Heimatforschung, der mit «nenw 

unendlichen Stoff zufammengetragen hat. v , 
°uHte der ertte eigentliche Erfinder eines Grafenhaul^ 
"statten sein. Schon in feinem O. D. u"/" S 23 
Mern l (1830) S. 64, dann in seinen „Wappen (1834)

^) Reis. 427 W. 87 (mit Urkunden.'). Düoel 34 usw.
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S5, 73, 84, schliehlich im Jb. Schw. 1837 S. 53 möchte er Nach­
weisen, daß Mauer- oder Morenstetten bei Buch jünger ist und 
von Mauerstätten bei Kaufbeuren den Namen entlehnt hat, daß 
an letzterem Ort der Stammsitz eines Nebenzweiges der Welsen 
war (Murstätten), die mit den llrfin-Ronsberg, den Reisens- 
burgern (bei Eünzburg) identisch sind und daß diese den Zweig 
der Grafen von Marstetten (!) zu Buch im Rotthal, der 
Stifter von Roggenburg (!) und der zusammengehörigen Grafen 
von Weißenhorn und Neuffen begründet zu haben scheinen, 
v. R. wirft hier weiters noch die von Berg—Äurgau—Schelk- 
lingen mit denen von Kirchberg in einen Topf, nach ihm auch 
Ritter von Lang — was bereits erwähnt wurde. Aus diesem 
Brei wird niemand klar. So sehr Vater Raiser als Stoffsamm­
ler zu verehren ist, so sehr ist er als Verarbeiter abzulehnen. 
Wie verwirrend er nachwirkt, das zeigt sich ganz besonders an 
unserm Marstetten. Die neueste Verarbsiterin dieses Stoffes, 
Thea Düvel, schreibt durchgängig Mauer st eilen, obwohl 
sie genug „Marstetten" in ihrem Urkundenmaterial fand, und 
verlegt dann noch dieses Mauerstätten völlig unbegründet in die 
Gegend zwischen Biberach und Meßhofen.

Also Raiser—Lang find uns Beweise für ihr Mauerstätten 
Lei Kaufbeuren noch schuldig.

donaukreis l 83)*) der Bestand einer mittelalterlichen Burg 
zuverlässig sei, daß aber wirklich von Wällen, Gräben und 
andern Anzeichen einer Burg nichts mehr übrig ist, daß auch 
keine Sage und kein schriftliches Zeugnis in die Zeit vor dem 
Uebergang des Ortes in den Besitz der Familie von Ramschwag 
(1310) Hinausreiche (!).

Das neueste, gründliche, auf eigene Ansamung und Nach­
forschung aufgebaute Werk von Steichele—Schröder, an dem 
schon zwei Forschergenerationen arbeiten und wohl noch zu ar­
beiten haben werden, sagt zu diesem Punkt Bd. VI. 510 ff, daß 
Murstetten im 13. und 14. Ihdt. ans Tageslicht tritt, daß 
dort zwar Spuren uralter Kultur, vielleicht wirkliche römische 
Siedelung, sogar (S. 6) Spuren der älteren Bronzezeit sich fin­
den, daß St. Vitus, der Kirchenpatron, auf alte Gründung deu­
te. daß die Lehenshoheit des Stiftes Kempten sicher ins 1 Jahr­
tausend sich zurückführen und daß ein Dienstmannenge­
schlecht der Herrn von Kemnath vom 12. Ihdt. bis ins -weit« 
Viertel des 14 Ihdt. sich Nachweisen lasse. — Don Grasen und 
Landgericht also nichts. Damit wollen wir die Wirklichkettsbe- 
weise, die Reihe der Sachbeweise schließen.

sagt er nach Ablehnung Marstettens an der Zller, daß er aus 
folgenden Gründen für Mauerstätten sei:

1. Graf Gottfried v. Makstetten gestattet in einer (noch 
sehr genau zu betrachtenden Urkunde) seinen Leuten eine Schen­
kung an Irsee — also müsse er wohl benachbart gewesen sein. 
Als Zeugen treten dabei auf: Heinrich o. Thalhofen, Heinrich 
v Hausen, Rudolf v. Frankenhofen — alle ganz nahe bei Mau­
erstätten, also wohl Dienstleute des Grafen.

Stälin (Vater) (ll. 573) lehnt dieses Mauerstätten aus 
sprachlichen Gründen ab, wohingegen Kornbeck W. D. 1880 S 48, 
1881 S. 199 und 1887 S. 24), ganz für Brunner begeistert, die 
Sache auf feine Weise dadurch zu retten sucht, daß er die Grasen 
von Marstetten als Abkömmlinge der alten Duriagaugrafen ve- 
zeichnet, deren Ursitz er in Mauerstätten sucht, die da in wei­
terem Umfang gewaltet, bis sie ihren Wohnsitz nach Auch "er­
legten. Er beansprucht des weiteren Memmingen als ^laiiraire 
des Durtagaues. Diese Anforderung greift so tief m die schwä­
bische Eaugeographie ein, daß damit alles brs jetzt Gemeint« 
umgestoßen wird. Da dieser Eaugeographie, so weit sie hier 
hereinspielt, der 2 Teil dieser Arbeit gewidmet .st, wollen wir

2. Des Hauses Marstetten Besitzungen in Friesenried und I hier nur erwähnen, daß, wie ja schon bemer , st» h,»
Jrsingen weisen nach Mauerstatten keine Spur au) ein ^mal^s Grafenh^ sofern

3. Auf eben dasselbe scheint ihm auch das so viel bestrittene Mauerstätten' noch MM Duriagau gehört hat, zum
Landgericht zu deuten, das später die Herzöge von Bayern auf Ä.ÄAalt ausgesucht haben werden. Schließlich empfiehlt 
Aund der ErafschM Marstetten ausübten und das zuerst in A^nthal "Wreinfachmng der Streitfrage die ausschließliche 
Memmingen seine Schranne hatte. Z»«ibun'^ Maurstetten^ Das ist allerdings so einfach, daß wir

Srezu ist zu bemerken: trüber ohne weitere Worte weggehen können.
1- daß Schenkungen an Klöster, besonders wenn diese Grün- I Baumann endlich (E. A. I 282 ff.) möchte den Namen Mün­

dungen nahe verwandter Familien waren, wettere Schlüsse als I stellen als Beweismittel für sein Marstetten a. d Z- als na- 
die der Freundschaft nicht zu begründen brauchen, nicht ein- mengebende Burg gelten lassen. Er sagt ganz richtig, daß Mar-
mal die Nachbarschaft. Entfernungen spielten ehedem trotz der stellen immer als solches, nie als Maurstetten, Murstetten er-
schlimmen Berkehrsverhältnisse keine hindernde Rolle, wie man scheint Wenn er nun in diesen Beweis auch das Landgericht
allerdings annehmen möchte. Eine ähnliche Schenkungserlaub- ejnschlietzt, so ist er insofern irrig daran, als wir ja bereits sa-
ms wissen wir vom Hause Marstetten für Ottobeuren ohne h^n daß dieses mehr als einmal als Maurstetten in den Akten
daß Jemand auf den Einfall gekommen wäre, Marstetten da zu vorkommt. Wir werden auch sofort noch andere Akten nachwei­
slichen. Ob die Zeugen Dienstleute der Marstetter waren, geht die Baumann so gut wie wir gekannt hat, die ebenfalls mit 
Ub der Urkunde nicht hervor, ist aber anzunehmen; denn die Maurstetten ebensowenig Maurstetten meinen, als Baumann
Marstetter hatten in der Gegend tatsächlich Besitzungen, sogar haben will, und die ebendeshalb, nach seiner Lehrmeinung. likar-
noch weiter südlich, aber auch hinunter brs fast an dre Donau L^en betreffen, wenn eben sein Marstetten das ware wAches
und bis hinüber an den Schwarzwald. Damtt ,st dieser und zu- ^m Erafengeschlecht und dem Landgericht den Namen veMam
gleich der 2. Punkt erledigt. hat, was eben nicht der Fall ist. Es steht also tatsächlich
. s-Brunner spielt hier auf den Namen Maurstetten an, stetten für Marstetten. Demnach hat Baumann das ,.uor< ,
mü» da auitN^" auch einigen andern) Akten hie um sein« Jllergaugrafschaft zu retten. Da nun das
dLtÄ Ä!n """ eben der Punkt, über den wir Mauerstätten für uns nach dem bisher Gesagt^ Ehrungen

A ^ ??-.Essen. Betracht kommen kann, da offenkundig alle »uitritt, ^ich-
barnun» 8rage auf, ob Maurstetten nur eine Verball- aus dem Namen Maurstetten, soweit er urkundlich au' von Rai« 
Sör^^'oder irrige Schreibung auf Grund falscher tig sein müssen, demnach die diesbezüglichen Theorien infach«
ttetten^t »d-?^^.scher Verunstaltung des Namens Mar- ser—Lang bis Brunner—Kornbeck, so muß nur em« oing«.
Mauerttätten °^„diesE Namen eine Tatsächlichkeit, also ein Ort Verstümmelung des Wortes Marstetten in Maurstetten 
A^antwoZ'^ Wenn wir letztere Frage zuerst treten sein. .

w» !»- «-»>». Um »UI-- »u, dm Gmnd M ,omm-n. mW" Ä'm.l üm

wenigstens längere Zeit h?ndurch, die eiMntliche StStte deL Era- L^men vorzüglichen Urkundenbücher der Stadt- , völ- 
fengerichts war.u lmß di^dfchen tzWW Augsburg in denen sich das verderbenbringend« M«"-
Lieses auf den Tttel der kmvon genannten ^g erschöpft**)WMWMLM -LEZ
^ Ursache der Eröffnung des Landgerichts Marstetten in Mem- (samt der Burg). Brunner ha" damit auf Sand gebaut-

das vorher überhaupt n.e genannt wird, ergeben als **) v. Riecke '--.„„isaebietes (W.aus^Brunners „vielleicht''. Auch die Ursache des erst svät ein- V. 1878 S. 1021) wurde^wo^l^iaene^Studten lon- 
Nenden Widerstandes. Nun kommt aber noch hlnzu^ daß auf dern nurdurch die Schrribatt zu Vr Nae ott Mar-
Mauerstätten nie und nirgends eme Spur als den Ausgangs- tetten nicht vielmehr in Maurstetten be^Kaufb-ur-n zu suchen
vunkt eines Landgerichts noch mel weniger eines ErafenMes ei, da ihm das württembergische Marstetten nicht ge«rg»u er-
Uutet Brunner selbst gesteht, daß zwar nach v. Raiser (Ober- > schien. " ilanrenen



In König Ludwigs Landfrieden zu Augsburg, 4. 10. 1330 
wird der letzte Marstetter als „graf Berchtold von Erayspach 
und von Maurstetten'")" angesprochen. (U. B. A. I. 265). 
Das ist meines Wissens (und ich glaube die gesamte Literatur 
über Marstetten in Händen gehabt zu haben) die erste Erwäh­
nung des Namens in dieser Form. In der Urkunde v. 8. 6. des­
selben Jahres, wo Berthold als kaiserlicher Rat in Speyer auf- 
tritt, steht Marstetten. In der nachfolgenden Urkunde o 
1. 11. 1331, ausgestellt in München, spricht der Kaiser von Mär­
st e t t e n, in der folgenden vom 5. 12. des gleichen Jahres wie­
der von Maurstette n. In allen folgenden bis z. I. 1339 ist 
nur immer die gewöhnliche Form zu finden. Deshalb sagt auch 
Brunner (Burgau 83), „Mauerstätten heißt das Landgericht 
ebenso wie Marstetten". —

Das Urkundenbuch der Stadt Ulm hat die vorgenannte Ur­
kunde v 1330 (U U. II S 101) ebenfalls, Marstetten in der 
Form Maurestetten", bringt dann aber noch folgende weiteren 
Fälle dieses Namens in falscher Weise: z. I. 1340 (S. 213) 
„Maurstetten", 1346 (also nach des letzten Marstetters Tod. 
S. 286)' wieder „Maurstetten"

In der oben vorgeführten Urkunde Maximilians aus Din- 
kelsbuhl lasen wir gleichfalls „Maurstetten. In der Clauß- 
lcken Chronik ist S. 161 eine Memminger Urkunde v. 1452 aus­
gezogen in der ausdrücklich Jller-Marstetten als „schloß Maur­
stetten" bezeichnet ist. Im Stiftungsarchiv Fol. 11 S. 105 ist 
nach Kptl O. V. 124 in einem alten Jahrtagbuch bemerkt, daß 
Herr Heinrich von Weißenhorn, Graf zu Maurstetten, 
Stifter des Gotteshauses (Spital) anno 10 gewesen ei. Auf die 
verschiedenen Maurstetten im Wechsel mit Marstetten ab 
13 54 in landgerichtlichen Beurkundungen, wie sie oben vorge- 
traaen sind, erlaube ich mir hinzuweisen. In Mon. B. XX11. 
130 gibt endlich Albert von Fischach i. I. 1368 an St. Ulrich und 
Nsrn in Augsburg c u r i 3 m in maurstetten. Offenkun- 
dia itt hierMauerstätten gemeint. Aber selbst wenn ein Mar- 
ttetten der Ort der Schenkung sein sollte, so dürste das Schen- 
kungsjahr die Beeinflussung erkennen lasten, von der wir gleich 
reden werden. . . ..... . ....

Diese Fälle sind meines Wissens die verhältnismäßig weni­
gen in denen inUrkunden statt „Marstetten" „Maurstetten" 
geschrieben wurde. Man beachte, daß sämtliche von 
oem Jahr 1 330 an auftreten!

Es soll nun nicht verschwiegen werden, daß außer unserem 
schwäbischen Mauerstätten im Bez.A Kaufbeuren noch ein ober­
bayerischer Weiler Maurstetten besteht, der sogar schon in 
Philipp Apians Topographie von Bayern, erschienen um 1590, 
Aufnahme fand*»). Darnach und nach Eritzners AdelslexikoN 
(S. 52, 140 und 355) saß darauf, angeblich seit 1577, ein Karl 
Keck, der später Edelmannsfrerheit erhielt und nun als Koeckh 
von Maurstetten (1689) im Adelslexikon Platz finden 
mußte. Daß dieses Maurstetten keinen verderblichen Einfluß 
auf unser „Marstetten übte, dürfte kaum betont werden müs-

Es wäre unverantwortliche Unterlassung, wenn wir nicht 
auch den Siegeln dieses Hauses zur Aufhellung der Angele- 
genbeit einige Aufmerksamkeit Henkten Da s«i gleich im vor- 

.ei »Ei daß alle Siegelschnerder sich an die alte, richtig« 
^orm bietten ' Schon Stadtpfarrer Soll (S. 14) hat aus die 
kuttoke Tatsache aufmerksam gemacht, daß m den Urkunden die 
ArÄrt/Form stehen kann, wahrend der Siegelabdruck die rich- 
WÄ T meint dazu, daß schon im 14. Jhdt. die Beziehung 
gen Ar Grafschaft Marstetten zu der namengebenden Burg (die 
auch Soll anMer annimmt) verdunkelt gewesen sei. 
D^lher scheine es, hab« man MauerIdtten heretngezogen, 
zumal'das den Neusten vorausgebende Geschlecht von den Edlen 
von Urkin stammte. — Ob wohl em Grafenhaus, das im 13. 
Jahrhundert blüht, Mitte des 14. Jahrhunderts seine Stamm- 
bura veraesten hat, obgleich es sich darnach schreibt und kein« Eieael darnach schneidet? - Der Kaufmann Kornbeck von Ulm, 
der uns eine äußerst dankenswerte, eingehende Untersuchung 
des Marstetter Siegels in den W. V. 1887 beschert hat, dem also 
der Unistand der Unstimmigkeit zwischen Siegel und Titel (erste­
res hat immer die richtige Namensbeschreibung) besonders auf- 
Sefallen sein muß, da er auch gegen Baumanns Behauptung 
auf das Urkundenbuch Augsburg aufmerksam macht, ist so be­
fangen und gefangen in Brunners Meinung, daß auch ihm dieser 
Unterschied in Siegel und Titel in derselben Urkunde kein weite­
res Kopfzerbrechen macht.

Damit wollen wir das Nörgeln beschließen. Aus den beige­
brachten Urkunden ergibt sich, daß das Wort Maurstetten 
nur in wenigen Fällen auftritt u. in ein«r Zeit, in der das Schick­
sal der Grafschaft Marstetten seitens der bayerischen Vorsehung 
längst besiegelt war: Das bayrische Haus trachtete nach dem fei-

*) Quell, u. Erört. VI bringt hier in ders. Urkunde S. 313 
Marstetten. S- 317 Mavrstoten.

**) Ob- Arch. Dd. s.880, desgl, im 42. Bd. 1835: Die alt- 
bayr. Landschaft und ihr Güterbesttz, Landtafel v. 1557. 

ten schwäbischen Bissen. Der letzte Marstetter Berthold, Kaiser 
Ludwigs Berater, Heimlicher, Unterhändler, Hauptmann (nicht 
in militärischem Sinne sondern ungefähr: Regierungspräsident), 
dem man die Grafschaft Graisbach auf höchst verbrecherische Art 
zugeschanzt, um seinen für Bayern ausersehenen Nachlaß auf- 
zurunden, war ganz von des Kaisers Huld umnebelt, setzte diesen 
bei seinen Lebzeiten zum Vormund seiner Kinder ein, die dann 
so in christenlicher Liebe und Einfalt geleitet und gelenkt wurden, 
daß alle Kutte und Schleier nahmen — bis auf das kleine 
Aennchen, das man als lleberträgerin von 2 Grafschaften 
an das Haus Bayern brauchte und im Kindesalter mit dem 
Herzog Friedrich verlobte. Dre 2. Gemahlin Bertholds soll auch 
gesellschaftlich am Hofe Ludwigs eine beachtenswerte Rolle ge­
spielt haben. Zm lll. Teil dieser Arbeit können wir diesen 
Dingen näher nachgehen Hier sei nur noch bemerkt, daß die 
Neusten anscheinend schon seit dem schweren Schlag der ver­
lorenen Schunggerthalschlacht (1235) von Bayern gestützt wur­
den, das ja keine Gelegenheit versäumte, wo in Schwaben etwas 
für Wittelsbach winkte, die Fäden zu knüpfen. Und Berthold 
des Letzten Wirken ist von Anfang an an Bayern gebunden. Er 
war kem Schwabe mehr. Er hat es kaum wahrgenommen, wenn 
in bayrischem Mund sein mS/steiten zu mLrsrette» 
wurde, was das schwäbische Ohr als msurstetren hörte — 
und schrieb. Denn wir find der felsenfesten Ueberzeugung, daß 
einzig und allein die mundartliche Aussprache des offenen u in 
Marstetten durch die Bayern als dunkles » die Verwandlung 
desselben in au veranlaßt hat, weil eben das schwäbische Ohr, 
das mit dem bayerischen Dialekt nicht vertraut war, diese» 
ü als au hörte und schrieb.

Dies allein und nichts anderes kann die Hereinspielung des 
„M aurstetten" verursacht haben. Das schwäbische Ohr hatte 
sich an die bayerische Mundart gewöhnt. Die Stempelschneider 
hingegen arbeiteten nach den alten Vorlagen, waren wohl auch 
selbst in schwäbischen Städten sässig, stand doch in Augsburg, 
in Ulm und andern Städten unseres Stammesgebietes die Stem­
pelschneidekunst in höchster Blute. Nur so ist die oben berührte 
Unstimmigkeit zwischen Titel und Siegel erklärlich. Die Namen 
haben sich im Munde der Menschen leicht gewandelt, wurden 
auch vom Schreiber nach Gehör niederqeschrieben, wobei oft 
Hör- und Schreibfehler unterliefen (Heintze S. 7). Dabei 
möchte ich noch aufmerksam machen, daß insbesondere in den 
kaiserlichen Kanzleien Persönlichkeiten der verschiedensten Stäm­
me betätigt waren. Dem gleichen Umstand verdankt das Dors­
chen Mauer st ätten, dessen Name Murstätten jeden­
falls von den „Wohnstätten bei den Mauern", herrührt, den wü­
tenden Federkrieg über seine Bedeutung als vermutliche Grafen- 
wiege.

Don verhältnismäßig wenigen Urkunden kam die verball­
hornte Silbe „rnuur", kam das vertrakte Wort in den Gesichts­
kreis der älteren unkritischen Geschichtschreiber, ging von diese«, 
die der „Rechtschreibung^ höchst gleichmütig gegenuberstanden, 
denen „war" oder „msur" keine Bedenken machte, auf die kri­
tische Geschichtschreibung des 19. Jahrhunderts über, um hier 
Lehrmeinungen zu zeitigen die unfruchtbarer wirkten als die 
Verwechslung von Grafengut und Grafschaft. In seinen Rons- 
berg S.42 hat es P. Luitpold Brunner gedämmert, daß „insur- 
Stetten eine spätere Bildung sei. Er hat aber dieser guten 
-llegung kein Gehör geschenkt und selbst seine Theorie auf diese 
spätere Bildung gebaut. Für uns ist „maurstetten" als Wort­
entartung damit abgetan.
»n aber immerhin noch Zweifel vorhanden sein,
VernnEr^^^Nbweikung der Silbe „maur" als dialektische 
Ar"nstaltung das Richtig« getroffen hat. Ich selbst war lange 
Eä» d" Such« nach der Silbe „mor". die diese Derhun- 

schwäbischen „war" über das bayrische „m8r" in 
Reinkultur darstellen würde und eigentlich vorhanden sein 
« v. Nasser bringt ja des öftern, so auch im O. D. Kr l 

^'a^-bUbe „maur" in „Mohr" verdichtet, also 
sachlich auch „Mohrstetten". Auch Dr. Christian Häutle 
Be ?räo«>?^mArchiv 32. Bd. 1872/73 Ä seinen „Archivalischen 
Jahr 1432^»« H"zog Ludwigs des Bärtigen" S. 25 z- 
des einem Landgericht zu Marstetten, an
born Ludwig übergehts mit der Stadt Weißen-
W? Wd der Feste Markstein) Finden wir hiezu die urkund- 
NrÄkn?W?° darf «in Zweifel an unserer Lautung nW 

haben. Dirk« Unterlage ist d a! Das «m- 
^Warchlv Memmingen birgt in Schublade 22.1 die La^ 
UNsurkunde v. 1445 des oben angezEnen ^rellandnchter« 
^akob Hut (Hutt) in der Grafschaft zu Morstetten. Hü* yar 
das schwäbisch« Ohr des Schreibers die bayrische Aussprach 
oder ein bayerisches Ohr die spätere schwäbischspräche 
hdrem höchsten mibverständlichen Klang "ufs 
^"cht .Das mußte jeden Zweifel an der. RichUgre», 
Mutmaßung beheben. Erst mit der vollen EU 
letzten Neusten schleicht sich die irrige Silbe 
kann die richtige nicht verdrängen, erst recht nicht 
geln, bleibt zur richtigen immer i» der Minderhelt so rann 



sie nur auf mundartlicher Falschhörung beruhen. Alle darauf 
gebauten Hypotheken find nichtig. -

Wir können die andern namsnspendenden Burgen unseres 
Landgerichts besuchen.

Es ist bereits gesagt worden, daß Württembergs verdienst­
voller Forscher Ehr. Fr. v. Stalin sich dafür einsetzt (II. 573), 
daß „unser" Marstetten a. d. Jller das richtige sei, nicht jenes 
bei Buch, wo es nie eine Burg dieses Namens gegeben, nicht 
jenes bei Kaufbeuren, was sprachlich nicht anginge. Sein Sohn 
P Stalin (I. 420) behauptet einfach des Vaters Standpunkt 
entgegen allen vielfachen Bestreitungen. E. I. behilft sich 
S. 305 aus Gewissensnöten, indem sie meint, daß allerdings an­
fangs Aitrachu. Marstetten gleichbedeutend seien, daß das 
Schloß erst Marstetten genannt wurde, als im 11. Jhdt. die 
Grafen von Maurstetten dahin kamen, welche letztere aus der 
Grafschaft Holzheim—Kirchberg hervorgegangen. — Und nun 
kommt mit seinem ganzen wissenschaftlichen Ansehen Baumann 
und begründet mit seinem ganzen Apparat, daß Marstetten an 
der Jller die namenspendsnde Burg sei. Gegen ihn müssen wir 
uns also in erster Linie wenden, umso mehr, als Stählin-Bau- 
manns Forschungsergebnisse kurzerhand von zahlreichen For­
schern einfach übernommen wurden. So sagt schon Steichele 
(B. A. II), daß die Grafschaft Marstetten nach dem Orte Mar­
stetten links der Jller im württ. Oberamt Leutkirch benannt 
fei. Sein Nachfolger Schröder (B. A. Vl. 150 und in seinem 
noch neueren Werk Schr. 45/46) gründet seine Meinung gleich­
falls ganz auf die Burg an der Jller — aus Baumanns Schul­
tern.

Versuchen wir Baumann zu schlagen, so haben wir auch die 
andern getroffen. In seinen Gaugrafschaften, in seiner Ge­
eichte des Allgäus und in seinen Forschungen zur schwäbischen 
Geschichte spinnt er denselben Faden über unser Gebiet. Es sei 
unleugbar (E A. I. 283 sf.), daß das Landgericht der 
Grafschaft Marstetten im 14. Jhdt. in Memmingen tagte und 
in Beningen, Heimertingen, Kellmünz, Kirchberg an der Jller 
kompetent war, diese Orte also in der Grafschaft Marstetten 
gelegen sein mWen, da kein Landgericht außerhalb seines Eraf- 
schaftsbezirkes Amtsgewalt hatte. Memmingen müsse also als 
Dingstätte der Grafschaft Marstetten deren Hauptort gewesen 
sein Folglich könne diese Grafschaft nirgends anders als an 
der mittleren Jller zwischen der Grafschaft Kempten und der 
Grafschaft Balzheim gelegen sein. In dieser Gegend sei aber 
endlich auch der Ort zu finden, der seinen Namen der Grafschaft 
und ihren Besitzern geliehen habe: Marstetten, ein Ort, der ent­
sprechend seiner Namen Mark —Grenz st ätte wirklich hart 
an der ältesten Grenze des Nibelgaues gegen den Illergau 
liege. Er vergißt nicht zu bemerken, daß der Umfang der heu­
tigen Ruine Marstetten bezeuge, daß hier der Sitz eines mäch­
tigen Erafenhauses gewesen sein müsse Als sicher hält er, 
daß im 12. Jhdt. die Burg Marstetten selbst vorübergehend 
nicht mehr mit der Grafschaft verbunden war, sondern einer 
Nebenlinie des Hauses llrsin gehörte, die anfangs nicht das 
Erafenamt bekleidete. Ohne Zweifel habe das älteste uns 
bekannte Mitglied dieser Nebenlinie, Rupert von Marstetten, 
ein Zeitgenosse des gleichnamigen Abts von Ottobeuren (1102 
bis 1145). seine namengebende Burg mit der Hand einer Erb- 
tochter des zu Anfang des 12. Jhdt. erloschenen Grafenhauses 
von Marstetten erworben.

Was die Beimengung des Landgerichtsbezirkes mit dem 
Erafschaftsbezirk betrifft, so haben wir im Vorgehenden diese 
Baumannsche Sünde als dieselbe gegeißelt, die er seinen Wi­
dersachern inbezug auf Erafengut und Grafschaft ständig vor- 
wirft.

Bezüglich der Lage der vermeintlich namenfpendenden Burg 
für Landgericht und Grafschaft beklagt schon G. L. 266, daß es 
ein alter^ aber ungeachtet der Berichtigung durch Wegelin 
(1.198) immer wiederholter Irrtum sei, der sich bis in die 
3. Auflage von Memminaers Beschreibung von Württemberg 
E. 699 bedauerlicherweise fortgepflanzt habe. Brunner (Burgau 
S. 83) betont daß die Heimat des in Rede stehenden Geschlech­
tes in Marstetten an der Jller ausgeschlossen sei, da dieses Mar­
stetten bis m die fernste Zert als kemptisches Lehen erscheine 
und seine eigene, ziemlich klare Geschichte habe. In leinen 
Ronsberg (S. 44) bezeichnet er dies Marstetten als Hauptort 
einer kleinen, außerdem auch die Orte Aitrach. Ferthofen, 
Mooshausen, Breitenbach, Pfanders und den Jllerzoll*) um­
fassenden Herrschaft, welche dem Stift Kempten gehörte und von 
Vielem lehenweile an verschiedene Familien vergeben wurde. 
Keiner der rhr zugehörigen Orte stebe in Beziebunq zu unserem 
Geschlechte und unter den Lehen,nhabern sei auch nicht ein Glied 
desselben genannt.

Dies alles stimmt und war Baumann so gut bekannt wie 
uns Aber die hier „zufällig" sich darbretende, ja berückend auf­
dringlich sich aufzwingende Burg bot eine zu verführerische Hand-

*) W- 76. 

habe, das schwierige Loch zwischen 2 Grafschaften zu stopfen. So 
entstand die „mittlere Jllergaugrafschaft Diarstetten (um Mem­
mingen)".

Baumann erwähnt nun merkwürdiger Weise nirgends den 
einzigen Fall, da ein unbestimmtes Marstetten als Ort in gräf- 
Al^r Handlung urkundlich genannt wird. Es geschieht dies im 
Jahre 1270 (Mon. B. XVI. S. 276) in einer „lieloxstio sub- 
sectinnis teuclslis" (-Milderung persönlichen Vasallenverhält- 
msses). Die Sache ist wichtig genug, das von Baumann Ver­
säumte nachzuholen. In der Urkunde ist nämlich gesagt, daß 

ln „Wayden' und ein dritter in „Hollerberg", die die 
MarschMe von Schildberg, alt und jung, gemäß Lehenrecht von 
Heinrich von Eberstall hatten, zurückgegeben und von diesem nun 
dem Kloster Schonfeld (Niederschönenfeld) mit Eigentumsrecht 
geschenkt werden. Zeugen der Handlung sind: Herr Berchtold, 
Graf von Marstetten, Herr Konrad von Neuffen, Bruder Al- 
bertus von Schonfeld u. a. Gesiegelt wird das Schriftstück „mit 
dem Siegel unseres Oheims (avuncuii nostri) des Grafen Berch- 
told von Marstetten, des Herrn Konrad von Neuffen und unse- 
rem Siegel Geschehen aber ist diese Schenkung für den einen 
Hof m Neuburg, für den andern in Marstetten, für 
den dritten in Hollerberg gelegenen, in Augsburg. Ich bin 
nun nicht rn der Lage, trotz eifrigem Bemühen, die Lage der 
Orte, insbesondere Weiden und Hollerberg, aufzuklären. Die 
Murnamenmrschung kgmnt erst das Material zu sammeln. 
Aber das laßt sich bestimmt behaupten, sowohl nach den genann­
ten Orten als nach den auftretenden Personen ( die Schildberg 
sind im Aichacher Winkel, die Eberstall im Gebiet der von uns 
vertretenen Grafschaft Marstetten um Weitzenhorn), daß unser 
Jllerviertel nicht in Anspruch genommen ist. Und darum hat 
Baumann diese Urkunde, die wegen der Nennung Marstettens 
als Oertlichkeit, der erst- und letztmaligen Nennung, überaus 
wichtig ist, verschwiegen. Vor und nach dieser gräflichen Hand­
lung ist nie vom Ort (Burg) Marstetten die Rede. Und da 
platzt nun wie eine Bombe die vielverwendete Nachricht von 
1281 herein, wonach Kaiser Rudolf die Burg Marstetten mit Zu- 
gehör und Jllerzoll an Kempten verschenkt (G. L. 266). Paul» 
bemerkt dazu, daß dies seines Wissens die erste Erwähnung dx? 
Burg Marstetten an der Jller sei und daß er nicht anzugeben 
vermöge, wie sie an Kaiser und Reich gekommen. Entnommen 
ist diese Nachricht v. Raisers „Wappen"?). Nun Baumann lG 
A. l 496): Dlarstetten sei nach des letzten Marstetters Gottfried 
Tode, den er vor 1251 ansetzt, als erledigtes Lehen dem Kloster 

'Dem Einwand, daß Marstetten als 
Lehen doch nicht den Wohnsitz eines Grafen gebil- 

NL deutts/ er 0- 283) mit dem Gegensatze, daß
!t?rn un? K?rcken geschämt, Burgen von Klö.
Aber wenn we dL ^nehmen. Das ist ja Tatsache, 
klärlich^enn e7n es nicht dasselbe. Es ist er-
oder Anstiaen eme ihm zu taktischen und strategischen

mengechende um die Stamm- und na-
hauses handelt e-nes regierenden Grafen- 
gräflichen Handlung--" ein Marstetten 1270 als Ort einer 
und ein Marstetten i?«i gleichnamigen Erafenhauses erscheint 
bura 1281 an kemptische Ministeralen (Ei en-
berhändel7w^ der Herrsch. Eisenburg S 23 ff)

S'ÄrLW ML "'S 

überließ. Er hatte Urla^"Medenen Gründen als Eigentum 
Die Frage Paulus ist N Allaäu Freunde zu schaffen, 
ist, daß sie Baumann Nicki ebenso müßig, wie es merkwürdig 
peinlich nachgeht. Sie auftvirft, der sonst diesen Fragen

Es war im Jabr. °-hm seine Kreise stören.
1. 284 u. a ), daWbt Tau. 4' 325. M. B. 31. 61. Neugart 
Jllergaugrafen (?) M»"«""" Kempten mit dem damaligen 
schließen konnte. Wanin» einen vorteilhaften Tausch ab- 
sontheim, »oorvvsnc .gegen Güter bei oder -n Meß,
amtes in Aitrack v ^Horden (Venefizien) seines Graren- 
lich der Abne K Ma^?^ °n Kempten Wäre Waning w.rk- 
meinen und wie Baum»»*' die Chronisten (z- B. Eggmann) 
hätte er kaum unmit^-n^?" zweifelnd fragt (G. A. l- l80) , so 
gegen entlegene echgeta^sck?" ^mem Stammsitz gelegene lSüter 
sonlichkeit des Wanino Aber ohne aus der dunklen Per- 
uns vielmehr um dieses «"e.»Staatsaktion" zu machen, ist es 
Gewalt Niederrieden b-i^ kun. aus dem Baumann mit 
dem einen Grund weil^vÄ^^ugen schaffen will, bloß aus 
dortselbst (in NiederNe^ , nicht wüßten, wie Kempten 
daß wir über die Eiaentum-Ü kommt Abgesehen davon, 
„I______ ^'gentumsverhältnisse so früher Zeit infolge

E «»8 antiqu. «egistr. b4c>va-t. Eampi- 



der Vernichtung massenhafter Urkunden mangelhaft unterrichtet 
sind, weswegen ja die Klöster oft geradezu gezwungen waren, 
Urkundenfälschungen fabrikmäßig zu betreiben, können wir zur 
Not, wenn es gerade sein muß, diesen kemptischen Besitz in Nie- 
derrieden ganz wohl aus den Schenkungen der schwäbischen Edlen 
bezw. Freien vom Jahre 832 (W. U. 4, 324), 82 Huben im Ni­
del- und Jllergau*), begreiflich finden, lieoös wird sonst allge­
mein, wie auch Baumann zugibt, als das Rieden im O. A. Leut- 
kirch betrachtet, das in nächster Nähe von Aitrach liegt. Das 
wird aus diesem Tausch zur Selbstverständlichkeit, der doch wie 
andere Tauschhandlungen bezwecken sollte, ein günstig gelegenes 
Gebiet abzurunden bezw. durch Mehrung noch günstiger zu ge­
stalten. Und günstig lag die Landschaft um Aitrach für Kemp- 
ten, weil dieses schon das linksufrige Illergebiet bis an die Mün­
dung der Lautrach (d. i. bis zu deren Wasserscheide) besaß. Des­
gleichen dürften die unbekannten Striche Batzenhofen, Hoorwang, 
wie E. L. 167 u. a. vermuten, im Plesier Gau, wo in der Flur­
mark der württembergischen Angrenzer noch eine Feldlage Bat­
zenbofen zu finden ist, zu suchen sein und dem Waning ebenso 
willkommene Handhabe zur Vervollkommnung seines Bodens ge­
boten haben?*)

Marstetten an der Iller war also kemptischer Altbesitz und 
hat mit unsern Grafen nichts zu tun und hat dem Landgericht 
seinen Namen zu leihen keine Gelegenheit gehabt. '

Nicht wenig mag zu der Festlegung auf das Jller-Marstetten 
der Umstand beigetragen haben, daß eine Klara von Neuf - 
fen Wurzach und Wolfegg an den Truchseß Hans von Wald­
burg gebracht haben soll (1330). Die Neuffen waren doch die 
Rechts- und Besitznachfolger der Marstetten; ich will im 3. Teil 
dieser Arbeit sogar ausführen: die Eeschlechtsgenossen derselben. 
Allein in den zahlreichen Urkunden dieses Neuffen, die ebenso 
rührig waren wie die Marstetter saumselig, ist von diesen Orten 
im einzelnen wie von der ganzen Jllergegend im allgemeinen, 
von ersteren durchaus nichts, von letzterer wenig zu finden. Und 
diejenigen, die es am meisten angeht, die Waldburg, wissen mit 
dieser Klara, die G. L. 246 noch ernst nimmt und die sich sogar 
schon in Längs Grafschaft verirrt hat (S. 364), überhaupt nichts 
anzufangen. Vochezer (I 345/46) schreibt über diese Dame, daß 
man von ihr nicht sagen kann, daß sie eine Gemahlin des Truch- 
sessen Johannes I. gewesen sei da außer in der Pappenheimschen 
Chronik keine Nachricht über sie auffindbar ist. Was von dieser 
Pappenheimer Chronik zu halten, hat Baumann in seinen For- 
f' ungen zur schwäbischen Geschichte selbst erwiesen.

Schw. 115 W. 76 u. a.
**)Herr Oberlehrer R. Vollmann-München hat nach persön- 

licher Mitteilung Baumann selbst darauf aufmerksam gemacht 
daß llool vvLnc nur lii der heute noch auf der Karte 1:100000 
als „0Iilwau8 verzeichneten Waldabteilung zwischen Messer 
Ried und Reichau.gesucht w^den könne. Baumann wollte je­
doch darauf nicht emgehen. Durch obige Betrachtung wird dies 
nahezu zur Gewißheit. (Auch ich bin selbständig auf die Gleich­
stellung dieses Oberen, Mittleren und Unteren Ohrwang mit 
kloorvvsnA gekommen und zwar erscheint mir diese ganz zwei­
fellos. K5.)

Die Holzarten im Waldgebiet der ehemal. 
Reichsstadt Memmingen

Von Dr. F- Es chenlohr (z. Zt. Krumbach).
Ueber die in den reichsstädtischen Memminger Wal- 

dungen vertretenen Holzarten geben die sogenannten 
'Lolzmemoriale" von denen die ersten aus der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts stammen, ziemlich genaue 
Auskunft. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts ab sind 
???se Aufschreibungen fast lückenlos erhalten. Sie wurden 
lur jedes größere Waldgebiet aufgestellt, und führen, ge- 
Lennt nach Holzarten, die Holzmengen an, welche in jedem 
^uhr zum Einschlag kamen. Es läßt sich deshalb unschwer 
'^ststellen, welche Holzarten in diesem oder jenem Wald­
gebiet vorherrschten und welche Wandlungen in der ur- 
iprunglichsn Artenmischung sich jm Laufe der Zeiten voll­
zogen haben. Als Ergänzung für diese einwandfreien An­
gaben lassen sich dann vielfach noch Kauf- und Tauschbriefe 
3u Rate ziehen, die gar häufig eingehende Beschreibungen 
einzelner Waldungen enthalten. Schließlich geben auch 
noch die jährlichen Hansholzanweisungen über die vorha,^ 
denen Holzarten Aufschluß.

Auf Grund dieser Quellen kann mit Bestimmtheit fest, 
gestellt werden, daß im 13. Jahrhundert alle Waldungen 
nördlich der Linie Buxach-Dickenreishausen- 
Attenhausen vorzüglich mit Laubholz und alle Wal­
dungen südlich davon in der Hauptsache mit Nadelholz be­
stockt waren. Es ist wohl kein Zufall, daß diese Grenzlinie 
so ziemlich mit jener anderen übereinstimmt, die auf der 
geologischen Karte für Bayern das Moränengebiet von der 
oberen Stufe des schwäbischen Hügellandes scheidet. Und 
diese Verteilung des Laub- und Nadelholzes blieb im 
großen und ganzen jahrhundertelang die gleiche, bis zu An­
fang des 18. Jahrhunderts auf der ganzen Linie der all­
mähliche, unaufhaltsame Vormarsch des Nadelholzes be­
gann.

Unter den Laubhölzern werden angeführt: Eiche 
Buche, Hainbuche, Ahorn, Birke und Aspe, unter den Na­
delhölzern Weißtanne und Fichte, während Kiefer und 
Lärche nirgends Erwähnung finden und damals in den 
Memminger Waldungen nicht vertreten gewesen zu sein 
scheinen. In folgendem sei nun der Beweis für die ein­
gangs aufgestellte Behauptung bezüglich der räumlichen 
Verteilung des Laub- und Nadelholzes innerhalb des Mem­
minger Hoheitsgebietes angetreten.

Als Erhard Vöhlin im Jahre 1520 die Herrschaft 
Frickenhausen an die Stadt Memmingen verkaufte, 
heißt es in dem Kaufvertrag von den zugehörigen Waldun­
gen: „So alles mit Buoch und Aychen steet,"*) tatsächlich 
haben auch die Gemeinden Arlesried, Dankelsried, Fricken­
hausen und Betzenhausen von jeher ihren gesamten Haus­
holzbedarf stets in Buchen und Eichenholz angewiesen er­
halten?) Außerdem bezeugen die aus dem 15. und 16. 
Jahrhundert aufliegenden „Aeckherbüchlein" sowie die an­
sehnlichen Summen, welche das Unterhospital alljährlich 
aus der Verpachtung des „Aeckherich" an die vorgenannten 
Gemeinden erlöste, den Reichtum dieser Waldungen an 
masttragenden Bäumen?)

Das gleiche gilt von dem der Dreikönigskapelle gehö- 
r'Len Laub erhärt, der fast ausschließlich mit Buchen 
und Birken bestockt war, während die Eiche hier mehr zu- 
rucktrat. So wurden in dem nördlichen Teile dieses Lau- 
berhartes, der an die Marken des Dorfes Egg angrenzte, 
im ^ahre 1393 nicht weniger als 876 Klafter Buchenholz 
emgeschlagen und das Klafter zu 7 Batzen an die Mem­
minger Bürger verkauft?) Jm Jahre 1610 wurden 663 
Klafter Buchen und 215 Klafter Birkenholz abgetrieben^) 
und selbst im Jahre 1747 wurde der Hiebsatz an Buchenholz 
von der Kapellpflege noch auf 252 Klafter festgesetzt?) ob- 
wohl um diese Zeit bereits sehr über den Rückgang der Bu­
chenbestände geklagt wurde. Auf wiederholte Vorstellungen 
des Laubener Holzwartes fand 1755 eine Besichtigung der 
dortigen Waldungen durch die Pfleger der Dreikönias- 
kapelle statt. Die Kommission stellte fest, daß die Buche 
immer mehr von der Birke und Fichte verdrängt würde, 

deshalb im Interesse der Erhaltung der Bu- 
chenbestande unbedingt für geboten, daß einige Jahrzehnte 
d^ ^Haupt kein Buchenholz mehr eingeschlagen wür- 
chen d^sen Vericht gab das Pflegeamt noch im glei- 
binan- ^r?^ Anweisung an die holzberechtigen Bauern 
»on ly weiteres die jährliche Hausholzmenge
chenbm, Ä,^0-Wter herabgesetzt und an Stelle von Bu- 
norab^ Birken- und zur Hälfte Tannenholz

»Ob zwar theils orten ein schöner An- 
an deinem E'^gen des thännen und Birkenholzes aber 
?olvier-k verhindert wird, so ist gnädigst re-
iäbrlicken^Ä^ eine Aenderung mit dem gewöhnlichen, 
Hers einer Hausholz vorzunehmen, und da vor-
5 Klafter*N^*Kiafter Buochenholz empfangen, nunmehro 

Zaster Birken und 5 thännen haben soll.«-)
ja nur"m^;^°?"?Sen der Herrschaft Eisenburg, die 
derN-^Ä zu Memmingen gehörten, waren nach
rentenl^^ung des Kaufvertrages vom Jahre 1i80 gro^ 
ei» Laubholz bestockt. So war die Schneid damals
"" Urwald aus Buchen und Eichen, die Burghalde »e-n 

schlecht Laub- und Staudenholz, jedoch ant baar -lychcn 
! vermengt«, der Tobe! „ein schlecht Laubhoz? das MA 
! bolz „ein jung Birkh- oder Wagnerholz m't lang Ayw^n 
! vermengt", und der obere Kalter „meisttheils zwey klu?,gs

Liuochen mit vergleich Bürkhen vermengt ?)

s



Ebenso war in den Wäldern bei Holzgünz und 
Ungerhausen, sowie in den Steinheimer Rott- 
reisern, wie aus den Holzanweifungen an die Untertanen 
heroorgeht. die Buche der herrschende Baum?")

So sicher demnach alle Waldungen nördlich der ein­
gangs angegebenen Linie in der Zeit vom 13. bis 17. Jahr­
hundert als ausgesprochene Laubholzgebiete betrachtet wer­
den dürfen, so vollzog sich hierin im Laufe des 18. Jahr­
hunderts allerorts fast gleichzeitig eine Wandlung.

In jener Zeit häufen sich von Jahr zu Jahr die Kla­
gen über das unaufhaltsame Vordringen des Nadelholzes 
in ehedem ausschließlich von Laubhölzern beherrschten Wal­
dungen. Uebereinstimmend berichten die Holzwarte von 
Lauben, Frickenhausen und Steinheim, daß Buche und 
Eiche immer weiter zurückgedrängt und sich allenthalben in 
den Schlägen leichtsamige Birken, vor allem aber Fichten, 
einnisten würden.") Diese aus allen Erlassen und Berich­
ten der damaligen Zeit herausklingenden Klagen über das 
Vordringen des Nadelholzes find somit indirekt ein Beweis 
dafür, daß diese Holzarten in den betreffenden Waldungen 
früher gar nicht oder doch nur in bescheidenem Matze vor­
handen waren.

Dieser ständige Rückgang des Laubholzes wird im 
übrigen trefflich illustriert, wenn man die Preise für Bu­
chen- und Fichtenholz im 16. Jahrhundert mit denen des 
18. Jahrhunderts vergleicht. So kostete im Jahre 1551 das 
Klafter Buchenholz im Lauber Wald 26 Kr.» nur 2 Kr. 
mehr als ein Klafter Fichtenholz, das mit 24 Kr. bezahlt 
wurde.") Im Jahre 1737 wurden dagegen im gleichen 
Müde für ein Klafter Buchenholz 6 fl. gefordert, während 
sich der Preis für Fichtenholz nur um ein geringes auf 
30 Kr. erhöht hatte.")

Daß die tieferen Ursachen der Entwicklung in dem 
Übergang von der Blender- und Schirmschlagform zum 
Kahlschlagbetrieb und in der seit Einführung der Stall- 
fütterung sehr intensiven Streuaützung zu suchen sind, 
wurde von den maßgebenden Stellen der damaligen Zeit 
nicht erkannt Man schob die Schuld allen möglichen Grün­
den zu und vergriff sich deshalb auch in-der Wahl der Mit­
tel, die eine Abhilfe bringen sollten.

Vor allem versuchte man, was ja auch das Nächstlie­
gende war, den Verbauch an Laubholz auf alle mögliche 
Weise einzuschränken. So wurde den Bauern auf das 
strengste verboten Geräte und Handwerkszeugs aus Laub­
hölzern anzufertigen.") Ein im Jahre 1752 ergangener 
Magistratserlaß ging sogar soweit, den Rückgang der Laub- 
holzbestande mit dem an sich doch geringfügigen Bedarf der 
Bauern an hölzernen Pflugringen in Zusammenhang zu 
bringen. „Nachdem der Mangel insgemain und insgeson- 
des des Laubholzes, als Aychen Bauchen u. Bürkhen, Land- 
^"^M^^atzen immerzu mehrer einreitzet, und darbey ab- 

gewesen, daß erjagte Aychen, Vuochen und Vür- 
weilen d-vvon darumben abgetrieben werden, die- 
lich zu den-» n"?"mnn ^rgl. jungen Aufwuchs gemeinig- 
man sich und Pflugsring verwendet, als hat
nehmen Einhalt"^ diesem höchstschädlichen unter- 
nack, bierdn^" su thun bewogen gesehen. Ergeht dem- 
kelch dak sämtliche Unterthanen der gemessene Be- 
die UnterN Skt. Eeorgi Tag und so fürtersbin, 
bey Straf andern Leirelring als von Elfenwarth und Än^«^^Ebrauchen sollen, worauf die Holz^ 
Durch e?nen «°n°ue Obsicht tragen sollen."'-)
Amtlicher G^ des Jahres 1740 wurde
odertZwelle^ ihren Hausbedarf ganz
nur mebr ^"gewiesen erhielten, künftiguur meyr Nadelholz zugestandsn"s Nur die Gemeinden 

Frickenhausen und Behenhausen erhielten in An- 
betracht des noch immer bedeutenden Reichtums der dorti­
gen Waldung an Laubholzbeständen emen Teil ihres Haus- 
hol^es auch weiterhin in Buchenholz angewiesen, doch wurde 
auch ihnen ein Drittel des bisherigen Bezuges durch Nadel­
holz ersetzt. Die im Jahre 1783 vom Pflegeamt des Unter­
hospitales erlassene Verordnung sei hier im Wortlaut an­

geführt: „Den Ehrbaren Gemeinden Frickenhausen, Bet- 
zenhausen, Arlesried und Dankelsried ist hiemit anzuzeigen, 
dieweil das Buchenholz immer seltener wird, und statt des­
selben in den Gehauen meist Tännenholz nachkommt, man 
sich von Herrschaftswegen gemüssiget siehet, um die gänzliche 
Ausrottung des Buchenholzes zu verhüten, oen Untertha­
nen das Drittel an dem Buchenholz abzubrechen und mit 
Tännenem zu ersetzen, sodaß derjenige, welcher bishero drei 
Klafter Buchenholz bekommen, nur noch zwei buchene und 
dagegen ein tännenes kriegen solle, die Buchenzahlklafter 
aber ganz abgethan seyn, und hiemit bey der bevorstehen­
den Frühjahrsanweisung der Anfang gemacht werden 
wird."") Trotz alledem nahm aber der Rückgang des 
Laubholzes unaufhaltsam zu. Der immer fühlbarer wer­
dende Mangel und die bald unerschwinglichen Preise für 
Buchenholz riefen naturgemäß eine Fülle von Anregun­
gen zur Abhilfe dieser Kalamität hervor, von denen eine 
ihrer, Orginalität wegen hier Erwähnung finden soll. 
Einige Memminger Bürger hatten in Erfahrung gebracht, 
daß die Akazie, was Brennkraft uy- Holzqualität betreffe, 
der Buche mindestens gleichwertig sei, in Bezug auf Rasch- 
wüchsigkeit aber sie noch bedeutend übertreffen solle. Sie 
stellten deshalb im Jahre 1776 in einer an den Magistrat 
gerichteten Eingabe das Ansuchen ihnen einige Jauchert 
Waldboden zu überlassen, um es dort mit der Anpflanzung 
dieser Holzart zu versuchen. U. a. heißt es in dem höchst 
originellen Gesuch: „Die Aussichten in eine nicht zu ent­
fernte Zukunft werden zur Herbeischaffung des Laubholzes 
je mehr und mehr bedenklicher, und der schon lanast zu an»

Samen, sondern aus jungen m einem benachbarten Erd­
reiche erzogenen Stämmen nach Sem Verspiele einsichtsvoller 
Männer zu unternehmen, eines Laubhones, das nach »hn- 
zweydeutigen Proben zwey Drittheil Zeit schneller zu be­
nutzen ist als die Buche, das diese im Grade der Brennhitze 
zurücklätzt im Wüchse sehr ergiebig ist und als „hochstäm­
mig" erzogen, in Dauer der Eiche zuvorkommt. Unsere 
Bitte verdoppelt sich dadurch, daß wir hierzu einen Theil 
der Woringer Halden vorn schlagen können, da gerade die­
ser Plaz schon lange ohnbenützt liegt und wegen seinem 
fetten Erdreiche zum Anbau des Nadelholzes nicht wohl 
tauglich ist."") Solcher und ähnlicher Maßnahmen, die zur 
Linderung des Laubholzmangels vorgeschlagen wurden, 
könnte noch eine Reihe angeführt werden, doch mag es da­
mit genügen. Die Tatsache einer ständigen Abnahme der 
Laubholzbestänve im Laufe des 18. Jahrhunderts dürste 
ohnedies hinreichend erwiesen sein.

Während sich so das Nadelholz den nördlichen Teil der 
Memminger Waldungen erst allmählich erobern mutzte, 
war es im Süden von jeher zuhause. Am Felsenberg, im 
Hurren und Woringer Wald herrschte die ^lMe und nur 
die Weitztanne versuchte ihr stellenveise den Matz streitig 
zu machen.") Vor allem im Dickenreishauser Wald scheint 
die Weitztanne stark vertreten gewesen zu sein, denn hier 
wurde im Jahre 1653 vom Unterhospital ein 40 Jauchert 
großer, fast ausschließlich mit Weißtannen bestockter Bestand 
abgetrieben und verkauft. Dabei ist es nicht uninteressant 
dem Verkaufsprotokoll entnehmen zu können, daß bereits 
damals das Weißtannenholz geringer bewertet wurde az» 
das der Fichte.")

t) Sti-A 54/1 ') Ebd. 83/3—6. ") Ebd. S4/4. *) Ebd. 1S2/8. 
») Ebd 132/9. ') bis -) Ebd. 132/12. ") Ebd. 41/2. ") Ebd. 
83/3—6. ") Ebd. 83/6 >°) Ebd. 132/9. ") Ebd. 132/11.
") StA 28b/1. ») StA 285/1. ») StA 291/3. ") Sti 55/1. 
") StA 285/3. ») Sti 83/3-6. '») Sti 37/8.
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Marstetten
Ein Beitrag zur Lösung eines geschichtlichen Rätsels 

Von L. Mayr in Steinbach.
(Schluß.)

Baumann gründet seine Meinung auch auf die Ruinen „un­
seres" Marstetten. Ueber solche Ansichten läßt sich natürlich strei­
ten. Wer diese Ruine selbst gesehen hat und damit andere ver­
gleicht, Z- V. nur die stattlichen der einfachen Herren von Hürn- 
heim !in lieblichen Karthäuserthal bei Nördlingen, wird sich über 
Baumanns Behauptung batz wundern. Mit diesem „großen 
Haus" einen historischen Beweis zu liefern, ist — sehr kühn. 
Baumann hat so gul gewußt wie wir, daß die Ruine von Mar- 
stettcn der Rest eines Baues ist, der vor kaum 200 Jahren ent­
standen ist. Marstetten wurde 1525 von Bauern aus AichstäUen, 
Hauerz, Eeibranz, Ellwangen. Dietmanns erobert, geplünden, 
zerstört (G. L. LU7). Es blieb in seinem Schutt liegen, bis der 
Kcmptcner Lehcnsherr in Graf Sebastian Wunibald von Wald- 
burg-Wurzach drang und ihn durch Vergleich von 1693 zum Ent­
schluß brächte, das Schloß wieder auszubauen und hierher seine 
Residenz zu verlegen. Der neue Bau gedieh bis zum 1. Stock 
und wurde daraur mit Zustimmung des Fürstabts eingestellt und 
in Wurzach aufgcführt. Erst 1740 stürzte ein Teil des Gemäu­
ers und ein runder hoher Turm ein. —

Damit wollen wir dem JNer-Marstetten seine Bedeutung 
durchaus nicht rauben. Schon der Name weist auf eine alte Sie- 
delung Sie wäre wert von einem kundigen Freunde der Hei- 
matgestmchlc endlich zusammengefaßt untersucht zu werden. Spu­
ren, auch der eigentümlich verlaufende Vurggraben, bedeuten et­
was Besonderes. Baumann übersetzt das Wort mit Markstetten 
d. i. ErenMtte, also wohl zwischen N,bel- und Jllergau, was 
ja stimmen würde. Dr. Miedet erklärt gleichfalls: klarster.» 
- bei den Stätten an der Mark (Führer). Dagegen ist es nicht 
richtig, daß Markstetten urkundlich nachgewiesen werden kann, 
wie Dr Steub gegen Bucks Namendeutung m W. V. 1879 S. 278 
behauptet Marstetten ist so früh abgeschliffen wie Marbach, 
Marthell (Marchihal), daß sein ursprünglicher Name urkundlich 
nicht mehr erfaßbar ist. Der Name ist alter als die 
Burg die wir als übliche mittelalterliche Schutz- und Trutz­
burg betrachten, bis wir eines bessern belehrt werden. Egg- 
mann möchte Marstetten aus Malstetten hervorgehen lassen 
und behauptet so aus einer allen Karte der Landvogtei Schwa­
ben oelcsen zu haben. Das eine würde das andere nicht aus- 
schlieHen. — Ist es Zufall ist es Rückschlag, ist es das Unter­
längen eines kundigen Schreibers: In Quell, und Erört. VI sr- 
IchMnl ein Marstetten in einem Vidimus einer Urkunde z. Jahr 
1353 als Marchstctten, wobei es sich allerdings nicht um 
dieses in Rede stehende handelt. — Diese ganze Erörterung 
scheint nicht am rechten Platze zu sein. Und ist es doch: es han- 
dett sich uni die namengebcnde Burg unseres Landgerichts. Durch 
die vorliegenden Ausführungen, die ebenfalls von Baumann aus- 
Singen und ihn zu stützen bestimmt waren, soll sein Jller-Mar­
stetten als Mark stätte vor andern Marstetten deutlich erkenn­
bar gemacht und unterschieden werden. Es ist nämlich so: Das 
Marstetten, für das wir eintreten und das dem Landgericht und 
der Grafschaft den Namen geborgt, ist urkundlich schon früh durch 
seinen Namen vom Baumannschen wohl zu trennen: schon 209 
Jahre bevor das Mler-Marstetten bestimmt als solches er- 
Weint, tritt ein Adelgoz von m a r e s t e t i n auf»! (1086) 
Das Veftimmungswolt rn » r-- hat mit wäre nichts zu tun und 
der Qrt, auf. den wir es beziehen möchten, gleichfalls nichts mit 
e.ner Markstatte. Das dürfen wir behaupten, ohne uns auf L

») Pertz, Mon. Germ. hist. XV. 1811; Krüger 180.

Glatteis der Namenforschung als unkundige Laienläufer wagen 
zu müssen. Die von „Marcstetin" sind zu unterscheiden von de­
nen von Mar(k)stettcn. Die Grafschaft und das Landgericht 
dehnt sich um ersteres und letzteres ist nur eine kemptische Mini- 
sterialcn-Grenzburg.

Es gab übrigens noch ein Marstetten. W. U. II 85 bringt 
eine Urkunde von 1155, wonach Kaiser Friedrich I. die Grenzen 
des Bistums Konstanz bestätigt. In der verdächtigen Urkunde 
wird eine curtis in lilsrstetten cum ecclesis genannt und hier 
(üesgl. im Register S. 490 u. Bd. VI, 464)-als Märstetten, 
Bez.-A. Weinfelden im Thurgau gedeutet. Damit kämen wir 
aus die verschiedenen ziemlich zahlreichen Mehr- und Mehren- 
stetten, kämen auf das heikle Gebiet der Namenforscher — da 
lassen wir die Hand davon. Bemerkt sei nur noch, daß unser 
„echtes" Marstetten tatsächlich da und dort als marstetten auf- 
tritt (s. W. U. II 310 und die photographische Wiedergabe der 
Urkunde von 1267 in meiner Geschichte der Herrschaft Eisenburg 

22). Das würde schließlich aus einen Personennamen, etwa 
deuten. — Jller-Marstetten kommt nie mit dem Umlaut.

Auch diese kurzen Hinweise dürften genügend erhellen, daß 
in der schwäbischen Geschichte zwei besonders hervortretende 
Marstetten wohl zu unterscheiden sind: Jenes an der Jller, das 
besonders Baumann vorzeitig auf den Schild gehoben, und ein 
vorerst unbekanntes, das einer mittelschwäbifchen Grafschaft und 
damit einem Landgericht den Namen geborgt hat. Letzteres ist 
noch zu finden. Manche vermuten es bei Buch, Bez.-A. Jllertis- 
sen. Wollen wir also auch diesem nachgehen!

Marstetten bei Buch.
„ Vrnnner lehnt in seinem Burgau S. 83 dieses Marstetten 
schroff ab, indem er „von einer völlig fingierten Burg" Mar­
stetten bei Weißenhorn redet, die erst später Buch genannt wor­
den sein soll, was schon durch die bestimmte Scheidung in der 
Teilung-urkunde v. 1392 widerlegt sei: Herzog Stephan erhalt 

die stat, Puch die bürg und daz lantgericht zu Mar­
stetten (Quell, u. Erört. 6. 551). Baumann führt (E. A. 1282) 

s 2"hu"«g. der Ansicht, daß die Grafschaft Marstetten um 
cr daraus zurück, daß Herzog Ludwig von Bay-

"" Viertel des 15. Jhdt. Las Landge­
richt Marstetten nach längerem Stillstand wieder aufgerikbiet und 
^'Ebei gen Weitzenhorn verlegt habe. Zu Ludwigs Zeiten habe 

bereits die Erafengewalt mit dem Grafenbesitz verwechselt, 
t.n Fehler, der auch heute noch die meisten Untersuchungen über 

Grafschaften und Erasengeschlechter fruchtlos mache.
..Man nehme 1479 zu Landshut ohne Bedenken an daß die wirk- 
iiw. der Grafschaft Marstetten an Bauern gekommenen Be- 

""d um Weigenhorn eben diese Grafiümft darstcll- 
nöck ,u Vk^^rrtu^ die Weiß -nhorner Geaend hatte 
konnte t '4. Jhdt. zur Grafschaft Holzheim gehört. 
Zählen auch zu dem Marstetier Amtsbezirk
den Nam, mußte vielmehr um eine Burg liegen die ihm 
in welchen und muß diejenigen Qrte u-nicktte^n.
hat -- - ^'"--Landgericht nachweislich Amtstätigkeit eittmliet 
schakt dem hier Baumann bezüglich der Grap
relen^ '-st, wollen wir weiter unten na er

kält °ber Baumann die „guten" Bayern ?ur w ,g'k
rerm>^s sie die Erafengewalt mit dem Erafenbesitz 
m dieser Irrtum ist Baumann kaum zu uer^

^^«cbornen streiten uns um diese unnohrhalon  ̂
um 1400 wußte man .n München so gut wre

welche Rechte sich an die B- sitzungen knüpften und w- ck - 
Mngon m,t den überkommenen Rechten verbunden u'^' 7,^ 
Erafengewalt war dazumal überhaupt nur 'N^s )''L 

was sie einst dargestellt hatte, nur ein
ist daraus zu ersehen, daß sich sofort heftigster Widerstand er 
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hob, als die Bayern daran gingen, Geleite, Jagdrecht, Gerichts­
barkeit, also die alten Erafenrvchte, aufs neue kräftiglich im er­
erbten Gebiet zu betreiben oder wie sich Ulrich Futrer in seiner 
im Oberbayerschen Archiv erstmals teilweise abgedruckten Chro­
nik von Bayern (1844, t'. 66) folgendermaßen so köstlich aus- 
drückt: „Da zerfletenn seine Ambtleut über tag mit den von Ulm 
jetz umb jhaid jetz um glaitt umb ditz jetz umb das, das mochten 
die von Ulm nit leiden . . ." Und warum mochten sie es nicht 
leiden? Weil eben die eingebürgerten Landeshoheitsrechte der 
Städte und Stände durch das über alle Maßen ausgedehnte 
Landgericht, das mit dem ursprünglichen Erafschaftsbezirk nichts 
mehr zu tun und nur dessen Namen entlehnt und um dessen 
Kern sich gelegt hatt«, beschnitten wurden.. Und die namenge- 
bende Burg dieses Kernes krystallisiert sich nicht an der Peri­
pherie eines neu und zwangsweise gebildeten Landgerichts­
dez irkes, an der Jller, sondern inmitten des Graf­
schaftsbezirkes, den wir im folgenden Teil herzustsllen 
versuchen wollen.

Und hier muß auch endlich die namengebende Burg liegen. 
Nun wird von zahlreichen Schreibern und Forschern der herr­
liche, geradezu vorbildliche Burgstall beim Dorfe Buch, der sich 
schon von weitem, wenn man vom Jllertal dem Rotthal zustrebt, 
als solcher vorstellt und von welchem aus man einen beherrschen­
den Blick auf die ganze Landschaft hat, als Träger der Marstet- 
tenburg betrachtet. Und mancher würde gern sehen, wenn wir 
diesen Burgstall Buch „Marstetten" taufen könnten. Allein dem 
steht viel im Wege. Nicht dies, daß Brunner bestätigt. Buch 
habe schon in den ältesten Zeiten eben Buch geheißen und des 
zum Beweis das Jahr 1392 nennt (aus Quell. Erört. Vk 551). 
1392 ist nicht die älteste Zeit für ein Geschlecht, das im 13 Jhdt. 
m böchstcr Blüte steht. Der „Krumbacher Voltsfreund" bringt 
in den Jahren 1888—90 „Beiträge zur Ortsgeschichte des kgl. 
Bczirksamtes Krumbach" und beschreibt darin die Burg Mar- 
Netten (ob Buch) mit geradezu lichtbildlicher Treue. Und dem­
nach kann die Burg ob Buch nicht die Burg Marstetten gewesen 
>?in. Aus dem einen Jrchr 1270, in dem Marstetten in gräflicher 
Handlung genannt ist, bringen die lie^ boic. III 355/57 als 
Lehensmann der Edlen von Neuffen einen Konrad von 
Buch*). Aber schon 21. 3. 1258. als der Graf Berthold 
von Marstetten in Nifenhorn einen GLterkaus bestä­
tigt, ist ein Berthold von Buch, ein Werner von Nordholz 
u. a. neben seinen Söhnen Albert und Berthold Zeuge (Man. 
B. 33. 84., Reich. 259 und 382, W. V. 1887. 20., Holl 12 usw.). 
Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir auch jenen Berthold von 
Buch v. I. 1179 (E. A. l 339/442), den man den Weitzenhornern 
an die Rockschöße hängen möchte, diesem Dienstmanngeschlecht von 
Buch zuweisen. In all diesen Jahren zeigt sich „Puoch die 
bürg" von Marstetten gesondert genannt, was Beweis genug 
sein dürfte, daß die ob dem Dorf Bück) ragende Burg eben nicht 
die Burg Marstetten ist. Auch Wegelins Verzeichnis der Schwa- 
bcnlehen (II. 137/38/40) hält Marstetten und Buch des öftern 
auseinander. Schließlich finden wir noch in den Kaufbriefen, ab- 
gedruckt bei Düvel 189 ff. die „Herrschaften" Weißenhorn, Mar­
stetten und Buch gesondert benannt.

Daß der Burgstall Buch seinen Namen behielt, hat er seiner 
Lage zu danken. Das abgeschiedene Marstetten hat seinen Na- 

und muß neu entdeckt werden. Dieser Namensv-r- 
Dalsenbero^ ist.nicht einzigartig: Der geistliche Rat
llaNderBn^^° völlig IN Vergessenheit geratenen Burg- 
15 61b-ton«. '^ Eneck^ der nach Erenzbeschrieben n och 

war, suchen und finden?*) Und Tausende M belebteren S.»^ deutschen Landen sind heute namenlos, die 
in oeievieren Strecken liegen als unser vermutliches Marstetten

W das Landgericht, welches unter dem Na­men .Rar tetten in Memmmgen tagte, mit der Burg Marstetten

Grafschaft Kempten und der Grafschaft Ulzheimbe^ Kimbern 
in dem Gebiet um Memmingen lag, sofern er ausser 
digkeit des Landgerichts erschlossen werden möcht"
Bewandtnis es init diesem Bezirk um Memmingen kalte »»d 
wo die wirkliche Grafschaft Markten und schließlich auch U« 
namengebends Burg zu suchen ist, das soll in einem wetteren Teil 
dargelegt werden.

»> Nicht zu verwechseln mit jenem Buch v. gl. Jahr (W. U. 
Vll. öd>, auf dessen Patronatsrecht d^ Neuffen Hein- 
rick k t mit Söhnen Bcrthold und Albrecht zu Gunsten des Klo­
sters Lorch verzichten: s. auch Reich. 348.

Ob Arch- 36. Bd. 1877 S. 213.

Die Bevölkerungsverhältnisse Memmingens im 
ausgehenden Mittelalter

Von Dr. Ascan We st ermann (Heidelberg)
3. Die sozialen Verhältnisse.

Die Fortsetzung unserer Untersuchung über die spät­
mittelalterliche Bevölkerung Memmingens führt uns nun 
weiter zu ihrer sozialen Zusammensetzung. Da wenden wir 
zuerst unsere Aufmerksamkeit den 'Standesunter­
schieden zu. Wie in allen deutschen Städten teilte sich 
die Bevölkerung in die Bürger und die sonstigen Einwoh­
ner. Unter dieser Bezeichnung faßte man die sogen. Lei- 
wohner zusammen, d. h. Bürger fremder Orte, die sich für 
eine gewisse längerdauernde Zeit das Recht des Aufenthal­
tes in Memmingen erworben hatten, dann die Priester, so­
weit sie nicht Stadtkinder waren, die Knechte und Mägde, 
die unehrlichen Leute, wie Henker und dergleichen Gesellen, 
und die fahrenden Schüler. Von ihnen soll aber hier nicht 
die Rede sein,' wir wollen uns allein mit den eigentlichen 
Bürgern befassen.

Die Erwerbung des Bürgerrechts war an 
besondere Bedingungen geknüpft, deren älteste im Stadt­
buch von 1366 überlieferte Fassung vom Ulrichstag t.4. Juli) 
1359 datiert ist?) Sie hat dann im Laufe der ZeU mehr­
fache Aenderungen erlitten, doch sind die hauptsächlichsten 
Grundsätze die gleichen geblieben. Der Neuaufzunehmende 
verpflichtete sich durch Handschlag der Stadt mit seinem 
Gut und Leib wie die andern Bürger zu dienen, d. h. Steu­
ern, Ungelt, Wach- und Bronnengeld zu reichen sowie Be­
amten- und Kriegsdienste zu leisten. Der neue Bürger 
hatte außerdem eine vom Rat festgesetzte, seinen Verhak 
Nissen entsprechende Summe — das kur^erreent genannt — 
innerhalb einer gegebenen Frist zu zahlen. Alldem ver­
pflichtete er sich, in den nächsten fünf Jahren feinen Wohn­
sitz nicht wieder von der Stadt fortzuverlegen, und mußte 
für den Fall, daß er es dennoch täte. Gewähren stellen, die 
dann ein dem burxerreckt entsprechendes Strafgeld ent­
richten mußten. Boraussetzung ür Erwerbung des Bür­
gerrechts war wohl, obschon es n rgends ausdrücklich ange­
führt wird, das „haushäbliche" Wohnen in der Stadt, min­
destens aber der Erwerb von Grundbesitz in der Stadtmar- 
kung. Heirat mit einem Bürger oder einer Bürgerin zog 
ohne weiteres die Erwerbung des Bürgerrechts nach sich, 
ebenso wie das Bürgerrecht sich auf die Kinder vererbte. 
Als Gegenleistung für die von den Bürgern der Gesamt­
heit zu entrichtenden Dienste bot die Stadt ihnen den vollen 
Schutz einer geregelten Gesetzgebung nach innen und — 
wenn es not tat — das Eintreten von Rat und Gemeinde 
gegen ungerechtfertigte Angriffe sowohl auf die Perlon wie 
auf das Eigentum nach außen.

Bor der Zeit, die wir hier betrachten, standen sich die 
Bürger in zwei sozial scharf von einander gesonderten 
Gruppen gegenüber: auf der einen Seite die Patrizier 
auch Geschlechter oder kurzweg „Bürger" genannt , aus 
der andern die Handwerker. Die Patrizier hatten ,n der 
ersten Zeit der städtischen Selbständigkeit das Heft der Ver­
waltung allein in der Hand. Sie hatten aber das Stavt- 
regnnent m der Zeit des Aufstiegs des immer selbstbe- 
wußter werdenden Handwerkertums mit diesem nicht nur 
teilen, sondern ihm sogar die starke Mehrheit im Rate, dem 
ausschlaggebenden Teil der Stadtverwaltung, 
müssen. Die Einführung der Memminger Z""^erfassung 
am 9. November 1347 war die gesetzliche Anerkennung einer 
bürgerlichen Gleichberechtigung Nichtsdestoweniger blieb 
die alte Scheidewand zwischen den beiden Standen auch 
fernerhin noch bestehen, freilich, wie wir sehen werden, nicht 

der alten Scharfe und dem Patriziat gelang es sogar, sich 
für die Zukunft noch einige Ehrenvorrechte zu wahrem

Der Ursprung des Memminger Parrlzt- 
ates läßt sich aus den Urkunden r,i<bt mehr ermitteln. 
Wir dürfen jedoch eine doppelte vielleicht eine dreifache 
Wurzel voraussetzen. Neben die Beamten der wels,- 
Un" «"^""fischen Stadtherren wie den Ammann den 
MLnzmeister, den Zollerheber, traten die bei der Stadt-

') Freyberg, Sammlung hjst. Echr. Bd. 5, 300 
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gründung unter Verheißung besonderer Vorteile herbeige­
rufenen und mit „zu Marktrecht" gelegenen Gütern belehn­
ten Kaufleute. Möglicherweise vereinigten sich mit 
ihnen noch die Reste der in Memmingen wohnenden alten 
Eemei n freien, d h. diejenigen Bewohner, die auf 
eigenem, nicht dem Stadtherrn gehörigen Grund und Bo­
den saßen. Sie gemeinsam bildeten die privilegierte Klasse 
der Stadt: die unter dem Marktrecht lebenden „Bürger . 
und ihre Nachkommen — später Patrizier genannt — ver­
standen es, die ihnen vom Stadtherrn eingeräumte bevor­
zugte Stellung für lange Zeit zu behaupten. Schon die 
von ihnen selbst beliebte und noch im 16. Jahrhundert häu­
fig auf sie angewandte Benennung „Bürger" läßt klar und 
deutlich erkennen, daß sie ursprünglich die allein maßge­
benden Bewohner der Stadt gewesen sein müssen.

Als Angehörige dieses ältesten Patriziates treten uns 
in den Zeugenreihen der wölfischen und staufischen Urkun­
den folgende Familien entgegen: die Sender, Scratinbacher, 
Huginhoffer, Mainhut, die Wiser, Moz, Nadler, die im 
Stein, Lunse, Gast und Knetstul. In den ersten Zeiten der 
Reichsfreiheit gesellen sich noch die Alber, Kälblin, im 
Turm und im Hof hinzu Von allen diesen Familien haben 
bloß die Moz, Knetstul und im Hof mehrere Eeschlechtsfol- 
gen in der Stadt überdauert; die übrigen scheinen alle bald 
ausgestorben zu sein. So sah sich das Patriziat genötigt, 
frühzeitig für Nachwuchs zu sorgen. Da war es nun ganz 
natürlich, daß man Neuhinzuziehende, die in ihrer alten 
Heimat schon dem Patriziate angehört hatten, in die eige­
nen Reihen aufnahm, ein Verfahren, das wir während der 
ganzen Zeit der Reichsunmittelbarkeit beobachten können. 
Da finden wir als eines der ältesten zugezogenen Geschlech­
ter die Leutkircher, ferner die Kempter und die Birchtel. 
Ihnen reihen sich, um nur die bekannteren zu nennen, die 
Vöhlin, Durracher, Tagprecht, Stüdlin, Ettlinstätt, Wer- 
meister, Haintzel. Kuntzelmann, Besserer, Wespach, Ste- 
benhaber, Funck, Weiser, Ott, Hartlieb und Furttenbach an.

Aber eine solche Ergänzung des Patriziates genügte 
auf die Dauer nicht; man mußte auf die außerhalb Stehen­
den zurückgreifen. Und da sind es denn Söhne wohlhaben­
der Handwerker, die mit der Hand einer Patriziertochter 
sich die Eigenschaft eines Geschlechtes erwarben. Durch die­
ses recht häufig vorkommende Einheiraten wurde dem 
Memminger Patriziat dauernd frisches Blut zugeführt, 
und nicht zu seinem Schaden, denn eine Reihe bedeutender 
Namen finden wir umer den so Emporgestiegenen oder 
ihren Nachkommen. Icherinnere an die Schütz und Zwik- 
ker, an die Span und Sattelin, an die Keller, Löhlin und 
^"Endlich können wir den Akten über den Streit zwi­

schen den Patriziern und der zünftlerischen Gemeinde aus 
den wahren 1471—1473-) entnehmen, daß seit der Mitte 
des 15 Jahrhunderts auch solche von auswärts zuziehenden 
Personen die kein Handwerk trieben, unter die Geschlechter 
ausgenommen wurden, auch wenn sie nicht dem Patriziate 
ihrer Heimat angehorten. Welche Familien aber dieser 
Kategorie zuzuzählen sind, ist nicht bekannt.

Infolge des Erheiratens des Patriziates teilen sich 
manche Familien in einen patrizischen und in einen zünft- 
lerischen Zweig. Gs ist oft nicht leicht zu entscheiden, wel­
chem von beiden eine bestimmte Persönlichkeit angehört. 
Selbstverständlich haben wir es immer mit einem Zünftler 
Su tun, sobald der betreffende als Handwerker bezeichnet 
wird Andererseits haben wir stets einen Patrizier vor 
uns, wenn er das Amt des Stadtammanns oder des Erotz- 
Sunftmeisters bekleidete; denn beide sind das ganze Mittel­
alter hindurch nur von Patriziern versehen worven. Der 
dem Großzunftmeister, dem Vorsteher der in eine beson­
dere Zunft zusammengefaßten Geschlechter, ist das ja selbst­
verständlich. Das Ammannamt aber wurde den Patriziern 
nach Aufrichtung der Zunftverfassung stillschweigend vor­
behalten, wenn es auch im Prinzip an jeden Bürger ver­
liehen werden konnte. Anders stand es um das Bürger­
meisteramt. Wenn auch zu Anfang immer, in späterer Zeit 
in der Regel ein Patrizier als Stadtoberhaupt aus der 
Wahl hervorgmg, so kennen wir doch mehrere Fälle, in

») StA- Memm. 2SS. 1.

denen der patrizische Bewerber feinem zünftlerischen Ne­
benbuhler weichen mußte.

Ein weiteres Kennzeichen für die Zugehörigkeit zum 
Patriziate ist die Aufnahme in die Gesellschaft zum Golde­
nen Löwen Diese Gesellschaft führte ein ganz exklusives 
Dasein, in ihr lebte noch der ganze Stolz der alten Ge­
schlechter mit ihrer Unduldsamkeit gegen die anderen 
Stände fort, ja, es konnte nicht einmal jeder Eroßzünftige 
Mitglied werden, und wir kennen Fälle, in denen hochacht­
baren Bürgern der Eintritt glatt verweigert wurde, weil 
sie sich ihre Lebensgefährtinnen aus den Handwerkerkreifen 
erwählt hatten. Es war schon eine Gnade, wenn ein mit 
einem solchen Makel behafteter Patrizier für seine Person 
ausgenommen wurde, während die Tore der Trinkstube auch 
bei feierlichen Gelegenheiten seiner Gattin verschlossen blie­
ben. Ueber die Mitglieder der Gesellschaft zum Goldenen 
Löwen seit Beginn des 15. Jahrhunderts besitzen wir noch 
ein höchst schätzbares Verzeichnis. Zwar ist es nicht mehr 
das Original, — sein derzeitiger Verbleib ist mir unbe­
kannt — aber die Abschrift rührt von der Hand Unolds 
und sie bietet damit genügend Gewähr für sorgfältige 
Arbeit?)

Ein Verzeichnis sämtlicher Eroßzünftigen besitzen wir 
nicht mehr, aber einen gewissen Ersatz hierfür, wenigstens 
für die Zeit um 1420, bilden die beiden nach Zünften an­
gelegten und im Verlaufe dieser Arbeit schon mehrfach er­
wähnten Reislisten von 1415 und 1422. In der Großzunst 
werden im ganzen 86 Personen, darunter 10 Frauen, auf­
geführt. Daß wir es aber in diesen Verzeichnissen nicht 
mit der ganzen Bürgerschaft zu tun haben, habe ich früher 
schon festgestellt und ich glaube kaum fehlzugreifen, wenn 
ich das Memminger Patriziar zu jener Zeit auf rund 100 
selbständige Mitglieder veranschlage. In dieser Stärke er­
hielt es sich nun keinesfalls. Schon im Jahre 1450 zahlen 
nur 50 Personen, darunter 13 Frauen, Steuer, die alle ohne 
Zweifel den Geschlechtern angehören. Hierzu mögen dann 
noch einige weitere treten;; im ganzen werden wir aber 
kaum auf 70 patrizische Haushaltungen kommen. Unver­
ständlich bleibt es hierbei, wie die Vertreter der Stadt 1471 
vor dem Kammergericht die Zahl der „vor etwa zwanzig 
Jahren" — also um eben das Jahr 1450 herum — in 
Memmingen lebenden Eroßzünftigen auf nur 32 angeben 
konnten. 1521 waren es noch mindestens 48 steuernde Pa­
trizier. Wenig brauchbar für unsere Zwecke ist dann die 
Liste, die 9 Jahre später in der Memminger Kanzlei auf- 
gestellt wurde und die eine nach Zünften geordnete Ueber­
sicht über das in der Bürgerschaft erzielte Abstimmungs­
ergebnis über Annahme oder Verwerfung des Augsburger 
Reichstagsabschied enthält.*) Danach haben nur 21 Mit­
glieder der Großzunst abgestimmt. Da derartige Abstim­
mungen verpflichtend waren, so müßte man annehmen, daß 
die Großzunst 1530 tatsächlich nur noch so stark gewesen sei. 
Dem ist aber nicht so. Es fehlen nicht allein die selbstän­
digen weiblichen Mitglieder, die ja nicht stimmberechtigt 
waren, sondern wir vermissen auch eine Reihe von Namen, 
deren Zugehörigkeit zur Großzunst feststeht. So haben z. B. 
Hans Keller, Hans Ehinger, Georg Maurer, Wilhelm Bes­
serer und Ulrich Lieber nicht an der Abstimmung teilge- 
nommen; sie werden wohl, wie der die Memminger Be- 
'ange in Augsburg wahrnehmende Ehinger, an dem frag- 
Men Tage nicht in der Stadt gewesen fein. Trotzdem 
bleibt für den Zeitraum von 1521 bis 1530 eine abermalige

Patriziates eine nicht wegzuleugnende Tat- 
hier eine Folge der fortschreitenden Re- 

vor uns, die manche konservativ ge- 
vetanlaßt^E^^' wie die Schultheiß, zur Abwanderung 

wichtige Frage ist es nun, auf welche Weise die 
Wrizrer ihren Lebensunterhalt erworben haben. 
ZAm die ursprüngliche Zusammensetzung aus M'N'lteri- 

.Kaufleuten und Eemeinfreien gibt hierauf Aiitmott. 
Einerseits ist es der Rentenbezug, sei es aus den deu Mim 
sterialen und Gemeinfreien gehörigen liegenden 
st' es aus sonstigen den Ministerialen gewahrten » 
bungen an Zehnten, Zöllen und Ehaften, und anderer,eirs

') Stadtbibl. Memm. 2. 62. 4«.
«) StA. Memm. 2° Bd. 802
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ist es der Handel in Gestalt des Fernhandels durch die 
Kaufleute, die hierfür anfänglich allein in Betracht kom­
men können. In späterer Zeit wurde der Rentenbezug als 
alleinige Quelle des Erwerbs immer seltener, und im aus­
gehenden Mittelalter dürfte es in Memmingen kaum noch 
einen Patrizier gegeben haben, der lediglich Grundbesitzer 
oder Nutznießer anderer Gerechtigkeiten war. Sie waren 
alle mehr oder weniger in irgend einer Weise am Handel 
beteiligt. Die Gewinne aber die der Handel abwarf, wur­
den in vielen Fällen in Grundbesitz angelegt. Und da die 
Nachrichten über den Besitz an Grund und Boden viel häu­
figer auf uns gekommen sind als die auf den Handel bezüg- 

. lichen, so hat man lange Zeit das Memminger Patriziat 
als einen in der Hauptsache aus reinen Zinsempfängern zu­
sammengesetzten Stand betrachtet, der mit den wenigen 
Erotzkaufleuten und andern Nichthandwerkern in der Eroß- 
zunft politisch zusammengefaßt wurde. Die Fehlerhaftig­
keit einer solchen Anschauung liegt auf der Hand. Das 
Memminger Patriziat war entschieden ein kaufmännisches 
Patriziat. Aber der Groß- und Fernhandel war nicht sein 
ausschließliches Recht; jeder Bürger konnte sich ihm wid­
men, und tatsächlich ist so mancher Zünftler durch ihn zu 
Geld und Ansehen gekommen. Ein zünftlerischer Kaufmann 
stand auf der Vorstufe des Patriziates; seine kaufmännische 
Gewandtheit und sein Reichtum ließen ihn dem Geschlechter 
als Handelsgesellschafter und Schwiegersohn willkommen 
sein Hierin dürfen wir eine der Hauptursachen sehen, 
warum das Patriziat trotz aller sonstigen Standesvorur­
teile verhältnismäßig häufig Zünftler als gleichberechtigte 
Genossen in seinen Kreis aufnahm.

An anderer Stelle habe ich schon darauf hingewiesen, 
daß der Begriff des Großhandels damals ein anderer war 
als zu unserer Zeit. Die durch die Zunftgesetze gezogenen 
Grenzen zwischen dem Klein- und Großhandel ließen letz­
terem in Memmingen einen weiten Spielraum nach unten 
hin, und es gab zudem einige Handelsartikel, die einer Be­
schränkung überhaupt nicht unterworfen waren. Das wa­
ren der Gewand-, Eisen-, Stahl-, Salz- und Weinhandel. 
Besonders der Eewandschnitt wurde in früherer Zeit eifrig 
von den Patriziern betrieben; mancher von ihnen stand 
mit der Elle hinter dem Ladentisch seines Eadens oder 
seines Gewölbes und verkaufte seinen Kunden die von ihm 
eingeführten Stoffe in jeder gewünschten Länge. Noch 1413 
werden Jerg Ringglin sowie Jakob und Konrad Schütz — 
alle drei Mitglieder der Gesellschaft zum Goldenen Löwen 
— unter denjenigen Eewandschneidern aufgezählt, die einen 
städtischen, wohl am Markt gelegenen Gaben zur Ausübung 
ihres Geschäftes gemietet hatten?) Und sie sind keineswegs 
die einzigen Eewandschneider unter ihren Genossen; stcher- 
lich übten noch viele wie Hans Stüdlin, von dem es aus­
drücklich bezeugt wird?) den Eewandschnitt in dem Gewölbe 
ihres eigenen Hauses aus

Weinschank blühte in den Patrizierhäusern;

Vatriäat stellt sich uns somit das Memminger
eine Gemeinschaft von Renten verzeh- 

U-MZNLK L°" Lk«

Den weitaus größeren Bestandteil der Bürgerschaft 
bildeten die Handwerke r. Bon der Leitung der städ, 
tischen Geschicke waren sie ursprünglich ganz ausgeschlossen. 
Der Grund lag wohl dann, daß die ersten handwerklichen 
Bewohner be, der Marktgrundung Eigenleute des Stadt­
herrn waren. Erst im Laufe der Zeit gelang es ihnen oder 
ihren Nachkommen, sich der Hörigkeit zu entwinden, und ihre 
persönliche Freiheit war gesichert, als nach dem Untergang 
der Staufer das Reich an die Stelle der bisherigen Stadt-

°i St. A. Memm. 266/2 Vl. 8 r.
°) St A- Memm 323/2.
') Ebenda

Herren getreten war. Auch die Handwerker erhielten reich­
lichen Zuzug von außen, teils freien, teils unfreien Standes, 
und letzteres um so mehr, je mehr der Rechtssatz „Stadtluft 
macht frei" sich in Memmingen durchzusetzen verstand. Wer 
gegen Ende des Mittelalters Jahr und Tag unangefochten 
in der Stadt seinen Aufenthalt gehabt hatte, wurde von der 
Bürgerschaft gegen jeglichen Anspruch seines früheren 
Herrn geschützt.')

So bildete sich allmählich ein freier Handwerkerstand 
innerhalb der Stadtmauern. Die das gleiche Handwerk 
Treibenden schlössen sich zu Körperschaften, den untiverkcn, 
zusammen. Sie gaben sich, was die inneren Angelegenheiten 
ihres Handels betraf, auf dem Wege autonomer Satzung 
eigene Gesetze und Artikel?) Je mehr aber das Handwerk 
erstarkte, um so mehr wurde in ihm der Drang rege, auch 
an der Verwaltung der städtischen Angelegenheiten teilzu- 
nehmen. Wie gesagt, gelang es 1347 auf friedlichem Wege 
die alte Verfassung zu stürzen, an deren Stelle nun für fast 
genau 200 Jahre die sogen. Zunftverfassung trat. 
Die gleichartigen Handwerke wurden in Zünfte zusammen- 
gefaßt, der Vorsitzende jeder Zunft — der Zunftmeister — 
bekam Sitz und Stimme im Rat und an die Spitze der ge­
samten Bürgerschaft trat an Stelle des immer mehr in den 
Hintergrund tretenden Ammanns der B ü rg e r m e i st e r, 
der, wie K. O. Müller mit Recht annimmt, unsprünglich 
gleichzeitig der Zunftmeister der Großzunft gewesen ist?°j

Die Zusammensetzung der Zünfte blieb sich im Laufe 
dieser 200 Jahre nicht gleich; es kam vor, daß einzelne 
Handwerker von einer Zunft in die andere Lbertraten; auch 
schwankte die Zahl der Zünfte an sich. Ein Verzeichnis der 
in den Zünften vorhandenen Harnische aus dem Jahre 
1368") macht z. B. nur 11 Zünfte namhaft, die große 
Zunft, die Tücher, die Krämer, die Merzler, die Schneider, 
die Schuster, die Bäcker, die Schmiede, die Weber, die Metz­
ger und die Lederer. Es sind das, mit Ausnahme der noch 
fehlenden Zimmerleute- oder Wagnerzunft, dieselben Zünfte 
wie sie uns. in der Reisliste von 1415 entgegengetreten. 
Höchstwahrscheinlich hatten bei Errichtung des Zunftregi­
ments die Kaufleute und Weinschenken eine zwölfte Zunft 
gebildet. Der Zunftbrtef, freilich undatiert und ungesie- 
gelt, liegt noch im Memminger Archiv.") Er ist mit der­
selben charakteristischen Handschrift wie die berühmte Ur­
kunde vom 9. November 1347 geschrieben, gehört also offen­
bar unmittelbar in die Zeit der ersten Zünftebildung selbst 
hinein. 1368 ist die K a u f l e u t e z u n f t, wenn sie über­
haupt ins Leben getreten war, schon wieder verschwunden; 
der Handel kann eben ein Hineinpressen in den Zunftzwang 
nicht vertragen. Dafür treten bald nach 1368 die Kursch. 
ner, die später mit den Schneidern vereinigt wurden, neben 
diesen als besondere Zunft auf; sie sind in dem erwahmen 
Verzeichnis von anderer Hand nachgetragen und zwiimen 
die Schuster und Bäcker eingeschoben worden, -vei oem 
Zusammenschluß de, Kürschner mit den Schneidern 'st dann 
wohl die die Bauhandwerker umfassende Zimmert - 
tezunft. der die Böttcher und Wagner ebenfalls zuge­
teilt wurden, entstanden

Wie stark waren nun die einzelnen Zünfte indem uns 
beschäftigenden Zeitabschnitt? Die beiden Reislisten von 
1415 und 1422 sowie die Absttmmungsliste von 1530 geben 
uns hierauf Antwort. Ich habe schon im 2. Kapitel d eser 
Abhandlung auseinandergesetzt, daß wir beide Realisten 
vereinigen können, ohne uns der Eekabr auszusetzen, die­
selbe Persönlichkei zweimal zu zählen Es fragt sich nur. 
ob eine solche^ Vere'inigung Unvollständiges UM 

mehr vorhanden, aber Schorer gibt die Zahl der nach Boh­
men Ausgerückten - ich weiß nicht aus welcher Quelle -

°) Freyberg, a. a. O. S. 27«.
NEer, Die oberschwäb. Reichsstädte S. "6.

'") Ebenda, S 117
") St. A. Memm. 315/1 Bl. 54.
") St A. Memm. 399/1.
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mit 140 Mann an.") Diese 140 Mann werden jedoch nicht 
alles Bürger gewesen sein, denn 1415 stellen 340 Bürger 
397 Mann, 1422 aber 487 Bürger 530 Mann ins Feld. 
Berücksichtigen wir das, so werden der Summe der beiden 
Reislisten noch ca. 110 zuzuzählen sein, um die ungefähre 
Gesamtzahl der männlichen Bürger zu erhalten. Nun füh­
ren die beiden Reislisten 827 Mann, darunter 34 Frauen, 
auf, so daß 793 Männer übrig bleiben. Das würde mit- 
hin für die Zeit von 1420, abzüglich der seit 1415 gestor- 
venen, rund 860 männliche Bürger ergeben. Die Abstim- 
mungsliste von 1530 aber führt 812 Mann auf, denen wir 
noch einige weitere, die zu jener Zeit nicht in der Stadt 
anwesend waren, hinzuzahlen müssen. Wir kommen damit 
auf rund 830 Bürger

Da nun die beiden Reislisten sowie die Abstimmungs- 
liste nach Zünften geordnet sind, ist es leicht, die Stärke 
jeder einzelnen Zunft festzustellen, wobei für die in den 
Reislisten fehlenden Bürger dasselbe gilt, was ich s. Zt. 
für sie bei der Einreihung in die einzelnen Steuergruppen 
gesagt habe.") Damit wird die «^-Spalte für die Zeit um 
1420 in der folgenden Tabelle IV nicht nur für die 793 
namentlich feststellbaren Bürger, sondern auch für den Rest 
der Bürgerschaft gelten.

Tabelle I V

Zunft
um 1420 1530

mLnnlich.
MUgNed. °/° männlich. 

Mila'Ied
Große Zucht 74 9,33 20' 3,18
Weber 124 15.64 256 3,.33
Merzler 92 11,60 62 7,59
Bäcker 56 7,06 52 6.36
Schmiede 57 7.19 60 7 34
Schneider 56 7,06 48 5,89
Metzger 47 5,93 39 4.77
Krämer 65 8,19 69 8,45
Derber 35 4,41 46 5,63
Tücher 60 7,58 41 5,02
Schuster 65 819 46 5,63
Zimmeileute 62 7 83 72 8 81

*«inschl. b Abwesende. 793 100,00 817 100,00

Auffallend ist die Zunahme der Weber; sie erfolgte 
auf Kosten der Eroßzunft, der Merzler, Schneider, Tücher 
und Schuster. Trotzdem bedeutet sie, wie wir später sehen 
werden, keineswegs einen Aufschwung dieses Gewerbes. 
Die übrigen Zünfte haben sich ungefähr auf der gleichen 
Höhe gehalten. Der Rückgang der Merzlerzunft hatte 
seinen Grund in einem Beschluß des Rates und der Ge­
meinde vom Jahre 1459,") nach dem „fürohin nicht so viel 
Metzler seyn sollen, dann von alters her were der Brauch 
gewesen, daß nur diejenigen metzlen sollen, welche etwan 
einen Mangel an einem Glied oder sonsten gehabt, daß sie 
kein ander Handwerck treiben konten". Sie wurde durch 
diese in sozialer Hinsicht sehr bemerkenswerte Bestimmung 
auf die Stufe der andern Handwerkerzünfte herabgedrückt.

Eine Erscheinung, die wir in den andern Städten häu­
fig antreffen, nämlich daß den Zünften eine durch das 
Alter geheiligte Rangordnung zugebilligt wurde, können 
wir in Memmingen nicht beobachten. Lediglich der Groß- 
öunft wurde überall der Vorrang eingeräumt, und so saß 
auch der Eroßzunftmeister in der Ratsversammlung stets 
auf dem ersten Platz der Zunftmeisterbank. Die andern 
Zunftmeister aber folgten sich nach der Zeit ihrer Rats- 
Sugehörigkeit. Diese jeweils sich ändernde Ordnung hatten 
die Zünfte auch bei einem öffentlichen Auftreten, w. z. B. 
bei Prozessionen, einzuhalten.") Selbstverständlich gelang 
es der einen oder andern Zunft immer für eine gewisse 
Zeit, ihre Anschauungen und Forderungen bei der Bürger­
schaft durchzusetzen; hierbei spielte aber neben dem Geschick 
des Zunftmeisters und der der Zunft etwa entnommenen 
Ratsherren auch die Kapitalkraft ihrer einzelnen Mitglie-

Schrrcr, Memminger Chronik, S. 7. (Die Nachricht 
stammt wi. fast all-s aus der Zeit bei Sch., aus der KimpA- 
sch-n Chronik, die aber d.e Zahl 240 hat. Die Schrift! 1

") Memm- Eesch-Bl 1921, Nr 4, S. 26/27
") Schorer, a > O S 24.
") St. A. Memm. 266/2 Bl. 12S r.

der eine hervorragende Rolle. Das Sprichwort „Geld be­
herrscht die Welt" hatte damals schon seine Geltung ebenso 
wie heute. Doch hievon später.

(Schluß folgt.)

Der Mindelheimer Stadtpfleger Sebastian 
Sauerzapf

Von Dr. F. Zoepfl, Mindelhcim.
Im Jahre 1617 fiel die Herrschaft Mindelheim an das 

herzogliche Haus Bayern. Seit dem Tode des letzten 
Frundsberg (1586) waren zwischen den erbberechtigten Fa­
milien Fugger und Maxlrain erbitterte Auseinanderset­
zungen um den Besitz der Herrschaft Mindelheim geführt 
worden. Es läßt sich denken, daß die Zustände innerhalb 
des Herrschaftsgebietes unter den unklaren Befitzverhältnis- 
sen nicht wenig gelitten hatten. Es war darum von größ­
ter Wichtigkeit, für oas neuerworbene Gebiet einen tatkräf- 
"gen, weitblickenden Pfleger zu bekommen. Einen solchen 
glaubte die bayerische Regierung gefunden zu haben in dem 
bisherigen Hofkammerrat Sebastian Sauerzapf.»)

Sebastian Sauerzapf zu Utzwingen, Lohr und Schior- 
mg (früher auch zum Höllenstein), wie sein voller Name 

hieß, entstammte einem schwäbischen Rittergeschlechte.') 
oer Theologie zu. Er war von Haus aus Protestant, stritt 
Einen bestimmten Beruf scheint er in seinen Mannesjah- 
r<n nicht ausgeübt zu haben. Eingehend dagegen beschäf­
tigte er sich mit Wissenschaft. Sein Hauptinteresse wandte 
er, einer angeborenen Neigung zum Disputieren folgend, 
sich aber aus reiner Disputierlust nicht bloß mit Katholi­
ken, sondern auch Lutheranern, Kalvinisten und Zwingli- 
anern über konfessionelle Fragen, so daß schließlich niemand 
wehr -wußte, welcher Richtung Sauerzapf angehörte. Seine 
große Bibliothek bestand dementsprechend auch in der 
x^pisache aus theologischen Streitschriften, an denen er 
Höchstes Ergötzen fand. „Es ist lustig", äußerte er sich ein­
mal, „so allerlei zu lesen, das Chaos der albernsten Mei­
nungen hierin wahrzunehmen und zu sehen, wie jeder die- 
!er Herren sein eigenes Pferdchen reitet, jeder mit anderen 
g oft durch gefärbte Brillen sieht, wie sie sich balgen, 
beschimpfen, verhöhnen, verspotten und verachten und am 
^nde keiner weiß, woran er ist." Im Jahre 1600 besuchte 
ihn der Augsburger Jesuit Johann Saller, ein bekannter 
Kontroversist?) Das Gespräch drehte sich natürlich wieder 
um theologische Fragen; doch fand Sauerzapf an Saller 
seinen Meister. Saller übersandte dem streitbaren Rit- 
^ersmann bald darauf die Schriften feines Ordensgenossen 
0'^6 Coster?), die auf Sauerzapf einen so starken Eindruck 
A"wten, daß er 1604 nach Augsburg kam und dort zum 
Katholizismus übertrat. Am weißen Sonntag 1604 legte 
A . Salvatorkirche zu Augsburg das katholische Elau- 

und zwar auf Wunsch der Jesuiten öf- 
!Ä^?„s^00 seiner ketzerischen Bücher lieferte er bei dieser 
»in * L" die Jesuiten aus, denen er auch weiterhin 
" U-""" Freund blieb.
.Fehen wohl nicht fehl in der Annahine, daß auch 

EN siE nach bestem Können für Sauerzapf ver­
wandten und daß sie es waren, die ihn dem bayerischen

Saur^^dbe"Sauerzapf findet sichauch öfters die Schreibweise 
Aelrelte^b^^ Mindelheim vorhandenen Sie-
^aueria^ Sauerzapf. Das Charakteristische des
^clmzier und ^ppcnjchild. ^nander zugekehrte Zapfen m 
Jeiuitei?m Lb^^nden F. I. Lipowsky, Geschichte der 
Leichich^ 2, München 1819, 14-16; P- Br°u n.
IM IW ^Kollegiums der Jesuiten in Augsburg München 
Pettenbeckb welcher Weise Sauerzapf mit dem Herrn von Eautcu A Viechtach, der ihn einmal als se,nen °^
Plleaer Bruder anredet, und mit Hildebrand TeungUr

E H ^Nei der s^n Herrn und Schwager nA 
» erchl, Bäuerische Behörden und Beamte 1oo0—ldi".München 1908-1910, 1169^ 1313 > verwandt ist. ist vorlau,.« 

"ch- ganz klar. ,
26 «Öl über ihn B. Duhr, Geschichte der Jesuit-'- i» 
^bern^deutschor Zunge I, Frsiburg i. B. 1907, 6-1 A. 3. - - 
- . f) Coster gehört zu den schärfsten ^"ÄÄÄden, diV der 
Jesuitenorden in der ersten Zeit feines Bestehens m 
schickte,- vgl. Duhr I, 679, 683 f- u. ö.
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Herzog nahebrachtsn. Seit ^607 begegnet uns Sauerzapf 
als bayerischer Hofkammerrat?) Er scheint sich in diesem 
Amte so bewährt zu haben, daß ihm 1617 die neuerworbene 
Herrschaft Mindelheim anvertraut wurde. Am 8. Dezem­
ber 1617 trat er sein Amt als Pfleger der Herrschaft Min­
delheim an. Trotzdem er schon bei Jahren war"), entfal­
tete er in seinem ausgedehnten Amtsgebiete eine vielsei­
tige und rührige, ia vielleicht zu rührige Tätigkeit und 
griff dabei mehrmals auch über das Mindelheimer Herr­
schaftsgebiet hinaus. Seine Tätigkeit bewegte sich, soweit 
wir den Alten entnehmen können, auf kirchlich-reli­
giösem, auf sozialem und politischem Gebiet.

Wie er sich einst vorzugsweise mit theologischer Lite­
ratur beschäftigt hatte, so betätigte er sich jetzt auch mit 
ganz besonderer Vorliebe auf kirchlichem Gebiet. 
Vielleicht war er gerade wegen seiner religiösen Stellung 
nach Mindelheim geschickt worden. Mindelheim, zwischen 
angesehenen protestantischen Reichsstädten (Memmingen, 
Kaufbeuren) und Herrschaften (Angelberg, bis zum Aus­
sterben der Rietheim, 1618, protestantisch) liegend, sollte 
nach dem Willen des bayerischen Herzogs ohne Zweifel ein 
Bollwerk des Katholizismus, vielleicht sogar ein Ausgangs­
punkt der Restauration werden. Zu diesem Zwecke wurden 
bereits im ersten Jahre der bayerischen Herrschaft von 
München aus Jesuiten in das ehemalige Mindelheimer 
Augustinerkloster gesandt?) Am 3. Juli 1618 kam der Rek­
tor des Münchener Kollegs P. Jakob Keller mit vier Ge­
fährten nach Mindelheim und ergriff von der neuen Siede- 
lung Besitz. Mit großer Freude wurden die Patres vom 
Stadtpfleger empfangen; es ist nicht ausgeschlossen, daß die 
Anregung zur Uebergabe des Mindelheimer Augustiner­
klosters an die Jesuiten von ihm selbst ausgegangen war. 
Sauerzapf nahm auch am 4. Juli die feierliche Einweisung 
der Jesuiten in ihre neue Behausung vor und beherbergte 
die Patres in seinem Hause, bis in die verwahrlosten Klo­
stergebäude -einigermaßen Ordnung gebracht war. Mit 
größtem Eifer unterstützte Sauerzapf in den nächsten Jah­
ren die neuen Ansiedler und erleichterte ihnen in jeder 
Weise den Einstand. Ein Schlachthaus, das an die Kolle­
giumsmauer angebaut war und den Insassen sehr lästig 
fiel, konnte dank der Bemühungen des Stadtpflegers besei­
tigt werden. Den Mindelheimer Pfarrvikar, der den Je­
suiten sellsorgliche Rechte streitig machen wollte, wies er 
nachdrücklich in die Schranken. In die Jesuitenkirche stif­
tete er einen auf 30 Gulden geweiteten Speisekelch. Zum 
ersten größeren Feste, das die Jesuiten in ihrer Kirche fei­
erten, dem Jgnatiusfeste von 1618, stellte er eine feierliche 
Musik ab. Seinem Entgegenkommen war es auch zu dan­
ken, daß die Jesuiten bereits 1619 eine Marianische Bürger­
kongregation in Mindelheim ins Leben rufen konnten, der 
er ebenfalls beitrat. Auch bei der Gründung des Eymna-

Erstützte er die Jesuiten tatkräftigst. Das gleiche 
Rne ^emablin* selbst erwies den Jesuiten auch
Kir^ Maria Salome»), dre u. a. 1618 in die

verschiedene liturgische Gewänder stiftete. Die Je- 
von diesem Wohlwollen des Stadtpflegers 

gaben sich alle Mühe, ihm und Bcreit?l6Ä^ ihrer Dankbarkeit zu erbringen.

es ihnen gewesen sein, als sie 1623 mit Zt. Aloisius?Oel 
den kranken Fingern der Stadtpflegerin heilen konnten Na-

->) Vgl. Ferchl 628.
S) Vgl. unten.

Dgl. zum Folgenden in der Hauptsache den ertt-n der ^ndschrMichen dlinäelkeinEnsis^vo?-
handen im Stadtarchiv Mindelheim: ferner F Zoepsl, Geschichte 
des ehem. Mindelheimer Jesuitenkollegs, Dillingen a. D iZi

S) Sie war eine geborene v. Stingelherm, anscheinend ver­
wandt mit dem Gründer des Donauwörther Kapuzinerklofier« 
--obann Walter v. Stingelheim zu Thdrtenning und Karpfen- 
lt'ein kurbayerifchem geheimen Rat und Pfleger zu Schongau, 
eit 1630 Mitglied des Kapuzinerordens (gest. 1667); vgl. Stei-

Schröder, Das Bistum Augsburg 3, 577.

türlich waren die Jesuiten auch die Beichtväter der Stadt- 
pflegerin und der Stadtpfleger selbst lieft sich 1624 von 
einem Jesuiten in seinem Hause achttägige Exerzitien geben.

Freilich blieb das Verhältnis zwischen Stadtpfleger und 
Jesuiten nicht immer so warm. Saueres war eine recht­
haberische, eigensinnige, ja streitsüchtige Natur und die Je­
suiten mußten nur zu bald das Unangenehme seines Tha- 
ralters empfinden. Im Frühjahr 1623 gingen die Jesuiten 
daran, das schon längst eingefallene Benefiziatenhaus 
zu Unterrieden (bei Mindelheim), das ihrem Patronat un­
terstand, neu zu bauen. Das Holz war schon geschlagen, da 
erhob der Stadtpfleger Einspruch und die Jesuiten mußten 
sich fügen; Sauerzapf hatte gedroht, er wolle bei Nacht 
einreißen lasten, was sie untertags bauen würden. Noch 
mehr ärgerte er die Jesuiten durch sein eigenmächtiges 
Vorgehen gegen den Pfarrvikar von Westernach, dessen Pa­
tron ebenfalls das Jesuitenkolleg war. Der Vikar von 
Westernach, Kaspar Opfer, hatte eine Konkubine, von der 
er sich trotz wiederholter Verwarnung nicht trennte. Der 
Ltadtpfleger ließ nun unter Verletzung eines den Jesuiten 
zustehenden Rechtes die Konkubine mit bewaffneter Hand 
nach Mindelheim holen, sperrte sie einige Tage in den Turm 
und ließ sie dann in Mindelheim an die Schandsäule stel­
len, was die Jesuiten natürlich als eine Bloßstellung des 
Kollegs ansehen mußten. Ein peinlicher Zwischenfall machte 
das Verhältnis zwischen Jesuiten und Stadtpfleger bald 
noch gespannter. Ohne Vorwisten der Oberen hatte P. 
Bernhard Härter als Präses der Herren- und Burgerkon- 
gregation an den Dekan Michael Honold in Pfasfenhausen 
einen Brief geschrieben und sich darin abfällige Aeußerun­
gen über den Stadtpfleger erlaubt. Der Dekan, m,t dem 
der Stadtpfleger auf schlechtem Fuße stand, machte von 
dieser Aeußerung in der Öffentlichkeit Gebrauch. Sauer­
zapf war wütend und suchte nach einer Gelegenheit, sich 
zu rächen. Diese hielt er für gekommen, als Anfangs No­
vember 1623 der Augsburger Weihbischof Peter Wall nut 
dem Dekan Honold zu Firmung und Altarweihe in Min­
delheim war. Als der Weihbischof im Wagen des Dekans 
zur Leprosenkapelle außerhalb der Stadt fuhr, ließ der 
Stadtpfleger den Kutscher vom Wagen herunterreißen und 
einkerkern, wodurch der Weihbischos gezwungen war, zu 
Fuß den Weg nach der Leprosenkapelle zurllcklegen. Beim 
darauffolgenden Mahle kam es zu einer erregten Ausein- 
andersetzung zwischen Weihbischof und Pfleger und der 
Weihbischos reiste stark verärgert nach Memmingen ab. Das 
Odium des ganzen Zwischenfalles blieb natürlich an den 
Jesuiten haften. Zlkm vollen Bruch zwischen Stadtpfleger 
und Jesuiten kam es Pfingsten 1624. Die Frau Stadtpfle­
ger,n harte sich den P. Reginald Silvester ZumB^t^ 
erkoren. Als Beichtvater und Berater des Furstabtes von 
Kempten war P. Reginald jedoch oft von Mmdelheimab 
wesend. Um Pfingsten 1624 mußte er wieder nach Amp- 
ten reisen. Vor «einer Abreise dorthin trug er oer 
Siegerin aus, sie dürfe in seiner Abwesenheit nur 
geller beichten. Dieser Anweisung entsprechend v g yrte 
sie am Psingsitag früh bei P. Keller zu beichten- V- Gel­
ler mußte sich die Erlaubnis hiezu erst beim P- " 
r>olen, erbielt sie aber nicht. Die Stadtpflegerin sGug nun 
Lärm und mit dem Wohlwollen des Stadtpflegers war es 
aus, trotzdem er, bemerkt die Historia Tollegn traurig, oft- 
wals von den Jesuiten zu Tische geladen worden war. 
, Die Mißgunst des allgewaltigen Stadtpflegers muß- 
ten die Jesuiten in der Folgezeit hart empfinden- Im Jahre 
1624 wollten die Jes!L^

?on ^rund aus neuzubauen. Die kuNurnu-ye 
Nerung hatte bereits Baumaterialien und Gew zugen 

üadurch mag Sauerzav? k-in-m "K-lbsibewußtsein und Amt-stolz verletzt wM^ K Jesuiten mit Um­
gehung seiner Person an den Kurfürsten herangetreten 
waren. Außerdem wurden wenn der Bau zustande kam, 
,e.ne eigenen Pläne durchkreuzt Um Geld zu sparen hatte 
er nämlich beabsichtigt Kirche auf Ab­
bruch zu verkaufen, mit'dem an derPleite der Stadt'zu erricht Jesuiten die
Pfarrkirche einzuräumen. Weder von den Jesuiten noch 
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von oer kurfürstlichen Kommission, die eigens nach Mindel- 
heiin gekommen war, wurde sein Plan gutgeheißen. Zu 
aü dem machten das Alter und die Sorge für seine Kin­
der") den an sich schon knauserigen Sauerzapf noch knau­
seriger; man hätte ihm leichter einen Zahn ausschlagen als 
Geld aus ihm herausbringen können, meint die Historik 
LotteZU.'") So legte er denn den Jesuiten, als sie 1624 
mit dem Neubau der Kirche beginnen wollten, alle erdenk­
lichen Schwierigkeiten in den Weg; er zögerte mit der An­
weisung der kurfürstlicherseits bewilligten Materialien; er 
hetzte die Bauern gegen die Jesuiten auf, daß sie keine Fuh­
ren leisteten; er schwärzte die Jesuiten bei der Regierung 
an, als ob sie zu große Aufwendungen für den Lau mach­
ten. Oel ins Feuer goß dann noch eine Entgleisung des 
P. Neginatd, oer seine große Bewegungsfreiheit als Beicht­
vater des Fürstabtes von Kempten zu unziemlichen Ver­
gnügungen in Babenhausen mißbrauchte und damit einen 
öffentlichen Skandal schuf. Erst als im Juni 1625 in der 
Person des Laienbruders Johannes Holl ein dem Stadt­
pfleger genehmer Architekt nach Mindelheim kam, besserte 
sich das Verhältnis etwas. Bei der Grundsteinlegung des 
Langhauses (24. 8. 1625) führte Saüerzapf den ersten Ham­
merschlag und hatte die Genugtuung in der einzumauernden 
Urkunde neben Kaiser und Kurfürst mit Namen und Wür­
den genannt zu werden. Freilich war auch diesmal die 
Gunst Sauerzapfs nur ein kurzer Sonnenblick. Ende des 
Jahre 1625 mußten die Jesuiten die Boshaftigkeit des 
Stadtpslegers in einer sehr peinlichen Angelegenheit ver- 
spüren.

?. Johannes Keller — derselbe, der in der Veichtvater- 
affäre der Stadtpflegerin eine Rolle gespielt hatte — kam 
im Herbst 1625 von Mindelheim fort. Nach seinem Weg­
gänge kursierten unter der Mindelheimer Jugend zweideu­
tige Lieder auf ihn und sein Verhältnis zur Frau eines 
Ratsherrn, auch in benachbarten Reichsstädten war man 
schon auf die Sache aufmerksam geworden. Die Jesuiten 
baten den Stadtpfleger mehrmals dringend, gegen die Ur­
heber dieser Lieder einzuschreiten; dieser aber ließ die Spöt­
ter ruhig gewähren und es mag seiner eitlen, selbstgefälli­
gen Natur keine geringe Genugtuung bereiter haben, als 
ein aufgefangener Brief des Paters feine Verfehlungen 
offenkundig machte. Die Verstimmung zwischen Stadtpfle­
ger und Kolleg wirkten sich auch in der Bauangelegenheit 
wieder aus. Im Winter 1625/26 beschuldigte er die Jesuiten 
zu Unrecht, sie hatten ohne fern Wissen und ohne One Be­
willigung auch am Ehor der Kirche Umbauten vorgenom­
men; außerdem machte er die kurfürstliche Kammer scharf 
mit der Verdächtigung, der ganze Neubau sei gefährdet 
weil er erst im Spätsommer fertiggestellt worden sei. Die 
Folge war, daß die kurfürstliche Kammer die Zahlung ein- 
stellte und der Rektor unter schweren Opfern Geld aufneh­
men mußte. Schließlich verteuerte er ihnen das Bauholz 
und redete ihnen bei den Bauarbeiten ständig drein. Trotz­
dem kam der Bau zustande und als Bischof Heinrich von 
Knöringen am 10. Oktober 1626 die Einweihung der Kirche 
vornahm da glänzte Sauerzapf an der Seite oes Bischofs, 
gleich als hatte er den Kirchenbau mit allen Mitteln ge­
fördert. Beim Neubau des Kollegs, der 1630 begann, hat­
ten die Jesuiten auf den Stadtpfleger keine Rücksicht mehr 
Su nehmen, nachdem ihnen nun die Obhut über das Kolleg 
Wollig übertragen war. Uebrigens zeigte sich Sauerzapf 
beim Kollegbau sehr entgegenkommend; er stellte den Je­
suiten mehrmals seine Pferde zur Verfügung bemühte sich 
>n München persönlich um Zuschusse und Zahlungserleichte- 
rungen für die Jesuiten und streckte ihnen sogar Geld vor. 
Der Bau konnte jedoch trotz dieser Freundschaftsdienste des 
Stadtpflegers nicht zu Ende geführt werden; die Schweden 
ruckten in Mindelheim ein.

Dank dem Umstände, daß sich die Historik CoNcxn 
Aiinckelkeirnensis erhalten hat, sind wir über Sauerzapfs 
kirchlich-religiöse Tätigkeit, soweit sie die Jesiuten betrifft, 

- (Mindelheimer Pfarrmatrikel und
Bruderschaftebucher) ersehen lassen, hatte Sauerzaps drei Kin­
der: Salome, Anna Sabina und Gottfried Ernst; letzterer stu­
dierte 1019 m Drllmgen und 1620 in Jngolstadt vgl Arch s 
Kesch. d. HoM. Augsb. 2, 513. SIS. '

") In einem gewissen Widerspruch damit steht die Anaabe 
L'powskys 2. 16, Sauerzapf se estl vorzüglicher Wohltäter der 
Armen gewesen: Lipowsky stol-t sich auf den Jesuiten Flotto. 

sehr eingehend unterrichtet. Was wir über seine sonstigen 
kirchlich-religiösen Maßnahmen wissen, ist dürftig Den 
Mindelheimer Franziskanerinnen gestattete er 1620, dak 
„die Borkurch der Klosterfrauen erweitert werde (Urk des 
Klosters Hl. Kreuz in Mindelheim). 1625 ließ er, vielleicht 
den Jesuiten und ihren Kongregationen zum Trotz, durch 
die Kirchheimer Dominikaner in Mindelheim eine Rosem 
kranzbruderschaft errichten, der er selbst mit seiner Gattin 
und seiner Tochter Salame beitrat.")

Auch über sein Herrschaftsgebiet hinaus arbeitete 
.Sauerzapf im Sinne der kirchlichen Restauration. Bischof 
Heinrich von Knöringen ging in den Jahren 1625/26 damit 
um, in Memmingen eine Jesuitenniederlassung zu grün­
den,'") Da der Memminger Rat die Jesuiten um jeden Preis 
von seinen Mauern fernhalten, wollte, wandle sich Bischof 
Heinrich nicht bloß an den Kaiser, sondern bemühte sich auch 
noch um die Unterstützung des bayerischen Kurfürsten. Diese 
wurde ihm anscheinend, auch zugesagt. Denn bereits im 
Fruhmhr 1626 wurde der bischöfliche Pfleger von Schön­
egg, Kaspar Egloff, der die Jesuiten nach Memmingen ge­
leiten lockte, angewiesen, mit Sauerzapf zu verhandeln und 
mit ihm den Zeitpunkt zu besprechen, an dem die für Mem­
mingen bestimmten und in Mindelheim bereits versammel­
ten Jesuiten in ihre neue Ansiedelung Lberfiihrt werden 
sollten. Sauerzapf bewahrte der Memminger Jesuiten­
residenz ein freundliches Wohlwollen und trat auch während 
der Schwedenbedrängnifse für sie ein?*) Sauerzapf war 
auch einer der drei Kommissäre, die 1628 und 1629 im Auf­
trage des Bischofs Heinrich und des Kurfürsten Maximilian 
die Rekatholisierung Kaufbeurens Vornahmen.")

So rührig Sauerzapfs Tätigkeit auf kirchlich-religiösem 
Gebiet war, wir vermögen ihrer nicht froh zu werden. Ein 
nicht zu verkennender Uebereifer, der bisweilen an Fana­
tismus grenzte, trübt das Bild seiner kirchlich-religiösen 
Wirksamkeit, noch mehr aber sein rechthaberisches, streitsüch­
tiges Wesen, das auf religiösem Gebiete am wenigsten Hei- 
matrecht hat.") Allerdings wird man sich auch gegenwär­
tig halten müssen, daß Sauerzapf nicht im 20. Jahrhundert 
lebte, sondern in jenem Zeitalter, in dem man religiöse 
Kampfe mit Schwert und Pulver ausfocht. Ungetrübt ist 
dagegen das Bild seiner sozialenTätigkeitim Min­
delheimer Herrschaftsgebiet. Seine Hauptsorge galt hier 
der Hebung des Handwerks. Wie sich aus zahlreichen Min­
delheimer Zunftordnungen des ausgehenden 16. und des 
beginnenden 17. Jahrhunderts ergibt'"), hatte das Mindel- 
hsimer Gewerbe damals einen sehr schweren Stand. Wie 
anderwärts, so war auch in Mindelheim das Handwerk 
stark „übersetzt" und man suchte immer wieder durch Er­
schwerung der Meisterprüfung und des Lehrlingswesens 
dem Handwerk Erleichterung zu verschaffen, ohne jedoch 
das Uebel beseitigen zu können. Sauerzapfs soziale Tätig­
keit bewegte sich in den gleichen Bahnen. 1618 erneuerte 
er die seit 1441 bestehende Schuhmacherbruderschaft, 1619 
As gemeinsame Zunftordnung der Schreiner, Schlosser, 
-Luchsen- und Uhrmacher, ferner die Schneider- und Kürsch­
nerordnung, 1621 die Messerschmiedordnung, 1624 die Metz- 
gerordnung, 1628 erließ er eine Ordnung für die Land- 
Ichuster, 1630 eine Hucker- und Melberordnung. Kulturge-

IN-

) Vgl- Mitgliedbuch der Mindelh. Rosenkranzbruderschaft 
Eelblatt) im Pfarrarchiv Mindelh.

. ') Vgl zum Folgenden B. Bauer, Beiträge zur Geschichte
»er Reichsstadt Memmingen vom Beginne des dreißigjährigen 

des Hist. Äer. für Schw. 18. 11891) 
^^"^^oepfl, Mindelheimer Jesuitenkolleg 92 f.
sup. M?ün" bistoria

^8l- Strichele—Schröder 8, 406: R. Ledermann, Mano- 
graph^en ^lr^ Geschichte der ehemaligen Reichsstadt äausveu- 

8°», Paschatum kennzeichnet am besten ein Vorfall aus
dem Zur Schlichtung eines Rechtsstreites^
1626 b^ ^«^1°deursn und Augsburg ersch >e n e n am l- -1 

der Ottobeurer Stiftskamzler Hornstem und d" d°r''S^ 
rrchtsammann Job Eeoro Miller vor einer kaiserlichen -

'N Mindelheim. Sauerzapf lieh j^'^ucr-ettakr 
kurzerhand verhaften und gab ihn erst nach ein i 
»».der frei: Gründe für dieses Vorgehen waren"« 
vgl. M. Feyerband, des Reichsstiftcs Ottob»ur
Her 3. 367. Aktenbeslünde

Ä Quelle für das Folgend«» fl»d zahlreich 
des Mindelheimer Stadtarchivs. 
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schichtlich von größtem Interesse sind die am 9. 3. 1626 er­
lassene Apothekerordnung, der am nächsten Tage schon eine 
Barbierordnung folgte. Seiner Apothekerordnung legte 
Sauerzapf die entsprechenden Ordnungen von Memmingen 
und Kaufbeuren zugrunde; für die Taxen sollten ebenfalls 
die Memminger und Kaufbeurer Preise maßgebend sein. 
Der Erfolg dieser rührigen sozialen Tätigkeit Sauerzapfs 
war freilich sehr gering. In fast allen Gewerbezweigsn 
können wir zu Beginn der Mindelheimer Schwedenzeit, die 
mit dem Ende von Sauerzapfs Tätigkeit zusammenfüllt, 
eine schier unerträgliche Ueberfüllung feststellen. Diesem 
Uebel konnte nur mehr ein Ereignis von elementarer Wucht 
abhelfen, der Schwedenkrieg.

Der große Krieg, in dem der Herrschaftsinhaber von 
Mindelheim, Kurfürst Maximilian, eine maßgebende Rolle 
spielte, beeinflußte während der ersten zehn Jahre Sauer­
zapfs Tätigkeit nur in geringem Maße. Wir hören ihn 
höchstens erklären, daß infolge des Krieges für den Kirchen- 
bau der Jesuiten keine Gelder vorhanden seien. Mit dem 
Jahre 1628 rückte der Krieg jedoch immer näher in Sauer­
zapfs Gesichtskreis. Seit Anfang 1628 wurde Memmingen 
mit Einquartierungen kaiserlicher Truppen in steigendem 
Maße beschwert.") 1629 nahmen die kaiserlichen Kommis­
säre Ossa und Wolfstein Aufenthalt in Memmingen und 
leiteten von da aus den Anmarsch der kaiserlichen Truppen 
nach Italien. Seit Mitte 1629 tauchten Gerüchte auf, Wal- 
lenstein werde selbst nach Memmingen kommen, um sich von 
da aus auf den italienischen Kriegsschauplatz zu begeben. 
Sauerzapf, dessen Herr die Bewegungen des kaiserlichen 
Heeres und die Tätigkeit Wallensteins mit begründetem 
Mißtrauen verfolgte, zog beim Memminger Rat fortgesetzt 
Erkundigungen über die beabsichtigte Ankunft Wallensteins 
ein und gab die Ergebnisse seiner Fahndungen nach Mün­
chen weiter. Am 19. Juli 1629 kam Wallensteins General­
quartiermeister, der Tonte di Rivara, nach Memmingen 
und kündete aufs bestimmteste Wallensteins Ankunft an. 
Rivara reiste jedoch am 23. Juli ohne Angabe von Gründen 
wieder ab und der Stadtrat beeilte sich, Sauerzapf über die 
mutmaßlichen Gründe dieser plötzlichen Aenderung des Ent­
schlusses zu informieren. Der kaiserliche Kommissär Ossa 
sei es gewesen, der durch seine Vorstellungen Rivara von 
der Unmöglichkeit, Wallensteins Hofhaltung in Memmin­
gen unterzubringen, überzeugt habe. Sauerzapf hatte dann 
mit Ossa selbst, der nach allem auf Wallenstein ebenfalls 
nicht gut zu sprechen war, eine Zusammenkunft in Mem­
mingen. Als Sauerzapf im Aoril 1630 seinerseits Kunde 
erhielt, Wallenstein werde nun doch nach Memmingen kom­
men, gab er diese Nachricht nach Memmingen weiter und 
erbat sich vom Rate, der ja gegen Wallenstein ebenso miß­
trauisch war wie der bayerische Kurfürst, nähere Nachricht, 
um sie dem Kurfürsten übermitteln zu können. Mindelheim 
war in jener kritischen Periode für den bayerischen Kurfür- 
sten eine sehr wertvolle Beobachtungsstation und Sauerzapf 
und Botschafter E" Rührigkeit der geeignetste Beobachter

Tätigkeit wurde aber Sauerzapf 
Als Gustav Adolf seine Macht immer 

Esr verschob, wurde in Mindelheim (März
schwäbischen Ligisten — die letzte 

L'ga — abgehalten, auf welcher Kur- 
Mitglieder zu erneuten Rüstungen 

m 16. April 1632 rückten die
Ruthven in Memmingen ein und 

auch n°^ bald daraus, anfangs Mai, eine
schwedische Besatzung in seine Mauern auf. Sauerzapfs re­
ligiöse Stellung und noch mehr seine politische Tätiakeit im 
Sinne der Liga mußte die Schwede/auf
machen und sie veranlassen, ihn kalt zu stellen ">) Unter 
irgendeinem Vorwande wurde er nach Memmingen gelockt

") Val- zum Folgenden Bauer 154- 200-, K. M Freih v 
Aret:n, Wallenstein. Beiträge zur näheren Kenntnis seines Cha­
rakters, seiner Plane, seines Verhältnißes zu Bayern S. 35. 
München^-' Riszler, Geschichte Baierns 5, 402; Feyer-

Lipowsky 2 124 sotten die Memminger Sauerzapfs 
^i^aaedienste an die Schweden verraten haben ^'"/^Hauptquelle für öas Folgende di- Historia Collegii 

Mindelh  ____________ —- --------——.. 
Verlag des Memminger Altertums-Vereins. — Verantwortlich für die Schristleitung: Dr. Iul. Miedet.

und dort in Gewahrsam gebracht.-") Sein Eigentum aber 
wurde mit Beschlag belegt. Als dann der Schwodenkönig 
am 4. Juni nach Memmingen kam — in Mindelheim hatte 
er im Hause des Stadtpflegers Quartier genommen —, 
wurde ihm auch die Angelegenheit mit Sauerzapf vorge­
legt. Gustav Adolf übertrug deren Erledigung dem Mem­
minger Stadtkommandanten Wilhelm Guin. Dieser ließ 
sofort nach dem Abzug des Königs Sauerzapfs Hausrat und 
namentlich seine wertvolle Bibliothek-') nach Memmingen 
schaffen. Seine Gold- und Silbersachen hatte Sauerzapf 
kurz vor seiner Inhaftierung den Jesuiten zur Verwahrung 
übergeben, hatte aber unklugcrweise Andeutungen über de­
ren Versteck gemacht. Es erschienen denn auch bald die 
Schweden im Mindelheimer Kolleg und erpreßten von den 
Jesuiten durch Drohungen und Roheiten schlimmster Art 
die Herausgabe der Wertsachen des Stadtpflegers.

Sauerzapf selbst kam nicht mehr nach Mindelheim zu­
rück. Ein Eintrag in das Mitgliederbuch der Mindelheimer 
Rosenkranzbruderschaft, deren Gründer Sauerzapf gewesen 
war, besagt, er sei 1634 in München an der Pest gestorben. 
Ueber das Schicksal seiner Frau und seiner Tochter Salame 
— seine Tochter Anna Sabina war 1620 und sein Sohn 
Gottfried Ernst 1629 gestorben--) — ist nichts bekannt. An­
scheinend starken auch sie nicht in Mindelheim.

Es liegt viel Tragik im Leben Sauerzapfs. Mit dem 
ihm eigenen Temperament ging er an alles, was ihm auf­
getragen wurde, heran und führte es mit Mut und Zähig­
keit durch. Wenn uns, wie seine Zeitgenossen, manche Seite 
seines Wesens und manche seiner Taten abstößt, so versöhnt 
uns doch schließlich die Treue, mit der er seinem Herrn ge­
dient, und das harte Geschick, das 'hu ""D^uste seines 
Herrn traf. Und schließlich war die Schroffheit und Rück­
sichtslosigkeit seines . Auftretens nicht seine Schuld allein; 
er war eben ein Kind des absolutistischen Zeitalters, bns 
damals seinen Anfang nahm.
------Adlzreiter, Roiene sentis annoles 3, 284, erwähnt 
Sauerzapfs auf mehrere tausend Gulden geschätzte Bibliothek.

Mindelheimer Pfarrmatukel.

Der Altar der Frauenkirche, 
stammt erst aus dem Frühjahr 1859, desgleichen das Altarbild 
(Abendmahl). Bei dem damals vorgenommenen Abbruch des 
alten Altars fand sich hinter der Altartafel ein Zettel mit fol­
genden, in recht unbeholfenen Zügen geschriebenen Angaben:

Ihn Anno 1691 ist dieser Chor Altar In unser srawen 
kierchen von Herrn Johan Fridrich sichelben 300 ond 25 sl 
geben, wie man gesagt hat. Dazumal war der Evangälische 
pfarryerr Johannes stehlein vnd Junckher Paullus schermeyr 
ond Herr Hans Jerg Veit war kierchen Pfleger vnd in der 
schwestern kirchweih ist die leste maß gelesen worden An son- 
tag nach Barthlme. . ,

Vnd Ich Christoph Dreher bin Mesner gewesen 
vnd Ottilie Dreherin mein Haußfraw.

Unter der Altarplaitc kamen noch zum Vorschein einige 
kleine Neliquienknochen in einem grünen Gläschen und ein 
menschlicher Wirbclknoch-n, der wohl auch als von einem Vei­
lchen stammend galt. Er war offenbar schon langer -m Erd­
boden gelegen: denn sein« Vertiefungen sind mit Erde und Mor- 
tclkalk ausgefullt. In dem Glas lag noch ein 3,5 cm breiter 
und 17,5 cm langer Streifen fast völlig vermoderten Papiers 
mit ganz verblaßter, nur mehr teilweise leserlichen Aufschrift, 
die etwa folgendermaßen lauten dürfte:

ln nomine Oomini. -^men. blos kvlareus I)ei et ^postoncae 
Se6is Keuerenäissimi sin Lkristo?) patris et v. Otl,.. s 
5(scrae) K(oinan e) Lfeclesiae) csrckinalis et episcop, 
svicj^rius generslis conseruauimus bloc altare in nono- 
rem /ic memoriam dc-ite ^nnae no 152gvie sexto diensis 
dlaji.

Darnach hat also der Kardinal und bischöfliche General­
vikar Markus am 6. Mai 1529 den Altar zu Ehren und zum 
Andenken der heiligen Anna geweiht — somit noch inmitten der 
Reformationswirren. Einen Weihbischof Markus hat es in 
Augsburg um 1500 gegeben: doch scheint seine Amtszeit nicht 
genau sestzustehen. Im hiesigen Archiv konnte ich nur etwas 
von einem Eingreifen des Kardinals Markus finden in einer 
Streitsache des Spitalmsisters vom Kreuzherrnkloster mit Jo­
hannes und Habundus von Ettlinstetten zu Heimertlngen we­
gen einer Wasserleitung am 27 5. 1474 (Stift.-A. 2,2).

Von dem Bau und der Weihe eines neuen Altars 1529 war 
bisher nichts bekannt. Die bisher in der Registratur, nunmehr 
im städtischen Museum aufbewahrten Funde bringen uns also 
eine neue Nachricht. kl.
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Merkt, Neuere Avgöuer Literatur VII. Bespr v Ll.

Die Bevölkerungsverhältnisse Memmingens im 
ausgehenden Mittelalter

Von Dr. Ascan Westermann (Heidelberg).
3. Die sozialen Verhältnisse.

(Fortsetzung.)
In die Zünfte waren nun, wie schon erwähnt, die 

einzelnen Gewerbe eingereiht. Es ist bekannt, daß das 
Mittelalter eine außerordentlich weitgehende Scheidung 
der handwerklichen Berufe kannte. Jedes Gewerbe wachte 
eifersüchtig darüber, datz ihm nicht von verwandten Ge­
werben Abbruch getan wurde, und endlos find die über 
die strittigen Grenzgebiete ausgefochtenen Fehden. Auch 
in den Memminger Urkunden tritt uns eine Menge von 
Berufen entgegen. Schon eine oberflächliche Zahlung er­
gibt deren 137, und ich bin überzeugt, dah bei einem ein­
gehenderen Studium noch weit mehr festgestellt werden 

. könnten. Da finden wir in der Urproduktion beschäftigt 
den Hirten und Rohhirten, den Fischer und Vogler, den 
Friesmeister und Wasserer. Das Nahrungsmittelgewerbe 
ernährt den Backer mit fernen beiden Zweigen: den Sauer- 
und den Sutzbeck, den Küchlinbecker und den Lebzelter; 
weiter den Metzger und Kuttler, den Müller und Beutel­
müller, den Merzler, Oebstler, Salzfergen und Krauthacker, 
den Koch und Essenmacher, den Bierbräu, Bierwirt, Wein- 
schenk, Metsieder, Branntweinfuhrer und Gastgeber. Für 
die Bekleidung sorgen Gevatter Schuster, Schneider und 
Handschuhmacher, ferner Kürschner, Hutmacher, Hutwalker 
und die große Zahl der Webgewerbe beschäftigten Hand­
werker als da find: Weber, Tücher, Grauloder, Karter, 
Wollschläger, Tuchscherer und Trockenscherer, Blättersälzer, 
Stralmacher und Wepfenmacher, die Färber, der Mang. 
Meister und der Bleicher; dieser mit seinen Gehülfen: dem 
AZalkmeister dem Laugmeister und dem Feldmeister. Eine 
Sonderstellung nimmt der Seiler ein. Außerordentlich zer­
gliedert ist die Metallverarbeitung; da finden wir Eisen-, 
Kupfer- und Goldschmiede, Hufschmiede und Pflugmacher, 
Sägen-, Segessen (Sensen)-, Sichel-, Axt- und Messer­
schmiede, Kesselschmiede und Glockengießer, Schlosser, 
Spängler und Kannengießer, Nadler, Nestler, Uhrmacher 
und die verschiedensten Waffenschmiede wie Panzermacher, 
Plattner Schwertfürben, Spießmacher, Armbrustschnitzer, 
Volzendr'eher und Bfeilschifter. Ihnen können wir den 
Pulvermacher anschließen. Holz und Ton verarbeitende 
gewerbetreibende find der Tischmacher, Kistler, Wagner, 
Dreher, Spindeldreher, SchAfler, Wannenmacher, Gant- 
ner, Metzenmacher, Lieber, Becherer, Fardelbinder, Holz- 
schuhmacher, Deckenmacher, Paternosterer und der Hafner. 
Mit der Häute- und Lederverarbeitung beschäftigen sich die 
Lederer oder Gerber, die sich wieder in Wei^erber, Rot« 
Selber und Pergamenter scheiden; ferner die Lederschnei- 
ver, Sattler, Gürtler und Lackier, auch Täscheler genannt. 
Dem Handel und Verkehr dienen der Kaufmann, der Krä­
mer und der Fuhrmann (Karrenführer oder Karrer). Be­
sondere Abarten des Kramerberufes find der Gewandschnei­

der, der Silberkramer, der Eisenkramer oder Eisenmann, 
und der Apotheker, der ja in der Hauptsache Drogen und 
Spezereien feilhielt. Das Baugewerbe ist vertreten durch 
den Zimmermann, den Maurer, Steinmetz, Decker, Glaser 
und Brunnenmacher; auch dürfen wir hier wohl die Zieg- 
ler und Schneidmüller herrechnen. Auf der Grenze zum 
Kunstbandwerk steht der Maler; diesem selbst gehören aber 
der Bildhauer, d. y. der Verfertiger von Holzstatuen, der 
Seidennäher und der Orgelbauer an. Das Schreib- und 
Buchwesen repräsentieren der Schreiber, der Schulmeister, 
der Papiermacher, Buchdrucker, Buchbinder, Kartenmaler 
und Briefkramer (Verkäufer von Spielkarten). Für Ge­
sundheit und Körperpflege sorgen der Arzt, der Bader, 
Scherer, Balbierer, Schlüpfer, Reiber und die Hebamme. 
Käusler und Käuflerin verkauften alte Sachen in Kom­
mission. Tagwerker, Näherinnen, Strickerinnen und Wii^ 
kerinnen nährten sich kümmerlich im Taglohn. Endlich 
finde ich noch einen Windenmacher und einen Laternen- 
macher. Die schier endlose Reihe der städtischen Beamren 
hier aufzuzählen, möge mir erlassen sein; die meisten von 
ihnen, vom Bürgermeister, Stadtammann und Stadt- 
schreiber angefangen bis herunter zum Büttel, Eschhei und 
Stadtläufer übten meist neben ihrem Amte ihren bürger­
lichen Beruf aus oder sie kehrten nach Ablaut ihrer Amts­
zeit zu ihm zurück.'

Wie waren nun die einzelnen Gewerbe auf die Bür­
gerschaft verteilt, d. h. läßt sich aus unsern Unterlagen ein 
Bild über die Stärke der einzelnen Handwerke zur Zeit des 
ausgehenden Mittelalters gewinnen? Gehen wir an die 
Beantwortung dieser Frage, so müssen wir leider von vorn­
herein bekennen, daß sich ein völlig sicheres Ergebnis nicht 
errechnen läßt. Immerhin soll der Versuch zu einer eini­
germaßen annehmbaren Lösung gewagt fein; wir werden 
sehen, daß auch ein unvollständiges Ergebnis dazu beitra- 
gen wird, unsere Kenntnis des mittelalterlichen Memmin« 
3?n zu erweitern. Für unsere Zwecke find diesmal weder

Neislisten von 1415/22 noch die Abstimmungsliste von 
,0 brauchbar; sie enthalten keine Angaben über die eiu- 

zslnen Gewerbe. Auch das Steuerbuch von 1521 versagt in 
ül/ier Hinsicht vollkommen. Anders steht es mit dem von 
>4oN; in ihm ist bei vielen Steuerzahlern der Beruf ein­
getragen und an manchen Stellen, an denen dieser Em-

w"* ?? auf Grund anderer Quellen möglich das 
N?V^?^"S°nzen. So sind wir imstande von 68^4

^Elrchen Bevölkerung von 4150 den genauen Beruf 
Hierzu treten noch 23 ein Handwerk treibende

«^.en- Die nachfolgende Tabelle V gibt diese Uebersicht, 
wobei die in Klammern oesetrten Zahlen (die IN den oor- 
herstehenden mit enthalten sind) die gewerbtätigen Frauen 
anzelgen. Alle Zahlen M selbstverständlich nur Mindest 
AU"; denn fast ein Drittel (32 Droz.) der Bevölkerung 
5Hbte mangels der nötigen Angaben außer Betrachts 
Äsen werden. Daher fehlen auch eine Reihe von » wie 
ganzllch die sicherlich vorhanden waren, und Luch- 
dre Weber, die Krämer, die Merzler. die Färber. «
icherer, die Stadelknechte und die Torhüter waren s-" ' 
los bedeutend stärker besetzt.

17



Tabelle V. (1450).

Weber 
Schuster 
Docker

Schneider 
Schmiede 
Krämer 
Zimmerleute 
Merzler 
^agrverker
Sägenschmied. 10 
Sucher

S1,2 
ss cy 
42 
30 
2S 
24 
21(11 
16(4, 
16 
14 
12

Wolischläger 
kornmesfer 
Maler 
Sattler 
Schlosser 
Wagner 
§ärder

S
4

4
4
4
3
3Soldschmiede

Kupferschmiede 3

ttexteschmied 1
Bolzendreher 1
Brunnenmach. 1
Dreher I
Sewandschnd. I 
Slaser 1 
kolzschuhmach.1

l^arrer 
Lader 
Santner 
Maurer

10(3) 
S 
8(1) 
8
8(1) 

Messerschmiede 8
kirten 
karter 
Kürschner 
Müller 
Wächter 
Bleicher 
Spängler

7(1) 
6

, 6(1)
6
5 
S 
5(1)

Mesner 
Schreiber 
^schwacher 
^uchscherer 
Bierbrauer 
Sotmeister 
Sutmacher 
kannengieher 
Lebzeiter 
Mezler 
Säckler 
SchrSpker 
Seiler 
Stadelknechte 
Torhüter
Wannenmocher2

3
3
3
3
2
2
2
2
2 
2(2)
2
2
2
2
2

käukel 
Keller 
Laterner 
paternosterer 
pergamenter 
pklugmacher 
Nuther 
Scherer 
Schnitzer 
Schwerttürb 
Seidennäher 
Totengräber

l 
I
i

1
1

I

l
1Vogler 

Windenmacher 1
Wirker 
Ziegler

Weiter gehören 60 (13) Bürger der Großzunft und 8 dem 
Priesterstande") an: 5 haben als Pfründner Aufnahme im 
Spital gefunden; 1 ist als Knecht des Bürgermeisters und 
1 als Knecht im Pfaffenhofe bezeichnet. —

Ich wende mich nun noch einmal den Zünften zu. Wie 
ich früher schon die Kapitalkraft der Gesamtbürgerschaft un­
tersucht habe, so soll jetzt die finanzielle Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Zünfte festgestellt werden, um so Grundlagen 
für ihre Bedeutung innerhalb der Bürgerschaft zu gewin­
nen. Wir werden unserem Ziele am nächsten kommen, 
wenn wir die „Vermögenden" aus den Jahren 1420, 1450 
und 1521 auf die Zünfte verteilen. Sie find nun einmal 
die Tonangebenden, und ihnen gegenüber, fällt die große 
Masse nur in politisch aufgeregten Zeiten ins Gewicht. Aus 
den schon mehrfach angeführten Gründen müssen wir uns 
auch diesmal hüten, weitgehende Vergleiche aus den gewon­
nenen Zahlen ziehen zu wollen.

Zunächst also das Ergebnis für die Zeit um 1420:
Tabelle VI.

Verteilung drr Vermögenden auf die Zünfte um 1420

klmrgr. l Slsserzr. II btVINP.lll
Zünst« 

8«' 
rück!

5.0V

10.00

20

5.00
V.OV

tvmerl.

's

°/° 
V» 

öll!M 
75W

A«. 
S" 
rück.

»/, 
SU 

WM 
61.11

Äu«.
S" 

rück! 
1

°/° 
In 

c>W« 
3.33

Aue- 
g" 

rück'

e/o 
<!n 

kkWI

ktnugr.IV

3
4
2 
2

2

8.33
11.11
5.56
5.56

5.56
2.77

W.VV 36 IW.W

2 8.33
5 20.84

2

2

3
1

24

833

8.33
4.17

12.50
4.17

20- 
4
2 
4
1
7 
3
4
2 
6
3 
1

35.08
7.02
3.51
7.02
1.75

12.29
5.26
7.02
3.51

10.53!
5.26
1.7A

65
4
7

14
3

13
3
8
5

10
4
1

ZNllN! 
nuge- 
M«
83
54
37
64
50 
94 
68
60 
59 
61

122
63

ZU 
78.31

7.41 
18 92 
21.87

6.00 
13.83
4.41 

13.83
8.48 

16.39
3L8 
1.59

WM 57
M.i^137 814 16.83

Die Großzunft steht demnach, wie man sich auf den 
ersten Blick überzeugt, in ihrer Kapitalkraft den übrigen 
Zünften weit voran. Nicht weniger als 78,31 ihrer 
Mitglieder rechnen zu den Vermögenden. In weitem Ab- 
stand folgen die Krämer 21.87A), Gerber (18,92A>). Tü­
cher (16,39^). Merzler (13,83 ^) und Schmiede (13,33^). 
Auch bei ihnen kann noch ein befriedigender Vermögens- 
zustand sestgestellt werden. Schon wenige, gut find die 
Schneider (8 48 ^), Bäcker ^1K> u"d M°tz«er 
daran. Direkt arm aber sind die ^huster (4,41 L>), Weber 
(3,28^) und vor allen Dingen d,e in der Zimmerleute-

^Selbstverständlich zählte der Priesterstand zu jener Zeit 
sehr viel mehr Personen, aber die Mehrzahl besah kein Bür­

gerrecht.
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zunft (1,59^,) vereinigten Bauhandwerker. Hie Angehö­
rigen der letzteren drei Zünfte bildeten das alle Zeit zu 
Unruhen neigende Proletariat der Stadt.

Wenden wir uns nun dem Jahre 1450 zu und sehen, 
wie sich in diesem Jahre die 125 „Vermögenden" auf die 
einzelnen Zünfte verteilen. Von 21 können wir die Zunft­
zugehörigkeit nicht mehr feststellen, doch dürften höchstens 
1 bis 2 der Großzunft zuzuzählen sein. Trotzdem steht auch 
in diesem Jahre die hohe Leistungsfähigkeit der Großzunft 
über allem Zweifel erhaben fest. Das Vermögen ihrer 
Angehörigen beträgt, wie Tabelle VII zeigt, allein die 
Hälfte der von uns auf rund 600000 fl. errechneten Ka­
pitalkraft der gesamten Bürgerschaft.

Tabelle VII.

Berteilung der Vermögenden auf die Zünfte 1450

Zünft
Urb»8MOfl 

Vermögen
i000-8U0U st 

Vermögen
1000—4000 fl

Vermögen Summ«

«Mhl
Sa. der

Vermög. AMI Sa der 
Vermög. «»zähl Sa. der 

Vermög. Anzahl Gesamt.
Vermög.

Großzunst 11 127 730 20 117 297 26 50278 57 295 305
Bück« 3 3 881 3 3 881
Gerber 1 20516 1 6 359 4 7 476 6 34 351
Krämer 2 10 853 6 8 463 8 19 316
Metzger 1 8 960 3 7 842 4 16 802
Merzler 2 9 694 2 3 662 4 13 356
Schult» 2 2 434 2 2 434
Schmiede I 6 940 5 11907 6 18 847
Schneider 2 12 718 1 1029 3 13 747
Tücher 
Web»

6 10858 6 10 858
2 12 243 3 6 980 5 19 223

Zimmerl.
21 37 012 21 ^7 012

13 157 206 30 176104 82 151 822 125 485 13Z

Die Rangfolge der andern Zünfte festzustellen ist un­
möglich, so lange wir ein Sechstel der Vermögenden über­
haupt keiner Zunft zuteilen können. Immerhin haben die 
Gerber, Krämer und Schmiede ihren Ruf als gewinnbrin­
gendes Gewerbe weiterhin bewährt. Die Tucherei hat an­
scheinend schlechte Zeiten hinter sich, wenn nicht gerade ihr 
ein größerer Teil der „Unbestimmbaren" zugehört; jeden­
falls hat sie sich dann, wie wir sehen werden, bis 1521 
wieder erholt. Auffallend sind die Zahlen für die Weber. 
Es wäre jedoch falsch, in ihnen einen Aufstieg dieses Ge­
werbes erblicken zu wollen. Gerade von zweien der reich­
sten Weber, den Gebrüdern Maler, wissen wir, daß sie 
Fernhandel trieben, ihr Reichtum rührt sicher von dieser 
Beschäftigung und nicht von der Weberei her. Außerdem 
dürfen wir nicht vergessen, daß das WeAhandwerk m 
Memmingen stets das stärkste war, deren Mitglieder alle 
Zeit jedoch als arme Gesellen bezeichnet werden. Neben 
den Webern und Schustern ist 1450 wieder die Ammer 
leutezunft die ärmste; es ist uns keiner ihrer Angehörigen 
bekannt, der über 1000 fl. Vermögen besessen hatte. Alle­
in allem genommen hat es den Anschein, als ob me «ozia»e 
Stellung der einzelnen Zünfte in dem Menschenalter von 
1420-50 keine durchgreifende Aenderung erfahren habe.

Zu einem trüberen Ergebnis kommen wir, wenn wir 
d" da? Jahr 1521 betrachten. die

Auch h,er wieder steht die Großzunft an erster, vte 
Weber- und Zimmerleutezunft an letzter Stelle. Im ein­
zelnen aber gibt die Tabelle noch zu folgenden ^arterun- 
gen Anlaß. Zunächst zeigt sie deutlich, daß die Großzunft 
besonders m den Kressen ihrer „Eroßkapitalisten o?n dem 
allgemein sich bemerkbar machenden Vermögensruckgang, 
den wir am Schlüsse des vorigen Kapitels schon, sestgestellt 
?Än"'Lcht unbeträchtlich mitbetrosfen ist. Z"??Reicke 

spüren. Memmingen bebaun?-«- ^"^rnd^splatz immer 
noch eine bevorzugte Stelleunter den schwäbischen Städten, 
Anders freilich sieht es im Kreise der Handwerker aus.



Lassen wir die „Unbestimmbaren", die jedoch auch hier 
wieder fast alle den Zünftlern zuzurechnen find, außer Be­
tracht, so ist die Zahl der vermögenden Handwerker von 
47 auf 34 — also um 50 Proz. — zurückgegangen. Von 
ihnen nannten nur drei ein Vermögen über 3500 bezw. 
7000 fl. — je nachdem es in fahrendem oder liegendem Gut 
bestand — ihr Eigen. Verarmt waren inzwischen auch die 
Schneider, Bäcker und Schmiede. Der einzige Steuerzahler 
aus der Schmiedezunft, den wir zu den Vermögenden rech­
nen müssen, war ein Goldschmied,- er übte also einen Beruf 
aus, in dem er immerhin über ein gewisses Betriebskapital 
verfügen mußte, wollte er nicht anders zu einem einfachen 
Lohnhandwerker herabsinken. Die erfreuliche Kapitalkraft 
der Krämer war größtenteils ebenfalls ein Ergebnis ihrer 
regen Handelstätigkeit; ihre drei wolhabendsten Mitglie­
der waren tüchtige Kaufleute, von denen zwei — die Ge­
brüder Zangmeister — ihre Beziehungen bis nach Venedig 
und Lyon ausdehnten. Auch der dritte, der Apotheker Wol­
fart, war der Begründer eines in der Mitte des 16. Jahr- 
Hunderts oft genannten Handelshauses. —

Tabelle VIII.

Haben wir uns eben mit der Verteilung der Vermögen 
auf die einzelnen Zünfte beschäftigt, um uns über ihre 
finanzielle Bedeutung innerhalb des städtischen Gemein­
wesens klar zu werden, so wollen wir uns jetzt den einzelnen s

Steuerzahlern zuwenden. Das beste Bild werden wir ge­
winnen, wenn wir für unsere drei grundlegenden Jahre 
eine namentliche Liste der jeweils als vermögend anzu- 
sehenden Bürger nach der Höhe ihrer Steuerzahlungen 
bringen. Für das Jahr 1420 können wir, da ja die Lei­
stungen in absoluten Zahlen nicht feststehen, nur nach Steu­
ergruppen unterscheiden; wer innerhalb der einzelnen 
Gruppe an erster, zweiter, dritter usw. Stelle steht, wissen 
wir nicht. Auch kann diese Liste, wie schon früher genauer 
ausgeführt, keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit 
machen. In der letzten Spalte der drei Listen habe ich dann 
die mir erreichbaren Angaben über die Familienbeziehun- 
gen der Steuerzahler hinzugefügt. Der aufmerksame Leser 
wird bald bemerken, wie nicht nur das Patriziat unterein­
ander verschwägert war, sondern wie auch der Aufstieg in 
diese sozial so gehobene Eesellschaftsschicht sich häufig durch 
Einheirat vollzog. Auch in handelsgeschichtlicher Hinsicht 
bieten diese Angaben manchen bemerkenswerten Hinweis. 
Näher können wird gerade auf diesen Punkt leider hier 
nicht eingehen.

Uebersicht der Vermögenden von 1450.
In der folgenden Uebersicht steht zuerst der Name, dann 

Kapital und Steuer (20516 - 54. 18. 5 - 54 Pfund, 16 Schil­
ling, 5 Heller), darauf die Zunftzugehöriakeit in Kürzung: 
Gz. — Eroßzunst. (?) Zunftzugehörigkeit nicht bekannt.

1. Heinz Spun (Span): 20516; 74.16. G. Aus Krum- 
bach. 1405 Bürger. Sohn d. Heinrich Sp. u. d. Elfe N. 
O 1. Anna Gröningerin. 2. Elfe Diethalmin. Vater von

2. Hans Besserer: 18629; 68. Ez. Sohn v. Nr. 27 
u. d. Elisabeth Egloffer. O 1. Elisabeth Werchmeister, T. d. 
andreas W u. d. Barbara Zwicker. 2. Margarete Zwicker, 
T. d. Märk. Z.

3. Paul Stebenhaber: 15318; 55. 17. Ez. Kauf­
mann, aus Ulm eingewandert. O Barbara Ferber, 
wahrsch. T. d. Hans F. u. d. Else Egloffer.

4. Schermairin: 14812; 54. Ez., wohl Anna geb. 
Vöhlin, T. d. Conrat V. u. d. Ursula Stoß. Ww. des Hans 
Schermair.

5. Ulrich Schaprun: 12954; 47. 4. 8. Ez. S. d. 
Conrat Sch. u. d. Clara Vöhlin. O Elfe Pfanner, T. d. 
Hans Ps. u. d. Else Halber.

6. Hans Zwicker: 10958 ; 39. 19. Gz., wahrsch. S. 
des Märk. Z.

7. Hutterin: 10286; 37. 10. Ez., wohl Margarete 
geb. Mangmeister aus Augsburg. Ww. -. Heinrich H.

8. Anthoni Amman: 10218; 37. 5. Ez., Bürgermei­
ster. S. d. Tonrat A (0 1. Margarete Krafft, 2. NN. 
Leutkircher.) O Elfe Segenschmid, T. d. Mathis S. u. d. 
Verona NN.
_9- Tlaus Metzger: 8960; 32. 13. 4. M. 0 Elsa 
Sofflinger.

10. Markwalt v. ^chellenberg: 8960 ; 32. 13. 4. 
Ez. aus dem Landadel.

Baiswillin: 8778; 32. Ez. Ursula geb. Eg- 
tosser, T. d. Hans E. u. d. Ursula v. Kempten. Ww. d. 
Heinrich v. B. Schwägerin v. Nr. 27.

12. Erhärt Vöhlin: 8690; 30.17. Ez. S. d. Conrat 
^ula Stoß. 0 Barbara Jmhof, T. d. Heinrich I. 

u. d. Elsbeth Erashew. Bruder v. Nr. 4. Kaufmann.

S ättelin: 8064; 29. 8. Gz. S. d. Betz S. 
2' Elik^ Rotmun^ 0 1. Anna Span, T. v. Nr. 1. 
2. Elisabeth Anfang, T. d. Jos A. u. d. Elfe Beck. Kaufm. 
Nr 6 Zwicker: 7730; 28. 1. Gz. Bruder v.

? Hrete Seydin.
SL-n? orer : 7680; 28. Schn. Kürschner. 0 Anna

T-d. Claus Sch. u. d. Anna NN
0 Sattelin : 7680; 28. Gz. Bruder o. Nr. 13-
Kaufmann^^' d. Hartmann K. u. d. Anna NN.

17. Heinrich Stüdlin: 7680, 28. Gz. S. d. 2^^,' 
u- d. Elfe Birchtel O 1 Anna KÜmpost. 2. Clara PM-

3. Elisabeth Diether. , Ursula v.
18. Otto Wespach: 7474; 27. 3. Gz. «1- Ll' 

Soltzheim, T. d. Hans o. H. 2. Ursula Besserer, Schwerer 
19.^Battus^J nr h o f: 7118: SS. 19. Gz. Sohn d. Hein-



radelle IX *). vl- „verrnvgenden" um 14S0

I Name Zuntt Bemerkungen I k v«
«- Name Zuntt Bemerkungen

I Bürger, Jos Schn. kirschner; 1404 v. Bltingen ein. D 2 alt Stüdlinin Sr.Z. wakrsch. Bnna geb. Kutter, Wwe.
zew., o Barbara Bnsang I^i
Lehrfach Bürgermeister V -
1416 v. Ulm eingew. I

s d keinricb St.v» Lglotter, Mark Sr.Z. Cummayer, Sr.Z. 1419 Stadtammann, o Elfe Se^din,
W Kärber, Peter Sr.Z. kans u. Slieks. verw. Mark Zwicker

Kartmann kelnr. k. o Bnna Bichart I a. kans Zwicker
Zager, Sitz Sr.Z. Q. 

2 Wagner in S.
lQ Oettlinstett Sr.Z. S. v. kans Ö. u. d. Bnna Bot. D v Zwicker, kans Sr.Z. S. d. Sewandschneiders kans Z.

L
Ikons) 

Othmarin SrZ.
c> Ursula kaider I
Life v, kempten, Cd. Konrad v.« alt Zwickerin Schn.

(s. die folgende»
wahrsch Wwe. d. Mark 2. d. a.»

(-Leutkircherin) k. Wwe. d. Othmar Leutkircher I Mutter d. Sewandschn. kans Z.
und Eglotterin Ursula v. k., E. desselben, Wwe. 

des Kons Eglotter D z
s

Bmmann, Contz Sr.Z. S. v. Contz B., o wahrsch. Llsbeth

s Bätz (Jakob) Sr.Z. S. v. Jakob B. Mertz

u «> s 
L 
M

Sättelin, Setz

3ättelin, Eberh. 
Schapprun

Mz.

Mz. 
Sr.Z.

S. v. Ederhart S. (s. diesen), o D 8 
Bnna Botmund I
1415 Zunftmeister I
3. v. Conrad Sch. u. d. Clara Vöh- D

Brem
Töss
Soldschmld, Kon» 
kaim, Benz

Schm. 
Mz. 

Schm. 
Vv(Ulrich)

SrZ.
Sr.Z.

Iln, o Else pkanner, C. v. kans pk. I LQ K.
Q.

Schellang
Stüdlin, Lun

wohl Jäck Sch. I
o Bnnakunzelmann.I.v.Iakobk. I L kuderin 

kürtin 
Kutter, viepolta 

Kinder
klamer, Kons 
Lodweber,Claus 
Murer (keintz)

Sr.Z.
Q. 
2
o

XVermeister (8ons) 
IVIÜenmonn, kans

Sr.Z.
Sr.Z.

S. d. Buk W., mehrfach Bürgerm. I Q.
D Sr.Z.

WIlhovmer (kans) 
alt Wver 
jung w?or 
Zwicker,

SrZ. 
SrZ. 
Sr.Z 
Sr.Z.

wohl kans W. I
wohl keinrich W. I
wahrsch. S des folgenden, o I

I Sr.Z. 
c. 
k.

Sewandschneider 
1416 eingewandert

Biepold
E.

Trete Se^din, C. d. keinrich S. I L 
<0

von Ulm 
alt pkadler 6. wahrsch. Conrat pk.Zwicker, Mark Beider, kans 
Buch

viell. der Bruder des Ulrich B. (s. u).
21 Leiserer, Wich. Sr.Z. S. v. keinrich S. aus Ulm u. d. I —r Sr.Z. wahrsch. der 1407^mgew. Jos B.
bis Elisabeth Löw, o 1) Elisabeth I 

Eglotter, C. v. kans E. u. d. Ursula I 
v. kempten (s. d.); 2) Barbara D 
Wespach I

Scherrich Ikons) E. o Bnna Mairin, E. v. Conrat M.

87
Q. Q. S »- 
V

Sommer,Caspar
Spaun, kans

Sr.Z. 
S. S. d. keinrich Sp.. -- l) Barbara 

Maler, 2) Bnna Beck 3) «rete
virchtel Sr.Z. 14t 5 Stadtammann I Wisachin, Elfe Schütz
vrendlin Mv Spickel, Peter Sr.Z.
Eglotter, Conrat Sr.Z. S. v. Buk E. u. d. Bnna Cagbrecht I Spanner kug Schn.

wahrsch. Buna, geb. WerkmeisterKerker, Bndras Sr.Z. o Ursula Müller I Cummayrin Sr.Z
KSslin Sr.Z. wahrsch. Conrat k., o BnnaD E. v. Buk W., Wtw. d. Ulrich C.

Müller, Schwager v. kans Keller I Winter K.
kaintzel, Peter Sr.Z S. v. keinr. 6. u. d. Else Kartmann I Wintergerst.Ios. E. Sewandschneider
kolzhavn Ikons v.) 
kut, Letz 
Kutter,Oiepolt u.

Sr.Z. 
Schm. 
Sr.Z.

Ik;2 Bmman, keintz 
Bmpkelbrunn

Sr.Z. 1417 von fzempten elngew.
S. v. kans k. dem langen Hb is Sr.Z. wahrsch. kans B. o Christ Bmman

Kons k. selSohn 
Kutter, Oswalt Sr.Z.

viepolt k. der jung II
S. v. kans k. o Clara Jäger D

37 Bnsang, Jos 
veck, Jos

K. 
Sr.Z. 3. v. Kans 8. u. d. Bnna Span,

L
u., Bruder) kans 
Jäger's Sitz, C. 
Keller, kans

Sr.Z. 
S.

o Margarete Mangmeister D 
o 1) Bnna käslin,2. Bnna Budolkin I

Behem, kans 
tZodenrvaltz sCon.)
Vöcklin, Kans 
Cristokker 
viethmar 
vurrocher, keinrich

v. 
Schm.

v. 
v. 

Sch. 
Sr.Z.

o Katharina Eglokker

Keßler und Slockengietzer

L 
c
c

Kompost, Ulrich 
Laugerln 
Mair, Cuntz

> alt Müller

Sr.Z 
k. 
M. 
k. 3. d. kans O. ____

" Uvdegg.kansv.i 
L Oedacker

Sr.Z. 
K.

aus d. Churgau, o Bnna Baupolt I U2
Vurrocher, Ulrich 
Engel, kermann 
bischer, Utz 
Slantz (Jos) 
kalntzlinin

Sr.Z. 
Mz.

wohl Bruder des vorigen

Z Othmar, Ulrich 
^Min^ ! Sr.Z.

Sr Z. 
M. 4 P

fd
. Schn. 

Sr.Z. 
Sr Z.

wanderte 1413 von Aberach^n 
wahrsch. Bnna, geb. Vöhim, wiw. 
d. keinrich k.-- Lunz.d.aUe k. Vater v. Ulrich B. (s. u.) 8 I

Bmgglin (Jörg) Sr.Z. Sewandschneider. S. v. Baul B I kerbort, Jäk E. Sewandschneider
Q. Q- zu Leutlcirch, o Margarete Bök.I d kerbort, Jörg E.

C. v. Jakob B. s. o.) Z Kutter, Jos Sr.Z.
V Bupp, kans Sr.Z Mehrfach Bürgermeister, S. v I kindler (Ulrich) M.

(der lange) kansB.u d.Srete Kraft o Marqa-D U) Mair, ventz S.

Schermair.kan ss Mz

rete Stüdlin, C. v. keinrich St. I 
u. d Bnna Kutter D >

Mayr, Jörg
Mertz, viepolt

Sr.Z. 
fz.

wohl S. v. Ulrich Sch., o Bnnal a- Müller, Jos k.
Schütz. Peter sSr.2

Clamerin I L Mvnner, kubert

S. v. Cuntz S. I s vlderhoker, Kon«
Segenschmid

Matthia
Schn 

s
er Baisser, Ulrich 

Bappottln
Sr.Z. 

S.
3. v. Conrat B

Span S. Heinrich Sp.v.krumbach, I 
1405 emgewandert, Bruder von!

Begensburger 
Botmund. Jos

W. 
r-.

wahrsch. Conrat B.

Stüdlin, kans

Stüdlin, Jos

Sr.:

Sr.:

kans Span ll-u ), o 1) Banal 
Srönmger.m 2) else vletkaimin l

5 S.v.kemnchSt.u.d.BnnaMair,! 
o Luitg. vurrocher I

5. später mehrfach Stadtammann, I
S. v. keinrich St. u d. Bnna Kutter. I

Buk, Cuntz

SchelchslConrah 
Schenk, Claus 
alt SchMrer (Sans 
Schrttrer

W.

Sr.Z. 
K;

elnI.B.w°ndert140Sv°n Otters.
Hausen eln
mehrfach Stadtammann
1419 von Niederbalzhe'M e> g w.
1421 eingw.; Vater des wigenden
1419 von kaukbeuren emgew.

Stiefbruder d. vorigen, Schwager I 
d. kans Bupp (s. o), o Else virchtel

-SScksrzunkt, S.--0erderzunkt, K.--kr 
st, Schn. —Schnelderzuntt, r. —Lucherzun 

S. v.—Sohn von. r. v.—rochtsi

- . <i»ng kans S. d. vorigen

-M.rzl-rzuntt. Sch ^.b-'UÜ-r-'.n».
-zuntt, »--verheiratet nur°>B

- Srobzuntt, v. 
nm.: ^ s'chm --SchmIeVezur

amerzu 
t, W .-- 

von.

vcymio, Paulus 
Schnider, UUn

'r»' — Metzgerzu
n"n",unkt, Z.-<2,n 
ri. v.—Name undekc

Schm 
ISchn.

"kt, Mz. 
imerleuk 
lNNt.

20



radeilo IX *). 01« „v»rmvg«nd«n" um 1420 lzu voriger Seite.)

». Name Zunft Bemerkungen Nr. Name Zunkt Bemerkungen

82 
bis 
137

Sr
up

pe
 IV

Schrokvegg 
Schütz, Lonrat 
Selman, kelnz 
Stelngaden lkelnz»

Stritberg 
Stüdlin,Sebhart

Stüdlin, luno Nans

Stüdlinin 
Latenhuser 
Lobe!

Schm. 
Sr.Z. 
Sr Z.
IV.

r.
Sr.z.

Sr.Z.

Sr.Z. 
Sr.Z. 
Mz.

Sewandschneider

1406 vonSaslach eingew. o YNnna 
Mairin 2 Marg N. N.
141S Zunftmeister
o LIsdeIH Nmpkelbrunn; vruder 
v. Sans St., <s. o.)
S. v. kans St., (s. o.) o N. N. 
Karlmann

Sr
up

pe
 IV

jung Lrük 
Lutenhevmer 
Vöhlin, Sans

Vvrer (Peter) 
VVägeUin, Llaus 
alt iVagner 
Westerstetten 
Wlntergerft, Sans 
Wlntzrer, Serman 
Zangmeister, 

Lderlin
Zehender, Srick

Mz. 
Sr.Z. 
SrZ.

L. 
Sch.

L. 
Sr.Z. 
Schm.

k.

S. v. Srhart V u. d. Marg. Stoß, 
o l) Ursula Imhot, 2) Bild. LIamer

14lS Zunftmeister

o Ursula v. Baftensburg

rich I. u. d. Elisabeth Erashew. O Anna Seutter, T. d. 
Oschwalt S. Schwager v. Nr. 12.

20. Benz Huit: 8940; 25. 6. Schm.
21. Jörg Mair: 6603; 24. 1. 6. Ez. S. d. Hans M. 

o Elfe Sättelin, Schwester v. Nr. 13 u. 16. Kaufmann.
22. Hans Winterger st: 6483; 24. W.
23. Fechlins (Vöhlins) Schwester: 6473; 23. 12. Ez. 

Schwester v Nr. 30. Ww. d. Heinrich Haintzel, S. d. Hein­
rich H. s auch Nr. 31.

24. jung Hans Spun (Span): 6359 ; 23. 3. 8. E. 
G. d. Hans Sp. u. d. Erste Wyfachin.

25. Zangenriedin witib: 6314; 22. 19. 10. K., 
wohl Ww. d. Daniel Z.

26. alt Hans Spun (Span): 6295; 22. 19. Ez. S. d. 
Nr. 1. O Erste Sättelin, Schwester v. Nr. 13 u. 16. Han­
delsgesellschafter v. Nr. 13, 16 u. 21.

27. (Wilhelm) Besserer: 6034; 22 Ez. S. d. Hein­
rich B. zu Ulm u. d. Elisabeth Löw. 0 1. Elisabeth Eglof- 
fer, Schwester v. Nr. 11. 2. Barbara Wespach. Vater v. 
Nr. 2 u. Schwiegervater v. Nr. 18. Kaufmann.

28. Conrat Stüdlin: 5996; 21. 17. Ez. Vielleicht 
S. d. Heinrich St. d. ä. 0 1. Anna Kuntzelmann, T. d. Ja­
kob K. 2. Anna Egloffer.

29. Lonrat Maler: 5760; 21. W. S. d. Andreas M 
0 1. Margret Rotmund, T. d. Heinrich R. 2. Barbara 
Behem. 3. Apolloma Reichenbach von Kempten. Kauf­
mann.

30. Hans Fechlln (Vöhlin): 5623; 20. 10. Ez. S. d. 
Erhärt V. u. d. Margret Stoß. O i. Ursula Jmhof, T. d. 
Nikolaus I-u. d Anna Strome Tlamer,
T. d Hans C. U. d. Elisabeth Leo. Bruder v. Nr. 23. Va­
ter v Nr 74. Kaufmann.

31. Peter Haintzel: 5348; K 10 Es S d. 
rich H u. d. Elfe Hartmann. 0 Else Rudolf aus Jsny. 
Stiefschwaaer v. Nr. 23

3? Benz Trnb: 5239; 19. 2. Mz. S. d. Heinrich T. 
Q NN. Müller, T d. Berthold M.

33 Luikircher: 5212; 19. Ez. Wahrsch. Ztal Leut- 
kircher zu Rsttenbach, S. d. Ulrich L. u. d. Dorothea v. Her- 
renbera.

34. Müllerin witib: 5212; 19. Ez. Wohl Ww. d. 
Jos M. d. S. Mutter v. Nr 80.

35. (Alexi) Gab: 5068; 18. 9. 6. Ez. O Margarete 
Müller.

36 die alt Bürgerin: 5038; 18. 7. 4. Schn. Else 
geb. Krug Ww d. Schneiders Thoman B.

37. Agate Reißer: 4928; 17. 19. 4. Ez. T. d. Mark 
Egloffer. Ww. d. Hans R., S. d. Conrat R. u, d. Doro­
thea NN.

38. Müllerin witib: 4539; 16. 11. K. Wohl Ww. 
d- Hans M.

39. Ulrich vonKönigseck: 4480; 16. 6. 8. Ez. Aus 
dem Adel.

40 Hans Teufel: 4455; 16. 5. Mz. O Barbara 
Schwartz verw. Hermann Schieg.

41. Heinrich Weisr: 4128; 15. 1. Ez. Wohl S d 
Hans W.

42. Diebalt Hutter: 4128; 15. 1. Gz. S. d. Sans S 
O Elsa Halber. - V°ns v.

43 Paul Wredemann: 4087; 14.18. Ez.
44. Baubenhusser: 4000, 14. 11. 8. (?). Im 

Steuerbuch,v. 1451: Claus B. Wahrsch. Uebername der 
Patrizierfamilie Stoß aus Babenhausen (?).

45. Hans Keller: 3868; 14. 2. G. O 1. Anna Häs- 
lin. 2. Anna Rudolf.

46. Bugken schwiger: 3812; 13. 18. (?). Schwieger­
mutter d. Bäckers Andreas Bugg. Dieser 0 Anna Tödltn 
u. Agate Schäffler.

47. Heinz Attenhausen: 3634; 13. 5. Schm.
48. (Jos) Zollikofer: 3584; 13. 1. 4. Ez. Wohl 

aus St. Eallen. 0 Erete Krug, T. d. Hartmann K. u. d. 
Anna NN. Schwager v. Nr 16. Kaufmann (?).

49. Ludwig Metzger: 3520; 12. 16. 8. M. Sohn v. 
Nr. 9. 0 Margret Tödlin.

50. Diebalt Schelchs: 3292; 12. Schm.
51. Hans Maler: 3236; 11. 16. W. Bruder v. 

Nr. 29. O 1. Anna Cleber. 2. Christine Osterberg. 3. Ur­
sula NN. Kaufmann.

52. Hans von Vuch : 3136; 11. 8. 8. M.
53. Hans Wintergcrst: 2934; 10. 14. T.
54. Jos Müller: 2853; 10. 8. Ez. S. v. Nr. 34. 

Erete Huit.
55. Ulrich Reißer: 2812,10. 5. Ez. S. d. Tonrat R. 

u. d. Dorothea NN. 0 Barbara Stüdlin, T. d. Hans St. 
d. NN. Hartmann.

56. Ettin witib: 2743; 10. W.
57. Heinrich Huit: 2743; 10. Ez. S. d. Jos H. u. d. 

Anna Stüdlin. 0 Erste Zangenried, T. d. Heinrich Z.
58. JosSchLtz: 2537; 9. 5. Gz. O Anna Huit.
59. Claus Schangk: 2496; 9. 2. Mz.
60. (Anna u. Ursel) Stüdlin: 2482 , 9.1. Ez. Töch­

ter d. Erhärt St. u. d. Elsbeth Bischer. Schwestern v 
Nr. 95.

O

u.

. Hans Scherrich : 2447; 9. 0. 6. T. Sohn v. Nr. 79. 
O Anna Mair, T. v. Nr. 75.

62 Kruegin witib: 2468; 9. (?). Ww. d. Hart­
mann K. Schwiegermutter v. Nr. 16 u. 48.

63. Rufs Jedermann: 2468; 9. (?).
64. Heinrich Sättelin: 2468; 9. Ez. Bruder v. 

Nr. 13 u. 16.
65-Jos Eäbelin d. ä.: 2332; 8. 10. (?). O 1. Else 

»pan, T. d. Heinrich S. d. ä. 2 Barbara Harder.
66. Ampfelbrunn: 2310; 8. 8. 6. Ez.
67. die alt Im Hof: 2286; 8.6. 8. Ez. Wohl Elsbeth 

^^bhew, Ww. d Heinrich Z. Schwiegermutter v. Nr. 12-
A R^er Gärtner: 2240; 8. 3. 4. (?).
A Surter : 2240; 8. 3. 4. Ez. Aus Kempten.

Eail. ^^^aretha Walther, T. d. Jos W. u. d. Anna 

» Diebalt Maler: 2057 ; 7. 10. (?). Wohl Vetter 
u. 51. O 1. Barbara NN. 2 Anna Mutter verw.

Schrotweg. 3. Margareta Müller, T. d. Berchtold M. 
m,. 73- (Elsa) W i e r tz i n g e r : 1920; 7. (?)- 
Wiertzinger. 2. um 1451 Albrecht Mair. Soh„ 
m 74. sung Hans Vöhlin: 1892: 6.18- 
Nr. 30. O (1452) Elisabeth Schad. Kaufmann.

. 76. Lonrat Mair: 1874, 6. 16. (7--
vater v. Nr. 61. Wahrsch. Schwager o. Nr. 7^.
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76. Hermann Wintzrer: 1838; 6. 14. Gz.
77. Oswald Hutter: 1783; 6. 10. Gz. S. v. Hans 

H. dem langen. 0 Clara Jäger, T. d. Sitz I.
78. Kumpostin : 1742; 6. 7. Ez. Wohl Ww. d. Con­

rat K.
79. die alt Scherichin: 1701; 6. 4. T. Mutter v. 

Nr. 61.
80. Zerg Müller: 1646; 6. Ez. S. v. Nr. 34.
81. Ottmairin: 1646; 6. Ez. Mutter v. Nr. 120.
82. Hans Rudolf: 1646; 6. Ez. 0 Elfe Vöhlin, 

Schwester o. Nr. 12.
83. Michel Goldschmid -. 1618; 5. 18.'Schm.
84. Conrat Waim: 1604; 5. 17. (?). -
85. Widumanin: 1600; 5. 16. 8. Eä. Mutter v. 

Nr. 43.
86. Ruprecht (Nupp): 1481; 5. 8. Gz. S. d. Hans 

R. u. d. Margarete Stüdlin. O Erste Tomair.
87. Biermitter (— Pergamenter): 1414; 5. 6. E. 

Wahrsch. Conrat Schälchs.
88. alt Wägellerin witib: 1385: 5. 1. Sch. Anna 

geb. Streitperg, Ww. d. Claus Wägelin.
89 alt Brunin: 1372; 5. (?).
90. Heinrich Löhlin: 1372; 5. T.
91. Hans Diether: 1372 ; 5. Ez. O Ursula Rudolf, 

T. v. Nr 82.
92. Jerg Maler: 1372; 5. K.
93. Fuirer: 1345; 4. 18. 1. T. Eewandschneider.
94. Sut 1 er: 1344 ; 4. 18. K. Lebzelter.
95. Luigh Stüdlin: 1344; 4. 18. Ez. Schwester o.

Nr. 60. .
96. (Hans) Sigenhofers Stiefkind: 1337; 4. 17. 

1«. Ez.
97. Hans Niderhoffd. ä.: 1316; 4. 16. B.
98. (Ulrich) Segme 1: 1303 ; 4. 15. B.
99. Heinrich Duricher: 1289; 4. 14. Gz.
100 (Hans) Hurst er: 1262 ; 4. 12. B. 0 Els 

Tonrater.
101. Heinz Mendler: 1237; 4. 10. Schm.
102. (Hans) Moser: 1237; 4. 10. K. Sattler. 

O Anna Schwarz.
103. Bünlin: 1237; 4. 10. (?).
104. (Hans) Rüssel: 1221; 4. 9. Ez. 0 1. NN. Scher- 

rich. 2. (1451) NN. Diethmer.
105. Minerin: 1207 ; 4. 8. (?). Wahrsch. Elfe geb. 

Lang, Ww d. Ulrich Minner.
106. Knod: 1200; 4. 7. 6. K. Seiler.
107. Claus von B u ch's Kinder: 1186; 4. 6. 6. Mg. 

Claus v. B. 0 Anna Raoenspurger.
108. Tonrat Trüb: 1166; 4. 5. Mz. o Afra Scherrich.
109. Hans S t r i g e l: 1138, 4. 3. Kr. Maler. 

Stgenhoffer: 1125; 4. 2. Ez.
111. Oschwalt: 1097 ; 4. G.
112. Heinz B runn : 1097 ; 4. G. 
1A Uen: 1097 ; 4. (?).
iiE' Maler: 1097; 4. (?).

Ramingen: 1077 ; 3. 18. 6. (?). 
117 1049; 3. 16. 6. Schn.
iia N Aunsanger: 1042; 3. 16. (?). 
M ZZ " ibin : 1042; 3. 16. (?).

, . HZ. Othmar Ammann: 1029; 3. 15. T. S d
MnaSt'gg0 1. Anna Metzger. 2. Ca- 

120. A nfang in: 1029 ; 3. 15. (?) Tochter n Nr «1 
121. alt Dorant - 1029; 3. 15. SLn " Nr. 81. 
122 Hans Wernher: 1029; 3. 15 
123. JosHerbort: 1008; 3. 13. 6.' s?V 
124. Ortlieb Seng: 1001; 3. 13. W.
125. Hans Stüdlin: 1001, 3. 13. Ez. Schwaaer n 

Nr. 55. O Ursula Richenbach. ° ---Ywager v.
Die Vermögenden von 1521.

1. Eberhart Z a n g m e t st e r. 13371—26742 fl. Ka- 
sital. 97. 10. K. Großkaufmann. Gesellschafter v. Nr. 41. 
Sobn o. Schmiedezunftmeister Hans Z. u. d. Magdalene 
Maar O Elisabeth Büffler aus Jsny.? Hans Vöhlin. 10345-20680. 75. 7. 11. Ez. 
Teilbäber der Welser-Gesellschaft. Sohn v. Conrat V. u. d. 
Barbara Welser. 0 1. Margarethe Möslin (?). 2. Afra 
Hörwart aus Augsburg.

3. Schedin, Ww. 8832—17664. 64. 8. Ez. Schwie­
germutter v. Nr. 25.

4. Haintzlinin. 7650-15300. 55. 15. 3. Ez. Wahr­
scheinlich Tochter des Albrecht Schad u. d. Anna Schermair. 
Ww. d. Wilhelm H.

5. Egloff Stebenhabers Ww. 7630—15260. 55. 
13. 5. Ez. Barbara Sättelin (T. v. Eberhart S. u. d. Eli­
sabeth Besserer). Schwester v. Nr. 10.

6. Tonrat V ö h l i n. 7385—14770. 53.2. Ez. Bru­
der von Nr. 2.

7. Utz Zwicker. 6390—12780. 46. 12. Ez. Wahrsch. 
Sohn d. Otto Z.

8. (Hans) Stebenhabe rs Ww. 6285—12570. 45. 
16. 11. Ez. Barbara Lieber.

9. Hans Schultheiß. 6235—12470. 45. 9. Ez. Erst 
kürzlich von Konstanz zugewandert.

10. Weyerin Ww. 6080—12160. 44. 6. 7. Ez. Ju­
lians Sättelin (T. v. Eberhart S. u. d. Elisabeth Besserer) 
Schwester v. Nr. 5. O Hans Meyer.

11. Jörg Besserer. 5885—11770. 42. 18. 2. Ez. 
Großkaufmann. Sohn d. Wilhelm B. u. d. Agathe Vöh- 
lin. O Hildegart Hutter (T. d. Jörg H. u. d. Margaretha 
Wiedemann).

12. Hans Funcken Ww. 5760—11520. 42. Ez. Anna 
Gerald, T. d. Linhart E. u. d. Margaretha v. Kintelfeld.

13. Heinrich Löhlin. 5375—10750. 39. 12. T. Sohn 
d. Heinrich L. u. d. Anna Ott. O Dorothea Tonrater.

14. Hans Zwicker. 5350—10700. 39. Ez. S. d. 
Otto Z.

15. Steffel Sättelin. 4945-9880. 36. Ez. S. d. 
Hans S. u. d. Anna Teufel. 0 Ursula Bomberger.

16. alt Funckin Ww. 4185-8370. 30. 10. Ez. Anna 
Span, Ww. d. Andreas Funck d. ä. „

17. Dr. (Matthäus) Neithart. 4045—8090. 29. 9. 
10. Gz. 1516 aus Ulm eingewandert. Teilhaber der 
Besserer-Eesellschaft. O Veronika Besserer, Schwester von 
Nr. 11.

18. Hans v. Stetten. 4020—8040. 29. 6. 3. Gz. 
Aus Augsburg gebürtig.

19. Hans Keller. 3985—7970. 29. Gz. Altbürger- 
meister u. Kaufmann. S. v. Peter K. u. d. Apollonia Huit. 
Schwager v Nr. 39.

20. Vöhline kinder. 3965—7930. 28. 17. 8. Gz.
Becker. 3815—7630. 27.16.2. K. Dr. 

Ulrich Wolfart.
22. Caspar Renbolt. 3720—7440. 27. 2. 6. Ez. Aus 

Ulm eingewandert. O Ursula Besserer, Schwester o. Nr. 11. 
- Hans E h inger. 3630—7260. 26. 10. Gz. S. d. 
Hans E zu Konstanz u. d. Margarete Neithart. o 1-Anna 
Ma.r, T. v. Nr. 24. 2. Margarethe Besserer, T. v. Nr. 11. 
Kaufmann. »

24. Endres M a i r. 3600—7200. 26. 5. Gz. «. v. 
Conrat M. u. d. Anna (oder Margarethe?) Cristofflin. 
O Barbara Löhlin (Schwester o. Nr. 13).

25. Franz Herwart. 3180—6360. 23. 3. 9. Gz. «us 
Augsburg. Wahrsch Schwiegersohn von Nr. 13- -

W°,p.ch -i: d. W. - ° 

Nr 2765-5530. 20. 3. 4- Gz- Sohn v.
N aa E einem Großkaufmann. O Ursula Rem. 
sula SätÄin S- 2640—5280. 19. S. M'

31' b ^" Ww^ ^2610^5220. 19- Mz.

1520 « °r- 2545-4080. 18. 13- ö- Gz. um
v. Ulm eingewandert. ,

einei^Ä-r^'^^^ 2525—5040. 18.7.6. Gz. O mit 
-WALS--

v. Ar. ^6. Großkaufmann. 0 Anna Stüdlin.
L " IL
48. Hans Renz. 1965-3920. 14. 5. 10. Gz.
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39. Anthoni Besserer. 1958—3916. 14. 5. 6. Gz. 
Teilhaber der Besserer-Eesellschaft. Sohn d. Heinrich B. 
u. d. Else Rätz. O Barbara Keller, Schwester v. Nr. 19.

40. Stoffel Hawinhut. 1950—3900. 14.4.4. Ez.
41. Linhart Zangmeister. 1935—3870. 14. 2. K. 

Teilhaber der Zangmeister-Gesellschaft. Bruder v. Nr. 1. 
V Catharina Streitberg.

42. Heintz Kreutzer. 1930—3860. 14. 1. T.
43. Keßlers Kinder. 1920—3840. 14. Ez. Wahrsch. 

Erasmus u. Gabriel, die Söhne Ulrich Eeßlers.
44. Otto Wespach. 1920—3840. 14. Gz. S. d. Wil­

helm W. u. d. Elsbeth Schad. O 1. Ursula v. Holtzhein. 
2. Anna Keller.

45. Frick Zehender. 1920—3840. 14. Gz. Wahrsch. 
Sohn v. Ulrich Z.

46. Hagenbachin Ww. 1872—3744. 13. 13. (?).
47. Bärbel Bessererin. 1839—3678. 13. 8. 3. Ez.
48. Walter Eisenberg. 1803—3606. 13. 3. Gz.
49. Hans Heiß. 1783—3566. 13. E.
50. Katrin Kellerin. 1466—2922. 10. 13. 9. Ez. 

Schwester v. Nr. 19.
51. Betz Scha d. 1450—2900. 10.11. 5. Gz. Wahrsch. 

Sohn d. Albrecht Sch. u. d. Anna Schermair.
52. Hans Hart lieb. 1440—2880. 10.10. Ez. S. d. 

Jacob H. zu Landau u. d. Elisabeth Weinheimer. O Aga­
tha Besserer, T. v. Nr. 11. Teilhaber d. Besserer-Gesellsch.

53. jung Hirßdorff. 1440—2880. 10. 10. T. 
Wahrsch. Hans H. der junge, S. d. Hans H. d. ä. 
Aaate Teufel.

54. alt Neithartln. 1440—2880. 10. 10. Gz.
ter v. Nr. 17.

53. Hans Wespach. 1440—2880. 10. 10. Ez. 
der v. Nr. 44.

56. Michel E n g l e r. 1392—2784. 10.3. (?). 
E. waren Bäcker.

57. Wolf Stark. 1344—2688. 9. 16. Schm.

u. d. 

Mut- 

Bru- 

Viele 

Eold-
fchmied.

58 David Tettigkhoffer. 1264—2528. 9. 4. 6. 
Ez. Großkaufmann.

59. alt Jörg Dochtermann. 1237—2474. 9. 2. G
60. Claus Mendler. 1214—2428. 8. 17. K.
61. Heinrich Mtner. 1166—2332. 8. 10. E.
62. Conrat Ott. 1166—2332. 8. 10. Ez. Teilhaber 

der Besserer-Gefellschaft. Sohn d. Wilhelm Ott zu Ulm 
o Hildegart Besserer. T. v. Nr. 11. °

63. Eebha^ Scherpflin. 1141—2282. 8. 6. 4. G
64. DelS Englers Erben. 1097—2194. 8. (?).

^65^Urban Buch er. 1069—2138. 7. 16. (?).

66 jungHansDochtermann. 1043—2086.7.12 M
67 Peter Ferber. 1032-2064. 7.10. 6. Gz
68 alt Scherpflin. 1028-2056. 7.10. K.
69 Paulin K äpelin. 995-1990. 7. 5. T.
70 alt Seifridin. 984—1968. 7. 3. 6. (?). Wahr­

scheinlich Ww. d. Metzgers Hans S.
71. Draut Brieffin. 960-1920. 7. (?). Die B. 

waren eine bekannte Kramerfamilie.
72. Ludwig Tonrater. 960—1920. 7. Mz. Bür­

germeister. S. v. Hans T. u. d. Else Metzger. V Barbara 
Belerin. T. d. Claus B

73. Caspar Stetter. 891—1782. 6. 10. (?).
74. alt Hans Widemann. 891—1782. 6. 10. E. 

. 75. Jos Wancker. 871—1742. 6. 7. Mz. O Bar­
bara Müller, T. d. Beinhart M.

76. HansEpP. 857—1714. 6.5. Sch.
77. Fabian Kochs Ww. 828—1656. 6. 0. 9. Gz. Maa- 

dalena Stüdlin, T. d. Hans St. u. d. Verma Amann.
78. Ludwig Diemer. 823—1646. 6. 0 Ursula 

Zuckenriglin.
79. Hans Engler. 823—1646. 6. (?). s. Nr. 56
80. Jeck Schmid. 804—1608. 5. 17. (?)
81. Waltmann. 804—1608. 5. 17. K.

(Schluß folg«.)

Aus Arbeite» zur Geschichte von «tobt». Landschaft
1- Otto Völckers, (»«hiteN in München). Zwei ban-rikcke 

Karthausen. Bayerland 32. Zahrg. 1920. S. 33

2. Derselbe, Die Klosteranlagen der Karthäuser in Deutschland. 
Zeitschr. für Bauwesen 71. Jahrg. 1821. S. 313 ff.
Ein Baufachmann hat sich die deutschen Karthäuserkloster- 

bauten zu studieren als Aufgabe gestellt und bietet in den zwei 
Aufsätzen die Hauptergebnisse seines Studiums die um der Bux- 
heimer Karthause willen auch für uns wertvoll find. Von einst 
38 Klöstern des Karthäuserordens auf des Deutschen Reiches 
Boden waren 9 in Bayern und die zwei von allen, die heute 
noch verhältnismäßig am besten erhalten find, find Buxheim und 
Tückelhausen bei Ochsenfurt. Die Karthausen zeigen in ihrer 
Eesämtanlage eine Verbindung der orientalischen Laurenform 
bei welcher die Mönchszellen einen Hof einschließen, in dessen 
Mitte die Kirche steht, mit der sonst, besonders bei den Benedik­
tinern, beliebten Klausur, bei der die Kirche die eine Seite des 
Vierecks abschließt (vgl. Kreuzherrn- und Augustinerkloster in 
Memmingen); das heißt also: die Kirche ist aus dem Binneichof 
binausgerückt u. durchbricht eine Hofwand. Innerhalb der Zellen 
äuft rings herum der große Kreuzgang, Galiläa genannt: an 
hn sind die Linzelzellen außen angeoaut, in denen ieder Mönch 
einen besonderen Haushalt führte. In dem Satz des Abtes 
Suibert über die Urkorthause (Chartreuse) aus Anfang des 12. 
Jahrh, scheint mir der Begriff claustrurn nicht Meise «hast-, ich 
fasse es als monssteriuw — Kloster im landläufigen Sinn auf, 
sodaß es also hieße: sie haben zwar eine für mönchisches Zusam­
menleben geeignete, gegen die Außenwelt abgeschlossene Wohn- 
anlage (clsustrum), wohnen aber von claustrsliter ut caeteri 
(— in caeteris cisustris) d. i-Ntcht so beisammen, wie es in den 
übrigen Klöstern Sitte ist, nämlich nicht in einem geschlossenen 
Wohnbau. Ihre Einzelzellen sind per g^rum claustri ange­
ordnet, d. h. rings um den fielen Klosterhof.

Dieses Bauschema erwies sich als von einer erstaunlichen 
Unwandelbarkeit (der Druckfehlerteufel hat unglücklicherweise ge­
rade dieses wichtigste Wort m sein Gegenteil verwandelt und 
„Umwandelbarkeit" daraus gemacht!). Die Wirtschaftsräume 
sind davon gesondert wie sonst. Dabei ist nur nicht ganz klar, 
wie es die Kalthäuser machten, wenn sie, wie so oft, auch in 
Buxheim, einen Klosierbau eines anderen Ordens übernahmen. 
Haben sie ihn jedesmal nach ihrem Herkommen umgeändert? 
Dock wohl. Die Zahl der Zellen war zunächst meist Nein und 
wuchs, je nachdem sich Stifter fanden, in Buxheim von ursprüng­
lich 6 auf 23. Die Durchschneidung des Kirchenlörpers durch den 
Kreuzgano, die einem den Chor vom Schiff trennenden Lettner 
glercht und die an der Buxheimer Karthause meist so auffällig 
gefunden wird, hält Völcker für eine Eigentümlichkeit der Kn- 
chen dieses Ordens, ja vielleicht der Bettelorden überhaupt; es 
sollte dadurch die für sie vorgeschriebene, strenge Trennung von 
Mönch- und Laienraum erreicht werden. Gut trifft es sich, daß 
die beiden Hauptmöglichkeiten der Stellung der Zellen zum 
Kreuzgang gerade in Bayern sich finden: in Buxheim steht der 
First der Häuslein rechtwinklig dazu, während er in Tückelhausen 
damit gleichläuft.

Die Annakapelle nennt der Verfasser „ein — leider etwa» 
verfallenes — Kabinettstück der Dekorationsfimst ^s Rokok. 
Vor allem fesselt ihn die Anlage der Einzelzellen. Buxheim be­
sitzt die einzigen zwei in Deutschland noch brauch- 
°ar erhaltenen! „Sie sind merkwürdigerweise vom An- 
Auf (durch den Staat) ausgeschlossen geblieben und dienen als 
Gerateraum und Wohnung. Die Jnneneinteilung einer benach- 
oarten Zelle ist vor kurzem gefallen, weil die Zelle zum Spritzen» 
Haus eingerichtet wurde,- -in ähnliches Schicksal kann jeden Tag 

d'e andern treffen. Barocke Klöster in guter und bester 
A V ^sitzen wir mehrere, aber von den deutschen Karthau- 
k" ist Buxheim die einzige und letzte/die wir «° 
7?"A.'°nnen und müssen, und dazu gehört unbedingt auch 
f^ErhaOung wenigstens einer Einzelzelle als eines wesent- 
lichen und unerläßlichen Bestandteils." So urteilt ein Baufach- 

— undwas habe ich s. Z. für ein Feuer anschüren 
M^N' Um den Vater Staat zum Ankauf dieses einzigartigen 
schiebende- mit seinem wertvollen Inhalt zu drängen und zu

°^erst lehrreiche Abhandlungen find im ganzen 
§s Tert?Nktt2? Zeichnungen versehen, die das Verstandn.» 
ves Textes trefflich zu erleichtern geeignet sind.
3' tz'-V. Merkt Neue« Allgäuer Literatur. VH. Folge, 

vsgg. v. H,st. D. Allgau 1921. 71 S. 8°.
Allaäuer und äußerst dankenswerte Verzeichnis d-s
fin DokÄ ^tums war mit Beginn des Weltkriegs -mg-sM' 
An le'ne Urständ gefeiert, ist sehr »u begr«
lick^ m^ tze bat der Verfasser diesmal ein Verzeichnis 
"Ar Gemeinden in Abc-Folge gestellt, die «ach feiner Anst« 

gau zählen sind Eine Begründung fi'"" ZA jU.
er schon in der VI. Folge 1914 gegeben, m-tAr 

firn nicht ganz einverstanden bin, als durch sie Lebens- 
wie etwa Steinheim, Eikenburg feit ie in ihrem ga^en^ 
dasein aufs engste mit Memmingen verknüpft waren 
auch von Baumann mit einbezogen wurden), form"» » jeder 
den sein sollen. Allein es soll zugegeben fein, daß c«ne 
Hinsicht befriedigende Begrenzung kaum möglich ist
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Nach S. 11s (in VI.) macht die Zusammenstellung „keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit". Es fehlt denn auch tatsächlich eine 
Reche von Schriften und Aufsätzen, die dem Sammler entgangen 
sind; ihr Nachtrag empfiehlt sich für die Fortsetzung, die erst noch 
die Anfangsbuchstaben M—Z bringen soll. Erfreulich ist vor 
allem, daß nicht ausschließlich die Form ber trockenen Aufzahlung 
gewählt, sondern daß bei den wichtigeren Schriften ein« knappe 
Würdigung zu geben versucht wurde, die sich etlichemal sogar bis 
über eine halbe Druckseite ausspinnt. Eine solche ausführlichere 
Auslassung reizt mich zum Widerspruch, weil sie eine Frage wie­
der aufrührt, die ich längst für erledigt gehalten. Und so mag 
es denn erlaubt sein im Rahmen dieser Besprechung noch einen 
letzten Versuch zur Klärung der Dinge zu machen.

Im Jahre 1911 war, angeregt durch Dr. Merkt, eine Zei- 
tungsfehde über das Wort „Widerkehr', ausgebrochen, an der 
auch ich mich beteiligte. Ein eigentlich erklärter „Schluß" war 
nicht erngetreten, doch hatte ich damals den Eindruck, wie wenn 
man von gegnerischer Seite im stillen die Waffen gesenkt hätte. 
Der Streit zeitigte eine vorzügliche Wirkung: er gab den An­
stoß zum Erscheinen (oder wenigstens beschleunigten Erscheinen) 
der tresflichen Untersuchung A. Ullrichs über das Vau- 
ernhausimAllgäu 1916, die sonderlich mir damals außer­
ordentliche Freude bereitete, llllrich berührte darin natürlich 
auch die Widerkehrfrage, doch so, daß mir seine Auslassungen in 
Bezug auf den strittigen Punkt als ein verdecktes Rückzugsgefecht 
oorkamen, das ich zu stören keinen Anlaß fand.

Nun aber schreibt Merkt S. 209 dazu zu meiner großen 
lleberraschung: „Als einer von denen, die in jener Fehde mit 
in vorderer Linie gestanden, erklären wir: Er bringt die Lö- 
sung^w i r streichen die Segel; man schreibt Wiederkehr."

Wer ist wir, wer man? llllrich plus Merkt? Oder ist 
die Zahl der Summanden größer? Ich bin erstaunt, daß M. vor 
solchen Gründen die Segel streicht. Die meinen wehen noch; 
warum, das muß ich begründen: maxis gniics veritas.

Die Streitfrage war, von M. selbst geformt und jetzt wieder­
holt: Widerkehr oder Wiederkehr? Das ist doch un­
leugbar eine schulmeisterliche Frage d. h. eine solche, bei der der 
Sprachwissenschaft das letzte Wort gebührt, Nicht der Baukunst 
oder gar der Juristerei Schulmeisterlich nenne ich sie deshalb, 
weil es streng genommen gleichgültig ist, ob so oder so. stnte- 
malen das Wort wider in beiderlei Sinn das gleiche sst und 
erst der Schulmeister des 17. Jahrhunderts die Regel erfand- 
Wider — gegen ist ohne, wider — zurück, abermals mit Deh- 
nungs-e zu schreiben. Weil wir nun nach unserer Rechtschrei­
bung dieses Gesetz zu befolgen haben, konnte die Fragestellung 
nur bedeuten: Hat der erste Teil des Wortes Widerkehr den 
Sinn von gegen oder von wiederum?

Was Widerkehr bautechnisch ist, steht fest, ist unbestritten, 
llllrich erklärt: ein aus der Hausflucht vorspringender Ausbau, 
besten Firstlinie im rechten Winkel in die Dachung des Haus­
baues einschneidet, und Schildhauer: der Teil eines Hauses, wel­
cher sich in einem Winkel von der Hausflucht abwendet. Es ist 
seltsam; beide vermeiden scheinbar geflissentlich den richtigen 
Ausdruck, gehen dem natürlichen Standpunkt aus dem Weg, tun 
so, als wären sie das Haus oder ein Dachreiter und nicht die Er­
bauer oder Beschauer. Vom Standpunkt des Beschauers 
aus. der doch einzig und allein der Namengebende sein kann, 
wendet sich der Ausbau rechtwinklig gegen die Hausflucht 
oder er kehrt sich w i d e r sie — also „Widerkehre". Beim

U. -ich M-MM MN-WM MM 
" Wärt- Aä U wider das Wetter! Schildhauer fühlt, wenn 
seiner DeütHn» ?ÄLH* (wendet sich) wieder" die Schwäche 
arammamU wobl; drum setzt er hinzu: „eine zwar
W^Redew-V- K e'NEnbsr-ie aber allgemeine volkstüm- 
Wrt Ne »u^ soll das heißen: die F?ucht kehrt wieder? 
allein O^er „wiederkehren" einzig und

-legen, ferner Widerpart Uel -s°ruck, -stand, -will'en.w« 
lnenstig: „vhne Ein- und Anderred * kenne ick n»»
Widerlag und Widerlegung hieß die Eegeneinlage des Bräu­
tigams in die Ehe gegen das Heiratgut der Braut (in Memmin- 
aer Heiratsvertragen) - die Widergend Sechen heute noch in 
«emvten Armgeschwülste. Genau wie Widerkehr gebildet und Lcht ist das allgemein übliche Widerlager? eineStütz- 
«a„er die sich gegen einen Druck legt oder wendet. Wer s der 
A»«ttck>'en Sprache nicht glaubt, wie der Sinn des strittigen Wor- 

aasrufaffen ist, glaubt's vielleicht der französischen. Nach Mül- 
ler Mothes' Archäol. Wörterbuch u. d. W. nennt der Franzose 

Verlag des Memminger Altertums-Vereine. — Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Jul. Miedet.

etwas unserm Mderkehr Entsprechendes ren c o n t r e. Alles, 
was Sch. aus Nachschlagewerken mitteilt, bezieht sich lediglich auf 
die bautechnische und nicht auf die sprachliche Seite. Auf diese 
geht aber, was Schwab. Wörterb. VI, 780 u. Schweiz. Idiot. Ill, 
434 steht: Widerker und Widerterung — rechtwinkeliger Anbau 
an die Längsfront eines Hauses, auch wenn es nur ein grober 
Dachvorsprung ist (also dagegen stoßend; drum kommt für 
einen solchen Anbau in Schw.-Hall auch die Bezeichnung An­
stoß vor). Aber die Geläufigkeit des Ausdrucks soll ja von kei­
ner Seite angefochten werden; es wird zugegeben, daß es ein 
Fachausdruck der Zimmerleute ist, die aber doch hoffentlich auch 
zum Volk gehören. Und zwar ist die Verwendung beim Handwerk 
gar nicht so iung, wie aus des alten Adelung Deutschem Wörter­
buch (von 1801) hervorgeht, wo es Bd. IV, 1535 also erklärt ist: 
Bei den Zimmerleuten die Zusammenstoßung zweier Dächer in 
einen Winkel, bei den Webern die gegen einander ge­
kehrte Richtung der Köperstreifen. Das dürfte doch jeden 
Zweifel über den Sinn des ersten Teiles tilgen.

Das sprachliche Gebiet hat zuweilen sogar für Fachleute 
Glatteisstellen, wie viel mehr erst für Fernstehende. Warum 
sollte z. V. das Wort Rasen mit v geschrieben werden, da wir 
doch in Frevel das einzige Wort unserer Sprache besitzen, das 
— wohl aus Rücksicht auf das anlautende f — ein v im Inlaut 
hat? Oder ein Versuch das Wort Sölde als von Söldner 
rück gebildet zu deuten als das Haus eines, der um Sold ar­
beitet, wo doch das ö wie bei Löwe, Löffel u. a. nur falsche 
Schreibung für e ist: sal ist Haus, daraus seüäo als Weiterbil­
dung „Kleinhaus, Herberge", welche der Besitzer eines größeren 
Guts mit Grundstücken wie für »/»—Hof fernen Arbeitern zur 
Verfügung stellte, die davon Seldner genannt wurden. Und so 
ist auch Widerkehr ein unhandliches Wort. S. 40 heißt sein Ge­
nitiv einmal des Widerkehr und einmal des Wider- 
kehrs und seine Mehrzahl S. 39—41 fünfmal die Wider- 
kehren. Es wäre sonach ein Zwitterwort, stark und schwach 
gebeugt.

Mon damit zeigt eigentlich U., was er uns in seiner Ar­
beit beweist — und gerade das tst eines ihrer wichtigsten Er­
gebnisse — daß der Widerkehr im Allgäu erst eine neue Errun­
genschaft ist. Die ersten derartigen Zubauten stammen aus den 
70er Jahren des vor. Jahrh., die größere Verbreitung erfolgte 
erst in den 80ern und OOern. Eine förmliche Neuentdeckung oder 
Offenbarung eines Vorgangs, der erst wenige Jahrzehnte zurück, 
liegtI Und wie hat diese Neuerung in kurzer Zeit die Bauform 
des Allgäuer Hauses gleichheitlich umgestaltet, daß man meinen 
konnte und mußte, es sei schon Brauch fast von llrahnenzeit her! 
Aber daß es der Entlehnung bis von llnterdiessen bei Buchloe 
ber bedurfte- ich will den Bau in Eckarts nicht bezweifeln - 
kann ich doch nicht recht glauben. Und zwar deswegen, weil" 
andere Vorbilder viel näher lagen. Und nun kann ich vielleicht 
aucb etwas Technisches zu der Frage beitragen. Im Allgäuer 
Unterland aabs Widerkehren schon lange zuvor und zwar ziem­
lich zahlreich, besonders z. B. in Vuxach, Hart, Dickenreishausen. 
So hatte der alte Wiedenmayerhof in Hart, ehe er 1867 ab- 
brannte, eine stattliche Widerkehr und der Schlapper '»Hausen 
hat sie noch; Leide waren - wie auch die sonstigen - mit Stroh 
gedeckt, ein Zeichen, daß der Anbau schon aus ziemlich früher 
Zeit stammen must Und im Unterland sagte und sagt man noch 
die Widerkehr. Nun reime ich mir die Sache so zusammen^Der 
Oberallaauer Haff? Holz und deckte seine Häuser drum mit Schm 
ÜEs öte Memminger Gegend hatte Getreide und deckte sie 
wiegend mit Stroh. Ein Schindeldach ist eigentlichH, 
verwenden für eine glatte Dachflache. Wer also beim sch' 
dach einen Geräteschuppen brauchte der hanate ihn an oe- 1 
Seite seines Hauses an (drum heißt der Hakenschopf bei uns 
Lande „Anhänker") und zog das Dach in der Verlängerung e 
fach darüber herab. Dem Unterländer reichte aber dei '»' 
siverer Wirtschaft keine Bühne schon frühe nicht mehr, darum gav 
er dem Anbau zeitiger als das Oberland die mehr sasienoe, 
belige Widerkehrform, was beim Strohdach gut ging, 
die Dachwinkel gut ausgepolstert und gegen Regen und Schur 
geschützt werden konnten, was wieder bei Landern nicht wo»' 
lich war. Als nun in den 70er und 80er Jahren einerseits auch 
im Oberland eine intensivere Bewirtschaftung einsetzte uno an­
dererseits die Ziegelbedachung die Schindeldächer verdrängte, griff 
man Lei Bedarf nach Erweiterung zu dem Muster, das man nn 
Unterland oft sah und das sich mit Ziegeln — es gab soga? eigene 
Hohlziegel — wohl wasserdicht herstellen ließ, zur Widerkehr, 
praktisch aber, wie der Oberländer ist, verband er damit gleich 
eine Hocheinsahrt, die im Unterland nicht damit verbunden war. 
Der Wechsel des Geschlechts aus die zu „der" Widerkehr ergab 
sich, hier hat U. wohl richtig geurteilt, In Anknüpfung an den 
altgewohnten männlichen „Schöpf". Die letzten Ausführungen 
wollen aber nur eine unfachmännilche und unmaßgebliche Mei- 
nungsäußerunu fein, weil ich da dem Fachmann die Vorhand 
laste. Aber im sprachlichen Teil streiche ich die Segel nicht: 
denn Widerkehr mit e kehrt sich wider alles sprachliche Empfln^ 
denl bt.
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Die Bevölkerungsverhältnisse Memmingens im 
ausgehenden Mittelalter

Von Dr. Ascan We st ermann (Heidelberg).
3. Die sozialen Verhältnisse.

(Schluß.)
Wie ich schon zu Beginn des 2. Teiles dieser Arbeit 

bemerkt, verbietet das Fehlen einer lückenlosen Reihe der 
Memminger Steuerbücher den Auf- oder Abstieg bestimm­
ter Familien genauer zu verfolgen. Nur blitzartige Schlag, 
lichter bieten in dieser Beziehung die kümmerlichen Reste, 
auf die wir unsere ganze Untersuchung haben aufbauen 
müssen. Zur Jllustrierung wollen wir aber noch einige 
Beispiele herausgreifen. Die reichste Familie Memmin­
gens ist 1521 jedenfalls die der Vöhlin zu Ungerhausen; 
sie verfügt in ihren Angehörigen (s. Nr. 2, 6 u. 20) über ein 
Kapital zwischen 21670 und 43340 fl. Hundert Jahre frü­
her gehörte ihr Vorfahr Hans Vöhlin zwar auch schon zu 
den Wohlhabenden, aber sein Vermögen muß in Hinblick 
auf das bis 1521 angesammelte nur bescheiden genannt 
werden: haben wrr ihn doch um 1420 in die vierte Steuer­
gruppe emrerhen müssen, denn er leistete eine Abgabe zwi­
schen 2 und 4 Pfund H. Dann finden wir diesen selben 
Hans 1450 schon im Besitze von 5623 fl. (s.. Nr. 30) und 
seinen Sohn im gleichen Jahre rn ernem solchen von 1892 
fl. (s. Nr. 74). Das ergibt somit für diesen Zweig der 
Vöhlin 1450 ein Eesamtvermogen von 7515 oder — wenn 
wir einen Teil des Vermögens von Hansens Schwester 
Anna Haintzel (s. Nr. 23), das sie sicherlich im Vohlinschen 
Handel mitarbeiten ließ — denn die Geschwister wohnten 
zusammen —, hinzurechnen, von rund 10 000 fl. Ueber die 
Kapitalerstarkung des zweiten Vöhlinschen Zweiges, der 
Vöhlin zu Frickenhäusen, können wir uns keine Rechenschaft 
geben. Um 1420 erscheint keines ihrer Mitglieder in den 
Reislisten, sie hatten sich wohl freigelost; und 1521 hatten 
sie ihr Memminger Bürgerrecht schon aufgegeben. Ledig­
lich 1450 finden wir Erhärt Vöhlin an 12. Stelle der 
Steuerpflichtigen; sein Vermögen veranschlagen wir auf 
8690 fh Fragen wir uns, woher der Zuwachs des Vöhlin­
schen Vermögens stammt, so entfällt sicherlich der Hauptan­
teil auf den durch Handel erworbenen Gewinn; denn die 
Vöhlin waren Memmingens bedeutendste Kaufleute, beson­
ders seit den Zeiten, da die Weiser mit ihnen die innigste 
Geschäfts- und Familienverbindung eingingen. Anderer­
seits aber hatten die Vöhlin, wie uns ein Blick auf ihre 
Stammtafel lehrt, meist Frauen aus begüterten Familien 
geheiratet: da finden wir neben den Welsern die Jmhof, 
die Schad, die Sättelin, die Lauinger und die Hutter mit 
ihnen verschwägert, alles Namen von Geschlechtern, die in 
den oberdeutschen Landen einen guten Klang hatten und 
die größtenteils ihr Vermögen ebenfalls einem ausgedehn­
ten Fernhandel verdankten. Endlich sind die Vöhlin auch 
ein typisches Beispiel dafür, wie die großen Handelsherren 
einen guten Teil ihres erzielten Handelsgewinns in siche­
rem Landbesitz anlegten und damit ihren späteren Ueber- 
tritt zum Landadel oorbereiteten. j

Einen beachtenswerten Aufstieg nahmen die Zang- 
meister. Sie waren eine zünftige Familie und blieben 
es auch während des ganzen von uns betrachteten Zeit­
raumes. Ihren Ahnherrn Eberlin treffen wir um 1420 
als schmiedezünftigen Bürger ebenfalls in der vierten Steu- 
ergruppe. 1450 hatte von seinen Leiden Söhnen Hans d. ä. 
(s. Tab. Nr. 71) ein Vermögen von 2126 sl., Linhart jedoch 
nur von 164 fl. zu versteuern. Beide waren Sensenschmiede. 
Hans aber befleißigte sich schon des Handels: er führte das 
Erzeugnis seiner Werkstatt über Basel nach dem Burgun­
dischen aus?') Seine erste Frau war wahrscheinlich die 
Tochter des vermögenslosen Schmiedes Eonrat Steiger, 
seine zweite die des ebenfalls mit irdischen Glücksgütern 
wenig gesegneten Ios Walther. So sind wir wohl berech­
tigt, seiner kaufmännischen Tätigkeit den erstarkenden 
Wohlstand zuzuschreiben. Ueber seinen gleichnamigen Sohn 
Hans d. j. stehen uns keine Vermögensangaben zur Ver­
fügung, wohl aber wissen wir, daß er die Tochter des Gold­
schmiedes Hans Mair (1450 : 485 sl. Vermögen) heimführte. 
Auch er trieb Fernhandel, bei dessen Ausübung er 1480 von 
dem ritterbürtigen Wegelagerer Konrad von Rüst aufgeho­
ben, jedoch vom Pfälzer Kurfürsten wieder befreit wurde?') 
Sein Bruder Mang Zangmeister war ebenfalls Kaufmann 
und gleichzeitig der Schwiegersohn des 1450 über ein Ver­
mögen von 5760 fl. verfügenden weberzunftigen Eonrat 
Maler (f. Tab. Nr. 29). Schon der Reichtum Eonrat Ma­
lers, den er sicherlich nicht feiner Arbeit am Webstuhle ver­
dankte, läßt wieder auf eine rege Tätigkeit im Handel 
schließen, besonders da wir von einem Fernhandel anderer 
Mitglieder der Familie Maler wissen. Es mag dahingestellt 
bleiben, ob wir es — was ich vermute — mit einer Ma- 
lerschen Familiengesellschaft, an der auch Mang sich betei­
ligte, zu tun haben, Tatsache ist es jedenfalls, daß er bei 
fernem kinderlosen Tode im Jahre 1505 sein nicht unbedeu­
tendes Vermögen auf seinen Neffen Eberhart Zangmeister, 

d. j., vererbte, nachdem er schon vorher 1000 fl. 
zur Stiftung einer ewigen Messe in St. Martin bestimmt 
hatte. Dieser Eberhart nun ist es, der 1521 an der Spitze 
der Memminger Steuerzahler steht (s. Tab. Nr. 1), und 
dessen politisches Geschick ihn, den Zünftler, bald darauf an 
die führende Stelle des heimischen Gemeinwesens erhob. 
So sehen wrr, wie auch die Zangmeister durch Handel und 
kommen-°) °° He^at M Wohlstand und Ansehen 

in der Liste der Vermögenden des Jahres 
1521 finden wir die Witwe Schedin. Nähere Angaben über

Familie Schad in Memmingen vermag -AnA 
zu bringen Sie ist wohl ein Zweig der bekannten Biber 
acher Familie dieses Namens, und sie dürste ihren Reichtum 

erst in Memmingen erworben haben. ^c^-nlich 
Der gleichen Familie Schad entstammte wahrs-de 

auch jene Haintzlinien, die 1521 zwischen 7650 und 1^- 
„ '»Htaate-D. Basel, KerichtsM. 26/32 o, ^'

gütiger Mitteilung des Herrn Dr. Ammann in Aarou. * 
Gsn.-Landes-A. Karlsruhe, Kop.-B- 473, S. SHnf.gii 
Ueber die Zangmeister f. me ne verschiedenen VanNlen 

über diese Familie und ihre Genealogie. 
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zu versteuern hatte (s. Tab. Nr. 4) und damit den vierten 
Platz unter den Reichen Memmingens einnahm. Sie war 
die Witwe Wilhelm Haintzels von Nassenbeuren. Die Vor­
fahren dieses Wilhelm find jedoch keineswegs mit den 
Haintzel gleich, die wir noch in dem Steuerbuch von 1450 
antreffen und deren Heimat ursprünglich in Lindau zu 
suchen ist. Die letzteren, die Haintzel „mit dem Schwert", 
hatten schon 1420 zu den kapitalkräftigeren Bürgern Mem­
mingens gehört, und auch 1450 besaß Peter ein ganz an­
sehnliches Vermögen (s. Tab. Nr. 31). Ungefähr um die­
selbe Zeit, als die Familie der Haintzel „mit dem Schwert" 
mit des ebengenannten Peter gleichnamigem Sohn in 
Memmingen ausstarb (um 1498) traten die Nassen- 
beurer Haintzel „mit der Angel" in den Gesichtskreis der 
Reichsstadt, um sich einige Jahre später dauernd dortselbst 
niederzulassen. Noch zur Zeit des 30jährigen Krieges spiel­
ten sie in Memmingen die erste Rolle. Beide Familien 
Haintzel gehörten dem Kaufmannstande an; ihrer handel­
treibenden Tätigkeit verdankten sie Reichtum und Stel- 
lung?*)

Neben den Vöhlin hatten die Stebenhaber um 
die Wende des Mittelalters zur Neuzeit einen bestimmen­
den Einfluß auf die reichsstädtische Politik ausgeübt. Mit 
Paul Stebenhaber in den 1440er Jahren über Ulm aus 
Schwäbisch-Emünd eingewandert, gehörten sie von Anfang 
an zu den Memminger Eroßkapitalisten. Konnten wir 
1450 Pauls Vermögen auf 15318 fl. errechnen (s. Tab. 
Nr. 3), so besaßen 1521 die Witwen seiner beiden Söhne 
Hans und Eglofff?) zusammen zwischen 13915 und 27830 fl. 
(s. Tab. Nr. 5 u. 8). Hierbei ist zu beachten, daß der wahre 
Wert infolge ausgedehntenLandbesitzes näher an der oberen 
als an der unteren Grenze der errechneten Summe liegt. 
Der Zuwachs des Stebenhaberschen Vermögens dürfte nicht 
so sehr einem gewinnbringenden Handel zuzuschreiben sein, 
trotzdem auch diese Familie den Memminger Eroßkaufleu- 
ten zugezählt werden muß, als vielmehr der Erbschaft, die 
Hans Stebenhaber durch den Tod seiner ersten Gattin, der 
Barbara Besserer, zufiel und die ihn zum Mitbesitzer der 
Herrschaft Boos gemacht hatte.

Eine weitere Familie, die es verstand, ihr schon im 
14. Jahrhundert erworbenes Gut durch mehrere Menschen­
alter hindurch zusammenzuhalten, ist die der Zwicker. 
Den Grundstock zu ihrem Vermögen haben sie durch den 
Eewandschnitt, wenigstens soweit wir sehen können, gelegt. 
Noch 1413 besaß Hans Zwicker, dem wir 1421 als Erotzzünf- 
tigen in der zweiten Steuergruppe begegnen, einen Gaben 
unter den Eewandschneidern?-) Seine Mutter — noch der 
Sckneiderzunft ungehörig — war in derselben Steuergruppe 
und zwei weitere Familienmitglieder, von denen der eine IN 
die Tucherzunft, der andere in die Große Zunft eingereiht 

gehörten gar der obersten Steuergruppe an. Auch 
nehmen die Zwicker einen hervorragenden Platz im 

Steuerbuchs ein ts. Tab. Nr. 6 u. 14), und 1521 machen
Wahrnehmung (s. Tab. Nr. 7 u. 14). Ob 

wir die Zwicker den Kaufleuten zuzählen müssen, steht einst­
weilen noch nicht fest; meines Wissens deutet bisher nichts 
auf eine derartige Tätigkeit. Auch ihre Familiengeschichte 
ist noch zu wenig aufgestellt, um irgendwelche weiterge­
hende Schlüsse ziehen zu können. — Eine überaus angesehene 
Familie, die wir ebenfalls über den ganzen uns beschäfti- 
genden Zeitraum sehr gut verfolgen können, lind die aus 
Ulm stammenden und im zweiten Jahrzehnt des 15. Jahr­
hunderts m Memmingen eingewanderten Besserer. Um 
1420 mit Wilhelm Besserer noch der zweiten Steuergruppe 
angehorend, versteuert B^er, sein ältester Sohn, 
1450 schau 18629 fl. (s. Tab. Nr. und sein zweiter Sohn 
Wilhelm 6034 fl. (Nr. 27). Das Vermögen der Memmin- 
aer Besserer stammte größten Teils aus dem alten Egloffer- 
schen Besitz, der teils vor 1450 direkt — Wilhelms d. ä. 
3?rau war Elisabeth Egloffer — teils nach 1450 auf dem 
ttwmeoe über die Baisweil — der letzte Baisweil war mit 
Elisabeth Egloffers Schwester Ursula (s. Tab. Nr. 11) ver- 

—Her die Haintzel s. mein Mkr. in der St.Aibl. Memm.
Die St-benhabersch- Chrom n der St.-Bibl. Memm. 

Anaaben über die älteren Generationen viele Unrichtigkeiten Ich^ behalte mir eine eingehende Untersuchung

st.-A. Memm. 266/2, Bl. 8 r.
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heiratet — ihnen zugeflossen war. Dieses Erbe war recht 
beträchtlich, denn u. a. gehörten zu ihm die drei Dörfer 
Boas, Pleß und Fellheim, die wir dann auch alle in der 
Hand der Besserer antreffen. Das Dorf Boas allein wurde 
zusammen mit dem Weiler Buchenbrunn und einigen Gü­
tern zu Kettershausen bet der Erbteilung des Jahres 1497 
auf 15 000 fl. Wert geschätzt?«) Später zersplitterte sich das 
Befserersche Vermögen: ein Teil ging durch Fortzug einer 
Reihe von Familiengliedern der Stadt Memmingen ver­
loren, ein anderer Teil war als Mitgift und späteres Erbe 
der zahlreichen Töchter an andere Familien übergegangen. 
So finden wir 1521 nur noch drei Besserer im Steuerbuch: 
Jörg, den Sohn Wilhelms d. j., Anton, den Sohn Heinrichs, 
und eine im Stammbaum vorläufig nicht einreihbare 
Jungfer Bärbel (s. Tab. Nr. 11, 39 u. 47.) Sie zusammen 
konnten nur noch ein Vermögen zwischen 9682 und 19364 fl. 
aufweisen. Jörg und Anton waren Teilhaber einer weit­
hin bekannten Handelsgesellschaft, ihr Gewinn dürfte kein 
bedeutender gewesen sein; denn es zeigten sich damals schon 
die Vorboten eines gewissen Verfalles. Anton starb denn 
auch gänzlich verarmt, und die Erben Jörgs konnten nur 
mit Mühe und unter einer nicht ganz einwandfrei zu nen­
nenden Liquidation ihrer Handlung einem schmählichen 
Bankrott entgegen?«)

Dieses traurige Schicksal erreichte aber tatsächlich ein 
anderes Geschlecht, das lange Zeit hindurch eine tonange­
bende Rolle in unserer Stadt gespielt hatte. Ich meine 
die patrizische Kaufmannsfamilie der Stuvlin. Ihre 
Verhältnisse müssen im ersten Viertel des ^.Jahrhunderts 
überaus gut gewesen sein, stellen sie doch nicht weniger als 
sieben Mitglieder zu der Liste der Vermögenden um 1420 
Ihr Besitz scheint in der Hauptsache durch den Fernhandel 
erworben worden zu sein, denn ihre Frauen hatten sie sich 
aus zwar guten alten, aber von zeitlichen Gluasgutern we­
niger gesegneten Familien geholt. Nur der junge an erster 
Stelle unter seinen Eeschlechtsgenossen stehende Tun machte 
darin eine Ausnahme: seine Gattin war nämlich eine Kunt- 
zelmann, also eine Angehörige jener Familie, die sich durch 
ihre reichen Wohltätigkeitsstiftungen den besonderen Dank 
der Vaterstadt errungen hatte. Die Fürsorge dieses kin­
derlosen Ehepaares galt nun vornehmlich der Karthause 
Buxheim. Sie hatten 1450 immerhin noch 5996 fl. im Ver­
mögen (s. Tab. Nr. 28), während ihr Vetter Heinrich auf 
7680 fl. (Nr. 17) und ihre Basen Anna, Ursula und Lmt- 
gard zusammen auf 3826 fl. (Nr. 60 u. 95) zu veranschlagen 
sind. Die nun folgende Vermögensbewegung mneryalb 
der Familie Stüdlin entzieht sich unserer Kenntnis, doch 
muß ein großer Teil des Besitzes in die 14A
genannten Luitgard geflossen sein. Als sienamuq 
achtzigjährig starb, wurde ihre Hinterlassenschaft "si 
^niger als 19 000 fl. geschätzt?-) Aus dem 
den Erbschaftsprozeß gingen Hans Studlinzu 
gen und die Honold in Kaufbeuren zu gleich^ ^er er- 
ter mehr denn 40 Beteiligten als Sieger hervor- .... 
neute Erbteilungen zerschlugen den stattlichen 
doch Hans nicht weniger als 12 Kinder., «.'e " ^iner 
1521, mit Ausnahme des Kaplans Heinrich A 
Schwester, nicht mehr in Memmingen. Ein 
oben genannten Heinrich, Peter Stüdlin, 
diesem Jahre heimlich aus der Stadt, da er seinen-^^ute. 
lichkeiten als Kaufmann nicht mehr nacht ^die Höhe 
Sein Name ist noch im Steuerbuch aufgefuhrt, °'e^ 
zu entrichtenden Steuer aber fehlt: es war eben 
lung von ihm zu erwarten. m-traLtuna

Weitere Familien in den Kreis unserer dar- 
hineinzuziehen, würde uns zu weit führen,^ » . Steu- 
auf hinzuweisen, ,daß von den um 1420 in her er, 
ergruppe eingereihten 17 Familien nach, e'^^orMezogen 
dert 9 ausgestorben oder von Memmingen 1 Ettlin- 
waren. Es sind das die Bürger, Egloffer, 3^6 ,stiitt, Rätz Schapprun, Schellang Wermeister und Wühei- 
"er- Patrizische Wiedemanns gab es damals auch mqr 
mehr, und ob die Zünftler dieses Namens desselben -stam 
Mes sind, ist nicht mehr festzustellen.
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Können wir nun irgendwelche besonderen Schlüsse für 
die Entstehung des Memminger Kapitalismus aus den bei­
gebrachten Daten ziehen? Nein, sicherlich nicht, denn dazu 
reicht unser Material bei weitem nicht aus. Eines aber 
scheint mir denn doch aus den angeführten Beispielen her- 
vorzugehen — und weitere würden zweifellos ein gleiches 
Ergebnis zeigen —, daß eine Anhäufung von Grundren­
ten, wenn sie überhaupt jemals eine entscheidende Rolle ge­
spielt hat, für unsere Zeit in Memmingen nicht in Frage 
kommen kann. Der Hauptanteil an der Bildung des Mem­
minger Großkapitals muß vielmehr dem Handel, unter­
stützt durch eine bemerkenswerte Heiratspolitik der wirt­
schaftlich führenden Geschlechter, zugesprochen werden. Diese 
Heiratspolitik bewegte sich auf zwei Linien; auf der einen 
Seite sehen wir die bevorrechteten Kaufmannsfamilien ihre 
Hausgenossinnen fast ausnahmslos aus einem engen Kreise 
gleichgesinnter Geschlechter sich auswählen, während auf der 
anderen Seite ein gesunder Sinn für die Auffrischung des 
Blutes dadurch sorgte, daß von Zeit zu Zeit durch Einhei­
rat von zünftlerischen Kaufleuten in die alten Geschlechter 
neue ebenbürtige Familien geschaffen wurden, in denen 
der alte wagemutige Handelsgeist dann weiter fortlebte.

Dazu kommt ein anderes: die Lage Memmingens am 
Schnittpunkt zweier Welthandelsstraßen lud geradezu den 
unternehmenden Kaufmann ein, diesen Ort zum Ausgangs­
punkt seiner Spekulationen zu machen. Daher die ver­
hältnismäßig große Anhäufung von nicht unbedeutenden 
Handelsgesellschaften in unserer Stadt. Die mittelalter­
liche Blüte Memmingens beruhte eben in erster Linie auf 
dem Handel, und es war durchaus folgerichtig, wenn der 
Träger des Handels, die Kaufmannschaft, der Politik un­
seres Gemeinwesens Ziel und Richtung setzte. Daran än­
derte auch die Einführung der Zunftverfassung nichts. Ein 
Blick in die Ratslisten des ausgehenden Mittelalters be­
lehrt uns sofort, einen wie großen Einfluß man jederzeit 
der Kaufmannschaft — und damit dem Großkapital — ein- 
räumte. Nach 1521 waren unter den 25 Ratspersonen nicht 
weniger als 6 Eroßkaufleute: der Bürgermeister Ludwig 
Conrater, der alte Bürgermeister Hans Keller, die Rats­
herren Heinrich Löhlin und Valentin Funck, der Eroßzunft- 
meister Hans Schultheiß und der Kramerzunftmeister Eber- 
hart Zangmeister. Und in der Reihe der Bürgermeister 
waren von 1475—1540 nur die der Jahre 1484 lLudmin Metzger) und 1525 (S°n-Wißmüller^keine Kaufleute

Die Tatsache,, daß die Mehrzahl der Kaufleute dem 
Patriziate angehorte, sicherte auch diesem Stande damit 
einen Hauptanteil an den Regierungsgeschäften der Stadt. 
Nur in Zeiten besonderer Gahrung konnte der patrizifche 
Einfluß auf kurze Dauer Suruckgedammt werden. War der 
Sturm vorüber, so machte sich das alte Ansehen und beson­
ders auch die bewährte Geschaftskenntms der Geschlechter 
sofort wieder geltend, und die un Handel verankerten Be­
lange des Patriziates traten alsbald erneut in den Vor­
dergrund

Diese einseitige Einstellung der Memminger Politik 
barg natürlich große Gefahren in sich. Nach außen durch 
den aus dem berechtigten Verlangen nach einer größtmög- 
nchen Sicherheit der Handettstraßen hervorgegangenen Be­
streben die gleichgesinnten Reichsstädte durch ein Bündnis 
Zusammenzuschließen, das oftmals m ungewollte kostspielige 
Unternehmungen hineinriß, die gänzlich außerhalb der In­
teressensphäre der Stadt lagen; nach innen durch die schon 
'm 15. Jahrhundert langsam entsetzenden und immer stär­
ker werdenden Bestrebungen zur Herabdrückung der dem 
Kaufmann die notwendigen Ausfuhrartikel liefernden Ee- 
werbe zu abhängigen Lohnhandwerken. Solange die Eroß- 
kaufmannschaft Maßnahmen zur Erhaltung und Stärkung 

Handwerkers als eine wesentliche Voraussetzung zu ei­
nem gewinnbringenden Handel anzuregen und durchzusetzen 
verstand, solange erlebte auch Memmingen eine Zeit kraft­
strotzender Blüte. Als aber dieser Geist nachließ und mit 
dem abnehmenden Wohlstand der Eigennutz der führenden 
-Schicht immer mehr um sich griff, da sank auch das Gemein­
wesen immer schneller von Stufe zu Stufe, bis die alte 
Kraft vollends gebrochen war und z städtische Leben in 
allen seinen Zweigen m unfruchtbarstem Dahinvegetieren 
versumpfte.

Berichtigung.
Durch ein unliebsames Versehen meinerseits ist oben 

eine fehlerhafte Tabelle zum Abdruck gekommen. Die Ta­
belle II muß daher durch die nachfolgende ersetzt werden.

Die aus der Tabelle gezogenen Folgerungen werden 
dadurch nicht berührt. Zu streichen ist lediglich das Wört- 
chew „fast" in der 19. und 14. Zeile von unten, sowie die 
Abänderung der Zahl „186" in der 11. Zeile von unten in 
„171" vorzunehmen.

Tabelle II.

Dr. West ermann.

SrvM
Vermögens- 
grenze der 

Gruppe

Eemmloer- 
mögen der 

Gruppe

1^2 In d. Gruppe 
aufgebrachte 

Steuer

"/.der 
Ktesu

1 über 15000 fl 3 54 526 S 9,08 MMUA.-S. -W?
2 10000-15000 5 59 228 9,87 215 18 8 9,42
3 8000-10000 5 43 452 7,24 157 11 8 6.88
4 6 000- 8 000 14 96 863 16,13 353 7 — 15,42
5 4000-6000 16 79 241 13,20 288 17 10 12,61
6 3 000-4 000 9 32 082 5,34 116 19 2 5,11
7 2 000-3 000 20 49 244 8^0 179 10 18 7,85
8 1000 -2 000 53 70496 ll,74 257 13 3 11I5
S unter 1000 672 115291 19^0 420 4 - 18,37

10 Habenichtse 342 50 17 — 2^2
11 NEen.Mgde 389 24 1 6 1,05
12 Nirchl. Anstalten — 26 6 2 1,15

1528 600 423 WM 2290 — 9 MM

Abenteuerliche Fahrten eines Memmingers 
vor 200 Jahren

Im Memminger Stadtarchiv (362, 2) ist ein Papier- 
bogen mit der Aufschrift-. Kurtze NeitzeerMlung Mein 
BaltusDorn vnd was ich in solchen Jahren hab auß- 
gestanden und erlitten. Eine Zeitangabe ist nirgends bei- 
geschrieben, ebensowenig, wer der Daltus Dorn war. Doch 
geht aus der Erwähnung des Generals Mercy und anderen 
Umständen hervor, daß es sich um den kaiserlichen General 
Claudius Ferdinand Graf Mercy handeln muß, der in 
den unter Prinz Eugen geführten Türkenkriegen eine große 
Rolle spielte und sich besonders bei Peterwardem, Temes- 
var und Belgrad 1716—18 hervortat. Wenn Dorn freilich 
von ihm erzählt, er sei einer Wunde in Ofen erlegen, so ist 
das wohl ein erklärlicher Irrtum, dem der vielleicht inzwi­
schen schon in türkische Gefangenschaft geratene, unglückliche 
Flüchtling erlag. Mercy ist nämlich erst 1734 bei einem 
Angriff auf Parma gefallen. Wie Dorn selbst angibt, ist er 
um einer Strafe zu entgehen aus der Heimat weg, was er 
gar schwer sollte büßen müssen. Mit der angenommenen 
Zeit stimmt auch die Handschrift überein. Die schlichte Er­
zählung des Schreibers spricht Dr sich selbst.
. . »Als ich vor mehr als 2 Jahren der zeitlichen obrig- 

St^rff zu entfliehen bin alhie hinweggangen, 
ich erstlich off Augsburg, München, Wien, alwo ich mich 

nacher Herrendienst vmbgesehen. Kam ich erstlich für einen 
^.ageien zum Kaysenschem General Merci, welcher mit we- 

tödlich verwundet von Ofen kam. Nach 4 Wo- 
aldo, vnd ich bekam mein Abschid, gienge weit- 

Preßburg; da käme ich zu einem Lapitenleutenant 
ba.nschen Fußvölcker, den war nit wol auf vnd 

nachdem er wider gesund worden, gi-eng er mit mir zur Ar- 
d/n 'mr- Kutten, 2 Meil von Comorrn. Do stun-

Winterquartiere außgetheilt worden. Do 
kamen wir in die Bergstätt inst Quartier Maimonat 
ab"die Tvab"vag-Feld gegen Erlaw, vff Weck. Altz wir 

. passierten, blieb unser Vaaaae zuruckh vnd ich M dtt kein" Fuetter
Schöben InnVmich mein Herr Mit emem Furier 

der Tompagni zu FuraWieren; als wir aber 
^i^M.sunden, biß auf 2 Meil von der Armee, vnd als der 
N das Graß abmehete vnd üb es samblote, kamen

Tartarn vff zwo Seiten daher vnd gleich auf on-zu, 
rannten uns mit ihren Werten zu Boden, nainen vns ge 
fangen, banden vnß gleich die Händ vff den Nuggen .o 
nem zeden einen Strickh omb den Halb vnd banden v n 
Rossen an Schweifs vnd mich also fort in ihr Lager 
seck nllwo sie mich außgezogen biß auf das Hem , 
gleich an beede Fücß Eif-en geschlagen, do sie mich van im 
Hembd vnd in den Eisen über die 3 Monat herumgrschlkppt 



vnd mich mit Roßfleisch vird doch nit satt gespeist. Sie 
brachten mich nach Griechisch Weistenburg, aldo vertauschten 
sie. mich geseii einem Türggen vmb ein Pfert. Der Türg 
aber brächte bald einen Teutschen zu mir. der mußte mich 
fragen, ob ich ein Türckh wolle weLden, er wolle mich klaiden 
vnd mir die Eisen wegthun. Ich aber sagte nein. Ich bin 
ein Christ geboren vnd erzogen, will auch ein Christ sterben. 
Do rueft er seinem Knecht, der solle mir 30 Streich auf die 
Fueßsohlen geben, mich im Stall anbinden vnd mir 3 Tag 
nichts zu essen vnd zu trincken geben; er wolle schon einen 
Türcken aus mir machen. Am dritten Tag brächte er einen 
Türggen -zu mir, der mich kauffen folte. wurden aber deß 
Handels nit eintz. Hernach verkaufst er mich einem anderen 
Türggen vmb 56 Thaler; dieser behielt mich ein Zeitlang, 
muhte ihm bei Wasser vnd Brot alle Arbeit thun. Hernach 
fragte er mich auch, ob ich wolle ein Türck werden. Ich sagte 
nein; do drohet er mich vff die Galeere zu verkauffen, do 
mühte ich ewig bleiben. Ich sagte: In Gottes Namen, ich 
delberg vnd Franckfort, Alwo er mir durch seinen Kamer- 
bin Ewer Gefangener. Nach 14 Tagen kam einer, der hatte 
ein gefangen Polazisch Mensch; gegen dem wurde ich ver­
tauscht; der nam mich mit in sein Hautz, do muhte ich noch 
im Hembd vnd in den Eisen starck arbeitten, gab mir nit 
halbgenug Wasser vnd Broth. Es kam aber einer von 
Tonstantinopel; der lasierte bei meinem Herrn vnd sahe 
mich, fragte meinen Herrn, wer ich wer« vnd ob er mich ver­
kauffen wollte,küef mich also vmb 68 Thaler. Der gab mir 
einen alten Rock vnd fierte mich mit sich nach Conistantino- 
pel. Als er mit mir heinrkomen, fragte er mich auch, ob ich ein 
Türck woll werden, wollte mich mit Ewalt darzu treiben, 
^ch finge an zu weinen vnd sagte Nein; do lieh er mir auch 
15 Streich auf die Fuehsolen geben, muste schwer arbeitten 
vnd erbärmlichen Hunger leiden, verküeff mich hernach wi­
der vmb 76 Thaler einem, der mit Christen handelt. Der 
hatt mich alle Tag auf den Mwrckt triben. neben mehr zu 
verkauffen; entlich ward ich wider verkaufst vmb 79 Thaler. 
Das war wider ein schlimmer Herr, der wollte mich auch mit 
Ewalt türggisch machen; als ich aber nit wollte., gab er mir 
auch 20 Streich, muste Tag vnd Nacht in Eisen vnd Band 
starck arbeitten vnd grossen Hunger darzu leiden. Hernach 
verküeff er mich wider einem, der mit Christen handelt vmb 
83 Thaler, der hatte mich eine Zeit; hernach vertauschte er 
mich gegen einen anderen Christen, so ein Polag, vnd mein 
Herr war auch ein geborener Polag, ist aber ein Türck wor­
den. Der war mit den englischen Kauflaithsn wol bekant, 
ging zu ihnen hin vnd fragte er hab einen gefangenen 
Christen, der woll nit türggisch werden, ob sie ihn lösen 
wollten. Sie sagten ja, lassen mich aber zuvor durch 2 
Kaufsleuth, einen englischen vnd einen teutschen, besichtigen 
vnd mich alles ausfragen, woher ich were vnd wo ich ge­
dient, auch wie ich zu den Türggen kamen sei. Das sagte ich 
ihnen alles; do namen sie mich 10 Tag auf die Prob; her­
nach lösten sie mich auh vmb 100 Thaler. Als sie mich nach 
dem Kauff zu meinem gnädigen Herrn gebracht, fiel ich Jh- 
me zu Fueh vnd dankt« ihm gar hoch. Er aber lieh mir 
durch den teutschen Kauffmann sagen, dieses Eelts seye ich 
gantz frey; wen er in Teutschland kome, wolle er mich nach 
Hautz schicken. In 14 Tagen gingen wir von Tonstantinopel 
weg zu Wasser vff Helip l— Haleb, Aleppo?); aber mein 
Herr wegen contrari Winds sein Schiff muste stehn lassen. 
Wir gingen von da auf Typern vnd Angri (— Angara?), 
hernach Tonstantinopel wider vorbei auf Philipoli, durch 
die Dardanelli vnd auf Schmirna, von dar durch Lalab- 
rven auf Messina, von dar auff Neapolis, von dar auf 
Livita Dechia, von dar vff Rohm; aldo sein wir 6 Wo­
chen gelegen, bei der Carls Kirch, von dar vff Volonten, 
vf Parma, Modena, von dar vff Padua, von dar durch 
das Gebierg herautz off Trwnt,vff Votzen vnd Ynsprug. Do 
aina mein Herr von vns off Wien, wir aber gierigen über 
München vff Regenspurg;alda erwarteten wir unsers gue- 
diaen Herrn. Alh er zu vnh kam, gingen wir wider vff 
SWMen. ban mein Herr hatte Mlmchen noch nie gesehen;

dar vff Augspurg, Vlm, Stuggart, Stratzburg, alwo 
auch 2 Bediente entlassen, von dar off Philippburg, Hei- 

Rock, so ich am Leib hab, ließ geben vnd 5 
mÄ^tbaler Ich fragte, was das bedeite, sagt er, die Reitz 
Vietzt dein Herr will dich, wie er ge- 
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fagt. in Deutschland entlassen. Ich war zufrieden, begerte 
allein einen ÄvschiL; der Tammerdiiener sagte, das ist teut­
sche Manier, aber nit englische; er hat jetzt 6 nach einander 
entlassen, aber keinem kein Abfcheid geben, weilen es in 
Engeland gantz nit der Brauch ist. Käme also von Franck­
fort wider hieher. Das ist kurtzlich meine Revtzbeschreibung, 
wie es mir vnter der Zeit ergangen, seither ich von hier weg 
gangen bin." Kl.

Die Namen Buxheim und Buxach.
Ueber diese beiden Namen plauderte jüngst A. Bücher 

in dem Bewußtsein, datz es „oft recht schwierig ist, einen 
Ortsnamen richtig abzuleiten", und daß es „oft mehrerlei 
Ansichten gibt, aus denen man eben schließlich die mit der 
größten Wahrscheinlichkeit als die richtige gelten lasten 
muß", weil ein völlig sicheres Ergebnis nicht zu gewinnen 
sei. Das ist ein ganz richtiger Standpunkt. Aber die 
Hilfsmittel, die die Wissenschaft an die Hand gibt, müssen 
natürlich voll ausgenützt werden. Und das hat B. nicht 
getan.

Den Zusammenhang mit einem Buchsbaum bezweifelte 
er selbst. Daß dort vor etwa 1200 Jahren solche Baume ge­
standen sein sollen — denn nur um etwas derart AuffaUi' 
ges, nicht etwa Strauchle n oder gar nur Einfassungen 
könnte es sich handeln — i t wirklich kaum denkbar, ^ar- 
um neigt er zu einer Ab eitung von „den Buchen uno 
glaubt sogar zu wissen, wo diese gestanden nstd. Vieo i 
ist ihm aber ein doppelter Verstoß unterlaufen, denn da 
geht nicht an wegen des „s" und wegen des " - »
nämlich bei der Erklärung von Wörtern spra^M. 
die man nicht mitzachten darf. Eggmann tut sich »eum, e 
gleitet mit größter Ruhe über das s hinweg: ,,Bu« 
hieb wohl früher Buchenheim." Solche Zauberkunststücke 
sind nicht gestattet. Der Ort erscheint 1238 als kEdsim, 
1269 als Buhishain, von da ab immer als Buchshaim, bis 
im 15. Jahrh, zum ersten Mal in der Mitte ein x erscheint. 
Wir kämen also um eine Bildung Buch e n heim nicht yer- 
um. Wollte man aber das Sammelwort „Buch , von dem 
der Name Bücher kommt, — der Buchenwald (vgl. der 
Tann in Tannheim) zugrunde legen, so wäre ein s ,n der 
Worrfuge sowenig denkbar wie Tannsheim etwa, oder 
Buchsberg (darum Buchkapf bei Altmannshofen), Buchs 
- decke!, Buchs - stabe u. ä. Und weiter: Buche heißt ahd. 
kuoba, hat also einen Doppelvokal wie sckuok, rnuoter. 
Und wie dieses jetzt in schwäbischer 
muster gesprochen wird, so müßte Buxheim 'N ieinenl er­
sten Teile jetzt Luscbs lauten, was aber bekanntlich nicht 
der Fall ist. Also kommt als Vokal E in
Betracht und das s muß miterklärt werden können. Diese 
Bedingungen erfüllt aber nur die Annahme, datz der stark 
gebeugte Wesfall des altdeutschen Personennamens 8u- 
cbo, also Luckis darin steckt, der als eine Kürzung von 
Burghard gelten kann. Die oben angeführte Form von 
1269 bietet ja den Namen ganz deutlich. Daß Michel Bück, 
dessen Name selbst davon herkommt, nicht an sich dachte, 
sondern an einen keltischen Namen, ist unverständlich.

Buxach hat seinen Namen natürlich von 
dem Bach, an dem er liegt. Ach-Bildungen bei alteren 
Flußb«iennungen sind ja auch bei uns nicht selten. Freilich ^e°n aberT? Arlach^ könne n solche sein, m ü - 

r mcht, weil -ach auch Sammelendung sein, also ein 
Ä B EttengAZch gemeint sein kann wie

bei Arlach a. d. ^ller sickier der ??all ist- In Bux- 
"A bas auch schon 1270 als Vuds» beurkundet ist, ist nun 

P-N. Lucbo enthalten, und »war entweder 
A " 7- .Buchos Ach oder datz es als sog- Schrumpf- 
Buxach bei Buxheim — Buxheimach --

"^-H't/.ach — Eichen an der Ach kann sprachlich gar nicht 
gerechtfertigt werden. Die Herkunft der zahlreichen so ge- 
nannten Bäche ist noch nicht genügend erforscht- Ich glaube 
letzt Grund zu der Vermutung zu habe^ daß es zu Eiter 
^.giftige Flüssigkeit gehört und daß die Bäche, wie die 
Ettembergijche, braunes, für giftig gehaltenes Wasser
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Mittelalterliche Rechtsgemeinschast der 
beiden Städte Memmingen u. Mindelheim

Von Dr. F. Zoepfl, Mindelheim.
In seiner Schrift: Die oberschwäbischen Reichsstädte. 

Ihre Entstehung und ältere Verfassung nennt K. O. Mül - 
ler (S. 16) 2 Städte, die im Mittelalter mit Memminger 
Recht bewidmet wurden, Kaufbsuren und Wurzach. Das 
Stadtarchiv Mindelheim verwakrt nun eine Handschrift'), 
aus der klar hervorgeht, daß die Zahl der Memminger 
Tochterrechtsstädte um Mindelheim vermehrt werden muß. 
Das fragliche Buch enthält Rechtsmitteilungen des Mem­
minger Stadtgerichtes vom Ende des 14. Jahrhunderts bis 
zum Jahre 1539, die durch das Mindelheimer Stadtgericht 
veranlaßt und auf Ratsbeschluß hin in dieses „Urtail Buch" 
eingetragen wurden. Gefertigt wurden diese Abschriften 
jedenfalls gleich nach Einlauf des Memminger Entscheides. 
Welche Bedeutung man in Mindelheim diesen Entschei­
dungen beilegte, ergibt sich daraus, daß die ältesten der­
selben anfangs des 16. Jahrhunderts neu geschrieben wur- 
den. Aus diesen Rechtsmitteilungen und einigen Urkun­
den des Mindelheimer Stadtarchivs ergibt sich folgendes 
Bild der Rechtsgemeinschast beider Städte.

Die Ansätze Lur Bildung einer solchen Rechtsgemein­
schaft können bis M das eAe Viertel des 14. Jahrhunderts 
zurück verfolgt «erden. Eme allerdings etwas fehlerhaf­
te, wohl aus dem Ende des 15. Jahrh, stammende Urkun- 
denabschrift (U. B. Bl. 32) gibt uns darüber folgenden Auf­
schluß. Anfangs der zwanziger Jahre des 14. Jahrhun­
derts lag Memmingen in Fehde mit Herrn Swigger von 
Mindelberg, dem die Stadt Mindelheim eigen war, seinem 
Sohn und seinem Schwestersohn, dem Schönegger. Um was 
es sich bei dieser Fehde handelte, ist mangels anderer Zeug. 
Nisse nicht ganz klar. Die Fehde wurde mit Raub, Brand, 
Plünderung und all den rücksichtslosen Gewaltmitteln der 
damaligen Zeit durchgeführt. Abt Heinrich von Ottobeu- 
ren, Ritter Heinrich von Schönegg und Rudolf von Hohen- 
tann vermittelten zwischen den streitenden Teilen und am 
12. März 1324 kam die Einigung zustande. Der Ammann 
Pirchte?) der Rat und die Bürger der Stadt Memmingen 
erklären sich mit Swigger und Genossen für „lieplich bericht 
und lawterlich versönt", „es wäre von röb, von brand, von 
pfannduna als von nötends wegen und von wölher hannd 
lach als ansprach wir ye mit ainannder zetund gewunnen 
bis uff Visen hewtigen tag'. Swigger von Mindelberg 
anerkennt die Forderungen, welche Memminger Bürger 
an ihn haben. Von besonderer Bedeutung für unsere Frage

') Akten 1^4, 18:24 cm, in gepreßtes Schweinsleder 
gebunden, 100 Blatter, teils Pergament, teils Papier, je­
doch nur gegen 40 Blatter beschrieben; Seitenzählung neu; 
Aufschrift am vorderen Deckel Vitsil Lucb (gekürzt mit

') Eine Urkunde des Mindelh. Etadtarch. vom 30. 11. 
1370 und 2. 10. 1383 nennt als Memminger Stadtammann 
Heinrich den Wayner. 

ist die angeführte Bestimmung: „Was wir und die kurzer 
von Mindelhain fürbas mit ainander zeschaffend ald ze­
tund gewynnen, da füllen wir gen Mindelhain und die 
burger von Mindelhain gen Memingen umbfarn und recht 
baidenthails vor jetwederer Stett Amman von ainannder 
nemen, warumb w'r ainannder haben anzesprechend. Es 
wär danne, das wir als unnser burger ainer die burger 
und die statt ze Mindelhain gemainlich hettin anzesprechend 
als das sie als ir burger einer unns gemanlich ansprächin, 
da sullen wir ainannder nit umb») nach farn; danne wie 
die brief stannd, die wir als unnser burger von in haben, 
als sie von unns, allso sullen wir ainannder richten und 
werun, und warumb nit brief geben wären, darumm sollen 
wir ain mynigclich recht umb nemen von ainandern, wa es 
zeitlich und masslich ist." Der Wortlaut ist infolge der 
fehlerhaften Abschrift nicht in allen Punkten ganz klar. 
Sicher ist aber folgendes: Der Memminger und der Min­
delheimer Ammann find in gleicher Weise für Rechtshän­
del zwischen Memminger und Mindelheimer Bürgern zu­
ständig, ausgenommen ist der Fall, daß ein Mindelheimer 
Bürger gegen die Stadt Memmingen als Gemeinwesen 
eine Klage anhängig zu machen hätte und umgekehrt ein 
Memminger Bürger gegen die Stadt Mindelheim.

Die Gemeinsamkeit des Gerichtsstandes führte zu einer 
Bewidmung Mindelheims mit Memmmger Recht. Das 
älteste Mindelheimer Stadtrecht vom 16. 10. 1337 (Stadt- 
arch. Mind. Urk. Nr. 1) gibt darüber keinen Aufschluß, 
jedoch das von Herzog Friedrich von Teck am 22. 12. 1383 
erlassene (Stadtarch. Mind. Urk. Nr. 12). Dieses besagt 
an erster Stelle: „ir (—der Mindelheimer) statrecht sol 
stan und fin als der stet recht ze buren (— Kaufbeuren) 
oder ze Memmingen, als ob si an urtail stözzig würden und 
darumb nit westen zertailen noch ze rechten, daz sie denn 
darumb der zwair stet ainer derselben urtail recht und be- 
wlsung söllen suchen und nemen zu den vorbenempten 
zwam steten ainer und nach der recht und gesatzt sich in 
denselben stözzigen und unkundigen sachen ritzten und er- 
tailn.' Da Kaufbeuren selbst sein Recht von Memmingen 
hatte und Memmingen zudem für Mindelheim günstiger 
gelegen war als Kaufbeuren, so erholte sich Mindelhenn 
seine Rechtsmitteilungen in der nächsten Zeit anscheinend 
uur be-in Memminger Stadtgericht und Kaufbeuren schied 
^^berhof sur Mindelheim ganz aus. Daher Hecht es 
in dem von Herzog Ulrich von Teck am 27. 11- 1410 erlasse­nen Freiheitsbrief (NdL ÄL Urk Nr. 20) nu- 
mehr- Der Mindelheimer Stadtrecht soll »st^^EUNg 
Z_^r stat ze Memingen". Die betreffende Bestimmung 
w'rb gegenüber der von 1383 dahin erweitert, dag a

M'^elheimer Erbschaftssachen das Memm-nger^E^ 
N^drecht maßgebend sein sollte: ->^3'stach zew zwi- 
erbschaft .... zwischen frawen und 'ren ki-Uu-n ober 
schen Mannen und iren kinden oder zwischen man 
wez man von erbschaft wegen irrig wurde, § pje
sich hie ze mindelhain halten in allem reht-m » 
von Memingen darinn haltend.'

°) Da — umb --- darum-
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Auf Grund des gemeinsamen Rechtes — auch die Mam- 
minger nehmen in ihren Rechtsmitteilungen in der Regel 
darauf bezug mit dem Ausdruck «alz ir euer recht nach unser 
statt recht Hand" — wandten sich die Mindelheimer in 
zweifelhaften, schwierigen Rechtsfällen, die vor ihrem Ge­
richt zu verhandeln waren, an die Memminger und baten 
um ihr Urteil oder um Angabe des einzuschlagenden Pro­
zeßverfahrens«)' auch Urteile niederer (berichte, die nach 
Mindelheim kamen, z. B. ein 1495 vor dem Dorfgericht zu 
Loppenhausen in erster Instanz verhandelter Streit zwi­
schen dem Memminger Bürger Jakob Bierlebe und dem 
Ulmer Bürger Rudolf Strölin, wurden nach Memmingen 
weitergegeben. Zu diesem Zwecke wurde nach Memmingen 
«in genauer Bericht übersandt, wenn nötig mit den ein­
schlägigen Prozeßakten,' in manchen Fällen zogen die Min­
delheimer auch persönlich Erkundigung in Memmingen ein; 
die Antwort wurde jedoch schriftlich gegeben. Meist han­
delte es sich um zivilrechtliche Sachen, um Beleidigungen, 
Rauf- und Schlaghändel, Anstiftung zu Körperverletzun­
gen, um Eigentumsbeschädigung, Erbschaftsstreitigkeiten, 
Nachlaßforderungen, Betrug, Diebstahl, auch um verbote­
nes Waffentragen, seltener um Fälle der hohen Gerichts­
barkeit. Die Mindelheimer beschränkten sich in ihren An­
fragen jedoch nicht auf reine Gerichts- und Rechtssachen; sie 
erbaten sich auch Auskunft in Zunft- und Marktangelegen­
heiten; 1502 ersuchten sie z. B. um Mitteilung, nach welchen 
Merkmalen die Memminger geschworenen Häringsschauer, 
die Häringe für untauglich befinden und die Memminger 
gaben freundnachbarlich auch hierüber ausführlichen 
Bericht.

Die Mindelheimer Anfragen wurden vom Memminger 
R^ eingehend und sorgfältig behandelt — »nach altem 
Herkommen haben wir uns darumb beratenlich in unserm 
rat unterredt" betonen die Memminger in ihren Antwor­
ten mehrmals —; in schwierigen Fällen wurden sogar ge­
lehrte Doktores zu Rat« gezogen; dann erst wurde den 
Mindelheimer» geantwortet, wie es der Memminger Rat in 
diesem Falle machen würde (»wenn« daz bi uns beschehen 
wer, so wär . . . ."). Die Antworten gaben den ratlosen 
Mindelheimern entweder das Ermittelungsverfahren an 
oder sie teilten ihnen den einschlägigen Passus des Mem­
minger Stadtrechts oder des Memminger Gewohnheits­
rechts Mit oder sie stellten den Sinn des Mindelheimer 
Stadtrechtsparagraphen, soweit er vom Memminger ab- 
wich, heraus vder sie wissen die Klage an ein anderes Ge­
richt, z. V. vor das geistliche Gericht nach Augsburg. Na­
türlich blieb es den Mindelheimern immer noch belasten, 
S» tun, was sie für geeignet hielten; das wird in den 
Rechtsmitteilungen der späteren Zeit ausdrücklich betont 
durch die jedesmal wiederkehrende Formel: „Das setzen 

aber - . zu Ewer Verbesserung"; in der älteren Zeit 
Memminger Spruch mehr den Charakter eines 

endgültigen Entscheides gehabt zu haben; 
net^U B N h"ben uns daruff erken-

* ) *>wse Austastung nahe.
Memminger Rates find mitunter 

So ein EnEi?^. gesundem Mutterwitz,
mohl noch in das Ende des 14. Jahrh.M verlegen ist (u. B. Bl. 1r.): Mindelheimer Bü^er 

auf dem Wege nach Burgau gefangen worden; einige 
entkamen lln^fang«n; von den Gefangenen entrannen 
einige aus dem Mock; zwer lösten sich mit Geld; diese zwei 
wollten nun vor Gericht ihr« Reisegenosten zur Destreituna des Lösegeldes heranziehen; die Mind^imer Mbendi« 
Klage nach Memmingen und die Memminger entschieden 
dahin „das die da entrunnen fint ungevan«^ öder ussdem 
block, billig ledig sinnt, wan in got davon hat geholfen"__ 
Erhard Muhellin hatte beim Spiel dem Elantzmann einen 
Pfennig genommen urS war darob von Elantzmann an- 
geklagt worden. Die Memminger weisen die Klage ab mit 
der Begründung: „Der glantzman hat nit beschaidenlich ge- 
faren, daz er alz zornlich gelousfen ,st und dem Ammann 
geclagt Art............ «an solich dink ob spil dick (oft) be-

»r . ir nu an uns begert iuch dez ze underwisen, 
wo» »nL unser stat recht darumb recht sy ; „darinne ir 
unsers 2ts und underweysung begerent"; „ine urteil ha­
bend iruf uns gezogen" u. u. 

schicht" (U. B. Bl. 3r.). — Der Denk hat die Winzerin 
eine Wucherin geheißen, die Winzerin hat ihm hinausgege­
ben „datz du ain dyeb bist". Der Entscheid der Memmin­
ger lautet: Denk hat 30 Schilling Hlr. Strafe zu bezahlen 
und einen Monat aus der Stadt zu gehen; die Winzerin ist 
freizusprechen „wann er ez an sie brauht hat und red gen red 
gehöret" (U. B. Bl 3 r.).

Die einzelnen Rechtsmitteilungen bieten, da ausführ­
lich auf Memminger Verhältnisse Bezug genommen wird, 
für die Memminger Rechts- und Kulturgeschichte eine fast 
noch reichere Ausbeute als für die Mindelheimer Geschichte. 
Die auszüglich mitgeteilten Memminger Gesetze liegen 
z. T. vor d^m durch M. Fhr. v. Freyberg°) veröffent­
lichten Memminger Stadtrecht von 1396, z. T. sind sie die­
sem wörtlich entnommen, z. T. spiegeln sich spätere Rechts­
verhältnisse wider. Eine zukünftige Darstellung der Mem­
minger Rechtsgeschichte wird dieses Urteilbuch daher nicht 
außer acht lasten dürfen.

°) Sammlung historischer Schriften und Urkunden 5, 
Stuttgart und Tübingen 1836, 241—324.

Die Haintzel zu Memmingen
Von Dr. A. We st ermann (Heidelberg).

Wie eng die Familien der oberschwäbischen Städte Zu­
sammenhängen, dafür liefert die Memminger Geschlechter­
geschichte auf Schritt und Tritt ihre Beispiele. Meistens 
sind Heiraten die Veranlassung, der Geburtsstadt den Rük- 
ken zu kehren und in der Heimat der FrauEluck 3» 
versuchen. Wir haben den Eindruck, als ob im Mtsgehe^ 
den Mittelalter eine ungemem große Beweglichkeit die 
städtische Bevölkerung ergriffen hatte. Nicht nur die Hei­
mat wird leichten Herzens verlassen, auch innerhalb der 
Stadtmauern findet ein fortgesetzter Austausch liegender 
Güter, ein immerwährendes Hinundherziehen statt. Selbst 
altangesessene Familien lieben es ihr Heim öfters zu wech­
seln. Ein aufmerksames Durchblättern der städtischen Zins- 
und Steuerbücher wird in überraschender Weise den Beweis 
für die Richtigkeit des Gesagten liefern.

Wie die Besserer aus Ulm, die Stüdlin aus St. Gallen, 
die Vöhlin wahrscheinlich ebendaher, die Stebenhaber und 
Funck aus Schwäbisch-Emünd kamen, so wanderten die 
Haintzel — auch Hainzel, Haintzl und Hainzl geschrieben — 
gegen Ende des 14. Jahrhunderts vom Bodensee her über 
das benachbarte Jsny in Memmingen ein: als Ams ver 
lange Hutter am Montag vor St. Bartholomaustag^r- 
Aug.) 1396 seine Güter zu Hitzenhofen, Kinberg Und VU^ 
bach dem Memminger Spital verkaufte, übernahm n ven 
Albrecht Schellang auch Heinrich Haintzel von Z^ZZ^chfüh- 
zu Memmingen, die Gewähr für gewissenhafte ^>u 
rung der Verkaufsbedingungen.-) r^r^te Mem-

Die Genealogie der hiermit in der beschichte 
mingens zum erstenmal auftauchenden Haintzei ^er 
einer aus dem Jahr 1555 stammenden HandsAr, 
Augsburger Stadtbibliothek aufbewahrt (im 
G. H. bezeichnet). So skeptisch wir sonst den S^AUAn, 

LÄ

ü^'^^ogener Gelehrter und Staatsmann. Endliche Be° 
und Enkel haben das Werk fortgeführt und urkundi A 
lege beigebracht. Mit der größten Sorgfalt w 
Daten verbessert und Irrtümer der vorhergehe^ ^L 
^b-'ter berichtigt LeLer ist die der G. H. »Kräng 

/rkundensammlung nicht mehr vorhanden uno 
damit Nachprüfung erschwert; aber andere 
stehen uns heutzutage dafür zur Verfügung und sie ergeoen 
w den meisten Fällen die Richtigkeit^der Aufzeichnungen 
J°hann Baptists und seiner ForKtzer Somit nehme ich 
seinen Anstand, die G. H. als Leitfaden den folgenden Ze.- 
len zugrunde zu legen. '

') Sti.-A. (-- Stift.-Arch.) Fol.-Bd. 49.
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Zu Beginn des 14. Jahrhunderts waren die Haintzel 
Lindauer Bürger; als solche waren sie Lehensinhaber der 
Burg Deg elfte in, eines nicht fern der Vaterstadt ge­
legenen und dem Abte zu St. Gallen gehörigen festen Schlos­
ses. Seit welcher Zeit die Haintzel schon Lehensmannen des 
Abtes waren, steht nicht fest; jedenfalls aber urkundet Abt 
Hermann, der 1333 dem Äbte Rudolf II. in der Klosterherr­
schaft folgte, am 30. November des genannten Jahres, daß 
er dem ehrbaren Manne Heinrich dem Hainzel und seinen 
ehelichen Leibeserben die Burg Degelftain mit ihrer Zu- 
gehörung zu einem rechten Lehen verliehen habe?) Es ist 
Las die älteste urkundliche Erwägung der Haintzel über­
haupt.

Die Burg verblieb bis 1368 im Besitz des Geschlechtes. 
In diesem Jahre veräußern Heinrich (I) der Hainzel und 
Anna, seine eheliche Wirtin, sowie beider Söhne Hainz (II), 
Bürger zu Jsny, Hans und Chonrad die Hainzel ihre Burg 
Degelstein und all ihr Gut in dem Dorfe Schachen um 
741 Pfd. H. Konst. Währ, an Rudolf von Tettighofen, Bür­
ger zu Konstanz, wobei die Verkäufer als Bürgen Burkart 
von Wiler, den Bruder der Anna, stellen?) Ob wir es in 
dieser Verkaufsurkunde mit dem gleichen Heinrich, der 1333 
mit Degelstein belehnt wurde, oder mit feinem Sohne, zu 
tun haben, wage ich nicht zu entscheiden, trotzdem es die 
G. H. annimmt. Jedenfalls aber find Heinrich (I) und seine 
Gattin Anna Wiler die Stammeltern der Memminger 
Haintzel; denn ihr Sohn Heinrich (II), Bürger zu Jsny, 
__ er war mit Elisabeth von Nydeck verheiratet und soll 
1386 bei Sempach gefallen sein ') — war seinerseits wieder 
der Vater des gleichnamigen Heinrich (III), den wir von 
1396 ab urkundlich in Memmingen verfolgen können. Diese 
Reihenfolge stützt sich nicht nur auf die E. H., sie wird auch 
durch einen Eintrag im Jahrtagbuch von St. Martin zu 
Memmingen erhärtet'), der auch sonst noch brauchbare An­
gaben für die Aufstellung der Haintzelschen Stammtafel 
enthält. Das Nähere mag aus der beigefügten Stammtafel 
ersehen werden. Wir aber wenden uns dem Memminger 
Heinrich (III) zu.

Die Zeit seiner Einwanderung von Jsny her läßt sich 
urkundlich nicht bestimmen. Die G. H. nennt zwar einmal 
das Jahr 1386, an einer anderen Stelle aber das Jahr 
1387'); mit welchem Recht, lasse ich dahingestellt. Jeden­
falls hören war vordem 21. August 1396 nichts über sein 
Tun und Lassen in Memmingen. Dann aber stoßen wir in 
den folgenden Jahren mehrfach auf seinen Namen. So 
tritt er zunächst — fast genau nach Verlauf eines Jahres — 
am 30. August 1397 als Käufer auf: er erwirbt damals 
um 76 Pfd- H- vom Abt Peter zu Mönchroth und von seinem 
Konvent einen Hof zu Legau, den Hof zum Engelhartz und 
e.nenHof zu der ^ux^ 9. April 1398 dem vorhin ge­

nannten Albrecht Schellang als Gewähre zur Verfügung.
der Urkunde wird er diesmal Heinrich Hainzel „mit 

dem äckwert" bezeichnet, ein Hinweis auf das von ihm und sei7ek1>?Lau-r Verwandten geführte Wappenbild: ein 
entrecht mit der Spitze nach oben weisendes Schwert ,m 

roten Schilde. Unter der gleichen Bezeichnung siegelt Hem- 
rick ?7l7i auch am 2. April 1404?)

1403 lam 3. Jan.) verbürgte er sich bei der Aufnahme 
des Tunk Ammann von Krumbach und besten Tochtermann 
in das Lemming^
dienst erweist er im Jahre darauf (8. Febr.) dem Hans von 
Owe") Endlich erfahren wir noch, daß Heinrich (III) 
1405 vom Rate der Stadt zum Hauptmann des inneren 
Niedergastentores bestimmt wurde, eine meist von Ratsher­
ren versehene Würde.")

-) G. H. Bl. 1 r.
») G. H. auf den letzten nicht numerierten S.
') E. H Bl. 3.
°) Ealend. Bl. 148 (— Talendarium v. St. Martin, 

Reichsarch. München, Reichsst. Memm. Lit. Nr. 22).
°) G. S- Bl. 6 r. «. 7.
') Sti.-A. Memm. Fol.-Bd. 8.
«) Ebenda 1/1.
°) R-ichs-Arch. Bürg.°B. (Bürgerbuch, Lit. Nr. 74).
") Ebenda. « ,
") St.°A. (Stadt-Arch.) Memm. 26S/2 Bl. 2g

Die E. H. setzt seinen Tod m das Jahr 1407"); dieft 
Angabe wird stimmen; jedenfalls befand sich nach der glei­
chen Quelle ein vom 13. Aug. 1409 datierter Kaufbrief in 
den Händen der Augsburger Haintzel, in welchem unser 
Heinrich (III) schon als verstorben erwähnt wird.")

Heinrich (III) war dreimal verheiratet: zuerst mit 
Trete Riepin (Rupp), dann mit Agate Böhemin (Behem) 
und endlich mit Elfe Hartmännin.") Die Rupp und Be- 
hem waren alte Memminger Geschlechter; sie spielten ge­
rade um die Jahrhundertwende in der alten Reichsstadt 
eine führende Rolle und die in Memmingen doch noch nicht 
lange ansässigen Haintzel konnten ihre Stellung nur befe­
stigen, wenn sie in so nahe verwandtschaftliche Beziehungen 
zu den maßgebenden Familien traten. Die Hartmann 
aber suchen wir um jene Zeit vergebens unter den Mem- 
mingern Geschlechtern und der Elfe Wiege hat somit wohl 
außerhalb der Stadtmauern gestanden. Ich halte es zudem 
für sehr wahrscheinlich, daß Else Hartmann vorher schon 
eine andere Ehe eingegangen war: nach einem Memminger 
Zinsregifter, das in das erste Jahrzehnt des 15. Jahrhun­
derts zu setzen ist, zinst ein nicht näher genannter Anntzel 
— es kann eigentlich nur unser Heinrich sein — zusammen 
mit seinen Stiefsöhnen der Dadt einen Pfennig von einem 
in der Altstadt gelegenen Hause.") Leider werden uns die 
Namen verschwiegen, und so können wir auch auf diesem 
Wege der Herkunft der Else Hartmann nicht näher kommen.

Aus Heinrichs (III.) Ehen find im ganzen sechs Kin­
der heroorgegangen: abermals ein Heinrich (IV.), dann 
Trete, Anna, Verena, Peter und Else. Ueber die Mütter 
äußert sich die E. H. folgendermaßen: Wir haben ainen 
kauffbriefs de anno 1409 Dienstag vor Assumpt. Mar. (13.8.) 
aufs Peter vnd Elisabeth, Hainrich Hainzels s. zue Mem­
mingen kinder lautend, daraus gutt zuschliehen dz Hainrich 
Anna Margrett vnd Verena der Böhemin, aber Peter vnd 
Elisabeth der Hartmennin kind seyen.") Da der Kaufbrief 
nicht mehr vorhanden ist, so läßt sich die Angabe leider 
nicht näher nachprüfen, doch möchte ich folgendes dazu be­
merken. Unzweifelhaft fest steht die Abstammung Pe­
ters von der Else Hartmann; hat dieser Peter Loch selbst 
bei seiner Zeugeneinvernahme während des aufsehenerre­
genden Stüdlinschen Erbschaftsprozestes unter Eid als seine 
Eltern Heinrich Haintzel und Else Hartmann namhaft ge­
macht.") Weiter läßt sich aus dem Jahrtagbuch von St. 
Martin entnehmen, daß Peter eine Schwester namens Else 
hatte, zu welchen beiden die andern Geschwister Heinrich, 
Trete und Anna — Verena kennt das Jahrtagbuch nicht — 
in einen gewissen Gegensatz gesetzt wurden.") In diesem 
Punkt ist der aus dem Kaufbrief gezogene Schluß — „es ist 
gutt zu schließen" — sicher richtig, es fragt sich dann nur, 
wer die Mutter von Heinrich, Trete, Verena und Anna 
war. Und da möchte ich einen gelinden Zweifel daran, 
daß Agate Behem die Mutter sei, nicht unterdrücken: die 
Tatsache nämlich, daß der Träger von Heinrichs (IV.) 
Witwe ein Angehöriger der Familie Rupp ist und die 
Träger meistens aus den allernächsten Anverwandten ge­
nommen zu werden pflegten, deutet eigentlich mehr auf die 
Mutterschaft der Trete Rupp hin. Und führt nicht auch 
bn eine der Schwestern den Namen Trete? Einstweilen 
freilich können wir bei dem Fehlen weiteren Materials diese 
Frage nicht endgültig lösen um) wir müssen uns damit be­
gnügen, in der Else Hartmann wenigstens die Mutter 
Peters und seiner Schwester Else gefunden zu haben. —

Die erwähnte Zeugenaussage Peters ist auch noch in 
anderer Beziehung bedeutsam; wir schöpfen aus ihr die

Hab sein Vater Heinrich (III.) Kaufmann war 
Ven^ng in Handelsbeziehungen staiid. Damit 

die Haintzel in die Reih« der Fernhandel 
treibenden Memminger. Daneben betrieb Heinrich (lM

Hermat das Gewerbe eines Weinschenken, -me TatA 
kett, die damals von vielen seiner patr,zischen Ecnosten

") G. H. Bl. 12 r.
") G. H. Bl. 7.
") Ebd, und Talend. Bl. 148.
") S1.-A. Memm. 266/2 Bl. 16.
") G. H. Bl. 7.
"I S1.-A. Memm. 323/2.
") Talend. Bl. 148.
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ausgeübt wurde, ohne daß dadurch ihr Ansehen in der 
Bürgerschaft im mindesten gelitten hätte.

Heinrich (III.) besah nach unsern Quellen noch zwei 
Brüder, Hans und Peter (I.), sowie eine an Jakob Rudolf, 
Bürger zu Jsny, verheiratete Schwester, deren Rufname 
jedoch nicht bekannt ist.") Ueber Hans und Peter haben 
uns die Akten des Memminger Archivs keine Nachrichten 
übermittelt. Nach der E. H. war letzterer Bürger zu Jsny. 
Immerhin mag hier bemerkt werden, daß das in der Mem­
minger Stadtbibliotbek in Abschrift vorhandene Verzeich­
nis der Mitglieder der Gesellschaft zum Goldenen Löwen 
als ersten der Eeschlechterstube angehörenden Haintzel einen 
Peter Haintzel „mit dem Schwert" aus Lindau stammend 
aufführt.") Vielleicht war Peter auch in Memmingen 
einige Zeit ansässig.

Fast keine Nachrichten sind uns über Heinrich (IV.), 
den Sohn Heinrichs (III.) aus einer feiner beiden ersten 
Ehen, überliefert. Er starb schon in verhältnismäßig jun­
gen Jahren. Nachdem er uns am 27. März 1410 als Ge­
währe bei dem Verkaufe eines seinen Verwandten gehöri­
gen Hofes zu Babenhausen") und noch einmal 1412 als 
Hauptmann des Diemerturleins entgegentritt"), wird schon 
an St. Nikolaus Abend (6. 12.) 1413 von seiner Witwe 
Anna Vechlin (Vöhlitt) gesprochen.")

Diese Anna war die Tochter Erhärt Vöhlins und der 
Margarete Stoß.") Auch hier finden wir wieder, wie so 
oft, nächste Familienbeziehungen innerhalb der oberdeut­
schen Kaufmannschaft, denn Erhärt war der Begründer 
jenes Handelshauses, das den guten Ruf der Memminger 
Kaufleute bald begründen und in der damaligen Handels­
welt befestigen sollte. Von ihrem Ehemann hatte Anna 
als Morgengabe Güter zu Heimertingen zugewiesen erhal­
ten, die aus der Erbschaft ihres Großvaters Stoß herruhr- 
ten und die nun am 9. 8. 1414 als Kemptner Lehen ihrem 
Träger Hans Rupp an ihrer statt neu verliehen wurden.") 
Diese Güter bestanden aus dem sechsten Teil der Burg und 
des Dorfes Heimertingen mit den dazu gehörigen Rechten, 
nämlich dem Gericht, den Ehaften Zwingen und Bannen, 
der Taferne, den Mühlen, der Badstube, der Schmiedweide 
und dem Hirtenstab; dazu die zur Herrschaft gehörigen 
Eigenleute. Die andern fünf Sechstel gehörten den Edlin- 
stett, damals noch Bürger zu Memmingen, die dann später 
in den landsäsfigen Adel übergingen. Die Verwaltung des 
ganzen Euterkomplexes wurde zu gemeinsamer Hand ge­
führt. Hiergegen erhob nun 5ans Edlinstett 1431 Klage 
vor dem Memminger Dreizehnergericht, da ein gemein­
samer Besitz gegen der Stadt Memmingen Recht und Ge­
wohnheit verstoße. Anna Hainkel widersprach und ver­
suchte die ihr nicht genehme Teilung zu hintertreiben, indem 
sie durch ihren Träger — es war immer noch Hans Rupp — 
die Kompetenz des Memminger Gerichtes anzweifeln ließ 
und den Streitfall vor das Kemptner Lehensgericht gezo- 
«en wissen wollte Ihr Bemühen war, wie vorauszusehen,

Jum entschied der Stadtammann Wil-

dem Memminger Gericht suchen dürften und daß durch 
unparteiische Schiedsleute eine Teilung der Güter in sechs 
gleichwertige Teile zu erfolgen habe, worauf durch das Los 
der Anna ihr Teil zugewiesen werden solle"). Unzufrieden 
mit erner sol^n Losung verkaufte nunmehr Anna am 27.6. 
1431 kurz entschlossen ihren Anteil um 1500 fl. rhn. an ihren 
Prozeßgegner SansEdlintett, behielt sich aber ausdrücklich 
anderthalb Hofe, die ihr schon bisher allein gehört hatten, 
vor.") Auch der Laienzehnte zu Heimertingen hatte ur­
sprünglich zu dem gemeinsamen Besitz gehört; er war aber 
infolge Mißhelllgkeiten mit dem Lehensherrn diesem schon

'S) Ebenda und E. H. Bll. 8—10.
St.-B. Memm. 2,62.

S'l Fugg.-Arch. 7; 1. 4 Bl. 188. 
St.-A. Memm. 266/2 Bl. 29.

--) Sti.-A. Memm. 1/1.
s«) Ealend. Bl. 27 r.

Fugg--A. 162 1.
") Fugg-A. l61/l.
") Ebenda.

1421 (am 14. 6.) gegen eine anderweitige Entschädigung 
überlassen worden?')

Auch sonst begegnen wir der Anna Haintzel mehrfach 
in unsern Quellen. Sie ist es, die 1415 bei dem Kriegs­
zuge gegen Herzog Friedrich von Oesterreich einen Reiter 
auszurüsten hatte"), und die 1416 aus einem in der Nie- 
dergaffe gelegenen Hause 3 dn. für den Reichszins beisteu­
ern mußte.") Noch 1451 weilte sie unter den Lebenden; 
sie wohnte damals zusammen mit ihrem Bruder Hans 
Vöhlin im Kalch und entrichtete für sich allein die recht 
hohe Steuer von 23 Pfd. 12 sh.")

Aus der Ehe Heinrich (IV.) Haintzels mit der Anna 
Vohlin waren vier Söhne entsprossen, von denen jedoch nur 
Hans zu Jahren kam. Er verlegte seinen Wohnsitz nach 
Nordlingen, woselbst er 1432 starb, nachdem er zuerst die 
Ehe mit einer Frickinger, sodann mit einer Ulmer Ehinger 
geschloffen hatte. Mit der letzteren Sohn Rapold — ver­
heiratet mit Elaus Regels und der Susanne Walther 
Tochter — starb 1462 dieser Zweig der Haintzel aus.") Ob 
jene Elisabeth Haintzlin, die 1485 zusammen mit ihrem 
Gatten Veit Former, einem Bürger zu Nördlingen, dem 
Abte Heinrich zu Roth um 200 fl. rhn. ihr zu Memmingen 
gelegenes Haus verkaufte, zu viesen Nördlinger Haintzel 
gehörte, ist ungewiß; die E. H. kennt sie nicht. Das ver­
äußerte Haus dürfte ihr in diesem Falle von ihrem ersten 
Gatten, dem Memminger Hans Diether, zugefallen sein?')

Von Heinrichs (IV.) Schwestern, nämlich Trete, Anna 
und Verena, wissen wir nur, daß Trete mit einem Schutz 
verheiratet war.") Die Schütz treffen wir zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts unter den Memminger Patriziern 
an; sie waren Eewandschneider — so z. B. 1413 Tunrat und 
Jakob Schütz"), deren einer wohl der Trete Hamtzel Mann 
gewesen sein dürfte — und trieben dazu Handel. Lre Ver- 
mutung, daß sie zusammen mit den Haintzel eine Handels­
gesellschaft bildeten, läßt sich nicht von der Hand weisen.

Ein weiterer Sohn Heinrichs (III.), und zwar wie 
schon gesagt aus seiner Ehe mit Elfe Hartmann, war 
Peter (II.) Haintzel. An Mittfaften 1476 wurde er nach 
seiner eigenen Aussage 76 Jahre alt"); er muh also 1400 
geboren sein. Peter erscheint zum erstenmal in unserm Ge­
sichtskreis, als er sich 1422 in Begleitung eines Knechtes 
an dem Kriegszuge gegen die Burg Zollern beteiligte.") 
Um die Mitte des Jahrhunderts wohnte er in der Altstadt; 
hier entrichtete er 1422 von seinem Haufe 4 dn. Zins, wah- 
rend er 1450mit 19 Pfd. 10 sh. zur Steuer herangezogen 
^de. ) Eme Schwester deren Name jedoch nicht ange- 
8^ ' , lebte zu rener Zeit bei ihm; sie war mit 3 Pfd. 
5 sh. besteuert. Es kann sich hier wohl nur um eme Stief- 
schwester handeln denn seine rechte Schwester Elfe war 
damals schon langst verstorben. 1454 ist Peter (U-)?^r 
glied der Burgerzeche.") Im öffentlichen Leben tmt er 
wenig hervor; im Rate hat er, so viel wir wissen, niemals 
Messen uF> als Dreizehner finden wir seinen Namen nu 
in den Listen von 1460 und 1465.") Letztmals stoßen w 
auf ihn, als er 1475 in dem großen Prozesse um ^ T u 
schaft der Luitgard Stüdlin als fast 76jähriger Greis z 
Zeugenaussage herangezogen wurde.«) ^minaen.

Peter (II.) starb am 8. Mai 1480 zu MenMiMg 
Diese Angabe verdankt die E. H. einer Notiz semes gleich 
namigen Sohnes, wie überhaupt dieser Peter (III 
figer als Quelle der angezogenen Daten angeführt wl -

Verheiratet war Peter (II) seit 1427 mit der ge 
borenen Elfe Rudolf aus Jsn" Sie Mrb zu Memnnngen

Ä Fugg.-A. 165/1.
"I Eb^N^^/2 Bl. 98 r.
") G^H^B?^^^ in Verb, mit Fol.-Bd. 427.

A--A Memm. 266/2 Bl. 8 r.
) Zt-A Memm. 323/2.

Ä Ebenda 266/2 Bl. 106 r.
» N-buch".
«n A m Aemterbuch.
") St.-A. Memm. 23/2.
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am 2. Februar 1456, nachdem sie ihrem Gatten nicht weni­
ger als 16 Kinder geboren hatte.

Peters (II.) leibliche Schwester Else hatte zum Ehe­
wirt Oswalt Hutter d. ä.; am 1. August 1425 war sie schon 
verstorben.") Aus der Ehe des Peter Haintzel und der 
Else Rudolf gingen 16 Kinder hervor, die in der G. H. mit 
Angabe der Geburtsdaten aufgeführt find.«' )

Von dieser Kinderschar starken in jungen Jahren 6; 
von den übrigen, und zwar zunächst von den Töchtern, ist 
folgendes zu bemerken.

Verene wurde die Gattin des Memminger Ratsherrn 
Friedrich Amman; sie wird 1505 noch daselbst als Witwe 
erwähnt.«')

Ursula heiratete den Bürgermeister Peter Flick zu 
Jsny.«°)

Die beiden andern, Anna und Margret, dagegen hat­
ten den Schleier genommen. Erstere fand Zuflucht vor 
den Unbilden des Lebens in dem nordöstlich von Mem- 
mingen gelegenen Frauenkloster zu Klosterbeuren"), wäh­
rend die letztere ihr Dasein in einem Kloster zu Wien be­
endete, wohin sie wohl durch ihren Bruder Martin (s. u.) 
gekommen war.")

Von den Söhnen Peter (H) Haintzels war der älteste, 
Heinrich (V.), sicherlich Kaufmann; wir schließen das aus 
seiner am 27. Juni 1463 mit Barbara Schleicher aus Ulm 
abgeschlossenen Ehe«'): die Schleicher waren nämlich ein 
sehr bekanntes Ulmer Kaufmannsgeschlecht, das weitver­
breitete Handelsverbindungen unterhielt. Zudem gab 
Heinrich (V.) mit seiner Verheiratung seinen Memminger 
Wohnsitz auf und erwarb das Ulmer Bürgerrecht. Hier 
hat er denn auch sein Leben — nachdem er noch Ratsherr 
geworden war — beschlossen. Wer die Eltern der Barbara 
Schleicher waren, vermag ich auf Grund der mir zur Verfü­
gung stehenden Quellen nicht anzugeben; die Mutter führte 
anscheinend einen aufrecht nach links schreitenden Bären im 
Wappen. Der Bruder der Barbara war ein Daniel Schlei­
cher, wohl der häufig in den Urkunden jener Tage genannte 
Ulmer Richter. Sie starb am 1. April 1505 zu Ulm.«')

>el hier in 
heraus ge- 
^en Zweig

Die Nachkommen dieses Ehepaars verfolgen wir hier 
nicht weiter, denn sie stehen zu Memmingen in keiner nä­
heren Beziehung mehr. Nur soviel mag hier noch ange- 
merkt werden, daß von ihren 15 Kindern zwei Söhne, 
nämlich Peter (VI.) und Hans abermals zum Wanderstabe 
griffen und sich in Augsburg als Teilhaber der Weiser- 
Gesellschaft eme neue Heimat schufen. Unter die ratsfä- 
higen ^schlechter aufAnommen verschwägert mit den 
ersten Familien der Stadt, führten die Haintzl ' 
Augsburg bis ZU Aem Aussterben 1684 ein überaus ge­
achtetes Dasein. Die E. H. bringen über diesen Zweig 
noch manchen wertvollen und reichhaltigen Stoff.

Martin, der zweite Sohn Peters (II ) und der Elfe 
Rudolf, war Geistlicher gewo^ Geschick verschlug 
ihn nach Wien; hier fiel ihm die Pfründe Es Chorherr» 
an St. Stefan zu. Dauernd scheint er jedoch nicht m Wien 
gelebt zu haben; er verschied wenigstens am 25^ Mai 1493 
als ein vom Podagra arg geplagter Mann zu Memmingen 
und wurde dortselbst in der St. Martinskuche bestattet.")

Der dritte der Brüder blieb seiner Vaterstadt treu; 
es war Wilhelm Haintzel. Er wird 1476 in die Gesellschaft 
zum Goldenen Löwen ausgenommen"); 1479 ist er Ange­
höriger des Stadtgerichtes und von 1480 bis 1482 fitzt er 
im Dreizehnergericht.") 1493 zinst er der Stadt von einem 
in der Altstadt gelegenen Hause 4 dn. und von einem Gar­
ten 7 dn.") Letzterer Zins war vorher von seinem Vater

")E. H. Bl. 7.
«') E. H. Bll. 12 r. bis 27.
") E. H. Bl. 17.
«°) G. H. Bl. 21.
") G. H. Bl. 19.
"1 G. H. Bl. 23.

E. H. Bl. 13.
, Bl. 13.7v'

") E. H. Bl- 14.
St.-B. Memm. 2,82.
St.-A. Memm. Aemterb. 
St -A. Memm. Zinsb.

Peter entrichtet, der Garten also wohl bei der Erbteilung 
an ihn gefallen. Wilhelm starb zu Memmingen am 18. 
Juli 1501.°«)

Seine Gattin war die am 7. August 1457 zu Mem­
mingen geborene Anna Schad, die Tochter des Ratsherrn 
und Eroßzunftmeisters Albrecht Schad und der Anna Scher- 
mair. Sie muß noch bis Ende März 1523 gelebt haben; 
denn um jene Zeit nehmen die Pfleger der Memminger 
St. Martinskirche die Gebühren für die Abhaltung des 
Siebenden ein.")

Der einzige Sohn dieses Ehepaares, Jörg Haintzel, 
kehrte 1533 seiner Geburtsstadt ebenfalls den Rücken und 
zog nach dem glänzenden Augsburg. Hier hat er, wie die 
G. H. erzählt, ledigs stands gehauset, ain freye tafl gehal­
ten, sein vermögen alles vf leibgeding geliehen, also, do 
er alhie zu Augspurg anno 1543 gestorben, den letzten 
nouembris, hat er nichts denn ain hauslin bey s. Katharina 
sampt ainem gutten hausrhat verlassen, welche er Anthonij 
Haintzl sSohn Peters (VI.)j verschafft; alles anders sein 
vermögen ist seinen nechsten freunden leibdingsweis Heim- 
gefallen").

Etwas länger müssen wir nun bei Peters (II.) und der 
Else Rudolf Sohn Peter (III.) verweilen.") Am 24. Okto­
ber 1463 war es, als er, einundzwanzigjährig, auf der Hoch­
zeit des Hans Bürger mit dem Memminger Geschlechter 
Mark Zwicker in Streit geriet, in dessen Verlauf er seinen 
Gegner, sei es aus Jähzorn, sei es als Akt der Notwehr, 
erstach. Dies« in einer gleichzeitigen Memminger Chronik 
ausgezeichnet« Tragödie will die G. H. nicht recht Wort 
haben: sie überläßt es dem Leser, daran zu zweifeln. 
Solche Zweifel können aber in uns nicht aufkommen. Ab­
gesehen davon, daß unser Gewährsmann Wintergerst volle 
Glaubenswürdigkeit verdient, sprechen auch die Nachrichten 
über Peters fernere Schicksale für die Richtigkeit der Ueber­
lieferung.

Peter war, auch wenn die Tat in der Notwehr began­
gen war, ein Totschläger und er hatte sie nach der Auffas­
sung jener Tage in erster Linie durch einen Vergleich mit 
den Angehörigen des Erschlagenen zu sühnen. Derartige 
mit Hilfe der Obrigkeit herbeigeführte Verträge umfassen 
meist zwei Gruppen von Sühnehandlungen; die erste regelt 
die kirchliche Buße, der sich der Täter zu unterwerfen hatte. 
Hierher zählen die Wallfahrten, das Lefenlassen einer ge­
wöhnlich hohen Anzahl von Seelenmessen, die Teilnahme 
an feierlichen Prozessionen zu dem Grabe des Erschlagenen 
und Vornahme gewisser Bußübungen an demselben, die 
Stiftung der zu diesen kirchlichen Handlungen benötigten 
Wachskerzen und endlich die Errichtung von Sternkreuzen 
an dem Orte der Tat oder dort, wohin es die Verwandten 
des Getöteten wünschten. Die zweite Gruppe umfaßt die 
Festsetzung des Wergelds und sonstiger an die nächsten An- 
Worigen oder die bei Begehung der Tat sonst noch Ee- 
Ichadigten zu leistenden Schmerzensgelder. Neben dieser 
rein privatrechtlichen Abmachung trat dann in Memmingen 
noch die offentlichrechtliche Straf« für die Verletzung des 
Stadtfriedens: die Stadtverweifung auf die Dauer von 
fünf Fahren.

Ist nun auch ein Sühnevertrag zwischen den Zwickern 
und dem jungen Peter Arintzel nicht bekannt, so kommen 

ö^i Tatsachen inbetracht, die für Begehung des Tot- 
Ichlags durch unsern jungen Brausekopf fprechen. Die eine 
'st der m diese Jahre fallende Aufenthalt Peters am Hofe 
des Grafen Eberhard von Württemberg in Urach -- «ho 
ein Fernseln von der Vaterstadt. Und die andere ist die 
^ennahme Peters an der Wallfahrt des Grafen nach dem 

Lande. Hier liegt meines Erachtens ein deutlicher 
di- eine der üblichen Sühnehandlungen vor. Ueber
^.FahZt nach Jerusalem find uns nun genauere, allge- 
mein wissenswerte Angaben überliefert.") -.„Die Kavalkade, die sich am 10. Mai "68 von Urach 
aus in Bewegung setzte, bestand aus dem Grafen "er

") E. H. Bl. 20. Sein Grabstein mit Todestag 
der St. Mart.-K.

°°) Sti.-A. Memm. 308/1.
") G. H. Bl. 29.

G. H. Bl. 21 r., 22, 22 r.
") G. H. Bl. 22.

33



bard, 23 Mitgliedern hochangesehener schwäbischer Adels­
familien, unserm Peter, dem Arzte Hans Mynsinger, 
3 Kaplänen, 3 Köchen, einem Schneider, einem Seiden- 
sticker, 3 Trompetern und 12 Knechten, im ganzen also 
aus 49 Personen. Venedig wurde am 27. Mai erreicht 
und von hier aus führte der Weiterweg über das Adriati- 
sche und das Mittelländische Meer. Am 4. Juni, am Sams­
tag vor Pfingsten, hißte man die Segel. Am folgenden 
Tage wurde Parenzo an der istrischen, am 11. Juni Ragusa 
an der dalmatinschen Küste angelaufen. Schon am 17. Juni 
landete man in Tandia, steuerte am 21. Rhodus an und 
erreichte am Tage vor Peter und Paul (28. Juni) in dem 
Hafen von Jaffa das heilige Land. Hier verließ die er­
lauchte Gesellschaft genau einen Monat nach Beginn der 
Fahrt ihr Fahrzeug. Auf dem Rücken der Pferde strebte 
man nun dem heiß ersehnten Ziele zu, aber die Ungeduld 
mußte noch gezügelt werben, denn es war bei den Wallfah­
rern Sitte, Jerusalem wenn möglich Freitag abends zu 
betreten zur Erinnerung daran. Laß der Heiland an einem 
Freitag den Martertod am Kreuzesstamm erlitten hatte. 
So ritten sie nur langsam vorwärts. Am 8. Juli endlich 
lag die heilige Stadt vor den Augen unserer Schwaben 
und am selben Abend hielten sie mit Ehrfurcht ihren Ein­
zug in Jerusalem. Die heiligen Stätten wurden nun eine 
nach der andern besucht, und hier wird auch Peter in reu­
mütigen Gebeten und Bußübungen die Verzeihung des 
Himmels für seine Tat erfleht und erhalten haben. Unsere 
Quelle meldet noch, daß er am 13. Juli in Jerusalem zum 
Ritter geschlagen worden sei, eine Nachricht, die ich aber 
nicht für glaubwürdig halte; denn in keiner der späteren Ur­
kunden wiü» unserm Peter der Titel eines Ritters bei­
gelegt. Es ist das sicher eine auffallende Tatsache, fühlten 
sich doch die Bürger der Reichsstädte durch den Ritterschlag 
eines der ihrigen sichtlich geehrt, und sie legten Wert dar­
auf, die ihm hinfort zustehende Bezeichnung auch in den 
Urkunden der Nachwelt zu überliefern.

Nachdem die Pilger noch am 10. Juli Bethlehem einen 
Besuch abgestattet hatten, kehrten sie am 17. Jerusalem 
den Rücken und stachen schon am 21. wieder von Jaffa aus 
in See. Nach einem viertägigen Aufenthalt auf Typern 
warfen sie am 13. August vor Rhodos und am 24. vor 
Tandia Anker und beendeten nach auffallend langsamer 
Rückreise am 28. September wieder in Venedig glücklich 
und ohne jeden Unfall ihre viermonatige Wallfahrt.

Ob sich Peter, der von da ab in der Familie nur noch 
den Beinamen Hierosolymitanus führte, damals schon die 
Tore der Vaterstadt wieder öffneten und er in Gnaden aus­
genommen wurde, wissen wir nicht. Die nächste sichere 
Nachricht, die wir über ihn besitzen, stammt erst aus dem 
Jahre 1480. Am 11. März legte er der Ursula Besserer, 
der Tochter des Memminger Patriziers Hans Besserer und 
der Elisabeth Werckmeister, zu Memmingen das Ehever- 
sprechen in der üblichen Form ab. Die Hochzeit war auf 
den und die Gäste schon geladen wor-

Antomerhause ausgebrochenen ärger- 
lnben Zwistwkeiten — drei Männer stritten sich um die 
Wurde des Prazeptors und Stadtpfarrers — der Pfarrei 
das Interdikt drohte. Schnell entschlossen ging das Braut­
paar noch am 27. Juli zur Kirche, während Hochzeit und 
Beilager doch erst am vorher bestimmten Tage abgehalten 
wurden. Das jung« Paar lebte das erste Jahr im Hause 
und aus Kosten des alten Besserer; kaum aber hatte es 
sein eigenes Senn bezogen, als der Tod mit rauher Hand 
in das eheliche Glück emgriff: Elisabeth hatte am 22. Okto­
ber 1841 emem Sohne, namens Leonhart, das Leben ge­
schenkt; am 30. Oktober verschied sie im Wochenbett Jbr 
Sohnchen aber folgt« ihr am 7. November ins Grab nach, 
Las sie beide in der Leutkircherschen Eurbstätt« auf dem 
Kirchhof zu St. Martin neben dem Chor fanden.' Die 
Haintzelsche Grabstätte war damals nicht zugänglich, „dann 
Nn votier Peter (II.) Amtzel "" verwesen waz".

Nach dem Tode der ersten Gatten ging Peter (III.) am 
25 August 1491 eine zweite Ehe ein mit der Witwe Erhärt 
m-iblins von Frickenhausen, Elisabetha, einer Tochter des 
m "-kiiraer Atriziers Hans Lauglnger und der Ursula 
A^^ntsl war das jene treffliche Matrone, die 
Langenma - . ersten Gatten hinterlassenen
L'VL 'M und -u -Eh--«. W, du,.
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fei» wohl annehmen, daß Peter ihr hierbei seinen kaufmän- 
nische; Rat nach Kräften angedeihen ließ. Denn Peter 
war sicherlich Kaufmann; schon größere von ihm unternom­
mene Reifen lassen darauf schließen.

So erfahren wir einmal von seiner Gefangennahme 
am 26. April 1486 in der Nähe von Krumau südlich Bud- 
weis durch Veit Bogner und Niklas Brantweiner. Mit 
120 Goldgulden, einer recht beträchtlichen Summe, mußte 
er sich loskaufen. Was in aller Welt führte Peter nach Böh­
men, wenn nicht Handelsbeziehungen!

Peter (III.) starb zu Augsburg am 3. 8. 1504; er 
wurde in der Kirche zu St. Anna beigesetzt. Seine Gattin 
folgte ihm am Thristtag 1509, nachdem sie in Ausführung 
eines schon am 18. 6. 1498 errichteten Testaments am 16. 2. 
1505 die noch heute bestehende Lauingersche Senioratsstif- 
tung mit 5000 fl. ins Leben gerufen hatte.") Um die 
gleiche Zeit wurde auch den Geschwistern des kinderlos ver­
storbenen Peter und ihren Nachkommen Anteile an der 
Hinterlassenschaft ihres Bruders ausgezahlt. Als Testa­
mentsvollstrecker waltete sein gleichnamiger Neffe zu Augs- 
bürg feines Amtes. Es erhielten u. a. damals Verena 
Ammann und Peter Flick je 1252 fl. und auch die Kinder 
Heinrich (V.) Haintzels zu Ulm stellten ihrem Bruder Pe­
ter (I V.) Vollmacht wegen der Erbschaft des Oheims aus; 
wieviel ihnen zufiel, wissen wir nicht.") ...

Peter (III.) stand bei den Genealogen seiner Familie 
in gutem Andenken; einer von ihnen schrieb an den Rand 
des ihn betreffenden Blattes der G. H.: „Hierosol^mitani 
kuius inäustriae äebet xens nostrs conservstsm ma- 
terism kuius kistorise operis." Schade, daß die von ihm 
gesammelten Nachrichten uns nicht mehr in der Urschrift 
vorliegen, sie mögen noch manches Bemerkenswerte über 
die Familie enthalten haben. — -

Damit hätten wir alles, was von den Haintzel „mit 
dem Schwert" für die Zeit, da sie innerhalb der bergenden 
Mauern Memmingens ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten, 
überliefert ist, ausgezeichnet. Es bleibt nun noch die Auf­
gabe, mit kurzen Worten einer weiteren Familie Haintzel 
zu gedenken, die ebenfalls mit Memmingen in Beziehung 
steht. Es sind dies die Haintzel (vielfach auch Hannzel 
geschrieben) „mit der Angel", oder, wie sie sich auch 
nennen, die Haintzel genannt Hofmeister.
. Ein ^nns Hannzel genannt Hofmeister war Freunds- 
belgischer Vogt zu Mindelheim. Als solcher siegelte er am 
28. März 1492 den Bestandsbrief Hans Bonenbergs, als die- 
ser mit einem dem Memminger «Altai gehörenden Hofe zu 
Breitenbrunn belehnt wurde.") Es ist derselbe Hans 
Hainzel von Mindelheim, der 1523 dem Rat von Mem­
mingen Mittel und Wege anaab wie der Streit über das 
Frickenhauser Hochgericht mit Erhärt Vöhlin beigelegt wer­
den könne. Der Rat sprach ihm zwar seinen besonderen 
Dank aus, konnte sich aber doch nicht dazu entschließen, den 
vorgeschlagenen Vergleich anzunehmen.") Wie hlerso muß 
Hans sich auch schon früher um Memmingen verdient ge­
macht haben, wurde ihm doch 1512 ein silbernes Trinrge- 
schur von 9 fl. Wert vom Rate verehrt.") ,

Stand dieser Hans sozusagen nur in geschäftlicher Hin- 
ficht in einem näheren Verhältnis zu Memmingen, fo er- 
warb seine Familie mit Wilhelm Hainzel genannt Hof- 
melster -- es war wohl sein Sohn — 1523 das Bürger- 
sten fün^JaN "" es üblich war, auf die nach- 

n^^on im Jahre vorher war er in die Gesellschaft zum 
Goldenen Löwen ausgenommen worden"); ich vermute, daß 
er irine Mitgliedschaft erheiratet hatte. Fär die Auf- 

das Bürgerrecht mußte er jährlich 8 fl. Steuer 
nebst dem gewöhnlichen Wacht-. Brunnen- und Ungeld ge- 
ben: und falls er Handel treibe, so solle er wie andere 
Kaufleute auchdie üblichen Abgaben entrichten. Außer­
dem behielt sich der Rat die Versteuerung aller in oer
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Stadt gelegenen Güter, die er ankaufen würde oder die 
ihm „überkämen", gleich wie bei andern Bürgern vor. 
Das ..überkommen" dürfen wir wohl als „ererben" deuten, 
und somit muß er oder seine Frau Anwartschaft auf liegen­
des Gut in der Stadt gehabt haben.

Das Bürgerrecht wurde ihm später verlängert; 1530 
beteiligte er sich nämlich an der Abstimmung über die An­
nahme oder Verwerfung des der Reformation so ungün­
stigen Augsburger Reichstagsabschieds. Er entschied sich 
wie die Mehrzahl seiner konservativ gerichteten Zunftge­
nossen für die Annahme.")

Wilhelm war Kaufmann; wir können das schon aus 
dem Wortlaut seiner Bürgeraufnahme schließen. Wir ha­
ben aber auch positive Beweise dafür. Er ist nämlich jener 
Wilhelm Haintzel, den wir 1508 als Teilhaber der Welser- 
Eesellschaft antreffen.") Bei der Auseinandersetzung, die 
sich 1517 im Schoße dieser Gesellschaft abspielte und über 
die wir so anschaulich durch die lebensvolle Schilderung Lu- 
kas Rems in seinem Tagebuch unterrichtet sind"), schloß sich 
Wilhelm der neugegründeten Gesellschaft des Jakob Wei­
ser zu Nürnberg an. In Memmingen dürfte er wohl Fak­
tor dieser Firma gewesen sein, bis er 1533 von seinem Chef 
nach Venedig gesandt wurde, um dort die Geschäfte der Ge­
sellschaft zu vertreten und die Safraneinkäufe auf den be­
rühmten Märkten von Aquila in Mittelitalien persönlich 
zu besorgen. 1537 war er noch in Venedig, dann entschwin­
det er unsern Blicken.")

") St.-A. Memm. Fol.-Bd. 302.
") A. Schulte I. S. 641. Gesch. d. mittelalt. Verk.
") S. 19 Hsgg. v. B. Greifs, Augsbg. 1801.

Wie alle Eroßkaufleute seiner Zeit hatte auch er feinen 
Handelsgewinn in Landbesitz angelegt . Bei feiner Auf­
nahme in die Memminger Geschlechterstube hören wir von 
ihm als dem Grundherrn von Nassenbeuren, einem nörd­
lich von Mindelheim gelegenen Dorfe.")

Wahrs^inlich ist auch jener Franz Haintzel, der 1521 
in Wien — wohl ebenfalls als Faktor einer Handelsge­
sellschaft (der Besserer?) — gestorben war and für dessen 
Totengeläute die Pfleger von St. Martin in Memmingen 
das „Leutgeld" einnahmen"), ein Mitglied der Haintzel 
„mit der Angel". Die E. H. kennt wenigstens keinen Franz 
als ihren Familienangehörigen.

Ebenso dürften wohl Christoph Hayntzel wie auch Hans 
Hantzel, von denen der erstere der Jakob Welserischen Fili­
ale in Antwerpen, der letztere aber der Filiale zu Genua 
am 15. Oktober 1537 auf Probe zugewiesen wurden"), den 
Haintzel „mit der Angel" zuzuzählen sein, andernfalls sie 
wohl in die Dienste der Augsburger und nicht in die der 
Nürnberger Weiser getreten wären; denn die Haintzel „vom 
Schwertwalen auf das engste, auch durch Familienbande, 
mit Anton Weiser und seinem Unternehmen verbunden. 
Die beiden Genannten könnten sehr wohl Söhne Wilhelms 
gewesen sein.

Weitere Nachrichten über die Haintzel „mit der Angel" 
stehen mir einstweilen nicht zur Verfügung.

") v. Weiser, Urk. z. Gesch. d. Nürnbg. Hand. S. 33 ff.
") St.-B. Memm. 2, 62.
") Sti.-A. Memm. 308/1.
") Welser, Urkunde S. 40 f.
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Bon alten Bräuchen
Di- kov Aufklävungszeit hat zwar mancherlei Gutes

S7dkn".,N°m S
rungsblätter »um Bewußtsein.

Seit ältester Zeit schon hatte man allgemein die Vor- 
stelluna, daß starker Schall, lautes Lärmen bedrohliche Un­
holde zu bannen imstande sei. Der bedrohlichsten Gefahren 
eine, nach ursprünglicher Volksmeinung auch von einem 
geisterhaften Wesen hervorgerufen, ist ein Donnerwetter. 
Und so suchte man dieses in der Frühzeit durch Lärmwerk­
zeuge nach dem Aufkommen der Glocken durch deren kräf­
tiges Läuten zu bannen: kulxurs krankn besagen darum 

viele Glockeninschriften. Eine Verordnung der kgl. Lan 
direktion in München weist nun am 24. 4. 1806 (Reg.-Bl.
S. 158) darauf hin, daß schon früher w'ederholt,so am 
1. 8. 1783, am 9. und 23. 7.» dann am 13. 10. 1784, am 
8. 4. 1791, am 4. 5. 1792, am 28. 5. 1800 und zuletzt am 
11.7.1804 das Wetterlauten abgeschafft und Erboten wor­
den sei und daß dieses Verbot «beEals ernE 
müsse. Gründe: „So wenig der ^brauch des ir­
gend einen vernünftigen Zweck wirtt^ hat. io
unsicher es ist, ob ein solcher dabey möglich sey, und )o seyr 
es Ä stets bewährt hat, daß die meisten vom Blitze er­
schlagenen Personen auf Kirchthurmen oder in deren Nahe 
get?offen wurÄn, so streitet alles Wetterlauten gegen die 
Gefühle und Begriffe einer wahren Eottesverehrung und 
Frömmigkeit ebensosehr als gegen die Erfahrung und die 
Wissenschaft" Wird auf diese Begründung hin, nachdem 
acht Verbot« nichts geholfen, das neunte seinen Zweck er­
reicht haben?

3L



Die Mahnung vom 11. 7. 1804 — gezeichnet Freiherr 
von Hertling — wird am 6. 8. d. I. dahin erläutert und 
erweitert, daß auch das sog. Zeichen zum Gebete, das in 
manAn Dörfern und Städten vorzüglich beim Anfänge 
und Ende des Gewitters üblich war, verboten sei, „indem 
das Gewitter selbst die mächtigste Aufforderung zur An­
betung, zur Ehrfurcht und zu dankbaren Empfindungen 
gegen das höchste Wesen ist, die in manchen Orten gedulde­
ten Zeichen zum Gebete hingegen nur zu oft zur Nahrung 
der Vorurtheile mißbraucht werden".

Auf die uraltherkömmlichen Funkenfeuer am Funken- 
sonntag waren schon zu reichsstädtischer Zeit einige Angriffe 
gemacht Worden — ve^eblich. Im Jahre 1823 versuchte 
es auch die Regierung des Oberdonaukreises durch Aus- 
schreiben vom 30. 5. (Jntellig.-Bl. d. Obdkr. S. 471 f.); sie 
erklärt „das in einigen Gegenden jährlich am Sonntag 
nach der Fasching (Weißen Sonntag) zur Zeit des Eintrit- 
tes der Abenddämmerung gebräuchliche Scheibenfeuer, 
bestehend ,n Anzündung von Strohfackeln, Glühendmachen

SA'ben aus Holz und Schlagen dieser durch Prügel 
als einen gegen die Feuerpolizei verstoßenden 

m die Erwartung aus, daß „die Vorstände
der Polizeibehörden diesen Mißstand bei eigener Verant­
wortung zu entfernen wissen werden." Die Begründung 
mit der Feuerpolizei ist schwach; was hätte denn da drau- 
Uu °uf einsamen Höhen anbrennen sollen? Die leeren

Wiesen? igO Jahre sind darüber hingegangen 
Viel größer war die Gefahr, daß 

tatsätdNck VerMenheit bringt, wie die Feuer denn 
einige Jahre unterblieben. Aber der zähe 

Smn des Schwabenvolkes hat sie wieder erweckt.
kl.

(Schluß folgt.)
Aus Arbeiten zur Geschichte von Stadt und 

Landschaft
Seilmeyer, Schwaben-

" d Eindrücke und Bilder aus bayerisch Schwa- 
ben. Verlag für prakt. Kunstwissenschaft von Dr. 
6- T. Werzmger L Eo. München 1922. 136 S. 4°.

Quartband, in braungelbem Eewadd, 
«»^'^schacht ist und mit den Wappenzeichen Augs- 

- Lindaus sowie dem Reichsadler geziert, als 
neuen Verlags, der sich damit vortrefflich 

bekennt, daß er gesonnen ist, sich in den edlen
In " Heimatpflege und Volksbildung zu stellen. Ist 

den erfreulich und begrüßenswert, so muß es

mit angefügtem^»^ Muster derer der gleichen Kirche 
scheinen also Heroik Verfasser und Verleger 
schwäbischer un erer Stadt und wohldes der Lext KaanN°^ A ^n. Vom Verfasser gibt 
tung — wenn es W "'""Verleger gäbe es die Äusstat- 
hin schon wüßten Memminger wokl zumeist ohne-
Gattin, die er M ?L^a doch - natürlich außer seiner 
Liebe und Vertiefungvon hier holte — seine ganze 
Und zu allem ÜeWluk gewidmet,
dichterischen Widmuna es noch aus in einer
finden mögen: zwer Strophen hier Platz

Das erste Buch aus dem Verlas
Der meinen Namen trägt
Soll Zeuge sein für das Gefühl, 
Das mir ,m Herzen schlägt

Fürs Schwabenland . . .
Das Schwabenland und seine Kunst 
Sind tief mir eingegraben, 
Und wenn ich gleich ein Bayer bin. 
Mein Herz gehört den Schwaben.

Das Buch atmet tatsächlich Schwabengeist auf jeder
Seite. Der Verfasser — ob wohl selbst Schwabe? — be­

greift Schwabenart voll und ganz und versteht es, sich dar­
ein zu vertiefen und. wie das Riehlsche Wort sagt, aus den 
lebendigen Quellen schwäbischen Volkstums Neues heraus- 
zulesen. Er ist aber auch geschichtlich genügend unterrich­
tet, um die Ursachen des Werdens dieser Sondersamkeit zu 
begreifen und begreifbar zu machen. „Der Schwabe ist 
ernster und innerlicher als der fröhliche Altbayer und in­
nerlicher als der leichtlebige Franke. Er bohrt gern in ein 
Loch hinein und wundert sich dann darüber, wenn er am 
entgegengesetzten Ende herauskommt. Dieser Hang zu spe­
kulativer Betrachtung zeugt die schwäbischen Erfinder und 
Künstler, baut philosophische Systeme oder Kathedralen. 
In schwäbischem Wesen mischt sich merkwürdig Schollen- und 
Weltgeist, Originalität und Universalität." Und so unter­
scheiden sich denn bei allem Gemeinsamen sogar die schwäbi­
schen Städte gleich ihren Bewohnern: Ulm hat ganz anderes 
Gepräge als Augsburg, Memmingen anderes als Kempten, 
Nördlingen anderes als Kaufbeuren usw.

Reichsstädtisch Land kommt zuerst dran. Nach einer 
vorausgehenden Betrachtung von Reichsstädtertum und 
Bauernschaft wird Memmingen und Kaufbeuren 
gewürdigt, dann folgt die Donaustraße mit dem Münster- 
beherrschten Ulm, dem einstens „Klein-Wien" genannten 
Eünzourg, dem Landstadtcharakter tragenden Lauin - 
gen, dem geistlich-aristokratischen Hauch verbreitenden 
Dillingen, dem reizvollen Donauwörth mit sei­
nem geschichtlich wie städtebaulich so mannigfaltig gestalte­
ten Schicksal, bis hin an das ganz andere Volksart zeigende 
Neuburg a. d. D. Anders wieder grbt sich das Rres mit 
dem danielüberragten, in seinem Grundriß einem Ei mit 
Dotter vergleichbaren Nörd l i n g e n und der hochragen­
den Harburg, einer der schönsten Burgen Deutschlands. 
Von schwäbischen Klöstern sind drei ausgewahlt, eines von 
Zisterziensern und zwei von Benediktinern: das ernste 
Kaisheim, gotisch geblieben IN seinen Bauformen und 
barockifiert in seiner Einrichtung; Neresheim — schon 
über den bayerischen Grenzpfahlen draußen auf dem Härdt- 
seld — ein rein barockes Werk des Schöpfers der Würzburger 
Residenz, und schließlich — nun, natürlich Ottobeuren : 
svver üerl ver§aer:e 6er: tast mir leiäe! Es hat ja »die 
prächtigste Klosterkirche, die wie keine andere den Geist des 
18. Jahrhunderts verkörpert".

Folgt das Allgäuer Oberland: voran das doppelgesich­
tige Kempten, stiftisch und reichsstädtisch, und dann die 
wellenumspülte Seehasenstadt Lindau, der ihre Lage 
das Wesentlichste im Gepräge verleiht. Den Beschluß bildet 
die Hauptstadt unseres Anteils am Schwabenland, d^en 
führende Stellung von der Zeit der Römer an, da es schon 
als splenöickissims colonis bezeichnet wird, bis heute Nw 
wie in jeder anderen Hinsicht so auch in der Kunst von ie 
geltend machte und unbestritten blieb.

Als eine Art Anhang bringt Heilmeyer noch eme kurz 
skizzierte Würdigung schwäbischer Kunst, worin er in weni­
gen Strichen die Gegensätzlichkeit, Zur fräMLen uAalt- 
baierischen herauszuheben sucht, die sich in Malerei, 
werk und Hausbau nicht minder zeigt wie rm Duchdrua 
und Holzschnitt, so zwar, daß das grüblerische, suruckyat 
tende Wesen schwäbischer Naturanlage sogar mäßigend aus 
das Rokoko, die künstlerische Ausdrucksform heiterster, Lau­
ne, ausgeübt hat. Sind die — im ganzen 54 -- beigege­
benen Bildchen, die das gedruckte Wort vortrefflich zu er 
läutern geeignet find, im allgemeinen schon geschmaarw" 
ausgewählt, so ganz besonders die drei, die Schwabenart 
auch dem Fernerstehenden zum Bewußtsein bringen sollen, 
der biderbe Ulmer Jakobus, der klobig-dickkopfige, selbst 
bewußte Memminger Ratsherr und vor allem diegemur- 
lich befangende Darstellung häuslich-mütterlichen Waltens 
in der Felizitasgruppe, in der sogar jedes Kind in seiner 
Eigenart einen Gesichtsausdruck zeigt, als wollte es schon 
die tiefsten Geheimnisse seiner Umwelt ergründen.

Ein Buch, an dem jeder seine Freude haben muß, auf 
das jeder Schwabe stolz sein darf und das er zu besitzen in­
nigst wünschen wird.

kl.

Verlag des Memminger ANertums-Derein». — Verantwortlich für die Schristleitung: Dr. Jul. Mted«l.
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Lebensweise und Lebensbedürfnisse eines 
Gesellen der Großen Ravensburger 

Gesellschaft
Von Dr. Magdalene Schindelin (Bonn).

Der für die Wirtschaftsgeschichte des ausgehenden Mit­
telalters so unendlich bedeutungsvolle Fund*) von Ee- 
schäftspapieren der Großen Ravensburger Gesellschaft?) hat 
auch ziemlich reichlichen Stoff über die Gesellen dieser Han- 
delsgesellschaft ans Licht gebracht. Dieser ermöglicht uns 
ein Bild von dem Leben und den Bedürfnissen der Fakto­
ren und Reisenden dieser Gesellschaft, der Gesellen in den 
Geliegern und „auf der Straße", wie der übliche Ausdruck 
lautete, zu gewinnen. Unserer Schilderung liegen zu 
Grunde: 1. Bemerkungen persönlichen Inhaltes, die sich 
neben rein geschäftlichen Mitteilungen und Instruktionen 
in den Rundbriefen der „Herren der Gesellschaft" an die 
Gesellen in den verschiedenen Faktoreien finden, und 2. vor 
allem die Rechnungen der Grellen über ihre Spesen, die 
die Gesellschaft ihnen vergütete.

Denn ein festes Gehalt bezogen ihre Gesellen, so weit 
wir sehen können, nicht, sondern sie waren mit mehr oder 
minder großen Einlagen an der Gesellschaft beteiligt und 
erhielten dementsprechend ihren Gewinnanteil, „ganze und 
halbe Gewinnung . Wenn sie sich als tüchtig und erfolg­
reich erwiesen, wurden sie auch durch außerordentliche Geld­
belohnung, die sogenannten Ehrungen, ausgezeichnet und 
zu weiteren Anstrengungen angespornt. Diese Ehrungen 
waren zum Teil von ganz beträchtlicher Hohe. Anderer­
seits aber wurden den Faktoren auch Abzüge gemacht, wenn 
ihre Rechnungen größere Fehlbeträge aufwiesen. Für die DienL die die Gesellen der Gesellschaft leisteten, bestritt 
diese die Kosten für Reise, Wohnung, Kleidung, Nahrung 
und für alles, was sonst zum Leben notwendig erachtet 
wurde Es waren die Grenzen dabei keineswegs eng gezo- 
Sen. In Krankheitsfällen kam die Gesellschaft auch für 
>ie Kosten der ärztlichen Behandlung und Arznei auf, wo- 
ür in den erhaltenen Gesellenrechnungen sich genug Belege 
inden Im Jahre 1480 verzeichnet der Nürnberger Fak­

tor Hans Sillenson der Aeltere einen Ausgabeposten von 
14 Schill Mr ..allerlei arznei in die apotegen als ich nit 
stark was" ") Ein anderer Geselle Klaus im Steinbaus 
braucht für ärztliche Fußbehandlung Pillen und andere 
Arznei im Jahre 1477 2 Sch., um im Jahre darauf wie­
der 2 Pfd 11 Sch. 6 L zu verarzten.«) Wertvoll durch

r) Vergl. Zeitschrift für Gefch. des Oberrheins Bd. 66 
(1912) S. 33 ff.

2) Ueber dre Ravensburger Gesellschaft s. vorläufig noch 
Wilhelm Heyd, Die Große Ravensburger Gesellschaft, 
Stuttgart 1890. begriffen ist das große Werk
über diese Gesellschaft von Herrn Geheimrat Pros. A. 
Schulte, wo die angeführten Zitate im 3. Band zu finden 
sein werden.

°) Kopialbuch (gekürzt Kb.) 1685 Bl. 187.
«) Kb. 1686 Bl. 108 und Kb. 1687 Bl. 85 I,.

Mitteilungen von uns zum Teil nicht mehr bekannten Arz­
neien ist Friedrich Erünebergs Rechnung aus dem Jahre 
1476. Er begleitete die Warentransporte auf ihrer See­
reise zwischen BoUc und Spanien. Auf einer dieser Fahr­
ten erkrankte er und mußte sich in Valencia ärztlicher Be­
handlung unterziehen. Kb. 1687 Bl. 52 b ist seine dies­
bezügliche Rechnung erhalten:

„item heb ich an hie zu Valencia mit dem arzat ist uff 
5 Junj zu ertzniet

4 sarobe
1 schatelin mit zuckerrossa
1 burga
1 schatelin mit confora mit rotten tambeln.

item ist der artzett allen dag zu mir kamen 
item ein schadet mit bulffer
item ein Schädeln mit bernlin 
item ein schadeln mit zeltlin?)
Vor seiner Abreise von Ravensburg, dem Sitze der 

Großen Gesellschaft, erhielt jeder Geselle ein Zehrgeld aus­
gezahlt, wovon er die Lebensbedürfnisse der nächsten Wo­
chen, zum mindesten für die Zeit, bis er in ein Gelieger 
kam, bestreiten konnte. Blieb er länger aus, wie das wohl 
meistens der Fall war, so erfolgten in den Faktoreien und 
auf den Messen weitere Zahlungen an den Gesellen von 
seinem Obmann, nicht in regelmäßigen Zeitabstanden etwa 
von Wochen oder Monaten, sondern ganz nach Bedarf des 
Gesellen und wohl auch nach dem Stande der Kasse. Auch 
nachträgliche Zahlungen erfolgten in Notfällen. Der junge 
Geselle Bernhard in Wien bekam erst nach 6 Reisen Zehr­
geld für diese von dem dortigen Rechnungsführer Gabriel 
Geßler im Herbst 1511 ausgezahlt.«)

Ueber die eingenommenen Zehrgelder wurde von den 
Gesellen genau Buch geführt und von Zeit zu Zeit mußten 
sie den Herren zu Ravensburg oder ihren Obmännern über 
die Verwendung dieser Summen Rechenschaft ablegen. Und 
zwar wurde von den jüngeren, noch unbewährten Kräften 
eure sorgfältigere und eingehendere Abrechnung gefordert 
als von den älteren Gesellen. Die Rechnungen der Aelteren 
smd daher meist recht summarisch gehalten. So faßt z. B. 
der Rechnungsführer der Gesellschaft zu Nürnberg, Lutz 
Geßler, für die Zeit vom 23. Okt. 1477 bis 13. Okt. 1479

die Ausgaben „für Wein- und Biergeld und 
Holzschuh und Badgeld die zwei Jahr und sonst allerlei 

ft. i «ch. g Hl?)
Rechnungen der Gesellen über ihre Einnahmen 

«Ausgaben geben uns die Möglichkeit, die Kosten ihrer 
Lebensführung festzustellen, und zugleich gewahren sie einen 
Emblick in ihre Lebensweise Sie finden sich meist m Metz- 
"jungen eingestreut oder Geschäftsberichten E 
von Zelt zu Zeit aus den verschiedenen Geliegern den V«

. °) Dgl. auch die Rechnung ^den krän^ 
Friedr. Hägeli vom 20. Nov. 1478 Kb. 168v Bl.

«) Vgl. Kb. 1685, Memoria für Heinrich n» b 
Bl. 353 b.

') Kb.. 1684 Bl. 328 d.



ren zu Ravensburg zugesteltt wurden, wie das regelmäßig 
Lei AbMung eines Rechnungsführers der Fall war.

Unter den erhaltenen, im allgemeinen kurz gefaßten 
Rechnungen findet sich nun auch eine einzige sehr ausführ­
liche. Es ist dies die Rechnung des Gesellen Heinrich Wyer 
über seine Einnahmen und Ausgaben „zu Nürnberg und auf 
der Straße" vom 5. Juli 1472 bis 3. Okt. 1474; geführt ist 
sie in Eoldgulden zu je 12 Schilling, der Schilling zu 
20 Heller.

Bei aufmerksamem Durchgehen dieser Rechnung meint 
man diesen Gesellen leibhaftig vor sich zu sehen auf seinen 
Geschäftsreisen wie in seinem Stäbchen zu Rürnberg. Wir 
erfahren, wie er sich kleidete, was für Gewohnheiten und 
Liebhabereien er hatte, wohin ihn seine Reisen führten. 
Doch vermittelt diese nüchterne Rechnung ein anschauliches 
Bild von Lebensbedürfnissen und Lebensweise nicht nur die­
ses einen Gesellen, sondern der Großen Ravensburger Ge­
sellschaft überhaupt. Ihr gemeinsamer Beruf bedingte 
weitgehend gleichartige Lebenshaltung, deren Erundzug 
durch individuelle Besonderheiten eher hervorgehoben als 
gestört wird.

Heinrich Wyer stammte aus einem Patrizierge- 
fchlecht der Reichsstadt Memmingen, wo ein 
anderer Sprößling desselben Hauses, Hans Wyer, spä­
ter die Leitung eines Eeliegers der großen Ravensburger 
Gesellschaft erhielt.

Genaueres über Heinrich Wyers Lebensgang 
wissen wir leider nicht; nicht einmal sein Eintritt in die 
Gesellschaft, noch sein Austritt aus derselben läßt sich genau 
bestimmen. Aus den vorliegenden Quellen geht nur her­
vor, daß er von 1472 bis 1479 für das genannte Geschäft 
tätig war. Nach diesem Zeitpunkt verschwindet er spurlos 
aus unseren Augen. Zuletzt finden wir ihn in Jörg Kolers 
Memoria aus dem Jahre 1480») erwähnt, wo ihm dieser 
Geselle 19 fl. 16 Sch. für 24 weiße barettle, die Heinrich im 
Jahre 1479 aus Oberitalien hatte kommen lassen, „zuschrei- 
Len" läßt. Ob Wyer schon 1479 aus der Ravensburger 
Gesellschaft ausgetreten ist und aus welcher Ursache, läßt 
sich nicht mehr ermitteln, denn eine große Lücke in unseren 
Quellen 1481 bis 1497 verbietet jeden weiteren Schluß in 
dieser Hinsicht. In den erhaltenen Eeschäftspapieren der 
Gesellschaft aus der späteren Zeit wird er nie mehr er­
wähnt.

Außer der erwähnten Rechnung haben wir noch eine 
andere über eine kürzere Geschäftsreise Wyers vom 11. 
März 1477 bis 1. August dieses Jahres») und einige No­
tizen in seiner „Rekordantz von Nürnberg ukk kebruar? 
77,"") wie auch in «Semtz Wyers Rekordantz von Nürn­
berg us ut 6e2. 16 im Jahre 1477'.") Sonst liegt uns 
nichts Handschriftliches von ihm vor.

Aeußerst sorgfältig und eingehend hat Heinrich Wyer 
über seine Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1472 
bis 1474 Buch geführt und sein Rechnungsbüchlein fein 
säuberlich in blauem Umschlag, in dem es noch heute nach 
fast 250 Jahren im Kopialbuch 1686 Bl. 1 bis Bl. 24 ein­
gebunden ist, den Herren zu Ravensburg nach seiner Rück­
kehr von Rürnberg im Oktober 1474 oorgelegt. Bl. 3 bis 
4 bucht er die eingenommenen Zehrgelder von den ersten 
2 fl. an, die ihm Junker Klement Ankenreute zu Ravens- 
b urg am 5. Juli 1472 aushändigte, bis zu den 61 fl. 10 
Schill., die ihm am Ende seines zweijährigen Nürnberger 
Aufenthaltes sein Obmann Jos Mayer auszahlte, damit 
der Geselle seine Rechnung Leim Wirt Stark begleichen 
konnte. Abgesehen von dieser letzten hohen Summe schwan­
ken Wyers Zehrgelder zwischen 1 fl. und 8 fl.; zusammen 
belaufen sie sich auf 122 fl. Bll 5 bis Bl. 21 find die Aus- 
aaben verzeichnet, die letzten Seiten find unbeschrieben. 
Wyer unterscheidet Ausgaben:

1. für Zehrung auf der Straße und in den Messen,
2. für Zehrung in Nürnberg,
3. Haidergeld".)

------ ^Kb"1685 Bl. 129 b: Heinrich Wyer soll in 1479 uff 
19 März im hinausgesendt 24 weiße barettle, Hand kost 
de prima 19 Pfd. 4 Hl. ist 66 fl. 28 Sch. 64 Hl. und davon

1686 Bl. 220-225.
Kb 1686 Bl. 245-250.» L 1686 Bl. 98-105.

Wyer gibt nicht nur meist das Datum auf den Tag 
genau an, an dem die betreffende Ausgabe erfolgte, son­
dern fügt oft auch eine nähere Begründung oder Beschrei­
bung seines Kaufes bei. Selbst rein private Ausgaben 
verzeichnet er in seiner Abrechnung für die Herren in Ra- 
vensburg, unter anderem eine Lampe (lyechuaß), die er 
als aufmerksamer Sohn seiner Mutter schenkte.") In spä­
teren Jahren führt er derartige Ausgabeposten wie die 
übrigen Gesellen unter der besonderen Rubrik „was man 
mir zuschreiben soll" auf, denn selbstverständlich konnte 
die Gesellschaft nicht für Geschenke und ähnliche Ausgaben 
ihrer Gesellen aufkommen. Heinrich Wyer war nach allem 
was wir von ihm wissen, ein bescheidener, unermüdlicher 
Geselle, über den wir keine Klagen erfahren, wie z. B. 
über die jungen Gesellen Hans Wigermann aus Ravens- 
burg und Klaus Bützel aus Lindau, denen in Briefen 
voll eindringlicher Vorwürfe und väterliche Ermahnungen 
kindisches Betragen, Trägheit und Leichtsinn vorgehalten 
wird. Es kam auch vor, daß «in Geselle sich weigerte, für 
die Gesellschaft zu reisen. Solches erfayren wir z. B. 
von dem Gesellen Bernhard zu Wien, der Oktober 1511 
seinem Obmann Gabriel Gehler eine Reise abschlägt, da 
er sich eine Krankheit im Dienste der Gesellschaft zugezo­
gen habe.

Daß das Verhalten mancher Gesellen Anlaß zur Un­
zufriedenheit und Tadel ihrer Vorgesetzten gab, darf wei­
ter nicht verwundern, denn es ist anzunehmen, daß der 
Sitte jener Zeit entsprechend die Gesellen manchmal kaum 
den Kinderschuhen entwachsen waren, wenn sie zum ersten 
Mal aus der Hut uiü) Zucht des Vaterhausts m die 
Fremde geschickt wurden, um die „Kaufmanmchast zu er­
lernen. Wie in sehr jungen Jahren damals sich «er Hand­
werker auf die Wanderschaft, der Student auf «ie Uni­
versität begab, so zog der Hausmann früh m andere Städte 
Deutschlands oder des Auslandes — Italien, Frankreich, 
Spanien, — um dort neben der Kunst des Rechnens, des 
„Handies Gelegenheit", auch die fremde Sprache sich anzu- 
eignen. Friedrich Beheim") und Hiernonymus Tücher") 
von Nürnberg werden im Alter von 15 Jahren 1506 bezw. 
1507 in die Lehre nach Lyon geschickt. Lukas Rem") zählt 
14 und Endres Jmhof") nicht einmal 13 Fahre bei Beginn 
der kaufmännischen Laufbahn in der Weltstadt Venedig. 
Ungefähr im gleichen Alter mögen die Gesellen der Ra- 
?busburger Gesellschaft oft in die Fremde gezogen sein, be- 

zeitweise Mangel an älteren Kräften vor- 
kri?» S- B. während der großen Eeschäfts-
kuse am Ende der siebziger Jahre des 15. Jahrhunderts, 

Der Ausdruck Haider- oder Hadergeld ist uns in 
er^L Zeit nicht belegt Bei Wyer findet
1477 5- ?b und 10b. In seiner Rechnung

„item so gab ich us in den 10 wachen 
Zech pro woch ZH ort facit 10 fl. 5 Schill. 

aenin» , darnach nicht bestimmt aussagen, was er el- 
Z^/rgeld begreift, da er 1474 unter dieser 

Abrik sämtliche Ausgaben außer Zehrung aufführt. Eine 
- Hadergeld erlaubt uns dagegen

LKlaus im Steinhaus im Jahre 1478, des 
fKorüalb^k l auch dieses Ausdruckes bedient.
Ausaaben 82-90). Dieser bringt neben seinen
W AsEere^Nnn!' Schuh, Bad- und Scherg.eld noH 
Saderaeld Hadergeld in der zit lofft.
denn Bl "ach 'hm Geld für Nebenausgaben,ben für dkk W V - - das er M Jenff us haut ge- 
badrv« " ""d um papir tinte und sunst fill
Bai?' Hade^eld heißt nach Schmeller,
^>Worterb.-l 1051 Geld, das die Hausmutter aus 

^r sich allein zurücklegt und (in Hadern
-ust-M-S-.! .11° »°»I

^b) Kb. 1686, Bl. 13b, 16. Jan 1473
") A. Schultz, Deutsches Leben im 14 und 15. Jahr- 

hundert grob« Ausgabe 1892 S 221
Heft 23. Kunde der Rutschen Vorzeit 1876

") Schultz a. a. O. S. 220/1
1916 für Sozial- und Wirtschaftsgesch- 
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als die große Gesellschaft durch Abspaltung der kleinen 
Ankenreute-Eesellschaft neben großen materiellen Ein­
bußen auch den Verlust gewiegter und erfahrener Kauf­
leute zu verschmerzen hatte. Spricht doch im Oktober 1477 
Andreas Sattler in der großen Rekordanz für die Gesel­
len in Südfrankreich und Spanien"), die außerordentlich 
bezeichnend ist für das patriarchalische Verhältnis, das 
zwischen Vorgesetzten und Untergebenen der Gesellschaft 
herrschte, selbst die Befürchtung aus, daß manche Gesellen 
„sigind der ding am ende zu jung". Daß so junge und un­
erfahrene Leute in der ungewohnten Umgebung leicht ein­
mal über die Stränge schlugen, ist ja erklärlich, die Ver­
suchung sich als großen Herrn aufzuspielen, war für manche 
gar zu verführerisch und immer wieder mußten sie er­
mähnt werden, sich nicht zu überheben, fleißig, bescheiden 
und züchtig in der Kleidung zu sein.") 1514 erfolgte das 
strikte Gebot für die Gesellen „sol kainer in der heren dinst 
getailt noch zerbowen klaider tragen noch kaine fide klai- 
der in ir dinst/' Die älteren Gesellen werden dringend 
aufgefordert, die Knaben zu unterweisen und ein sorgsam 
Auae auf sie zu haben.") War die Lehrzeit der Knaben 
beendet, so wurden sie „Gesellen auf der Straße", L. h. sie 
wurden zum Einkauf und Verkauf von Waren in die Mes­
sen »«schickt und zu anderen Geschäftsreisen verwendet. 
Bewähre sich der Geselle „auf der Straße" so konnte er 
zu einem Obmann und Rechnungsführer in einer Faktorei 
emvorsteigen. Unter Umständen wurden ihm verantwor­
tungsvolle Aufträge zuteil. So wird 1477 Klaus Frau- 
enfeld ein Züricher Kind, in Sachsen der Gesellschaft an 
den französischen Hof geschickt. Den Tüchtigsten und Besten 
winkte sogar die Aufnahme unter die Herren der Gesell­
schaft wie dem Mexius Hillenson,") dessen Nachkommen, 
einem Mönch des Klosters Salem am Bodensee, wir die 
Erhaltung der wiedergefundenen Papiere zu verdanken 
^^Selbstverständlich bevorzugte die Gesellschaft fleißige, 

bescheidene, zuverlässige Leute. Verschuldete Gesellen wa­
ren nicht gerne gesehen, denn „not zwingt zu zeiten einem 
zu tun das er nit gern tut."") Ferner sah man darauf, daß 
die Gesellen gottesfürchtige Leute waren, wie denn auch 
aus der Eesellschaftskasse große Summen für Almosen und 
fromme Stiftungen aufgewendet wurden.

Ein solcher Geselle war zweifellos Heinrich Wyer. Als 
frommer Sohn der Kirche pflegte er stets vor dem Christ­
abend zur Beichte zu gehen: Beichtgeld am 23. Dezember 
1472 2 hl., 23. Dezember 1473 3 hl. Auch in der Fasien- 
r-it 1474 berichtete er wiederum; und es mag wohl fein, 

sein Beichtvater ihm gewissenhafte Einhaltung der 
Wt-naebote ans Herz gelegt hat; denn alsbald ersteht er 
MW-n die im Mittelalter als Fastenspeisen sehr be- 
Nn/^ren--) Zweimal kaufte er ein Paternoster (Mai 
und glEst 1474); und verschiedentlich finden sich in seiner

Almosen verzeichnet, so am 29. Dez. 1472, am 1. Nr 1474 Okt 74. Ehe er Anfang Okt. 1474 seine Heim- 
?eis« nach Ravensburg antrat, legte er noch einmal Beichte 
ab Nsmal zahlte er für Almosen und als Bußgeld für 
versäumte Messen nicht weniger als 3 Schill., die vorher 
verzeichneten Almosen und Beichtgelder betrugen dagegen 
nur wenige Heller. Auf seiner Geschäftsreise im Jahre 
1474 aibt er eine hohe Summe für eine Menge heiliger Dinges bl« » -um r-»-inz-ln -««.") „drei »Ä» 
bücher von Liergamänn und um ain gemaulty taffeln

"1 Kb 1686 Bl. 141—179.
») Kb 1W6 Bl. 141—179.

Kb' 1684 große Rekordanz für Genf, Lyon, Avig- 
non. Saragossa, Barcelona und Valencia März 1478, Bl. 
20—86- ... So sond ier alten auch inna ain recht for- 
byld tragen in alla dinga, etz sy mit frowa, claider, zerung, 
das sind ier schuldig auch die jungen zu under wissen mit 
rechn«, bryeff ab lon schriben. Hayßen sy am fartagen in 
daz schryptory sytzen und rechnen, brieff lesen, nit das sy 
gangind spatzyren. .

Zeltschr. für Gesch. d. Oberrh. 1912 Bd. 66.
Kopralbuch 1688 Memoria für Heinrich im Stein- 

Laus Bl. 353V.
") Kb. 1686 Bl. 18. 9. März 1474: «in beichtgeld und 

R)' D^1686 Bl. 224.

und um ain vergultz ding an ain kormantl und um gies- 
faß, bek, kipferling kandeln und sonst vil hayliger und 
ander ding das nit not tut."

Am 5. Juli 1472 trat Heinrich Wyer von Ravensburg 
aus seine Reise in das Gelieger zur Großen Gesellschaft zu 
Nürnberg an. Es war wohl seine erste Reise, die er als 
junger Geselle im Dienste der Herren zu Ravensburg 
machte. Daraufhin, deutet sowohl die bis in die kleinsten 
Einzelheiten gehende, etwas ungeschickt und umständlich 
abgefaßte Rechnung, als auch seine sparsame Lebensweise. 
Mit höherem Dienstalter durften die Gesellen größere An­
sprüche an die Gesellschaft stellen, was sich aus den erhal­
tenen Rechnungen nachweisen läßt. Ferner spricht dafür 
der Umstand, daß Wyer im Jahre 1477 der Auftrag erteilt 
wurde, einem zahlungsunlustigen Kunden nachzujagen, 

einer Aufgabe, die in der Regel den jüngeren zufiel, da 
man ihnen die Strapazen eines langen forcierten 
Rittes eher zumuten durfte als den älteren. Auch fiel 
ihre Abwesenheit von dem Gelieger weniger schwer ins 
Gewicht. Von seinen 2 fl. Zehrgeld, die ihm zu Ravens­
burg ausbezahlt wurden, legte Heinrich auf der 5tägigen 
Wanderung nach Nürnberg nur 10 Schill. 5 hl. aus, sodaß 
er am Tage mit 2 Schill. 1 hl. auskommt, was ihm später 
nie mehr gelingt. Sein geringes Gepäck kam bedeutend 
später in Nürnberg an, am 29. Juli. Die 3 Schill., die er 
als Frachtkosten dafür von seiner Heimat Memmingen bis 
Nürnberg zahlen mußte, sind eine der ersten Ausgaben, 
die sich in seinem Rechnungsbüchlein verzeichnet finden. 
In Nürnberg fand der Geselle zuerst Unterkunft im Hause 
seines Obmanns, des Ravensburgers Jos Mayer. Wäh­
rend im allgemeinen die verheirateten Gesellen Frau urch 
Kinder in der Heimat ließen, lebte Jos Mayer mit seiner 
Familie in Nürnberg. In diesem Hause mag sich Hein­
rich recht wohl gefühlt haben, denn obgleich er nur kurze 
Zeit dort Hausgenosse war, blieb er auch weiterhin 
Freund des Hauses, insbesondere der Kinder, die er am 
Neujahrsfest stets mit einem Geschenk erfreute und denen 
er wohl auch von einer Messe hier und da gerne etwas 
mitbrachte, so z. B. von der Frankfurter Fastenmesse, 1474 
und ebenfalls von der dortigen Herbstmesse desselben Jah­
res. Die Mädchen erhielten Gürtel und Schlüsselriemen, 
für den Knaben verzeichnet Heinrich einmal ein Pferd, 
ein andermal eine kleine Truhe. Auch sonst fehlte es dem 
alleinstehenden Gesellen nicht an Anschluß in Nürnberg. 
Verschiedentlich erwähnt er in seinem Rechnungsbuchlem 
einen Heinrich Flicker, zu dem oder zu dessen Familre dre 
Ravensburger Gesellschaft wahrscheinlich geschäftliche B^ 
Ziehungen hatte,") in diesem Hause verkehrte er, und 
Wyer lud ihn wiederum wohl zu einem Glase Wem ern ) 
Flickers Freuden als Familienvater bei der Ankunft eines 
neuen Weltenbürgers teilte er durch Ueberreichung von 
Geschenken.") Vielleicht hat er gar Gewatter gestanden bei 
dem Neugeborenen, wenn man die unter dem 29. Dez. 
1473 ausgezeichnete Notiz „um gottes willen meiner ge» 
vatter" daraufhin deuten darf. Wyer scheint überhaupt 
ein umgänglicher und liebenswürdiger junger Mann ge­
wesen zu sein, der sich bei seiner Abreise nach Ravensburg 
von seiner Wirtin artig mit einem Rosmarienstrauß ver­
abschiedete, und dessen Gesellschaft nicht ungern gesehen 
wurde. Am 18. Febr. 1474 ließ man ihn beim Fischfang 
teilnehmen. Für diese Freundlichkeit hielt er dann die 
Genossen frei,") wie er sich auch sonst für ihm erwiesene 
Gefälligkeiten erkenntlich zeigte, so spendierte er am 18. 
Januar 1474 einem freundlichen Helfer, der ihm eine 
Kette geöffnet hatte einen Trunk.
. . Anfang Dezember 1472 siedelte Heinrich Wyer mit 
semer Kleidertruhe,") die er sich kurz nach seiner Ankunft 
>» Nürnberg hatte «An Wen»

"s A"- 7b: a^wein» als Ich mit
_ * ) 23. März 1473 des flickenmadenlndas Kmdb
? A Sept. 1474 flicken --bam m klndbett 8 fl.

) 18. Februar: ein maß als ich half fischen 7") 5. Dezember 72: mein« truhen Herrn zum star
bringen 5 Hu ick meine

") 5. August 72: für em truhsn darsin - 
Herder leg.



Händler Ulrich Stark") über, dessen Herberge jahrelang 
das ständige Absteigequartier der Gesellen der Ravens- 
burger Gesellschaft war, und der der Gesellschaft außer 
einem Stäbchen um 20 fl, vom Jahre 1475 oder 76 an um 
22 fl., jährlich auch 2 Gewölbe für ihre Waren vermie­
tete.") Denn soweit unsere Quellen sehen lassen, be­
saß die Gesellschaft in Nürnberg kein eigenes Haus, wie 
z. B. zeitweise in Mailand, von dessen allerdings recht 
spärlichem Hausrat noch ein Verzeichnis bewahrt ist.") 
In der Herberge des Ulrich Stark wohnten und aßen die 
Gesellen in der Regel zu 1 fl. die Woche,") Wyer zahlte 
aber in den Jahren 1472—1474 nur 3 ort eines Guldens, 
also 15 Schill- In späteren Jahren zahlte er auch 1 fl. die 
Woche.") Als längster Geselle hatte er sich mit einem 
recht bescheidenen Kämmerchen zu begnügen, das sicherlich 
längst nicht alle Dinge enthielt, die Heinrichs Zeitgenosse, 
der Nürnberger Dichter und Barbier Hans Folz"), in 
seinem Gedicht „von allem hausrot" als unerläßlich zur 
Wohnungsausstattung aufzählt. Es mangelte sogar eine 
Gelegenheit zum Aufhängen der Kleider, sodaß sich Hein­
rich ein Paar Nägel zu diesem Zweck besorgen mußte.") 
Diesem Kleiderrechen folgten mit der Zeit noch einige 
andere Anschaffungen für sein Stübchen. Im Juli 1474 
kauft er sich einen „brief ins stybly," der neben einem 
Aderlaßzettel, d. h. einem Kalender auch von dem Fast­
nachtspieldichter Folz in dem eben erwähnten Gedichte zum 
notwendigen Inventar gerechnet wird. Mit „brief" be­
zeichnet Wyer ein Bild, wahrscheinlich ein Heiligenbild, 
das er sich, wie schon damals üblich, in sein Kämmerchen 
hängt.") Auch der unentbehrliche Kalender fehlte in 
seinem Stübchen nicht. Hatte er doch in Nürnberg die 
beste Gelegenheit, einen zuverlässigen zu bekommen. Seit 
Herbst 1471 weilte dort der bekannte Mathematiker und 
Astronom Regiomontanus, dessen berühmten Kalender der 
Ravensburger Geselle am 4. Oktober 1472 erwarb für 
1 Schill. 9 hl., eine verhältnismäßig hohe Summe, wenn 
man bedenkt, daß ein Paar Schuhe ihn nur 1—3 Heller 
mehr kosteten. Zur Beleuchtung seines Zimmers diente 
ihm ein Talglicht.") Nur ausnahmsweise gestattete er sich 
den Luxus einer Kerze.") Eine zweimalige Ausgabe für 
Wacholder ") 14. März 1474 und im August desselben 
Jahres kann geschehen sein, um die Beeren unter die Hir­
sekörner für seine Turteltäubchen") zu mischen, die sich 
unser Tierfreund seit Frühjahr 1474 hielt, wie auch oer 
desinfizierenden Wirkung der Beeren wegen. Gerade im 
Jahre 1474 wütete, die Pest in Nürnberg,") und Vorsichts­
maßregeln waren geboten. So fand Heinrich Wyer es 
denn auch geraten, sich kurz vor ferner Abreise in die 
Frankfurter Herbstmesse mit Theriak, dem seit altersher 
beliebten Volksarzneimittel, zu versehen für das er sich 
ein besonderes Blechbüchschen kaufte.")

Das Leben der Gesellen im Gelieger wird im allge­
meinen nicht zu anstrengend gewesen sein. Heinrich Wyers

") Siehe Beilage zur Münchn. Allg. Zeitung 1911, 
Nr. 101.

") Vergl. Kreisarchiv Nürnberg Salbuch 285 d. e.
") Kb. 1684 Bl. 309/10.
") Deral. Lutz Geßlers Rechnung, Kb. 1684 Bl. 328. 

Hans Hillensons Rechnung 1688 45b. Hans Sälders Rech­
nung 1685 323b.

b°) Siehe Wyers Rechnung von 1477.
s«) Vergl. Fastnachtspiele aus dem 15. Jahrh. 3. Teil 

S. 1215 Stuttgart 1853.
Nov. 73: 2 negel daran man hiet honkt 2 hl.

") Vergl. Grimm Deutsches Wörterbuch. A. Schultz in 
seinem 0. a. Werk S-104 versteht darunter richtige Briefe, 
was aber weder bei Falz noch ber Wyer «inen vernünftigen 
Sinn ergäbe. Der »Brief unterscheidet sich von der „Tafel" 
dadurch, daß er nicht erngerahmt ,st.

--) Bl. 19.
") Bl. 17b.
") Bl. 18: um wecherdorren und hirs 3 hl. 20: um we- 

cherdorreNl2 hl. ^ai „nr ain turteltybly in das 

Nni.lv 7 hl. 19b. item mer usgeben under vil malen um 
^ekörner, het ich 2 turteltybly 10 hl.

Nürnberger Jahrbücher des 15. Jahrh.
"1 Bl 20b. um ain blechis büchslein zu dryacker und 

j </ toi Lryackers darein 1 Schill. 3. Hl.

Tätigkeit als junger Gehilfe in der Faktorei der Großen 
Gesellschaft zu Nürnberg wird wohl nicht viel anders ge­
wesen sein als die junger Kaufleute heuzutage. Im Kon­
tor wie im Lager, bei Ankunft und Versendung von Wa­
ren wird er mitgeholfen haben. Dazu fielen ihm als dem 
jüngsten Gesellen Besorgungen in der Stadt zu, wie sich 
aus seiner Rechnung beweisen läßt. Am 15. Februar 1473 
besorgte er für den älteren Gesellen Hans Hillenson eine 
Brille,") 13. Okt. 72 eine Geißel, 16 Dez. 73 Sporen für 
das Pferd der Faktorei. Ob Ausgaben für Schreibzeug"), 
Nadeln,") Federn,") Schreibtafel") Laterne") für das 
Gelieger oder für ihn selbst geschehen waren, mag dahin­
gestellt bleiben. Löffel") und Krug") jedoch waren wohl 
zu Heinrichs persönlichem Gebrauch bestimmt. Hier und 
da wurde er auch beauftragt Boten abzufertigen. So 
zahlte er am 18. Jan. 1473 einem Boten für Ueberbring- 
ung eines Briefes nach Flandern 8 hl. Außer dem Boten­
lohn erhielten diese Leute noch gute Bewirtung, wie aus 
Lutz Keßlers Rechnung") vom Jahre 1479—80 zu ersehen 
ist, der dem Wirt zu Nürnberg 1 fl. für 14 Botenmahlzei­
ten zahlte. Wyer ließ seinem Boten") einen guten Trunk, 
ein oder gar zwei Maß Wein verabreichen und dazu etliche 
Eier.")

Ausgabeposten, die einem allgemeinen Bedürfnis ent­
sprechend wohl in keiner Gesellenrechnung gefehlt haben 
dürften, sind Badgeld, Schergeld, Wein- und Biergeld.°°) 
Heinrichs Wyers Gewohnheiten in diesen Punkten lassen 
sich an Hand seines Rechnungsbüchleins genau ^erfolgen 
und die Höhe dieser Ausgaben feststellen. In Nürnberg 
pflegte er regelmäßig zum Barbier zu gehen. In der 
zweiten Hälfte des Jahres 1472 allerdings nur drei­
mal,^) 1473 aber viel öfter, nämlich durchschnittlich einmal 
monatlich, in der 2. Hälfte dieses Jahres zweimal im Mo­
nat, ebenso im folgenden Jahre. In den Messen ging 
in der Regel jede Woche zum Barbier, wie er überhaupt 
für diese Gelegenheiten mehr als sonst Sorgfalt auf seine 
seine äußere Erscheinung zu legen scheint. Da der Bar­
bier in Nürnberg nur 3 hl., höchstens 4 hl. für einmalige 
Behandlung forderte, zahlte Wyer von Herbst 1472 bis 
Herbst 1474 8 Schill. 1. hl. Barbiergeld und zwar 
1472: 9 hl. (für dreimailges Haarschneiden), 1473: 3 
Schill. 9 hl. (zwolfmal Barbiergeld) 1474 : 3 Schill. 7 hl. 
(drerzehnmal Barbiergeld).
m - A^fähr die gleiche Summe gab er in Nürnberg an 

nämlich 8 Schilt 9. hl. 1472 badete er 
I^Eal, 1473 drerzehnmal, 1474 sechsmal. Die Preise für 
74 zwllsln^und Mischen 3 und 4 Heller,' 1473 und 
wemÄr Weshalb er einmal mehr, einmal

zahlte, laßt sich nicht mebr feststellen. Vielleicht 
8;!.- ? iVademerster ihn hie und da einer weitverbreiteten 
verlangtet) zur Ader gelassen und dafür dann 1 hl- mehr 

Hein^»SyA" Wirtshausbesuch anbetrifft, so war 
Ar-yer darin recht mäßig, wenigstens zu Beginn

Mbe Zahl brächte er es im folgenden Jahre schon bis Ende 
SchM.Vh?*"^^' ^°rten hillenson zu, bracht ich im

") 9^2 ^74^
°°1 9 y A »u 1 Schill. 

-

1

Rechn Lutz Geßlers U. 3K T-.sbergs 1479 »u 
) 3. Okt. 19. und 27. Dezember.
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August. Die Ursache des häufigeren Wirtshausbesuches 
mag zum Teil darin liegen, daß 1472 und vor allem 1473 
die Weinernte ganz vorzüglich ausgefallen war?«) Dabei 
sanken die Weinpreise, sodatz der Preis einer Zeche für 
unseren Gesellen, die im Jahre 1472 im Durchschnitt 6 hl. 
betrug, im folgenden Jahre sich durchschnittlich auf 5 hl. 
und 1474 gar nur auf 3 hl. stellte. Eine Liebhaberei Hein­
richs war 1474 mit Ingwer oder Zitwer gewürzter Wein, 
wie mehrmalige Ausgaben für diese Gewürze verraten?«) 
Gleichwohl wurde er nicht unmäßig. Ein Fall wie Pfing­
sten 1473, als er mit 3 Zechen an einem Tage wohl des 
Guten zu viel tat, steht ganz vereinzelt da. Nur aus­
nahmsweise leistete er sich mehr als eine Zeche in der 
Woche. Sein Wirtshausbesuch beschränkte sich im allge­
meinen auf Sonn- und Feiertage oder den Vorabend eines 
solchen. Seine Ausgaben für Wein- und Biergeld in den 
2 Jahren zu Nürnberg««) beliefen sich nicht höher als 17 
Schill. 8 hl?«); weniger bescheiden war dagegen sein Kol­
lege, der junge Hans Kloter, der 1478 in kaum 2 Monaten 
1. fl. 6 hl. für Wein auslegte?«)

In seiner Freizeit hatte der Geselle für Instandhaltung 
und Ergänzung seiner Kleidung zu sorgen, was viel Zeit 
beanspruchte. Es verging kaum eine Woche, da Heinrich 
nicht zum Schneider oder Schuster gehen mußte. Da hieß es 
neue Schuhe machen, alte flicken, „bletzen", schmieren lassen. 
Es mußten Stoffe zu neuen Kleidungsstücken gekauft wer­
den. Diese mußte er erst scheren, waschen, unter Umständen 
auch schwärzen oder firnissen lassen, ehe er sie dem Schneider 
zu weiterer Verarbeitung bringen konnte. Ausnahmsweise 
kaufte Heinrich Wyer auch einmal fertiggestellte Kleidungs­
stücke, am 24. 5. 1473 für 1 fl. 5 Sch. 4 Hl. einen langen 
Mantel, den er aber erst noch scheren und waschen lassen 
mußte. Ein ander Mal ein Paar Hosen am Tändelmarkt 
für 9 Sch. 2 Hl. In seiner Kleidung war er bescheiden und 
sparsam. Er ließ sich sogar einen alten Rock des Gesellen 
Daniel Wolf aus Nördlingen wenden und trug ihn, nach­
dem er neu gefüttert und mit neuen Aermeln versehen 
war, noch lange Zeit. Recht häufig mußte der Schneider 
ihm Wams, Kittel oder Hosen flicken, letztere in 2 Jahren 
nicht weniger als elf Mal. Neu anfertigen ließ er sich im 
Jahre 1472 einen Mantel; 1473 ein Paar Hosen, ein 
Wams, ferner Rock und Mantel; 1474 zwei Paar Hosen 
und ein Wams.

An Stoffen ließ Wyer meist deutsche Ware verarbei­
ten, u. a. Golsch, Ulmer Barchent, Zwilich, Scheiter, kostsvie- 
ligere und ausländische Stoffe nur ganz ausnahmsweise, 
Lurusstoffe wie Albe überhaupt nie. Am 27. Juni 1474 
schrieb er die verhältnismäßig hohe Summe von 17 Schill. 
für Hosentuch in seinem Ausgabenbuch das ihm ein 
Geselle aus Genf mMebracht hatte. Den teuren Preis 
rechtfertigte er durch Hinweis auf die Güte des Stoffes, der 
ibm doovelt so lang als anderer halten werde. Nur ein 
Vaar Hmen und einen Rock ließ er mit Pelz verarbeiten; 
er^ua dunkle Kleidung, Helle Farben sind nie in seiner 
Rechnung erwähnt, wohl aber häufig schwarz und grau. Er 
kleidete sich nie in die Tracht der Stutzer, die damals Schuhe 
Mit langen spitzen Schnäbeln, eng anliegende Beinkleider 
und kurze Rocke und Mäntel mit langzipfeligen Kapuzen 
bevorzugten was den Tadel der Sittenprediger und Obrig­
keiten hervorrief, sondern pflegte lange Mäntel und Röcke 
zu tragen und für seine Kapuze darf der Schneider nur 
ein Viertel Elle verwenden. Einmal unter dem 26. Mai 
1473 wird in seiner Rechnung ein kurzer Rock und ein kur­
zer Mantel erwähnt, doch mit dem Zusatz „im Hause zu 
tragen." Wie sein Beruf es erforderte, kleidete er sich prak-

«») 1472 billig wein und getreide, Limburger Chronik 
Anhang 3.------- Weinlese am 30. Aug. und 1. Sept. unge­
wöhnlich reich s. Mone, Jahresgeschichte von Reichenau. 
1473 Weinlese am 9. Aug., Wein sehr gut und stark, 
ebenda. Wein und Getreide billig — ^-Limb. Chronik.

°«) 9. 8- 1474 1/2 lot zitwer 7 hl.; 29. 8. ZH lot zitwer 
8 Ilot hl. und vorher im Juni in

Bl 17b 9 b' 1474 ain zech, hadergelt und ingwer

« S«M.! 1473: l, » «1: ,474: 7

IS74 Bl. IlS.

lisch und einfach. Dementsprechend war auch sein Reise­
anzug: ein Paar feste Wanderschuhe, langer schützender 
Mantel, Filzhut, Handschuhe, als Waffe Degen, Schwert 
oder Wurfbeil und dazu eine Tasche zum Umhängen. Dank 
seiner Sparsamkeit sind seine Ausgaben für Kleidung sehr 
gering. Für Stoffe und deren Behandlung legte er in 27 
Monaten nur 12 fl. 14 Schill. 10 hl. aus, während Lutz 
Gehler in 24 Monaten über 10 fl. dafiir verbrauchte. Dieser 
zahlte dem Schneider zu Nürnberg während 2 Jahren 2 fl. 
10 Schill., Wyer aber nur 1 fl. 6 Schill., also die Hälfte. Zu 
den schon erwähnten Ausgaben für Kleidung kommen dann 
noch etwas über 15 Schill. für 3 Eollerschnüre, 3 Paar 
Unterhosen, 1 Paar Handschuhe, Hüte, 10Z4 Dtz. Nestel, die 
ihm die Knöpfe ersetzten, und geringe Ausgaben für das 
Waschen von Hemden und Badhemden. Dies ist aber an­
scheinend äußerst selten der Fall, höchstens zweimal im 
Jahr, wenn nicht anzunehmen ist, daß unter kleineren 
Ausgaben, die er anzuschreiben vergessen hat««), auch 
Wäscherechnungen waren.

Ungefähr dieselbe Summe wie die gesamte übrige 
Kleidung kostete Wyers Schuhwerk. Er brauchte außeror­
dentlich viel Schuhe, mindestens 1 Paar im Monat. 29 
Paar Schuhe z. Teil mit Doppelsohlen, kaufte er innerhalb 
2 Jahren und 3 Monaten, dazu 1 Paar alte und ein Paar 
neue Stiefel, die die Kaufleute auf den Messen zu tragen 
pflegten. Am 24. Okt. 73 kaufte Heinrich Wyer anscheinend 
zum erstenmal solches Schuhwerk. Seine Unerfahrenheit 
kam ihm auch teuer zu stehen. Er zahlte nämlich 7 Schill. 
6 hl. für ein getragenes Paar Stiefel, konnte sie aber nur 
während einer Messe tragen in Regensburg, Febr. und 
März 1474. Für die nächste Messe mußte er sich schon wie­
der ein neues Paar anschaffen. Diesmal hatte er einen be­
sonderen Kauf abgeschlossen, er zahlte nur 7 Schill., wäh­
rend die Stiefel, wie er in seiner Rechnung bemerkte, für 
3 Messen ihm genügten. Zu den Ausgaben für neues 
Schuhwerk kommen dann noch 10 Schill. 9 hl. für Flickar­
beiten hinzu. Fast allmonatlich hatte der Schuster ihm 
Schuhe oder Stiefel zu flicken und zu bletzen, In den kal­
ten Monaten fehlen jedoch in seiner Rechnung die Posten 
für die Flickarbeit; denn der Winter zwang den sparsamen 
Gesellen nur gutes und warmes Schuhwerk zu tragen. Bei 
Beginn des Winters kaufte sich Wyer stets ein Paar Win- 
terfchuhe und Socken dazu, die er sonst nicht zu tragen 
pflegte. Wyers starker Schuhverbrauch erklärt sich nicht 
nur durch seine vielen Fußreisen, sondern auch durch die 
im Vergleich zu heute geringe Haltbarkeit der Schuhe, die 
alle Leute zu häufigem Schuheinkauf zwang. So benötigte 
der bekannte Nürnberger Ratsherr 2tn1on Tücher vom 14. 
August 1507 bis 24. August 1508 26 Paar Schuhe?^ Die 
Hofdamen am Hofe zu Königsberg erhielten alle 4 Wochen 
1 Paar Schuhe?") Auch der erbärmliche Zustand der 
Straßen ist in Betracht zu ziehen, die meist ungepflastert 
und bei Negenwetter oft ganz ungangbar waren?") Selbst 
wenn in den großen Städten Marktplatz und Hauptstraßen 
gepflastert waren, so starrten diese doch von Schmutz und 
Unrat. Wer bei schlechtem Wetter sich genötigt sah das 
Haus zu verlassen, streifte über seine gewöhnliche Fußbeklei­
dung ein Paar Holzschuhe. Es war dies eine Art Holzsoh­
len, mit hohen Absätzen und hohen Buckeln unter der Sohle, 
die mit Riemen unter die Schuhe geschnallt wurden.«') So 
ausgerüstet konnte man wie auf Stelzen durch den Schlamm 
waten und blieb vom ärgsten Schmutz verschont. Sehr halt­
bar aber waren diese Holzschuhe keineswegs. So darf es 
denn weiter nicht verwundern, daß Heinrich Wyer während 
l^ues 2jahrigen Nürnberger Aufenthaltes nicht weniger

15 Paar Holzschuhe, das Paar zu 5 hl. verbrauchte, ^n 
1472 kaufte er nur 2 Paar. 1473 3 Paar 

nn Frühjahr und 2 Paar im Spätjahr. Der regellose 
Sommer dieses Jahres svieaelt sich in der Rechnung uns­
res Gesellen dadurchwiet^r^daß sich keine einzige Ausgabe 
für Holzschuhe darin verzeichnet findet. Dagegen mußte

Anton Herausgabe" von
Wilh, Loose, Stuttgart 1877, S. 65, vergl. auch S. 7.. 
W, 112, 125, 134, 149. ,^>7

°°) Zeitschrift für Kulturgeschichte 4, 1897.
°°) A. Schnitz a. a- O. S. 21/22. sl-idunq bei den 

Moritz Heyne, Körperpflege und Kleivu .1
Deutschen 190.3. S. 289.
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im folgenden Jahre schon bis Mitte Juli 8 Paar Holzschuhe 

. Da, im Winter keine Messen zu besuchen waren, floß in 
Dieser Zeit das Leben der Gesellen ziemlich gleichmäßig im 
Gelreger oder zu Ravensburg dahin. Höchstens die Not- 
we^igkeit säumige Schuldner zu mahnen veranlaßte unter 
Umständen weitere, in der unwirtlichen Jahreszeit dop- 
pelt mistrengende Reisen. Zu einer solchen Reise sah sich 
ö-B. Lutz Keßler") im Dezember 1477 und Klaus Bützel") 
1478 genötigt. Dagegen fallen Heinrich Wyers Reisen in 
Geldangelegenheiten in den Sommer, soweit wir um sie 
missen. Im Jahre 1477 mußte er dreimal zu einem Schuld­
ner nach Regensburg reiten, einem anderen mußte er gar 
bis Leipzig nachjagen.

Der Sommer brächte stets den Gesellen viel Unruhe 
und Abwechselung durch mehr oder minder lange Meßreisen 
mit nur geringen Unterbrechungen, sodass ein Geselle fast 
dauernd unterwegs war, „auf der Straße, wie essehr be- 
zeichneich heißt. Von Nüttberg besuchte Heinrich Wyer re­
gelmäßig die Messen zu Frankfurt, Nördlingen, Regens- 
burg. Schon kurz nach seiner Ankunft in Nürnberg im 
Juli 1472 begab er sich in die Herbstmesse nach Frankfurt. 
Im folgenden Jahre war er von Ende März bis Ende 
September von Nürnberg abwesend. 1474 begann für ihn 
sogar schon Ende Februar die anstrengende Reisezeit. Am 
26. September 1474 kehrte er von seiner letzten Messe zu­
rück, um sich dann gleich für die Heimreise nach Ravensburg, 
die Anfang Oktober erfolgte, zu rüsten. Von Juli 1472 
bis Oktober 1474 besuchte Wyer im ganzen 10 Messen, 5 zu 
Frankfurt und je 2 zu Nördlingen und Regensburg. Auch 
1477 führten ihn seine Geschäftsreisen in diese Städte und 
dreimal in diesem Jahr reiste er von Nürnberg nach Ra­
vensburg. Ein Vergnügen waren diese Reisen gerade 
nicht. Die Straßen waren oft schlecht und unwegsam. In 
unsicheren Zeiten mußte man gar unter dem Schutze 
waffneten Geleites reisen, wozu auch die Gesellen der Ra- 
vensburger Gesellschaft sich häufig genötigt sahen. Ausga­
ben für Geleit finden sich in den meisten ihrer Rechnungen. 
Die Reisenden waren auf schmutzige, aber teure Wirts­
häuser angewiesen, von denen uns der weit umhergekom- 
mene Erasmus von Rotterdam in „viversa doHo^uin" 
eine anschauliche aber nicht verlockende Schilderung gibt. 
Einzelfremdenzimmer hatten wohl die wenigsten aufzu- 
weisen und dann auch nur zu hohen Preisen. Die jüngeren 
Gesellen durften sich in der Regel wohl kaum diese Ausgabe 
leisten. Erst in seiner letzten Frankfutter Messe 1474 
schrieb Heinrich Wyer 1 fl. für ein Vett an, ebensoviel 
zahlte 1479 Lutz Geßler in der Herbstmesse zu Frankfurt."»)

„Unmaß viel Reitens, groß Arbeit und Muh, Tag 
und Nacht" so charakterisiert Lukas Rem in seinem Tage­
buch die Tätigkeit des reisenden Kaufmanns zu Ausgang 
des Mittelalters. Für die jüngeren Gesellen der Großen 
Ravensburger Gesellschaft hieß es zwar nicht unermeßlich 
viel reiten, sondern zu Fuß wandern. Nur in dringenden 
Fällen durften sie zu Pferde reisen, so stets, wenn es galt 
einen Schuldner einzu holen. In den Jahren 1472 bis 74 
machte Wyer sein« Geschäftsreisen stets zu Fuß. Von 
Nürnberg bis Nördlingen wanderte er immer in einem 
Tage; die Strecke Nürnberg—Frankfurt legte er in 5, 
manchmal 8 Tagen zurück, das erste Mal brauchte er dazu 
nur 4 Tage. Don Würzburg nach Frankfurt und zurück 
benutzte er stets die Gelegenheit, wie Reise zu Wasser zu 
machen. Für die Wanderung Nürnberg—Regensburg 
und zurück verzeichnete Wyer im Juli 1473 sechs Tage, im 
Frühjahr darauf 8 Tag«. Im Jahre 1477 aber machte er 
seine Reisen stets zu Pferd, wie es den älteren Gesellen 
»ustand, in deren Reihen Heinrich längst aufgerückt war, 
wofür die Tatsache spricht, daß er 1476 dem Wirt den jähr­
lichen Zins für das GeKsger am Walpurgistag bezahlte."') 
^ Die Frage, ob ein Geselle zu Fuß oder zu Pferd rei- 

sollte, führte manchmal zu besonderen Erörterungen 
oder gar Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gesellen 
----^Kb71684 Bl. 327b.

"l Kb. 1684 Vl. 153b. ,
7oj Bergl. auch Hans Hillensons Rechnung im Jahre 

1480^Kb.168^B^1N^ 285 Bl. 115. item äeäit hainch

weirs 22 fl. «m st. walpurgis.

oder den Herren der Gesellschaft, die die bedeutend gestei­
gerten Kosten» die eine Reise zu Pferd mit sich brächte, 
möglichst zu vermeiden wünschten. So wird dem jungen 
Gesellen Klaus Dützel in Lyon, einem rechten Tunichtgut, 
dringend ungeraten, ruhig zu Fuße zu reisen, was diesem 
flotten Jungen Mann nicht sehr behagte. Und in „Me- 
moria für die Fastenmesse" in Frankfurt im Jahre 1480 
heißt es kurz aber deutlich: „der Herren Meinung ist, daß 
Hans saldor m die meß söll zu fuße gehen und lutz (ge- 
MEt lst Lutz Geßler) zu Nürnberg bleib.""") Da die 
Faktoren den Standpunkt der Herren zu Ravensburg 
kannten, erklärt es sich, daß man im Gelieger zu Mailand, 
trotz der weitgehenden Selbständigkeit der Faktoren, die 
notwendige Anschaffung eines Pferdes durch eingehende 
Begründung zu rechtfertigen nötig fand."») Anderenfalls 
mußte man einer Erklärung heischenden Anfrage von Ra­
vensburg aus gewärtig sein."«) Wie sehr die Reisen durch 
ein Pferd verteuert wurden, zeigt ein Vergleich von Wyers 
Reisen zu Fuß mit seinen Reisen zu Pferde. Auf seinen 
Fußveisen brauchte er durchschnittlich nicht ganz 5 Sch. am. 
Tag. Das höchste Zehrgeld ist 6 Sch. 10 hl. am 16./17. 
Juni 1473 auf seiner Wanderung von Nürnberg nach 
Nördlingen. Sobald er aber zu Pferde reiste, zahlte er 
stets über 7 Sch. am Tage, so auf der Reise zur Frankfur­
ter Herbstmesse (28. Aug. bis 22. Sept.) 1473; ebenso für 
seine Reise in die Fastenmesse 1477. Zu den Ausgaben für 
Anschaffung und Unterhalt eines Pferdes kamen noch wei­
tere Unkosten durch Auslagen für Sporen, Gebiß, Geißel, 
Beschlagen, Zaum, Sattel, Steigbügel usw., wie sie sich häu­
fig in den Rechnungen verzeichnet finden."»)

Wenn wir am Schlüsse unserer kulturhistorischen Stu­
dien den Versuch machen, die Kosten der Lebenshaltung 
eines reisenden Kaufmanns am Ende des 15. Jahrhun­
derts an heutigen Verhältnissen und Zahlen zu Veran­
schaulichen, so muß von vorne herein betont werden, daß 
es sich nur darum handeln kann, Anschauung und nicht 
exakte Zahlen zu vermitteln. Mr berühren hier die 
schwierig« Frage der Kaufkraft des Geldes,"») die seit der 
Mitte des vornan Jahrhunderts die wissenschaftliche For, 
schung ganz besonders beschäftigt hat. Von welcher Seite 

hat diese überaus komplizierte Größe 
^oer Wandelbarkeit zu erfassen und zu er- 

weder der Münz- und Gsld- 
Wirtschaftsgeschichte und Nationalöko- 

--ÄWE befriedigende Ergebnisse zu erzielen trotz 
Lot Fleißes, dN man darauf verwandt

Forscher"") in dieser Frage die Qua- 
auf nationalökanEschem Gebiete gest, 

wen, ,o scheint anderen"») eine Lösung zwar schwierig, aber

") Kb. 1684. Bl. 160.
") Kb. 1684. Bl. 294.

-1- Kb-1687 Bl. 2b: dem Lurgawer schrybem, als
umb ain roß.geben hab 6 fl. das er uns 
das roß hi«n kamen sy, als wem es wor- 

^len darauf; itE gen Mayland «ber ain ros^'hat un-? stn E darff

Hirns? Md^^k-^sKb- 1685 das Schreiben von Moritz 

wird eine ganze StüdAn Juli 1840. Dort
Ferner heißt^ Dinge zusammen aufgezahlt,
die wÄlwir^n^'hat das ros rm Haus gehabt, 
dem Hause waren (46 Tage lang), es hat inAn »me wand zersch lagen i Ps. 5 Schilt.
aiae Litero^ Stand der Forschung und die einschlä- 
EenschaftM das Handwörterbuch der Staats-TroW?^»EZ^ Wörterbuch der Volkswirtschaft. 
^bÄionalök^WsiA ^L Ehödoldsche 
Arbeit fern liaaen ^blem« dem Rahmen dieser beleucht? werden.' ^rz die Schwierigkeit dieser Frage

"") Say und Babelon.
^Erag zu« LbarakterMik der national- 

42



doch möglich. Wenn Luschin von Lbengveuth") die Schwie­
rigkeit der Aufgabe noch einmal auseinandersetzt, sie zwar 
nicht für unlösbar ansieht, aber darauf himwöist, daß nicht 
nur die Quellen kritisch gesichtet, sondern auch die richtige 
Methode wie überhaupt auch dre geeignete Problemstellung 
erst gefunden werden muß, so sicht man, daß die Wissen­
schaft hier noch lange nicht ihr Ziel erreicht hat.

Auch der Versuch die Kaufkraft des Geldes am Maß­
stabe des Lebensunterhaltes bezw. der gesamten Lebens­
haltung einzelner Personen, Familien, oder auch ganzer 
Geisellschaftsschichton zu messen hat zu keinem brauchbaren 
Ergebnis geführt, da nicht genügend berücksichtigt werden 
kann, daß die Lebenshaltung ebenso wie die Kaufkraft des 
Geldes eine durchaus unsichere Größe ist, die als Ganzes 
sowohl wie auch in ihren einzelnen Komponenten sehr ver­
änderlich ist, und deren Veränderlichkeit ebenfalls nicht 
richtig gemessen werden kann. A. Sootbeer") hat an HaNd 
einzelner Beispiele die Unzulänglichkeit dieser Methode 
hervorgehobsn; und I. Lehr") hat allgemein und grund­
sätzlich bewiesen, daß auf diesem Wege nicht die Kauf­
kraft des Geldes ermittelt werden kann, sondern nur un­
tersucht wird, „wie hoch die Eeldaufwendungen der einzel­
nen Klassen zu verschiedenen Zeiten waren, welche die Be­
friedigung der StandesbALrfnisse erforderte." Diese Auf­
wendungen hängen freilich mit der Kaufkraft des Geldes 
«eng zusammen, dürfen aber keinesfalls mit ihr gleichgesetzt 
werden. Dieser Einwand ist auch A. Walther") entgogen- 
zuhaltem, der die strittige methodologische Frage neuer­
dings zu lösen versucht hat, durch kompliziertes Zusinan- 
derabwägen von drei Gruppen von Skalensystemen. Eine 
Gruppe soll die Haushaltung ganzer Gemeinwesen umfas­
sen, eine andere den relativen Gebrauchswert der Waren 
veranschaulichen und eine dritte die Skalen der Privat- 
haushaltung einzelner zu einander abgestuftsn sozialen 
Schichten aufnehmen. Er übersieht dabei nicht die Schwie­
rigkeiten, die sich durch die „verschiedene innere Verteilung" 
des einzelpersönlichen Jahresbedarfs ergeben, auch nicht, 
daß sich in den einzelnen Schichten die Bedürfnisse unter 
Umständen sehr verändert haben;") aber Walther meint 
diese Hindernisse dadurch zu beseitigen, daß er, statt Haus­
halte gleicher sozialer Schichten gegenüber zu stellen, 
solche von entsprechenden sozialen Schichten ver­
gleicht, selbst wenn im einzelnen die Bedürfnisse sich nicht 
decken. Dies mag trotz der Schwierigkeit die einzelnen 
Haushalte den entsprechenden sozialen Schichten einzurei- 
bon zur „Darstellung des Organismus der ökonomisch-so- 
zialen Schichtung/ .auf die es Walther ja in erster 
Linie ankommt, zweckmäßig fern, wenn man sich auch fragt, 
ob dazu der von ihm vorgeschl-agene, umständliche Apparat 
notwendig ist; aber d^urch rst nicht ein fehlerfreier 
MEab für die Kaufkraft des Geldes gefunden. So hat N Ach die Forschung Wal^ methodologische Vor- 
schlüge im allgemeinen sehr zurückhaltend, wenn auch nicht

Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Münzkunde 
und Geldgesch. des Mittelalt. und der Neuzeit 1904.

") Adolf Soetboer, Materialien zur Erläuterung und 
Beurteilung der wirtschaftlichen Edelmetallverhältnisse und 
der Währungsfvage, Berlin 1886. S. 92 ff.

") Julius Lehr, Beiträge zur Statistik der Preise, 
insbesondere des Geldes und des Holzes. Frankfurt a. M. 
1885.

"l Andreas Walther, Geldwert in der Geschichte, Vier- 
teljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1912 
Band 10.

") A a O. S. 22: . . . . Die Annahme, daß die Bud­
gets in ihrer inneren Verteilung wesentlich gleichartig Rei­
ben, darf doch auf keimen Fall mehr bei Vergleichungen 
über Jahrhunderte hinweg angenommen werden. Eine 
gleiche Summe von Befriedigungsmitteln fällt, sobald es 
sich um etwas größer« Zeiträume handelt, nicht mehr mit 
der gleichen sozialen. Schicht zusammen. Jede soziale 
Schicht verändert ständig ihr«» stLnäsrck ok Uk«, meist wohl 
in aufsteigender Lrm«, im>aß «in Gut nach dem anderen 
aus dem Gebiete des „Luxus in das des „Notwendigen" 
rückt.

direkt ablehnend aufgenommen,") und bisher haben sie 
anscheinend keine weitere Anwendung gefunden. 3^>eu- 
tend vorsichtiger geht Julius Lahn") vor, indem er den 
Lebensunterhalt als Maßstab für etwaige Aenderung der 
Kaufkraft des Geldes nur bei gleichgebliebenen 
Bedürfnissen gellen läßt. Solches nimmt er in weitgehen­
dem Maße an für die soziale Schicht, die er zu feinem gut 
gewählten Einzelbeispiel") heranzieht, die untersten katho­
lischen Geistlichen der Diözese Konstanz. Und deshalb hatt 
er es für berechtigt die Kaufkraft des Mindestgehaltes von 
1800 Mk. eines solchen Geistlichen um 1900 derjenigen von 
8 Mark Silber im Jahre 1275 gleichzusetzen, die laut Über 
äecimationis für die Diözese Konstanz als eben ausreichend 
zur Deckung der Bedürfnisse eines Geistlichen angesehen 
wurden. Aus dieser Gleichung ergibt sich, daß die Kauf- 
kraft des Geldes während der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts in der Diözese Konstanz — für einen nie­
deren Geistlichen, muffen wir eigentlich noch hinzufügen — 
4^ mal so gering war als um 1900, während Karl Lam- 
prechts") Berechnung auf Grund der Aenderung von Ge­
treide- und Warenpreisen und Arbeitslöhnen eine vier­
mal so geringe Kaufkraft ermittelte. Ob aber Lahns Er­
gebnis nicht ebenso „problematischen Wert" hat wie das 
Lamprechts, ist die Frage. Zwar liegen die Vergleichs- 
bedingungen verhältnismäßig günstig, insofern als sich die 
Lebensbedürfnisse usw. im der herangezogenen sozialen 
Schicht nicht in dem Maße geändert haben worden wie in 
anderen Schichten. Aber dennoch entsprechen sich die ge- 
genübergestellten sozialen Schichten nicht. Auch ohne die 
innere Verteilung des Verbrauchs eines untersten Geist­
lichen um 1275 zu kemnen können wir doch feststellon, daß 
seine Bedürfnisse gestiegen find, wenigstens diejenigen, die 
der Fortschritt in der allgemeinen Bildung in den inzwi­
schen verflossenen Jahrhunderten erzeugt hat und die dank 
einer vervollkommneteren Technik für viel wettere Kreise 
als je befriedigt werden können. Man denke nur an die 
Zeitungen und Bibliotheken. Dich« größeren AnspMche, 
veranlaßt durch höhere Bildung, fallen wohl bei einem 
Vergleich der unteren Geistlichen noch schwerer ins Ge­
wicht als bei den höheren.

Wenn auch Lahns Schluß in Bezug auf die Aende­
rung der Kaufkraft des Geldes einer näheren Kritik nicht 
standhaltem kann, so besteht doch die Folgerung zurecht, daß 
um 1900 das Anfangsgehalt eines katholichem Geistlichen 
in der Diözese Konstanz in Folge der veränderten Kultus 
und Wirtschaftslage mindestens 4U mal so hoch war wie 
um 1275.

Kehren wir zu Heinrich Wyer zurück. Er braucht« in 
den Jahren 1472—1474 122 fl. in 27 Monaten, das würde 
einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von (12 mal 122) 
fl.: 27 — 54.22 fl: entsprochen. Nach unserer Borkrisgs- 
goldwährung würde 1 fl. «inen Wett von 7.52 Markb«) 
haben. 54.22 fl. würden also einen Goldwert von 7.52 mal 
54.22 Mark - 407.73 Mark darstellen.

Wollen wir die Kaufkraft dieser Summe in modernen 
Zahlen uns vergegenwärtigen, so werden wir dem heuti­
gen Stande der Forschung gemäß der Wirklichkeit am 
nächsten kommen, wenn wir mit Scholler") die Kaufkraft

") Vergl. Zeitschr. für Numismat. 29. Bd. S. 407/409. 
Deutsch« Literaturzeit. 33. Bd. Sp. 3195. Zeitschr. sur 
Eesch. d. OLerrh. NF 27. (1912). S. 731 f. Lit. Zentral»!. 
1912. Sp. 1277/78. Arch. für Sozial- u. Wirtschastsgesch. 
Ab- (1912). S. 241 f. Liter. Rundsch- für d. kath. 
Deutsch!. 1913 Sp. 276 f.
, °°) Zul. Lahn. Münz- u. Geldgesch- der im Großher-
zogtum Baden vereinigten Gebiet«. Heidelberg 1911.

bb) A° ü. 2 T 133
") Lonvads Jahrbücher für Nationalökonomie und 

Statistik Bd. 11. (1885.) S. 322 ff. ^id
"°) Vergl. die Tabelle b-i Julius E-M, HA g 

Eeldgeschichte der Stadt Straßburg S. 1o4. « o
5") Scholler, Nürnbergs Geldwesen, Nürnberg 1916 S. 

235.
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des Geldes um 1900 rund 5 bis 6 mal so groß annehmen, 
als zur Zeit Heinrich Wyers, einen Wert, den die auf 

'umfangreichem Material beruhenden gründlichen Studien 
Paul Sanders^") ergaben. Danach würde der Geselle der 
Ravvnsburgsr Gesellschaft Heinrich Wyer in der Zeit von 
1472 bis 1474 jährlich 2038.67 Mark bis 2446.41 Mark 
ausgegeben haben. Diese Summe dürfte ungefähr dem 
Lebensanfwand eines Reisenden um 1900 entsprechen, der 
das im Verhältnis zu anderen kaufmännischen Angestell­
ten beträchtliche Durchschnittsgehalt von Mk. 3000.—") 
jährlich bezog, das ihm bei so sparsamer Lebensführung, 
mie wir solche bei Heinrich Wyer annehmen dürfen, Er- 
sparnisse in der Höhe der Differenz von seinem Gehalt und 
der Aufwandsentschädigung Wyers ermöglichte. Leider hat 
sich die statistische Forschung vor dem Kriege mit den Pri- 
vataufwemdungen der Reisenden und deren innerer Ver- 
teilung nicht besaßt, sodaß es unmöglich ist, durch Derglei- 
chung einzelner Posten festzustellen, inwiefern sich in den 
verschiedenen Punkten die Bedürfnisse dieser Berufsschicht 
geändert haben.

Aber trotzdem bleibt Heinrich Wyers Rechnung ein 
ausgezeichneter Beitrag zur wirtschaftlichen Klarstellung 
mittelalterlichen Privatlebens.

°°)Sander, Die reichsstädtische Haushaltung Nürn­
bergs 1902.

") Hsrm. Edro. Krüger, Die wirtschaftliche u. soziale 
Lage der Prbvatangestellten. Jena 1912.

Bon alten Bräuchen
(Fortsetzung.)

bezeichnend für ihre Zeit ist eine „höchstlandes- 
herrlnhe Verordnung" vom 7. 5. 1804 über die Verhältnisse 
Mr geistlichen Gewalt (Reg.-Bl. f. d. kurbayer. Prov 
Schwab. S.12W). Nach einer Einleitung des Inhalts, daß 
die weltliche Gewalt über Gegenstände des bischöflichen 
Oberhrrtenamts, über innere Kirchenangelegenheiten nicht 
weiter ausgedehnt werden solle als um Mißbrauche abzu- 
halten, die dem Wohle des Staates nachteilig werden könn- 
ten, heißt es weiter: „Dagegen werden Wir aber auch nie 
dulden, daß die Geistlichkeit und irgend eine Kirche einen 
Staat im Staate bilde, daß dieselbe in ihren weltlichen 
Handlungen und mit ihren Besitzungen den Gesetzen und 
den gesetzmäßigen Obrigkeiten sich entziehe; Wir werden 
die Rechte Unserer Aufsicht immer strenge ausüben lasten 
und Unsere landesfürstliche Mitwirkung in Gegenständen, 
welche zwar geistlich sind, aber . . . zugleich irgend eine Be­
ziehung auf den Staat und das weltliche Wohl der Ein-

^ben, nicht ausschließen lassen, so wie Wir die 
^»?argerals Volkserzieher m Religion und Sittlichkeit 

sondern zugleich als Staats-

«r wünscht dieselbige Landesdirektion (Reg.-
Z- 13g f., gez. Frhr. v. Hertling), folgende „zweck- 

m^^^Eonien , die sie doch eigentlich als reinkirch- 
lnyer Natur gar nichts angehen, abgeschafft zu sehen:

sonntag^^^" Einzug des sog. Palmesels am Palm- 

gure^-^^^ des Velbergs durch bewegliche Fi- 

dränge des herbeiströmenden und gaffenden ^»«sin 
dre Höhe gezogen wird;

6. die sinnliche Darstellung des hl. Geistes am PfinM- 
sonntage durch eine herabgelassene Taube;

6. die sog. Krippen am Weihnachtstage.

Der Palmesel wurde vielfach in feierlicher Prozession 
im Ort herumgetragen oder gefahren und an Himmelfahrt 
zog man eine Thristusfigur oder ein Bild an einem Seil 
in die Höhe, bis es in der Decke verschwand; dabei war es 
wichtig, wo Christus zuletzt hinsah: von dorther kamen zu­
meist die Sommergewitter oder die in dieser Richtung Woh­
nenden — mußten für die andern Küchle backen. Und wo 
die Taube des hl. Geistes vor dem Verschwinden hinschaute, 
da mußte einer in Bälde sterben. Die Wirkung dieses Ver­
bots scheint stärker gewesen zu sein; denn tatsächlich find die 
Palmesel, Krippen usw. meist auf die Dachböden oder in 
Museen gewandert und nur an sehr abgelegenen Orten ist 
der eine oder andere dieser Gebräuche noch anzutreffen. 
_ . Sogar in Hausbrauch und Familienzucht griff die hohe 
Obrigkert kaltblütig ein, wenn ihr etwas nicht paßte. Am 
14.11.1804 rügt sie (Reg.-Bl. 1805, Anh. S. 186) den Miß­
brauch, daß die Kinder am Nikolaitag mit verschiedenen 
Schreckbildern geängstigt werden und verbietet es bei stren- 
ger Strafe; denn „dadurch wird den Kindern nicht nur eine 
schädliche, ihnen Zeitlebens anklebende Furchtsamkeit bei­
gebracht, sondern sehr viele werden auch in Krankheiten, als 
in die fallende Sucht, Gichter u. dgl. gestürzt. Dieser in 
moralischer und physischer Hinsicht verderbliche Mißbrauch 
kann darum nicht länger geduldet werden".

Ja noch mehr. Wenn es dem Landesdirektionspräfi- 
denten von Schwaben, Grafen von Arco, nachgegangen 
wäre, so müßten wir heute die stimmungsvollste Weihe un­
seres schönsten Festes misten, den Christbaum; denn auch auf 
diesen machte er einen Angriff durch seinen Erlaß vom 
3. 12. 1804 (a. a. O. 1805 S. 238 f.). Diesem ein weiteres 
Wort der Kritik beizufügen, erübrigt sich; er muß durch sich 
selbst wirken. Er lautet:

„Auf die erhaltene Anzeige von der in einem großen 
Theile der Provinz herrschenden Gewohnheit, den Kindern 
aus das Weihnachtsfest Christbäume aufzustellen, hat 
man sich veranlaßt gefunden, diesen der Forstkultur so 
nachteiligen und ganz zwecklosen Miß- 
b rauch (!) abzustellen. So wird daher sämmtlichen Po­
lizeibehörden hiemit aufgetragen, dieses Verboth durch die 
geeigneten Wege allgemein bekannt zu machen, mit der nö- 
Higen Aufmerksamkeit über besten Vollziehung zu wachen 
ich erforderlichen Falls vorzüglich in Häusern, wo Kinder

Ä Augenschein -davon zu überzeugen und die 
träfe t angemessenen Geld- oder Leibes-

hundert Forstkultur hat mehr denn ein Jahr-
fert obn/dnk Christbäume in unsere Häuser gelie- 
vers'oüren der geringste „Nachteil" davon zu
dürite Kein noch so hochgestellter Präsident
an dielen heutzutage mehr in den Sinn kommen lassen,
an diesen Hauptschmuck unseres Christfestes zu rühren. 
vunkte"anr>»»E M ise wenigstens verständliche Gesichts- 
Erntele»^^"^ Verboten. Das kirchliche
aus d-n^^e durch Verordnung aus Ulm v. 30. 11. 1803 
"w i g, K und »I- log.
kirchen SckwaLen« > die in vielen katholischen Pfarr- 
Dtttterimch?daue^ und von Mitternacht zu
12stündiges Gebet «-^geschafft. Dafür sollte zweimal ein 
gehalten werden und". 6 Uhr bis abends 6 Uhr 
und am 4 Sonntag Sonntag nach Pfingsten
welcher den Geilt Oktober; denn der reine Eifer, 
lebte, sei länalt Andacht in ihrer ersten Stiftung be- 
traurige ErNr,.n?^ und man habe nur zu oft die 
den, welche ^atz diese nächtlichen Stun-
waren von d»m^ christlichen Religionsübungen bestimmt 
-WwUn-m M -,,-rNch-n
pflegten (ReaÄr ion?u^uungen Mißbraucht zu werden 
Bräuche, Die weltlichen
Schnitthahn oder Erntezeit knüpfen (Sichelhenke, 
5 m augenscheinlich Üna7g?tastet°"^ "°""te). blieben dage- 

(Schluß folgt.) K4.

Berlag des Memming« Aktertums-Derein».
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